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Vorwort 
 

Mit diesem Band zu Umfang, Struktur und Entwicklung der Einstellungs-
praxis nach §§ 45, 47 JGG in Baden-Württemberg wird die Reihe "Basis-
daten (und Analysen) der Freiburger Kohortenstudie", deren Beginn positi-
ve Resonanz hervorrief, fortgeführt. Mit der in der vorliegenden Arbeit 
gewählten Thematik wird ein wichtiger Aspekt der in der Freiburger Ko-
hortenstudie auch erfassten justiziellen Erledigungen untersucht. 

Nachdem der erste Band zur polizeilichen Prävalenz und Inzidenz sich 
im Wesentlichen auf eine phänomenologische Deskription beschränkte, 
zeichnet sich diese Arbeit durch weitergehende differenzierende Analysen 
aus. Deshalb wurde der Titel der Reihe um den Begriff der Analysen erwei-
tert, womit weiteren Veröffentlichungen sowohl inhaltlich wie auch me-
thodisch entsprechend Raum gegeben wird. Geplant ist derzeit ein Band 
zur justiziellen Prävalenz und Inzidenz sowie eine Aktualisierung des ent-
sprechenden Bandes auf polizeilicher Ebene. Auch in diesen Bänden sollen 
weiterführende Analysen stärker berücksichtigt werden. 

Die Freiburger Kohortenstudie ist eine Langzeitstudie zu Umfang, Ent-
wicklung und Struktur formeller Sozialkontrolle. Von zentralem Interesse 
ist dabei – neben der kontinuierlichen Bereitstellung von kriminalstatischen 
Basisdaten – die Erfassung individueller Registrierungskarrieren sowie die 
Bestimmung empirischer Korrelate abweichenden Verhaltens und der justi-
ziellen Reaktionen auf dieses Verhalten. 

Die Datenbasis der Freiburger Kohortenstudie zeichnet sich durch die 
lückenlose Erfassung der polizeilichen und justiziellen Registrierungen der 
Mitglieder der ausgewählten Geburtskohorten aus. Allerdings beschränkt 
die Art der Quellen die zu den einzelnen Individuen vorliegenden Informa-
tionen auf ein Minimum, so dass viele soziologisch und psychologisch re-
levante Charakteristika der Personen nicht erfasst sind. Auch die Angaben 
zur Tat sind, zumindest was die justiziellen Registrierungen betrifft, nicht 
so detailliert wie manchmal erwünscht. 

Die Durchführung einer solchen Studie erfordert einen erheblichen Auf-
wand bei der Erfassung und Aufbereitung der Daten. So verlangen die amt-
lichen Löschungen eine systematische, periodische Erfassung, um die Voll-
ständigkeit der Daten sicherzustellen.  
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Dem Umfang und der Dauer der Studie entsprechend waren am Aufbau 
des Datensatzes, der die Grundlage für die hier präsentierte Untersuchung 
bildet, über die Jahre mehrere Personen beteiligt. Zu denken ist hier zu-
nächst an Herrn T. Karger und an Herrn P. Sutterer, die in den 80er und 
90er Jahren maßgeblich die Projektarbeit betrieben. Zu danken ist weiter 
Frau C. Tetal, die seit Ende der 80er Jahre den Großteil der Datenaufberei-
tung übernommen hat. 

Besonders zu danken ist auch den Mitarbeitern des LKA Baden-
Württemberg sowie des Bundeszentralregisters, die mit gleichfalls großem 
Aufwand jährlich die Daten zur Verfügung stellten. 

 
Freiburg, im Januar 2004   Volker Grundies 

 
 
 

Nachtrag zur erweiterten Internetfassung: Einige der in der Resonanz auf 
die Veröffentlichung dieses Arbeitsberichts enthaltenen Anregungen wur-
den in dieser erweiterten Fassung berücksichtigt. Insbesondere wurden die 
alternativ zu den Einstellungen nach JGG erfolgenden Einstellungen nach 
der StPO bzw. dem BtMG in ihrer Größenordnung abgeschätzt (vgl. Kapi-
tel 2). Des Weiteren wurde bestimmt, wie viele der Einstellungen nach 
JGG mit Auflagen, Weisungen und/oder Ermahnungen verbunden sind 
(vgl. Kapitel 9.5). 
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1 Einleitung 

Der Zuwachs offiziell erfasster Jugendkriminalität Ende der 90er Jahre 
intensivierte die andauernde Diskussion zu diesem Thema, wobei neuer-
dings gelegentlich auch eine Ausweitung und Verschärfung der justiziellen 
Reaktionen gefordert wurde. Grundlegend für eine solche Diskussion ist 
nicht nur die Kenntnis der justiziellen Reaktionsformen, sondern darüber 
hinaus das Wissen, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen 
diese angewandt werden. In diesen Zusammenhang ist die in diesem Band 
präsentierte Analyse der Verfahrenseinstellung nach JGG als justizielle 
Reaktion auf die Delinquenz Jugendlicher zu stellen, die weit über die aus 
offiziellen Statistiken ableitbaren Informationen hinausgeht. Leider konnte 
dabei die neben den Einstellungen nach JGG fast gleich häufig vorkom-
menden Einstellungen nach der stopp nicht berücksichtigt werden, da hier-
zu keine Daten vorlagen. Untersucht wurden die Determinanten sowohl der 
staatsanwaltschaftlichen (§ 45 JGG) als auch der richterlichen (§ 47 JGG) 
Verfahrenseinstellungen, wobei sowohl Tat- wie auch Tätereigenschaften 
berücksichtigt wurden. Auf Seiten der Tat wird nach verschiedenen De-
liktstypen sowie dem Tatumfang (Tateinheit/Tatmehrheit) und der Bege-
hungsform (einzeln/gemeinschaftlich) differenziert. Auf Seiten des Täters 
wird das Alter, das Geschlecht sowie die Nationalität bzw. die Ethnie be-
rücksichtigt. Darüber hinaus wird die Legalbiographie des Täters in Form 
der Anzahl zuvor erfolgter justizieller Erledigungen erfasst, soweit dies 
durch dieses einfache Kriterium möglich ist. Nicht zuletzt wird der Frage 
nachgegangen, inwieweit diese Größen die Entscheidung für oder gegen 
eine Einstellung vollständig determinieren oder ob und in welchem Um-
fang sie darüber hinaus von dem einzelnen Entscheidungsträger abhängen 
bzw. inwieweit diese wiederum in das (lokale) Umfeld der Justizorganisa-
tion eingebunden sind. 

Eine solche umfangreiche Bestandsaufnahme der Einstellungspraxis der 
Justiz bei Jugendlichen liegt schon länger zurück.1 Somit scheint es ange-
sichts der sich ständig ausweitenden Einstellungspraxis angebracht diese 
Thematik in erweiterter Form wieder aufzugreifen. Seit dem Erlass des 
JGGs 1953 nahmen die Einstellungsraten, d.h. der Anteil informeller Erle-
digungen nach §§ 45, 47 JGG, insbesondere Ende der 60er und in den 70er 

                                           
1 Vgl. Heinz & Storz (1992), die die Verfahrenseinstellung bei Jugendlichen des Jahr-

gangs 1961 untersucht haben. 
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Jahren deutlich zu. Dieser Prozess wurde im Konstanzer Symposium zur 
Diversion (1988) als 'Reform durch die Praxis' bezeichnet. An Hand der im 
Konstanzer Inventar Sanktionsforschung (KIS) in Zeitreihen aufbereiteten 
offiziellen Statistiken ist ablesbar, dass die Einstellungsraten Ende der 80er 
und Anfang der 90er Jahre nochmals deutlich angestiegen sind. Allerdings 
gehen die Informationen des KIS nicht über dieses generelle Faktum hin-
aus, ist doch anhand der amtlichen Statistiken (Staatsanwaltsstatistik, Jus-
tizstatistik in Strafsachen und Strafverfolgungsstatistik), auf denen KIS 
basiert, nur die generelle Handhabung der Diversion abschätzbar. Nach 
Tat- und Tätermerkmalen kann auf dieser Grundlage nicht differenziert 
werden (vgl. Heinz I 1998).  

Die Daten der Freiburger Kohortenstudie ermöglichen demgegenüber ei-
ne genauere Analyse dieser Veränderungen in der Periode von 1985 bis 
1995. Hierdurch lassen sich eine Reihe von weiteren Fragen klären, näm-
lich: Stiegen die Einstellungsraten nur bei speziellen Delikten, oder wurden 
von dieser Änderung alle Deliktstypen gleichermaßen erfasst? Wurde auch 
nach einer dritten oder noch häufigeren Erledigung zunehmend häufiger 
eingestellt? Gab es nationalitäts- bzw. geschlechtsspezifische Unterschiede 
in dieser Entwicklung? Unterscheidet sich die Entwicklung bei richterli-
chen Einstellungen (§ 47 JGG) von der bei Einstellungen durch die Staats-
anwaltschaft (§ 45 JGG)?  

Anhand der Daten der Freiburger Kohortenstudie kann ferner geklärt 
werden, inwieweit die Art der Erledigung durch die Größen Alter, Periode 
und Legalbiographie bestimmt wird. Damit lässt sich auch abschätzen, wie 
groß der ungeklärte Anteil im Einzelfall ist und wie viel davon wiederum 
z.B. auf regionale Unterschiede (Gerichtsbezirke) zurückgeführt werden 
kann. 

Diese Deskription der Einstellungspraxis dient als Basis für weiterfüh-
rende Studien, z.B. die Untersuchung der Abhängigkeit der Rückfallraten 
von der Sanktionsform, die gerade aufgrund der Änderungen in der justi-
ziellen Erledigungspraxis genauer analysiert werden kann. Gleichfalls kann 
die Kriminalitätsentwicklung insbesondere bei spezifischen Deliktstypen 
um die entsprechenden Entwicklungen in der Erledigungspraxis ergänzt 
bzw. mit diesen kontrastiert werden. Wie auch die regionalen Besonderhei-
ten nicht nur hinsichtlich der Einstellungen sonder die Sanktionspraxis ins-
gesamt betreffend ggf. unter der Berücksichtig der regional unterschiedli-
cher Deliktsbelastungen weiterführend untersucht werden könnte. 
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2 Die Daten 

 
Als Grundlage für die Berechnung der Einstellungsraten dienen vom Bun-
deszentralregister (BZR) übermittelte Daten. Sie umfassen das Erziehungs-
register betreffend alle Erledigungen nach JGG einschließlich der Einstel-
lungen sowie das hier nicht berücksichtigte Strafregister mit allen Verurtei-
lungen nach StGB und anderen Gesetzen, allerdings ohne die Einstellungen 
nach der StPO (§§ 153, 153a, 153b-e, 154, 154a, 154b, 170 II) oder BtMG 
(§§ 31, 31a, 37, 38 II). Im Zusammenhang mit den hier untersuchten Ein-
stellungen nach JGG ist es bedauerlich, dass insbesondere über die Häufig-
keit der Einstellungen nach der StPO und ggf. die Veränderungen dieser 
Häufigkeit keine weiteren Informationen vorliegen. Zumal die Einstellun-
gen nach StPO ähnlich häufig wie die Einstellungen nach JGG zu sein 
scheinen.2  

Weiterhin sind die Präzision und Gültigkeit der Daten betreffend für die 
vorliegende Thematik zwei Punkte hervorzuheben: 1. Die Mitteilungs-
pflicht gegenüber dem Bundeszentralregister wird, insbesondere bei den 
Einstellungen nach § 45 JGG, nicht in vollem Umfang wahrgenommen. 

                                           
2 Ein Hinweis auf die Häufigkeit von Verfahrenseinstellungen kann aus den polizeili-

chen Registrierungen gewonnen werden, die den rückgemeldeten Verfahrensausgang 
festhalten. Allerdings ist bei diesen Angaben zu beachten, dass erstens die Rückmel-
dung an die Polizei nicht immer erfolgt (keine Rückmeldung bei ca. 40% der polizei-
lich registrierten Taten) und zweitens in den justiziellen Verfahren meist mehrere po-
lizeiliche Registrierungen zusammengefasst werden. Ignoriert man diese beiden Punk-
te, die die Ergebnisse verfälschen könnten, so ist festzustellen, dass bei Jugendlichen 
von den polizeilichen Registrierungen mit bekanntem Verfahrensausgang etwa 27% 
nach den §§ 45, 47 JGG eingestellt werden. Weiterhin werden ca. 12% nach § 170 II 
StPO, ca. 2% nach § 153 StPO, ca. 10% nach den §§ 154, 154a StPO, ca. 1% nach 
den §§ 153a-e, 154b StPO und ca. 1,5% nach den Vorschriften des BtMG eingestellt. 
Bei Heranwachsenden ergeben sich folgende Anteile: 13% nach JGG, 11,5% nach § 
170 II StPO, ca. 4% nach § 153 StPO, ca. 15% nach §§ 154, 154a StPO, ca. 4% nach 
den §§ 153a-e, 154b StPO und ca. 3% nach dem BtMG. Lässt man die Einstellungen 
nach den §§ 154, 154a StPO außer Betracht, da mit ihnen ein Verfahren meist nur 
zum Teil eingestellt wird, so gibt es bei Jugendlichen neben den im BZR registrierten 
Einstellungen nach dem JGG noch einmal ca. das 0,6 fache davon an nicht im BZR 
registrierten Einstellungen nach der StPO und dem BtMG. Bei den Heranwachsenden 
kommen zu den Einstellungen nach dem JGG etwa nochmals ca. 1,6 mal so viele 
nicht registrierte Einstellungen hinzu.  
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Wie Heinz (1989) als Ergebnis aus einem Projekt zusammenfasst, wurden 
ca. 25 % der Entscheidungen nach § 45 JGG nicht im Erziehungsregister 
eingetragen. Erschwerend wurde festgestellt, dass diese Ausfälle nicht zu-
fallsverteilt auftraten, sondern sich entsprechend den unterschiedlichen 
Gepflogenheiten in einzelnen Landgerichtsbezirken häuften. 2. Das in die-
ser Untersuchung verwendete Alter zum Zeitpunkt der Tat ist nur dann 
exakt erfasst, wenn ein einzelnes Delikt erledigt wurde. Bei der im JGG 
präferierten gleichzeitigen Erledigung mehrer Tatbestände ist in den BZR-
Daten nur das Datum der letzten Tat eingetragen. Zusätzlich fehlt diese 
Angabe in ca. 10 % der im Datensatz vorliegenden Registrierungen. Es 
wurde in diesen Fällen durch das Erledigungsdatum ersetzt. Insgesamt füh-
ren die bezüglich des Alters unvollständigen Informationen zu einer leich-
ten Verschiebung der Altersverteilung hin zu den Älteren. 

Des Weiteren werden im BZR die Daten – die ja nicht für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung erhoben und gespeichert werden – nicht be-
liebig lange aufbewahrt. Die im Bundeszentralregistergesetz geregelten 
Löschfristen sehen u.a. die Löschungen des Erziehungsregisters nach der 
Vollendung des 24. Lebensjahres vor. Bei einem einmaligen Abzug der 
Daten des BZR sind entsprechende Erledigungen gelöscht und damit nicht 
mehr verfügbar. Hier kommt das Design der Freiburger Kohortenstudie 
zum Tragen, das durch wiederholte, jährliche Ziehungen der Daten einen 
löschfreien Bestand aufgebaut hat. So liegen in der Freiburger Kohorten-
studie u.a. die kompletten Legalbiographien – soweit diese im Bundeszent-
ralregister erfasst wurden – der Geburtsjahrgänge 1970, 1973, 1975 und 
1978 aus Baden-Württemberg vor. 

Durch diese vier Kohorten wird die Periode von 19853 bis 1996 bezüg-
lich der Sanktionierung durch das JGG abgedeckt (s. Abbildung 1). Dabei 
ist zu beachten, dass das JGG und damit auch die Einstellungen nach §§ 45, 
47 JGG exklusiv nur bei einem Alter von 14 bis einschließlich 17 Jahren 
angewendet werden (durchgezogene Linien). Danach findet das JGG noch 
bis zu einem Alter von einschließlich 20 Jahren Anwendung (gestrichelte 
Linien), falls der Täter nach seiner geistigen und sittlichen Entwicklung 
einem Jugendlichen gleichzustellen ist bzw. wenn jugendtypische Taten 
vorliegen. 

                                           
3 Aus methodischen Gründen konnte mit der Auswertung erst mit dem Jahr 1985 be-

gonnen werden (vgl. Fußnote 4). 
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Abbildung 1: Überdeckung der Periode durch die Daten 
der Freiburger Kohortenstudie 

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
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1979

1982 1986 1990 1994 1998
Periode

Kohorte

 
Der Datenbestand der Freiburger Kohortenstudie wurde mit dem Ziel der 
kompletten Erfassung der offiziellen Registrierung delinquenten Verhaltens 
von ausgesuchten Geburtskohorten aufgebaut. Als Quelle wird dazu neben 
dem Bundeszentralregister insbesondere die Personenauskunftsdatei der 
Polizei von Baden-Württemberg genutzt. Letztere dient dabei als Aus-
gangspunkt für die Erfassung der offiziellen Registrierungskarrieren. So 
wurden die justiziellen Registrierungen einer Person nur dann erfasst, wenn 
mindestens eine polizeiliche Registrierung in Baden-Württemberg vorlag. 
Aufgrund dieser Vorrausetzung, einer polizeilichen Registrierung in Ba-
den-Württemberg, erfolgte die Mehrheit der hier untersuchten Erledigun-
gen in den verschiedenen Gerichtsbezirken Baden-Württembergs. Aber 
auch Erledigungen aus anderen Bundesländern sind im Datensatz enthalten, 
und zwar dann, wenn die betroffenen Personen wegen dieser oder einer 
anderen Tat einmal polizeilich in Baden-Württemberg registriert wurden. 
Andererseits fehlen aus der Gesamtheit aller Erledigungen in Baden-
Württemberg diejenigen, bei denen die betroffenen Personen polizeilich 
nur außerhalb von Baden-Württemberg oder gar nicht erfasst wurden.  

Abschätzungen ergaben, dass ca. 15 % der Erledigungen in Baden-
Württemberg, die Mitglieder der Kohorten betreffen, nicht erfasst sind. Auf 
der anderen Seite fanden etwa gleich viele Verfahren außerhalb Baden-
Württembergs statt. Für die hier untersuchten Änderungen der Einstel-
lungspraxis der Justiz kann trotzdem von einer repräsentativen Datengrund-
lage ausgegangen werden, da nahezu 85 % der in Baden-Württemberg er-
folgten Erledigungen erfasst sind. 



6 DIE DATEN  

Die Zählung der Registrierungen im Bundeszentralregister (BZR) erfolg-
te chronologisch nach dem Entscheidungsdatum. Nicht beachtet wurden 
dabei Einträge im BZR, die kein Delikt und keine Folge (Sanktion, Schuld-
spruch, Einstellung etc.) enthielten. Dies sind vor allem Fürsorge- und Ein-
bezugsentscheidungen. Die Orientierung der Zählung am Entscheidungsda-
tum hat zur Folge, dass die Tatdaten, an denen sich die Altersangaben ori-
entieren, in einigen Fällen nicht chronologisch geordnet sind. 

Tabelle 1: Deliktseinteilung 

Deliktsgruppe §§ der Strafgesetzea

Alle Delikte ohne AUSLG, ASYLVFG, STVG, §§ 142, 315c, 316 StGB
Einfacher Diebstahl 242, 246-248c
Schwerer Diebstahl 243-244a

Betrug 263-266b
Gewaltdelikte 223a, 224-229, 239a, 239b, 211-217, 316c, 177, 178, 249-252, 

255, 316a 
Raub 249-255, 316a

BtM-Delikte BTMG
Sachbeschädigung 303-305a

a soweit nicht anders gekennzeichnet StGB a.F. 

Die in dieser Untersuchung verwendete Einteilung der Delikte folgt im 
Wesentlichen den in der Polizeilichen Kriminalstatistik Baden-Württem-
berg (PKS BW) verwendeten Kategorien. Soweit als Gesamtkategorie ‚Al-
le Delikte‘ verwendet wird, versteht sie sich immer ohne Verstöße gegen 
das Ausländergesetz und das Asylverfahrensgesetz. In Tabelle 1 sind die 
Deliktsgruppen und die sie umfassenden Delikte aufgeführt. Im Fall von 
mehreren Delikten erfolgte die Zuordnung anhand des schwersten Delikts, 
das gemäß der Kriterien der Strafverfolgungsstatistik, d.h. des gesetzlich 
vorgesehenen Strafrahmens, ermittelt wurde.  

Insgesamt basiert diese Untersuchung auf 82.000 Erledigungen nach 
dem JGG. Trotz dieser großen Anzahl gibt es bei der nach Deliktstyp, Ge-
schlecht und Nationalität / Ethnie differenzierten Auswertung einige Un-
tergruppen, bei denen wegen der zu geringen Fallzahl eine sinnvolle Be-
stimmung der Einstellungsraten nicht möglich war. Dies betrifft, wie aus 
Tabelle 2 zu entnehmen ist, insbesondere Frauen aufgrund der bei diesen 
generell geringeren Kriminalitätsbelastung, aber auch Nationalitäten bzw. 
ethnische Gruppierungen, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung niedrig 
ist. 
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Tabelle 2:  Anzahl der untersuchten Erledigungen nach dem JGG,  
differenziert nach Deliktskategorien, Geschlecht und  
Nationalität / Ethnie 

Delikt Deutsche Aussiedler Ausländer Gesamt
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

'alle Delikte' 45.063 11.620 4.121 874 21.451 3.722 81.856
einfacher Diebstahl 17.112 7.531 2.010 700 8.810 2.634 36.087
schwerer Diebstahl 5.865 250 447 9 2.433 43 8.591

Betrug 3.050 1.336 198 33 1.992 528 6.906
Gewaltdelikte 1.795 127 187 3 1.327 28 3.277

Raub 1.017 69 106 1 836 16 1.938
BtM-Delikte 3.336 587 253 27 1.318 72 5.323

Sachbeschädigung 2.951 168 141 5 660 28 3.807
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3 Die Auswertungsmethode 

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie aus den vollständigen Daten der 
vier Geburtsjahrgänge (Kohorten) die Einstellungsraten bei Erledigungen 
nach dem JGG, differenziert nach den Größen Alter, Periode und Legal-
biographie, berechnet wurden. Der Autor hofft, dass dieses Kapitel auch 
ohne detaillierte statistische Kenntnisse gewinnbringend zu lesen ist. 

Als Einstellungsrate wird im Folgenden der Anteil der Einstellungen 
nach §§ 45, 47 JGG an allen Erledigungen nach dem JGG bezeichnet. 
Nicht berücksichtigt werden damit die Erledigungen nach StGB oder ande-
ren Gesetzen bei Heranwachsenden wie auch die Einstellungen nach der 
StPO bzw. dem BtMG. 

Wie Abbildung 1 zeigt, wird die Periode von 1985 bis 1996 zwar gut 
von den Daten der Freiburger Kohortenstudie überdeckt, die Zusammen-
setzung der Daten variiert aber stark von Jahr zu Jahr. Dies gilt nicht nur 
für die Anzahl der jeweils nutzbaren Kohorten, sondern auch bezüglich des 
jeweiligen Alters der Kohortenmitglieder. Dies stellt gewisse Anforderun-
gen an die Auswertungsmethode, auf die im Folgenden noch näher einge-
gangen wird, schränkt aber die Aussagekraft der Studie nicht prinzipiell 
ein. 

Abbildung 2 zeigt die Einstellungsraten für deutsche Männer über die 
erwähnte Periode4, differenziert nach Kohortenzugehörigkeit. Entlang der 
Periode nehmen die Einstellungsraten innerhalb einer Kohorte tendenziell 
ab. Dies ist primär kein Effekt der Periode, sondern ein Effekt des mit ihr 
gleichlaufend zunehmenden Alters. Des Weiteren nehmen die Einstellungs-
raten von Kohorte zu Kohorte, zumindest jeweils das gleiche Alter betref-
fend, zu. Auch hier dürfte es falsch sein, von einem Kohorteneffekt zu 

                                           
4 Anzumerken ist hier, dass in allen Berechnungen dieses Bandes die Daten aus dem 

Jahr 1984 aus methodischen Gründen dem Jahr 1985 zugeschlagen wurden. Aller-
dings nur die Periode und nicht das Alter betreffend. Wären beide Jahre einzeln be-
rücksichtigt worden, wären die statistischen Schwankungen der Daten voll auf die Pa-
rameter dieser beiden Jahre durchgeschlagen, da beide nur von einer Kohorte abhän-
gen. Insbesondere das Jahr 1984, in dem nur wenige Erledigungen vorliegen (14-
Jährige der Kohorte 1970), hätte ggf. nur schwer interpretierbare Ergebnisse geliefert. 
Werden aber die Erledigungen des Jahrs 1984 im Jahr 1985 mit berücksichtigt, kön-
nen zumindest die Ergebnisse für letzteres auf eine stabilere Grundlage gestellt wer-
den. Gleiches gilt für das Jahr 1997, dessen Erledigungen dem Jahr 1996 zugeschla-
gen wurden. 
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sprechen, vielmehr dürfte die Ursache in der mit der Periode sich ändern-
den Bereitschaft der Justiz, Verfahren einzustellen, liegen. Somit ist hier 
von einem Periodeneffekt auszugehen. 

Abbildung 2: Einstellungsraten, deutsche Männer, alle Delikte,  
differenziert nach Periode und Kohorte 
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Abbildung 3: Anteile an Einstellungen in den Daten (deutsche Männer) 
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Möchte man nun die Änderung der Einstellungsrate über die Periode analy-
sieren, so kann diese nicht einfach aus den Daten der jeweiligen Jahre be-
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stimmt werden, da die jeweils unterschiedliche Zusammensetzung bezüg-
lich des Alters den Effekt der Periode überlagert. Abbildung 3, deren Werte 
– dies nicht berücksichtigend – dem einfachen Mittel über die jeweils vor-
handenen Daten entsprechen, verdeutlicht diesen Überlagerungseffekt zwi-
schen Alter und Periode. Der Anteil der Einstellungen (schwarze Rauten, 
rechte Achse) nimmt auffälliger Weise immer dann ab, wenn das Durch-
schnittsalter (Dreiecke, linke Achse) besonders stark zunimmt (1984-1987 
und 1993 – 1996). In der dazwischen liegenden Periode nimmt die Einstel-
lungsrate allerdings zu, obgleich das mittlere Alter weiter moderat ansteigt. 
Dies ist ein deutlicher Hinweise darauf, dass gerade in dieser Periode die 
Einstellungsraten zunahmen. Wünschenswert ist es aber, die Veränderun-
gen über die Jahre, d.h. mit der Periode möglichst gut und nicht durch an-
dere Effekte, wie z.B. denen des Alters verzerrt, zu erfassen. 

Im Allgemeinen hängen die aus Kohortendaten bestimmten Größen, wie hier die 
Einstellungsrate, von den drei Größen Alter, Periode (Jahr) und Kohorte (Geburts-
jahr) und ggf. ihrer Interaktionen ab. Aus mathematischer Sicht sind die drei Vari-
ablen voneinander abhängig, lässt sich doch jede aus den beiden anderen bestim-
men (z.B. Alter = Periode - Kohorte). Zudem reichen jeweils zwei Variablen in-
klusive ihrer Interaktionen, um die Daten vollständig zu beschreiben. Beschränkt 
man sich allerdings auf die Haupteffekte und vernachlässigt die Interaktionen, so 
lässt sich zwar empirisch entscheiden, welche zwei der drei Größen wesentlich im 
Sinne einer möglichst guten Varianzaufklärung sind. Trotzdem kann der Verlauf 
der beiden so ausgewählten Größen systematisch verfälscht sein. Dies trifft genau 
dann zu, wenn die vernachlässigte Größe einen systematischen Verlauf hat. Leider 
lässt sich dies aber nicht aus den Daten bestimmen.5 Im vorliegenden Fall wurde 
angenommen, dass die Zugehörigkeit zu einer Kohorte keinen systematischen Ef-
fekt hat. Gleichwohl können bei der vorliegenden Thematik durchaus Kohortenef-
fekte existieren. (Unter Kohorteneffekte sind Einflüsse zu verstehen, die zwar ei-
ner bestimmten Periode zuzuschreiben sind, aber aufgrund einer Zusatzbedin-
gung, z.B. ein bestimmtes Alter, sich hauptsächlich und vor allem weit in folgen-
de Perioden hineinreichend nur auf eine Kohorte auswirken.) Vergleicht man im 
vorliegenden Fall zwei Kohorten, so könnte es sein, dass bei einer Kohorte, die 
erst in der Periode ihre Strafmündigkeit erreicht, in der die Bereitschaft, Verfahren 
einzustellen schon hoch ist, der Anteil an Einstellungen auch in den folgenden 
Jahren höher ist, einfach weil bei Rückfälligen die vorhergehende Erledigung häu-
figer informell ausfiel als bei einer der anderen Kohorte. Dies erhöht, wie bei der 
noch folgenden Analyse der Individualdaten gezeigt wird, die Chance einer weite-
ren informellen Erledigung. Fiel dagegen der Eintritt der Strafmündigkeit der Ko-
horte noch in eine Periode mit geringeren Einstellungsraten, so kann es bei Rück-
fällen, auch bei einer allgemein inzwischen erhöhten Einstellungsbereitschaft, 

                                           
5 Vgl. ausführlich Grundies 2000: The Effect of Period on the Age-Crime Curve. 

www.juscrim.mpg.de/forsch/online_pub.html 
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noch häufiger zu formellen Sanktionen kommen, weil etwas häufiger schon eine 
solche formelle Erledigung vorausging. Nimmt man allerdings an, dass die Art 
der Sanktion die Rückfallsrate beeinflusst, könnte ein solcher Effekt auch gegen-
teilig ausfallen. Solche Kohorteneffekte im Sinn einer Autokorrelation lassen sich 
zwar nicht ausschließen, sind aber wesentlich kleiner als die Alters- und Perio-
deneffekte. Zudem konnten im konkreten Fall zwar entsprechende statistische 
Schwankungen, aber keine Tendenz in den Daten festgestellt werden. Aus diesem 
Grund wurde die Zugehörigkeit zu einer Kohorte nicht berücksichtigt. 

Da die vorliegenden Daten von vier in relativ engem Abstand (2-3 Jahre) 
liegenden Kohorten stammen, bietet sich die seltene Möglichkeit, rechne-
risch eine Separation dieser beiden Effekte, des Alters und der Periode, 
durchzuführen. Bei dieser Separation wird angenommen, dass die Daten 
aus einer latenten6 Altersverteilung in Kombination mit einem gleichfalls 
latenten Verlauf über die Periode konstruiert werden können. Dies bedeu-
tet, dass die zu Grunde liegende Altersverteilung über den betrachteten 
Periodenzeitraum an sich immer die gleiche Form hat und sich nur in ihrer 
absoluten Höhe ändert, d.h., dass das Maximum der Einstellungsrate immer 
bei demselben Alter auftritt und sämtliche Verhältnisse zwischen verschie-
denen Altersjahren über den Periodenzeitraum konstant bleiben. Der extra-
hierte latente Verlauf der Einstellungsraten über das Alter unterscheidet 
sich von den konkreten Altersverläufen der einzelnen Kohorten idealiter 
nur durch die dem jeweiligen Alter zugeordneten, von der entsprechenden 
Periode abhängigen Faktoren. Anstelle der in Abbildung 2 (ersatzweise 
über die Periode) dargestellten vier Altersverläufe der Einstellungsraten 
erhält man einen einzigen Altersverlauf und den zugehörigen Verlauf der 
Periodenfaktoren, die die Abhängigkeit der Einstellungsrate von der Perio-
de beschreiben (s. Abbildung 5).7 

Gesucht ist damit ein Modell, das die konkret vorliegenden Daten (für 
ein bestimmtes Alter und eine bestimmte Periode) aus jeweils einem Faktor 

                                           
6 Der zu bestimmende Altersverlauf (wie auch der dazugehörige Periodenverlauf) wird 

hier als latent bezeichnet, da er nur als im Hintergrund liegende Ursache in diesen Da-
ten existiert. Er ist nirgends direkt, d.h. ohne entsprechende Berechnung, zu erfassen. 
Die in Abbildung 2 ersatzweise über die Periode dargestellten Altersverläufe der vier 
Kohorten basieren zwar auf diesem (einzigen) latenten Altersverlauf, sind aber in der 
dort sichtbaren Form stark durch den Einfluss der Periode verzerrt, so dass der Ein-
druck von vier verschiedenen Altersverläufen entsteht. Sie sind somit nur eine verzerr-
te Realisierung dieses Verlaufs. 

7 Für den Verlauf über die Periode gilt gleichfalls das zum Altersverlauf gesagte, d.h. er 
hat für jedes Alter die gleiche Form und unterscheidet sich nur um einen altersabhän-
gigen Faktor. 
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für das Alter und die Periode sowie ggf. einer zusätzlichen Basiskonstanten 
rekonstruieren kann. Es wird sich dabei eher um eine multiplikative als 
eine additive Verknüpfung dieser Faktoren handeln, obgleich sich dies 
nicht a priori festlegen lässt. So sind bei einer Änderung der Einstellungs-
praxis größere Veränderungen bei einem Delikt A zu erwarten, das schon 
vorher zu 50 % eingestellt wurde, als bei einem zweiten Delikt B, das sehr 
selten, z.B. in 5 % der Fälle, eingestellt wurde. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass bei einem Delikt, das zur Hälfte eingestellt 
wird, dem Delikt selber keine zu große Bedeutung für die Einstellungsentschei-
dung zukommt. Vielmehr sollten andere Faktoren, wie z.B. die Persönlichkeit des 
Täters, hier entscheidend sein. Nimmt man dagegen ein Delikt, bei dem sehr sel-
ten eingestellt wird, so beeinflusst hier offensichtlich schon das Delikt selbst sehr 
stark die Entscheidung und andere Faktoren tragen nur wenig bei. Kommt es nun 
zu einer Änderung der Einstellungspraxis, die auf einer neuen Einschätzung der 
spezialpräventiven Wirkung der Sanktion beruht, so sind davon primär die nicht 
deliktspezifischen Bereiche der Entscheidung betroffen. Größere Änderungen sind 
folglich dort zu erwarten, wo diesen Bereichen mehr Gewicht zukommt, d.h. bei 
Delikten, deren Einstellungsraten im Mittelfeld liegen. Geringere Änderungen 
sind dagegen in den extremeren Fällen mit hohen oder niedrigen Einstellungsraten 
zu erwarten, bei denen der Spielraum für die nicht deliktspezifischen Bereiche ge-
ringer ausfällt.  

Nimmt die Einstellungsrate z.B. beim ersten Delikt A um 10 Prozentpunkte 
auf 60 % zu, so wäre bei einem additiven Modell für das zweite Delikt B 
eine Einstellungsrate von 15 % zu erwarten. In einem multiplikativen Mo-
dell würde man dieselbe Zunahme von 50 % auf 60 % im Fall des ersten 
Delikts A als eine relative Veränderung um 20 % betrachten und käme ent-
sprechend bei dem zweiten Delikt B auf eine geänderte Einstellungsrate 
von 6 % (5 % * relative Änderung von 20 %). Dies erscheint wahrscheinli-
cher als das Ergebnis des additiven Modells. Allerdings hat auch das mul-
tiplikative Modell Schwächen, und zwar sobald die Einstellungsrate schon 
vor der Veränderung sehr hoch war. Nimmt man z.B. ein drittes Delikt C 
mit einer anfänglichen Einstellungsrate von 85 %, so ergäbe sich nach dem 
additiven Modell eine neue Einstellungsrate von 95 %, bei einem multipli-
kativen Model aber eine neue Einstellungsrate von 102 % (85 % * relative 
Änderung von 20 %). Letzteres ist allerdings nicht möglich, da maximal 
alle Fälle eingestellt werden können.8 Dieses Problem kann gelöst werden, 
                                           
8 Eine Problematik, die auch bei dem additiven Modell auftreten kann. Prinzipiell ist 

hierzu festzustellen, dass das additive Modell in seinem Wertebereich gar nicht einge-
schränkt ist und das multiplikative Modell nur nach unten, aber nicht nach oben. D.h., 
es können beim multiplikativen Modell keine negativen Werte auftreten, die beim ad-
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wenn man statt der Einstellungsrate das Verhältnis von Einstellungen zu 
Nicht-Einstellungen betrachtet. In dem obigen Beispiel wäre das Verhältnis 
beim ersten Delikt A vor der Änderung der Einstellungspraxis 1:1 (=1), 
nach der Änderung 6:4 (=1,5). Dies bedeutet nun, dass sich das Verhältnis 
von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen um den Faktor 1,5 geändert hat. 
Für das zweite Delikt B ergäbe sich bei einer Änderung um den gleichen 
Faktor eine Einstellungsrate von 7,3 % (5 [Einstellungen] zu 95 [Nicht-
Einstellungen] * 1,5 = 7,5:95 , d.h 7,5 Einstellungen auf insgesamt 102,5 
Erledigungen oder 7,3 %). Im Fall des dritten Delikts C berechnet sich die 
neue Einstellungsrate zu 89,5 % (85:15 * 1,5 = 127,5:15 oder 127,5 Ein-
stellungen auf insgesamt 142,5 Erledigungen). Bei einem Modell, das mit 
dem Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen rechnet, ergeben 
sich keine Werte unter 0 bzw. über 1 (100 %). Drückt man in diesem Mo-
dell die Änderungen der Einstellungsrate in Prozentpunkten aus, so sind 
diese, obgleich sich das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstel-
lungen um den gleichen Faktor ändert, am größten für mittlere Ausgangsra-
ten. Sind die Ausgangsraten (sehr) klein oder (sehr) groß, so ist auch die in 
Prozentpunkten ausgedrückte Änderung entsprechend kleiner. Es dürfte in 
der Praxis recht häufig sein, dass Änderungen in der Mitte eines Bereichs 
stärker ausfallen als in der Nähe der Endpunkte des Bereiches.  

Abbildung 4 zeigt, wie sich die Ausgangsraten ändern, wenn sich das 
Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen um einen bestimmten 
Faktor ändert. Diese Faktoren – auf die im Folgenden weiter eingegangen 
wird – werden in diesem Zusammenhang der Nomenklatur der logistischen 
Regression folgend, mit dem aus dem britischen Wettsystem stammenden 
Begriff der Odds bezeichnet. Die Auswirkung eines bestimmten Faktors 
(Odd) auf eine Rate kann wie folgt abgelesen werden: Man geht von der 
entsprechenden Rate auf der horizontalen Achse (x-Achse) aus senkrecht 
nach oben, bis man die Kurve des entsprechenden Faktors trifft. Die er-
reichte Höhe auf der senkrechten Achse (y-Achse) ablesend, erhält man 
den Wert der veränderten Rate. Möchte man z.B. wissen, wie sich ein Fak-
tor 0,5 auf eine Ausgangsrate von 50 % auswirkt, so ergibt sich, ausgehend 
von 50 % auf der x-Achse bis zu der dickeren, lang gestrichelten Kurve des 
Faktors (Odd) 0,5, ein Wert, der unter der 40 % Markierung liegt. Eine 
genauere Ablesung an der y-Achse ergibt ca. 33 %.  

                                                                                                                            
ditiven Modell möglich sind, wohl aber wie gleichfalls beim additiven Modell Werte 
über 100 %. 
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Abbildung 4: Veränderung von Raten in einem logistischen Modell 
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Je größer bzw. kleiner als 1 die Faktoren sind, desto stärker beulen sich ihre 
Kurven um die Diagonale aus, d.h. desto größer sind die Veränderungen 
der Raten. Allerdings stellen die 0 und 100 % in dieser Betrachtung unver-
änderbare Fixpunkte dar.9 Dementsprechend variieren auch die Werte der 
verschiedenen Odd-Kurven in ihrer Nähe nicht so stark wie im mittleren 
Bereich. Bei noch größeren bzw. kleineren Faktoren (>100 bzw. <0,01; 
hier nicht dargestellt) nähern sich die Odd-Kurven stark den Rändern des 
dargestellten Bereichs an, d.h. dass die veränderten Raten auch bei niedri-
gen (bzw. hohen) Ausgangsraten schon fast 100 % (bei Faktoren > 100 
bzw. fast 0 % bei Faktoren < 0,01) betragen. 

Unter diesen Vorgaben, d.h. wie oben beschrieben, eher das Verhältnis 
von Einstellungen zu Nicht–Einstellungen als direkt die Einstellungsraten 
zu analysieren, ist eine logistische Regression das aus methodischen Grün-
den am besten geeignete Verfahren. Die einfachere lineare Regression ent-
spricht dem diskutierten additiven Modell und scheidet u.a. aus, da der 
                                           
9 Dies ist nicht weiter verwunderlich, ergibt doch eine Rate von 0 auch ein Verhältnis 

von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen von 0/100 = 0. Diese ändert sich nicht, mit 
welchem Faktor auch immer multipliziert wird. Analoges gilt für den 100 %-Wert. 
Hier ist das Verhältnis (100/0) unendlich, was sich, wie im Fall der 0, nicht ändert, 
wenn man es mit einem Faktor multipliziert. 
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Wertebereich ihrer Ergebnisse nicht beschränkt ist, d.h. bei ihr können und 
treten sowohl negative Werte, wie auch Werte über 100 % auf. Zudem und 
mit dieser Problematik zusammenhängend liegen ihr andere Annahmen 
über die Verteilung der statistischen Fehler zugrunde, als dies hier der Fall 
ist. Beides führt zu einer falschen Bestimmung von Werten nahe 0 oder 
100 %. Aber selbst wenn die erwarteten Raten um die 50 % variieren wür-
den (z.B. zwischen 30 und 70 %) und somit eine lineare Regression aus 
methodischer Sicht eine annehmbare Näherung wäre, hätte sie doch den 
Nachteil, dass die Parameter für das Alter und die Periode additiv und nicht 
multiplikativ wären. Eine Alternative bei der Berechnung von Raten stellt 
die Poisson-Regression dar, die dem angesprochenen multiplikativen Mo-
dell auf der Basis der Raten entspricht. Bei ihr sind die Parameter multipli-
kativ verknüpft. Aber leider eignet sie sich bei einem wie im vorliegenden 
Fall auf 0 bis 100 % beschränkten Wertebereich aus ähnlichen Gründen wie 
bei der linearen Regression nur dann, wenn die Raten nicht zu groß wer-
den, d.h. nicht über ca. 70 % hinausgehen. 

Die logistische Regression10 hat die angesprochene Eigenschaft, dass bei 
ihr die einzelnen Parameter als multiplikative Faktoren interpretiert werden 
können und sie damit den oben entwickelten Modellvorstellungen ent-
spricht. In ihrem Zentrum steht das Verhältnis der Einstellungen zu den 
Nicht-Einstellungen. Dieses Verhältnis kann durch eine Multiplikation der 
Parameter (die Odds11 genannt werden) dargestellt werden.  
                                           
10 Die logistische Regression ist durch folgende Gleichung bestimmt: p(y=1|xb) = exb / ( 

1 + exb) , d.h. die Wahrscheinlichkeit p, dass ein Ereignis (hier Einstellung) eintritt 
(y=1) in Abhängigkeit von xb (|xb), wobei xb selbst eine Abkürzung für eine durch 
die Parameter bi und die Ausprägungen der unabhängigen Variablen xi bestimmte Li-
nearkombination ist: xb = b0 (oder Konstante) + b1 x1 + b2 x2 + ... Betrachtet man statt 
der Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses das Verhältnis der Wahr-
scheinlichkeiten für das Eintreten bzw. nicht Eintreten eines Ereignisses, so ergibt sich 
eine etwas einfachere Formel, die kurz hergeleitet wird. Die Wahrscheinlichkeit für 
das nicht Eintreten eines Ereignisses ist p(y=0|xb) = 1 – p(y=1|xb) = 1 – exb / ( 1 + exb) 
= ( 1 + exb) / ( 1 + exb) – exb / ( 1 + exb) = (1 + exb – exb) / ( 1 + exb) = 1 / ( 1 + exb). So-
mit ergibt sich für das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten p(y=1|xb) / p(y=0|xb) = 
(exb / ( 1 + exb)) / ( 1 / ( 1 + exb)) = (exb / ( 1 + exb)) * (( 1 + exb) / 1) = (exb * ( 1 + exb)) / 
( 1 + exb) = exb . Diese Exponentialfunktion kann in ein Produkt aus einzelnen Expo-
nentialfaktoren zerlegt werden. p(y=1|xb) / p(y=0|xb) = eb0 + x1b1 + x2b2 + ... = eb0 * eb1x1 * 
eb2x2 * ... 

11 Die Odds sind die Exponentialwerte der im Modell bestimmten Parameter und geben 
die Änderungen des Verhältnisses von Eintreten zu Nicht-Eintreten eines Ereignisses 
in Abhängigkeit bestimmter Vorausetzungen an. Wie in obiger Fußnote hergeleitet, 
kann das Verhältnis von Eintreten zu Nicht-Eintreten eines Ereignisses wie folgt ge-
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Sowohl die Periodenfaktoren wie auch die Faktoren des Altersverlaufs 
wurden optimal an die gemessenen Einstellungshäufigkeiten angepasst.12 
Ein solches logistisches Modell, in das als unabhängige Variablen nur das 
Alter und die Periode eingehen, liefert die in Tabelle 3 angegebenen Fakto-
ren (Odds).  

Tabelle 3: Faktoren (Odds) des Alter-, Periodenmodells; deutsche Männer, 
alle Delikte 

Konstante: 1,17     
Alter: (14) 15 16 17 18 19 20 21   

 1,00 0,85 0,64 0,48 0,29 0,24 0,18 0,15   
Periode (1985) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

 1,00 1,24 1,25 1,71 1,72 2,08 2,71 2,42 2,88 2,59 2,49 2,78

Aus ihnen lässt sich das Verhältnis der Einstellungen zu den formellen 
Sanktionen (V) für ein bestimmtes Alter zu einer gegebenen Periode nach 
der Formel V = konst * fA * fP multiplikativ berechnen. Die Konstante be-
zieht sich dabei auf die als Basis-Situation festgelegte Konstellation der 14-

                                                                                                                            
schrieben werden: p(y=1|xb) / p(y=0|xb) = eb0 * eb1x1 * eb2x2 * ... Die jeweiligen Odds 
sind dabei eb0, eb1, eb2 usw.. Wobei eb0 die Konstante des Modells ist, die sich auf die 
(Basis-)Konfiguration bezieht, bei der alle xi = 0 sind und folglich die entsprechenden 
Odds ebixi = e0 = 1 sind. Die anderen Odds (z.B. eb1) geben an, wie sich das Verhältnis 
von Eintreten zu Nicht-Eintreten eines Ereignisses ändert, wenn statt der Basissituati-
on, eine Situation vorliegt bei der x1=1 ist (bei ansonsten der Basissituation entspre-
chender Konstellation). Damit geben die jeweiligen Odds den Faktor an, um den sich 
das Verhältnis von Eintreten zu Nicht-Eintreten eines Ereignisses ändert, wenn sich 
die entsprechende unabhängige Variable von 0 auf 1 ändert. Im allgemeinen können 
die unabhängigen Variablen beliebige Werte annehmen, hier werden sie aber fast aus-
schließlich als sogenannte Dummy-Variablen verwendet, die entweder 0 oder 1 sind 
und damit indizieren, ob eine bestimmte Situation vorliegt oder nicht. So wurden, um 
die Abhängigkeit von der Periode (1985 – 1996) zu beschreiben, insgesamt 11 Dum-
my-Variablen (x1986, x1987, ..., x1996) gebildet, die indizieren, welches Jahr vorliegt. Das 
Jahr 1985 wird dabei als Bezugsjahr angesehen und implizit in der Konstanten des 
Modells berücksichtigt. Der Odd-Wert für beispielweise das Jahr 1990 (eb1990) gibt 
damit an, wie sich das Verhältnis von Eintreten zu Nicht-Eintreten eines Ereignisses 
im Jahr 1990 relativ zu 1985 geändert hat. 

12 Solche Berechnungen gestalten sich dank der heute verfügbaren Statistikprogramme 
meist recht einfach. Alle in diesem Bericht erwähnten Berechnungen wurden mit dem 
statistischen Programmpaket Stata durchgeführt. Stata ermöglicht auch eine einfache 
Programmierung und Integration eigener Routinen, was hier im Fall der etwas später 
erwähnten logistischen Stufenfunktion genutzt wurde. 



 DIE AUSWERTUNGSMETHODE 17 

Järigen im Jahr 1985. Hier beträgt damit das Verhältnis von Einstellungen 
zu Nicht-Einstellungen nur den Wert der Konstanten, d.h. 1,17 oder etwas 
expliziter ausgedrückt 1,17 zu 1. Somit kommen auf 1,17 Einstellungen 
eine formelle Sanktionierung, und die Einstellungsrate beträgt in diesem 
Fall 1,17 / (1 + 1,17) = 0,54 oder 54 %. Für eine andere Konstellation, wie 
z.B. für die 16-Jährigen im Jahr 1990, ergibt sich – gemäß der Werte in 
Tabelle 3 – ein Verhältnis von 1,17 * 0,64 * 2,08 = 1,56 (/1). Damit kom-
men auf 1,56 Einstellungen eine formelle Sanktionierung, und die Einstel-
lungsrate beträgt in diesem Fall 1,56 / (1 + 1,56) = 0,61 oder 61 %. Die 
Altersfaktoren (Odds) selbst geben damit die relativen Änderungen des 
Verhältnisses von Einstellungen zu formellen Sanktionen bezüglich der 14-
Jährigen an. Analog beschreiben die Periodenfaktoren die relativen Ände-
rungen des Verhältnisses bezüglich des Jahres 1985, während die Konstan-
te selbst das Verhältnis von Einstellungen zu formellen Sanktionen für die-
sen Bezugspunkt (14-Jährige, 1985) angibt. 

In Abbildung 5 sind die Alters- und Periodenabhängigkeiten in Form der 
Einstellungsraten dargestellt. Wie schon vermutet, nehmen die Einstellun-
gen (hier für 1990 berechnet) mit dem Alter von knapp über 70 % bei den 
14-Jährigen auf etwas unter 30 % bei den 21-Jährigen ab. Über die Periode 
nehmen die Einstellungen (bei 16-Jährigen) zwischen 1985 (ca. 43 %) und 
1991 (ca. 67 %) stark zu und bleiben anschließend in etwa konstant. Die 
Güte der Anpassung, die angibt, wie gut das Modell die Daten beschreibt, 
ist mit einem χ2 von 39,5 bei 11 Freiheitsgraden (p = 0; χ2/df =3,6) relativ 
schlecht.  

Abbildung 5: Alter-Periodenmodell, deutsche Männer, alle Delikte 
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Exkurs zur Güte der Anpassung eines Modells 
Ein Maß für die Güte der Anpassung des Modells an die Daten ist χ2 oder etwas 
genauer – denn es gibt eine ganze Familie von χ2-Maßen, die aber alle einem ähn-
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lichen Zweck dienen – Pearsons χ2. Es stellt die Summe der quadrierten Abwei-
chungen zwischen den Messwerten (Daten) (fi) und den entsprechenden Schätz-
werten des Modells (Fi) dividiert durch das Quadrat des Fehlers des Messwerts 
(σi) dar [χ2 = Σ ((fi – Fi)2 / σi

2)]. D.h., es werden nicht einfach die Abweichungen 
zwischen Mess- und Modellwerten aufsummiert, was bei wechselnden Vorzei-
chen selbst dann zu einer sehr kleinen Summe führen könnte, wenn die einzelnen 
Abweichungen relativ groß sind, sondern es werden, um dies zu vermeiden, ihre 
immer positiven quadrierten Werte verwendet. Gleichzeitig wird die ggf. unter-
schiedliche Genauigkeit der Daten berücksichtigt, indem durch ihren Fehler divi-
diert wird. (Je größer der Fehler ist, desto weniger trägt eine gegebene Abwei-
chung zum χ2 bei.) Im Fall einer logistischen Regression ergibt sich daraus das 
Pearson χ2 zu: χ2 = Σ

M
i =1 (yi – mi pi)2 / (mi pi (1 – pi)), wobei M die Gesamtzahl der 

vorkommenden Muster (Konstellationen) der unabhängigen Variablen (hier z.B. 8 
Alterskategorien * 12 Periodenkategorien, die aber nicht alle belegt sind) ist. Über 
diese M Muster wird summiert, wobei yi die Anzahl positiver Ergebnisse (d.h. 
hier Einstellungen) in einem Muster i ist und mi die Anzahl der Ereignisse (hier 
Erledigungen), die in dieses Muster fallen, sowie pi die durch das Modell berech-
nete Wahrscheinlichkeit für ein positives Ergebnis in diesem Muster. Damit steht 
im Zähler (quadriert) die Anzahl tatsächlich positiver Ereignisse (Messwert) ab-
züglich der aufgrund des Modells zu erwartenden Anzahl (Wahrscheinlichkeit * 
mögliche Ereignisse). Im Nenner steht der zugehörige schon quadrierte Fehler 
(dieses Prozentwertes). Zweifellos passt ein Modell um so besser zu den Daten, je 
kleiner χ2 (und damit die Summe der quadrierten Abweichungen) ist. Allerdings 
kann man sich auch leicht vorstellen, dass diese Summe um so größer wird, je 
mehr verschiedene Muster berücksichtigt werden. Insbesondere wenn man Mo-
delle vergleichen will, die auf einer unterschiedlichen Musterzahl beruhen, kann 
dies in die Irre führen. Um diesen Effekt zu kompensieren, berücksichtigt man die 
sogenannten Freiheitsgrade. Die Anzahl der Freiheitsgrade (df) erhält man, indem 
man von der tatsächlich vorkommenden Anzahl an Mustern die Anzahl der Mo-
dellparameter abzieht. Zur Beurteilung eines Modell eignet sich weniger χ2 selbst, 
sondern der reduzierte χ2 oder F-Wert, den man erhält, wenn man χ2 durch die 
Anzahl der Freiheitsgrade (df) dividiert. Für ein zutreffendes Modell erwartet man 
ein reduziertes χ2 von 1. Prinzipiell passt das Modell um so besser, je kleiner das 
reduzierte χ2 ist. Wird sein Wert aber deutlich kleiner als 1 (z.B. <0,5), so ist dies 
zwar im Sinne der Modellanpassung positiv, doch weist dies meist auf eine fal-
sche oder zumindest unzureichende Spezifikation der Fehler hin. Sie sind in sol-
chen Fällen meist zu groß angenommen. Als zutreffend kann ein Modell noch be-
zeichnet werden, falls χ2/df kleiner als 2 ist. Ein Wert von 3,6, wie er hier vor-
liegt, weist zwar darauf hin, dass die Modellanpassung aus rein statistischer Sicht 
mangelhaft ist, er reicht aber für die hier angestrebte phänomenologische Explora-
tion der Daten noch aus. Hier soll nicht verschwiegen werden, dass in der statisti-
schen Literatur13 Anwendungsbereich und Aussagekraft des reduzierten χ2 nicht 
unumstritten ist. Dies verwundert aber nicht, handelt es sich doch um ein angenä-
hertes Maß. Der meist bei solchen Gütekriterien (und hier auch) mit angegebene 

                                           
13 Vgl. z.B. Andreß et al. (1997). 
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p-Wert gibt, wenn auch sehr salopp formuliert, die Wahrscheinlichkeit an, mit der 
das Modell passt. Ein p-Wert von 0 (bzw. genauer 0,000) bedeutet, dass dies so 
gut wie nie der Fall ist. Im Allgemeinen gelten Modelle als voll akzeptabel, wenn 
p > 0,05 ist. Anzumerken ist weiter, dass das reduzierte χ2 nur ein angenähertes 
Maß ist und damit das oben Gesagte nur als (allerdings gut brauchbare) Daumen-
regel gilt. Die χ2-Verteilung, aus der letztlich die Güte der Anpassung berechnet 
wird, hängt in einer etwas komplexeren Form von der Anzahl der Freiheitsgrade 
ab, als es diese einfache Division berücksichtigt. Trotzdem schneiden sich die 
Wahrscheinlichkeitskurven der reduzierten χ2–Verteilungen (in Abhängigkeit von 
df) fast alle zwischen 1 und 1,2 (für df > 1 und df < 40) mit einem p von 0,3 bis 
0,4. 

Abbildung 6: Einstellungsraten, deutsche Männer, alle Delikte,  
differenziert nach Periode und Kohorte mit Vorhersagen  
des Alter-Perioden-Modells 
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Allerdings kann man in Abbildung 6 sehen, dass das Modell die schon in 
Abbildung 2 präsentierten Daten zumindest unter dem Gesichtspunkt einer 
deskriptiven Erfassung gut wiedergibt. Einzig der Modellwert der Kohorte 
1978 weicht für 1992 stark von den gemessenen Werten ab. Insgesamt 
kann festgestellt werden, dass die Modellannahme einer in ihrer Form nicht 
mehr von der Periode abhängigen Altersverteilung verknüpft mit einem 
ebenfalls nicht von einem konkreten Alter abhängigen Periodenverlauf ein 
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Ansatz ist, der schon einen wesentlichen Teil der in den Daten enthaltenen 
Struktur erfasst, aber noch verfeinert werden könnte. 

Einschränkend ist hier anzumerken, dass auch bei einer sehr guten Mo-
dellanpassung eben nur diese Art der Verknüpfung zwischen den Variablen 
Alter und Periode bestätigt wird. Dies heißt aber nicht, dass es sich bei 
dem, was mit Alter und Periode bezeichnet wird, um reine Auswirkungen 
eben dieser Größen handelt. 

Wie ist das zu verstehen? Die Problematik liegt u.a. darin, dass die Wer-
te auf einem aggregierten Niveau berechnet wurden.14 Das hat zwar den 
Vorteil, dass durch das Zusammenfassen der Individualdaten über die Aus-
prägungen einiger weniger Variablen die meist recht große Varianz (Streu-
ung) der Einzelfälle eliminiert wird. Dies gelingt allerdings ohne Verluste 
(Verzerrungen) nur, wenn die Variation der Einzelfälle nicht systematisch 
von einer weiteren 'unbekannten' Größe abhängt.  

Unter optimalen Bedingungen, d.h. wenn eine solche weitere unbekannte 
Größe nicht existiert, bleibt in den aggregierten Daten nur noch die Varianz 
erhalten, die den berücksichtigten Variablen zuzuschreiben ist. Ist das aber 
nicht der Fall, so können die berücksichtigten unabhängigen Variablen 
(hier Alter und Periode) verzerrt sein. Solche Beeinflussungen treten auf, 
wenn es weitere Größen gibt, die einen Einfluss auf die abhängige Variable 
(hier die Einstellungsrate) haben und gleichfalls mit den unabhängigen 
Variablen zusammenhängen, aber unberücksichtigt bleiben. 

Zu überlegen ist folglich, ob es solche Größen gibt, die die Einstellungs-
raten beeinflussen könnten und die gleichzeitig mit dem Alter und/oder der 
Periode korrelieren. Tatsächlich sind die Legalbiographie wie auch der 
Deliktstyp solche Größen. Die Legalbiographie – hier mit allen Einschrän-
kungen durch die aktuelle Anzahl der Registrierungen erfasst – alleine des-
halb, weil sie einerseits die Einstellungswahrscheinlichkeit beeinflusst und 
anderseits um so umfangreicher werden kann, je älter die Angeklagten 
sind, d.h. mit dem Alter korreliert. Ein Zusammenhang der Legalbiographie 
mit der Periode ist zwar nicht direkt anzunehmen, kann aber auch nicht 
ganz ausgeschlossen werden. 

                                           
14 Im vorliegenden Fall wurden alle Erledigungen eines bestimmten Alters und einer 

bestimmten Kohorte – was gleichbedeutend mit der Angabe eines bestimmten Alters 
und einer bestimmten Periode ist, da die drei Größen voneinander abhängen (Alter = 
Periode – Kohorte) – zusammengefasst, d.h. aggregiert und der Anteil der zugehöri-
gen Einstellungen bestimmt. Tabelle 17, S. 169 gibt diese Werte in den Zeilen 'alle 
Registrierungen' für die 4 Kohorten wieder. 
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Gleichfalls ist die Altersverteilung verschiedener Delikte unterschied-
lich. So dominiert bei den 14-Jährigen z.B. der einfache Diebstahl. Erst bei 
den etwas Älteren beginnen auch Gewaltdelikte eine Rolle zu spielen. Da 
die 'Schwere' eines Delikts die Einstellungswahrscheinlichkeit beeinflusst, 
kann die 'reine' Alterabhängigkeit der Einstellungsraten verzerrt werden, 
wenn der Deliktstyp ignoriert wird. Ein direkter Einfluss auf die Perioden-
abhängigkeit der Einstellungsraten ist aber nicht anzunehmen. Da aber in 
den vorliegenden Daten die Altersverteilungen der einzelnen Perioden un-
terschiedlich ausfallen,15 könnte der Deliktstyp gleichwohl indirekt die 
Entwicklung der Einstellungsraten über die Periode beeinflussen. Es ist 
aber anzunehmen, dass dieser indirekte Einfluss auf die Periode vernach-
lässigt werden kann, zumal er, falls vorhanden, quasi durch die von ihm 
verursachte Verzerrung des Altersverlaufs aufgefangen wird, d.h. sich ganz 
in dieser Variablen niederschlägt und sich deshalb nicht mehr auf die Peri-
ode auswirkt. Um diese Effekte zu berücksichtigen, wird die Analyse der 
Einstellungsraten nicht nur für 'alle Delikte', sondern zusätzlich auch für 
verschiedene spezifische Deliktstypen durchgeführt. 

Da, wie beschrieben, die Legalbiographie vermutlich sowohl mit der 
Einstellungsrate wie auch mit dem Alter zusammenhängt, wurden die Indi-
vidualdaten nicht nur über die Ausprägungen der Variablen Alter und Peri-
ode, sondern zusätzlich weiter differenzierend über die Legalbiographie 
(d.h. die Anzahl der Registrierungen bis zur aktuellen Registrierung) ag-
gregiert. Hierbei wurde allerdings die Maximalzahl der Registrierungen auf 
9 beschränkt, d.h. allen weiteren Registrierungen wurde gleichfalls der 
Wert 9 zugeordnet. Durch die zusätzliche Berücksichtigung der Legalbio-
graphie mit ihren 9 Kategorien erhöht sich die Anzahl der Muster bzw. 
Konstellationen, an die das Modell anzupassen ist.16 Von Bedeutung ist 
                                           
15 So liegen, wie Abbildung 1 entnommen werden kann, für 1985 nur Daten von den 15-

Jährigen der Kohorte 1970 vor, für 1986 nur Daten von den 16-Jährigen der Kohorte 
1970, für 1986 Daten von den 17-Jährigen der Kohorte 1970 und den 14-Jährigen der 
Kohorte 1973, etc. 

16 Im Fall der Variablen Alter (14-21-Jährige, d.h. 8 Kategorien) und der Periode (85-
96, d.h. 12 Kategorien) ergeben sich 8 * 12 = 96 Muster bzw. Konstellationen, die a-
ber, wie man sich anhand von Abbildung 1 vor Augen führen kann, nicht alle vor-
kommen. Beispielsweise existieren für 18-Jährige nur Daten in den Perioden 88, 91, 
93 und 96. In allen anderen Perioden gibt es dagegen keine Daten von 18-Jährigen. Im 
Schnitt sind nur 1/3 der Muster überhaupt belegt. Tatsächlich kommen nur 30 Muster 
vor. Nimmt man die Anzahl der Registrierungen (bis maximal 9) hinzu, so erhält man 
etwa die 9fache Anzahl. Da auch hier wieder einige Muster, insbesondere bei höheren 
Registrierungsanzahlen, nicht belegt sind, ergeben sich 244 Muster.  
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dies für die Bestimmung der Anzahl der Freiheitsgrade (df) des Modells, 
die sich aus der Anzahl der vorkommenden Muster abzüglich der Anzahl 
der Modellparameter ergibt (vgl. Exkurs zur Güte der Anpassung S. 17).  

Die Anpassung eines Modells mit den Variablen Alter, Periode und Re-
gistrierung ergibt ein χ2 von 274 (df = 216; χ2/df = 1,27; p= 0,004). Ob-
gleich sich das χ2 selbst gegenüber dem Alter-Perioden-Modell (χ2 ≈ 40) 
erhöht hat, hat sich die Anpassung verbessert, da gleichzeitig die Anzahl 
der Freiheitsgrade noch stärker angewachsen ist. Dementsprechend hat sich 
das Verhältnis von χ2 zu den Freiheitsgraden (χ2/df) deutlich verbessert. Es 
kann von einer ausreichend guten Anpassung gesprochen werden. Wie bei 
einer solchen deutlichen Modellverbesserung zu vermuten, variiert die Ein-
stellungsrate tatsächlich sehr stark über die Anzahl der Registrierungen (s. 
Abbildung 7; Beachte: andere Skalen als in Abbildung 5). Sie geht von ca. 
70 % bei der ersten Registrierung (16-Jährige 1990) auf ca. 20 % bei der 6. 
oder weiteren Registrierungen zurück. 

Abbildung 7: Einstellungsraten Alter-Perioden-Registrierungs Modell, 
deutsche Männer, 'alle Delikte' 

R
at

en
 1

.R
eg

. (
19

90
) [

%
]

Alter
14 16 19 21

60

50

70

R
at

en
 1

.R
eg

. 1
6j

äh
rig

e 
[%

]

Periode
84 88 92 96

70

50

60

80

R
at

en
 fü

r 1
6j

äh
rig

e 
(1

99
0)

 [%
]

Anzahl Registrierungen
1 2 3 4 5 6 7 8 >8

10

30

50

70

 
Wichtig ist vor allem, dass sich gleichzeitig die Altersabhängigkeit deutlich 
verändert hat. Während beim Alter-Perioden-Modell die Einstellungsraten 
von ca. 72 % bei den 14-Jährigen auf knapp unter 30 % bei den 21-Jährigen 
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zurückgehen (alle Registrierungen, 1990), ist diese Abnahme im Alter-
Perioden-Registrierungs-Modell wesentlich geringer. Bei letzterem gehen 
die Einstellungsraten von ca. 74 % bei den 14-Jährigen nur auf ca. 50 % bei 
den 21-Jährigen zurück (1. Registrierung, 1990). Dies ist plausibel, da sich 
bei dem einfacheren Alter-Perioden-Modell die Effekte des 'reinen' Alters 
und der mit dem Alter ansteigenden durchschnittlichen Anzahl der vorlie-
genden Registrierungen mischen und verstärken, was zu einer stärkeren 
'Altersabhängigkeit' führt. In dem Alter-Perioden-Registrierungs Modell 
bleibt dagegen nur der 'reine' Alterseffekt übrig. 

Zwar ist es eine Frage des Blickwinkels, ob man den gemischten Alters-
effekt des Alter-Perioden-Modells bevorzugt, der die durchschnittlich län-
gere Legalbiographie mit berücksichtigt, oder die weiter differenzierte Se-
paration in einen 'reinen' Alterseffekt und einen Effekt der Legalbiographie. 
Allerdings ist spätestens bei einem Vergleich von Gruppen mit im Allge-
meinen unterschiedlichen Legalbiographien, wie z.B. beim Vergleich zwi-
schen Männern und Frauen, die differenziertere Analyse notwendig. 

Ein Vergleich der Abbildung 5 mit der Abbildung 7 zeigt weiter, dass, 
abgesehen von einer generellen Verschiebung des Niveaus17, der Verlauf 
über die Periode fast unverändert ist. Dieses Ergebnis ist, wie oben schon 
beschrieben, zu erwarten, da keine große Variation des Umfangs der Le-
galbiographie über die Periode anzunehmen ist. 

Nachdem, wie hier zu sehen war, die Berücksichtigung der Legalbiogra-
phie zumindest den berechneten Altersverlauf deutlich ändert, stellt sich 
die Frage, ob es noch weitere Größen gibt, die mit in das Modell aufge-
nommen werden sollten. In weiteren Analysen (s. Kapitel 9.2) konnten 
keine Variablen gefunden werden, die die Ergebnisse der Größen Alter, 
Periode und Legalbewährung (Anzahl Registrierungen) in einer nicht ver-
nachlässigbaren Weise verzerren würden. Damit können die Ergebnisse als 
stabil angesehen werden, obgleich damit nicht gänzlich auszuschließen ist, 
dass es noch andere, in den Daten nicht erfasste Variablen gibt, die die Er-
gebnisse beeinflussen. Selbst wenn damit diese Frage nicht gänzlich ab-
schließend beantwortet werden kann, ermöglichen die drei Größen Alter, 
Periode und Legalbewährung eine grundlegende Darstellung der justiziel-

                                           
17 Die Einstellungsraten in Abhängigkeit von der Periode sind beim Alter-Perioden-

Registrierungs-Modell ca. 10 Prozentpunkte höher als beim Alter-Perioden-Modell. 
Diese Niveauverschiebung ergibt sich, da sich die Werte im Alter-Perioden-Modell 
auf eine mittlere Anzahl Registrierungen beziehen, während sich das andere Modell 
auf die 1. Registrierung bezieht. 
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len Einstellungspraxis im Rahmen des JGGs. Sie wurden deshalb in dieser 
Form für verschiedene Geschlechts-, Nationalitäts- und Deliktskategorien 
durchgeführt und grafisch dargestellt.  

Im Anhang I finden sich für die genannten Kategorien jeweils grafische 
Darstellungen der Einstellungsrate getrennt nach den Einflussgrößen Alter, 
Periode und aktueller Registrierungszahl.18 Die sich aus der Modellberech-
nung ergebenden Parameter bzw. Odds wurden nicht direkt dargestellt, 
sondern vielmehr die aus ihnen berechneten Einstellungsraten für typische 
Alters-, Perioden- und Registrierungs-Konstellationen. Zwar geht damit die 
allgemeinere Bedeutung dieser relative Abhängigkeiten beschreibenden 
Werte teilweise verloren, dafür haben die Einstellungsraten aber einen di-
rekteren Bezug zu konkreteren Situationen und erleichtern damit die intui-
tive Interpretation. Aus diesem Grund wurde die Einstellungsrate in Ab-
hängigkeit vom Alter aus den jeweiligen Modellparametern so berechnet, 
dass sie in fiktiver Weise für die jeweils erste Registrierung im Jahr 1990 
gilt. Des Weiteren wurde die Entwicklung der Einstellungsrate über die 
Periode unter der Annahme einer ersten Registrierung im Alter von 16 Jah-
ren berechnet und dargestellt. In analoger Weise wird die Einstellungsrate 
in Abhängigkeit von der Legalbiographie (Anzahl der bis dahin vorliegen-
den Registrierungen) unter den Bedingungen des Jahrs 1990 und eines Al-
ters von 16 Jahren abgebildet.19  

Zur Kontrolle der Modellanpassung wurden zusätzlich die standardisier-
ten Residuen dargestellt. Mit ihrer Hilfe kann die Güte der Modellanpas-
sung, die in einer generellen Form auch an dem χ2 (in Abhängigkeit von 
den Freiheitsgraden) ablesbar ist, auch in Details geprüft werden.  

Exkurs Residuen 

                                           
18 Gleichfalls sind die jeweiligen Modellparameter und Gütewerte im Anhang III doku-

mentiert. 
19 Um zufällige statistische Schwankungen zu minimieren, wurden im Falle des Alters 

und der Periode die Nachbarwerte mit berücksichtigt. In solchen Fällen mittelt man 
den Wert mit seinen beiden Nachbarwerten, wobei allerdings der Wert selbst zweimal 
berücksichtigt wird, um ihm damit ein größeres Gewicht (Bedeutung) zu geben. D.h. 
der Normierungswert für das Jahr 1990 (P1990) wurde aus den Periodenparametern 
(pp) der Jahre 1989 bis 1991 wie folgt berechnet: P1990 = (pp(1989) + 2 * pp(1990) + 
pp(1991))/4. Analog wurden im Fall des Alters die 15-, 16- und 17-Jährigen berück-
sichtigt. Im Fall der Registrierungen wurde allerdings nur der Wert der ersten Regist-
rierung berücksichtigt, da diese schon aufgrund ihrer großen Häufigkeit nicht so stark 
statistisch schwankt.  
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Die Residuen geben für jeden Datenpunkt die Abweichung zwischen den Daten 
und dem Modell wieder. Zwar ist eine große Abweichung schlechter als eine klei-
ne, ihre Bedeutung für die Güte des Modells erhält sie aber erst, wenn der Fehler 
der jeweiligen Daten mit berücksichtigt wird. So kann einer großen Abweichung 
für einen Datenpunkt, der selbst nur ungenau bekannt ist, da er mit einem großen 
statistischen Fehler behaftet ist, weniger Bedeutung zukommen als einer relativ 
kleinen Abweichung an einem Datenpunkt, der aufgrund der großen Anzahl an 
Fällen, die er repräsentiert, exakter bekannt ist. Aus diesem Grund werden die 
standardisierten Residuen mit dem Fehler der jeweiligen Daten gewichtet. Std. 
Residuen = (fi – Fi) / σi , wobei fi der Wert der Daten mit σi als seinem Fehler, 
während Fi der Wert des Modells für den i-ten Punkt (bzw. das i-te Muster) ist. 
Quadriert und aufsummiert ergeben die std. Residuen χ2 (vgl. Exkurs zur Güte der 
Anpassung S. 17). Unter der Annahme eines passenden Modells erwartet man 
keineswegs, dass die std. Residuen alle Null wären. Vielmehr schwanken die Da-
ten entsprechend ihres statistischen Fehlers um die 'wahren' Werte des Modells 
und erzeugen so Abweichungen. Aus der statistischen Theorie ergibt sich, dass 
die Abweichungen normalverteilt um Null sein sollten. D.h. ca. 2/3 dieser Abwei-
chungen sollten innerhalb von ± 1 liegen, insgesamt sollten ca. 95 % der Abwei-
chungen in einem Bereich von ± 2 liegen. Dies ist ein ganz allgemeines Kriterium 
zur Beurteilung der dargestellten std. Residuen. Ein erster Blick gilt daher dem 
dargestellten Wertebereich und der Verteilung der std. Residuen. Weiter kann 
man prüfen, ob die std. Residuen entlang der dargestellten Alters- und Registrie-
rungskategorien (x-Achse: es wurde jeweils die 1. Registrierung über dem exak-
ten Alterswert aufgetragen – z.B. 14 – und die weiteren Registrierungen jeweils 
um 0,1 versetzt, z.B. die 3. Registrierung eines 14-Jährigen bei 14,2) gleichmäßig 
verteilt sind, oder ob bestimmte Kategorien eine andere Struktur (z.B. nur positive 
Werte) aufzeigen. Dies würde darauf hinweisen, dass das Modell zumindest für 
diese Kategorie nicht optimal ist. Schließlich kann man auf diese Weise auch prü-
fen, ob eine der Kohorten, die ja unterschiedlich markiert sind, ein auffälliges 
Muster zeigt. 
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4 Der Verlauf mit der Periode 

Die Entwicklung der Einstellungsraten mit der Periode kann selbstver-
ständlich aus der Veränderung der einzelnen Einstellungsraten über die 
Periode abgelesen werden (s. z.B. Abbildung 9ff.). Schöner – und auch für 
eine präzisere Bestimmung verschiedener mit dieser Veränderung in Zu-
sammenhang stehender Größen notwendig – wäre es aber, wenn diese 
Entwicklung durch einen aus einem Modell hergeleiteten Gesamtverlauf 
beschrieben werden könnte. 

Die Entwicklung der Einstellungsraten könnte durch veränderte Ansich-
ten der Staatsanwälte und Richter zu Verfahrenseinstellungen verursacht 
sein, z.B. auf neuen Überlegungen bezüglich ihrer spezialpräventiven Wir-
kung. Nimmt man an, dass ein solcher Prozess der Meinungsänderung hin-
ter dieser Entwicklung steht, so liegt es nahe diese Veränderung mit einem 
aus der Epidemiologie entlehnten Modell zu beschreiben. Dieses Modell, 
auf das im Folgenden näher eingegangen wird, basiert auf der Vorstellung, 
dass die Veränderung von Meinungen in einer Population durch einen Pro-
zess wechselseitiger 'Ansteckung' beschrieben werden kann. Wohl sind 
auch andere Ursachen für die beobachtete Entwicklung der Einstellungsra-
ten wie z.B. die Auswirkung des Erlasses von entsprechenden Richtlinien 
oder ein erhöhter ökonomischer Druck durch steigende Fallzahlen denkbar. 
Allerdings markiert das Datum des entsprechenden Erlasses20 (Oktober 
1990) im Fall von Baden-Württemberg eher das Ende als den Beginn der 
beobachteten Entwicklung. Gleichfalls widerspricht dem Argument des 
ökologischen Drucks, dass die Anzahl der nach dem Jugendstrafrecht for-
mell oder informell Sanktionierten gerade zwischen 1983 und 1991 deut-
lich abnahm,21 wenn auch die Anzahl der nach StGB Sanktionierten und 
damit die Gesamtbelastung der Justiz in dieser Zeit zunahm.  

                                           
20 In Baden-Württemberg wurde wohl auf Anregung der Ad-hoc-Kommission "Diversi-

on" (in Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): "Diversion" im deutschen Jugends-
rafrecht, Bonn 1989, S. 11ff.) im Oktober 1990 eine entsprechende Diversions-
Richtlinie erlassen (Die Justiz, 1990, S. 451), die Ende 1997 neu gefasst wurde (Die 
Justiz, 1998, S. 20). Nach Heinz (1998, S.253) konnte keine direkten (positiven) Aus-
wirkungen dieser Diversionsrichtlinien festgestellt werden. 

21 S. Heinz (1998) für den Bundesweiten Verlauf. Analog verlaufende Zahlen für Ba-
den-Württemberg sind ebenfalls im Konstanzer Inventar Sanktionsforschung zu fin-
den. 
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Somit wird hier zunächst angenommen, dass der Änderung des Einstel-
lungsverhaltens eine geänderte Meinung über Einstellungen zugrunde liegt 
und die Änderung dieser Meinung am besten als 'Ansteckungsprozess' er-
fasst werden kann. Solche 'Ansteckungsprozesse' zeigen einen typischen 
Verlauf22. Zuerst gibt es nur ein paar Vorreiter (Angesteckte) und die Zahl 
der Ansteckungen ist gering, da nur wenige Angesteckte die 'Krankheit' 
verbreiten. Je mehr Infizierte es aber gibt, desto größer wird auch die Zahl 
der neu Angesteckten. Ihren Höhepunkt erreicht die Zahl der Ansteckun-
gen, wenn die eine Hälfte der Population schon angesteckt ist, die andere 
aber noch nicht. Anschließend geht die Zahl der Ansteckungen wieder zu-
rück, da es nicht mehr so viele noch nicht von der Krankheit erfasste Per-
sonen gibt. Schließlich sind alle nicht Resistenten 'erkrankt'. Mathematisch 
ausgedrückt ist die Anzahl der Neuansteckungen proportional zu dem Pro-
dukt aus der Anzahl der schon Infizierten und der Anzahl der potentiell 
Infizierbaren. Die Geschwindigkeit der Ausbreitung wird dabei durch die 
Proportionalitätskonstante beschrieben. 

Abbildung 8 zeigt links ein Beispiel für die Änderung der Anzahl der In-
fizierten über die Periode (x), die der gerade beschriebenen Gesetzmäßig-
keit für die Anzahl der Neuansteckungen folgt. Bei der größten Anzahl von 
Neuansteckungen ist der Verlauf der Kurve am steilsten, da sich der Anteil 
der Angesteckten am stärksten ändert. Wie zu sehen ist, ist dies der Fall, 
wenn ca. 50 % infiziert sind.  

Bei diesem Beispiel auf der linken Seite von Abbildung 8 wurde davon 
ausgegangen, dass einerseits die gesamte Population ansteckbar ist, d.h. 
dass es keinen Anteil an Resistenten gibt und dass andererseits auch keine 
Subpopulation existiert, die schon bei einer früheren Epidemie infiziert 
wurde und somit als 'Altinfizierte' gelten könnte. Auf der rechten Seite von 
Abbildung 8 ist ein Beispiel für einen solchen Fall dargestellt. Dabei wurde 
von einem Anteil von 40 % 'Altinfizierten' ausgegangen, die aber nicht 
mehr ansteckend wirken können. Zusätzlich wurde angenommen, dass ein 
Anteil von weiteren 20 % der Population resistent ist und infolgedessen 
(zusammen mit den Altinfizierten) maximal 80 % der Population ange-

                                           
22 Neben den Anwendungen in der Epidemiologie sei hier als weiteres Beispiel auch die 

Übernahme von Fremdworten in einer Sprache erwähnt. In der Linguistik firmiert die-
ser Prozess, der gleichfalls einen epidemischen Verlauf zeigt – wenn auch über we-
sentlich länger Zeiträume (Jahrhunderte) hinweg – unter dem Begriff Piotrowski-
Gesetz.  
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steckt werden können. Dementsprechend steigt im Ausbreitungsprozess der 
Infektion in diesem Fall die Rate der Angesteckten von 40 % auf 80 % an.  

Abbildung 8: Beispiele der logistischen Stufenfunktion 
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Mathematisch erfasst wird dieser Ablauf mit Hilfe einer logistischen Funk-
tion, wie sie auch zur Bestimmung der Raten selbst verwendet wird und in 
diesem anderen Zusammenhang schon im vorigen Kapitel eingeführt wur-
de. Diese auf Werte zwischen 0 und 1 beschränkte Funktion besitzt die 
Eigenschaft, dass die Stärke der Veränderung ihrer Funktionswerte propor-
tional zu ihrem Funktionswert multipliziert mit 1 minus dem Funktionswert 
ist, mithin proportional zum Anteil der Angesteckten (Funktionswert) mal 
dem Anteil der noch nicht Angesteckten (1 – Anteil der Angesteckten).  

Die endgültige Form der logistischen Funktion wird über drei Parameter 
gesteuert. Ein Parameter beeinflusst die Lage (Position des steilsten An-
stiegs) bezüglich der Periode, ein weiterer die Dauer des Übergangs von 
Null zum Maximalwert, der selber durch einen dritten Parameter bestimmt 
wird. Mit diesen drei Parametern kann die Position, die Stärke der Glättung 
(bzw. die Dauer des Anstiegs) sowie die 'Höhe' der Stufe variiert werden. 
Der Ausgangswert (in obigem Beispiel die Altinfizierten) geht in die all-
gemeine Konstante des Modells ein. 

Wendet man das Modell mit einer logistischen Stufenfunktion für den 
Periodenverlauf an, so ergibt sich der in Abbildung 9 (rechte Hälfte) darge-
stellte Verlauf23. Gleichfalls sind dort die Ergebnisse der für jedes Jahr ein-
                                           
23 Die optimalen Werte der Parameter dieses Modells, das auf zwei Stufen basiert – die 

eine Stufe besteht aus der nicht normierten Stufenfunktion mit ihren Formparametern 
(Lage und Schnelligkeit des Anstiegs), die andere aus den Alters- und Registrierungs-
parametern sowie dem Normierungsparameter (Höhe der Stufe) für die Stufenfunktion 
–, lassen sich nicht direkt aus einer Gleichung bestimmen. Sie werden deshalb in ei-
nem iterativen Verfahren bestimmt. Dabei variiert man, ausgehend von mehr oder 
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zeln parametrisierten Lösung zu sehen. Der Verlauf der Stufenfunktion, die 
an sich die möglichen Formen des Verlaufs einschränkt, passt gut zu diesen 
einzeln bestimmten Werten. Wie im Vergleich mit Abbildung 8 festzustel-
len ist, fehlt der erste langsame Anstieg der Stufenfunktion. Dies lässt Spe-
kulationen über den exakten Verlauf vor 1985 Raum. Möglicherweise, und 
die bundesweiten Daten von Heinz (1998) weisen bedingt darauf hin, be-
gann diese Veränderung im Einstellungsverhalten der Justiz schon etwas 
früher, als es in den die Periode betreffend beschränkten Daten hier zu se-
hen ist. Insgesamt bildet die Stufenfunktion den Periodenverlauf der Ein-
stellungsraten klarer ab, als es die einzelnen Parameter vermögen. Dies gilt 
insbesondere auch für die im Folgenden häufiger vorkommenden Fälle, bei 
denen die einzelnen Periodenparameter aufgrund der wenigen zugrundelie-
genden Fälle stark statistisch schwanken und somit der Verlauf nur schwer 
zu erkennen ist.  

Nicht zuletzt wirkt sich die Modellierung des Periodenverlaufs mit einer 
Stufenfunktion auch auf die Bestimmung des Altersverlaufs aus. Wie in 
Abbildung 9 (linke Hälfte) zu sehen, führt die Anwendung der Stufenfunk-
tion zu einer glatteren Altersabhängigkeit als bei den einzelnen Periodenpa-
rametern. Auch dies scheinbar rein ästhetische Argument spricht für die 
Stufenfunktion, zumindest so lange es keinen Grund für diese Schwankun-
gen gibt, außer eben dem der zufälligen statistischen Schwankung. 

Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang auch die Än-
derungen im Altersverlauf bei den Erstregistrierungen (s. Abbildung 10). 
Dort steigen die mit der Stufenfunktion berechneten Einstellungsraten von 
den 14-Jährigen zu den 15-Jährigen leicht an. Dies erscheint plausibel, ist 

                                                                                                                            
weniger zufällig gewählten Ausgangswerten, die einzelnen Parameter so lange, bis der 
durch die Likelihoodfunktion gegebene Wert maximal wird. (Unter der Likelihood-
funktion (L) bzw. dem sich aus ihr ergebenden Likelihoodwert (L = – ln(L)) kann man 
sich etwas Ähnliches wie das besprochene χ2 vorstellen (vgl. den Exkurs S.17). Sie 
basiert auf Wahrscheinlichkeitsüberlegungen und gibt (auf einer allerdings modell- 
und datenspezifischen Skala) an, wie ähnlich die Daten und das Modell sind. Wie 
beim χ2 passen Modell und Daten optimal, wenn der Likelihoodwert minimal ist.). Da 
aber die Minimierung des Likelihoodwerts für einen Parameter dazu führen kann, dass 
der Wert eines schon so bestimmten Parameters nicht mehr optimal ist, wiederholt (i-
teriert) man dieses Verfahren so lange, bis sich der Likelihoodwert nicht mehr verbes-
sert. Man kann dann (mit gewissen Einschränkungen, die später noch diskutiert wer-
den) davon ausgehen, die Parameter optimal an die Daten angepasst zu haben. Die 
Implementierung eines solchen Modells gestaltet sich in dem verwendeten Statistik-
programm Stata relativ einfach, da nur eine entsprechende Likelihoodfunktion zu pro-
grammieren ist. Die weiter notwendigen Iterationsroutinen stellt Stata zur Verfügung.  
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man doch im Fall einer Erstregistrierung bei einem 15-Jährigen eher ge-
neigt, eine 'normale' passagere Jugenddelinquenz zu vermuten als bei ei-
nem 14-Jährigen, dem man eher eine früh beginnende 'Karriere' unterstel-
len mag. Die Unterschiede sind allerdings so gering, dass dem kaum Be-
deutung zukommt. Trotzdem kann auch in diesem plausiblen Unterschied 
ein Argument für die Stufenfunktion gesehen werden. 

Aus statistischer Sicht fällt eine Entscheidung zwischen den beiden Mo-
dellen schwer, sind doch ihre Gütewerte (s. Tabelle 4) sehr ähnlich. Neben 
dem reduzierten χ2 (χ2/df), das wie beschrieben nur ein vages Maß ist, sind 
die in diesem Zusammenhang üblichen BIC- und AIC-Werte24 angegeben. 
Ein Modell ist im Vergleich umso besser, je kleiner diese Werte sind. 
Diesbezüglich widersprechen sich die beiden Werte im vorliegenden Fall, 
was darauf hinweist, dass beide Modelle gleichwertig sind. In einem sol-
chen Fall spricht die bessere Übersichtlichkeit sowie die einfachere Be-
stimmung der Änderung der Einstellungsraten über die Periode für die 
Verwendung der Stufenfunktion. 

Tabelle 4: Gütewerte der Modelle mit und ohne Stufenfunktion für die 
Periode 

Modell χ2 df (Muster) χ2/df R' BIC AIC LR (df) L
Einzelne Periodenparameter 39,4 11 (30) 3,58 0,119 59878 59704 2801 (18) 29832

Stufenfunktion 70,1 19 (30) 3,69 0,118 59812 59716 2771 (8) 29847

                                           
24 Bei logistischen Modellen werden, falls die Modelle nicht hierarchisch geschachtelt 

sind, in der Regel das Akaikes Informationskriterium AIC (= 2 L + 2 (K + 1)) und 
dessen Modifikation BIC (= 2 L + ln(N) * (K + 1)) (Ndeutsche Männer alle Delikte=45.063) 
verwendet, mit L als der negativen Log-Likelihood-Funktion des Modells und K der 
Anzahl der Modellparameter (ohne die Regressionskonstante), mithin der Differenz 
zwischen der Anzahl der Muster und der Freiheitsgrade.  
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5 Periodenverlauf und Legalbiographie 

Das zur Analyse benutzte Modell bestimmt – wie oben beschrieben – die 
Einstellungsrate in Abhängigkeit von den drei Größen Alter, Periode und 
Legalbiographie (Anzahl der Registrierungen). Dabei wird angenommen, 
dass diese drei Größen die Einstellungsrate jeweils einzeln, voneinander 
unabhängig beeinflussen. Eine Interaktion, d.h. eine gegenseitige Beein-
flussung, zwischen diesen Größen wird ausgeschlossen. Somit wird bei-
spielsweise vorausgesetzt, dass sich die Einstellungsrate über die Periode – 
abgesehen von einem von der Legalbiographie abhängigen Faktor – für 
jede spezifische Legalbiographie in gleicher Weise verändert. Falls sich die 
Einstellungsrate bzw. besser das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-
Einstellungen generell um einen Faktor 2,5 erhöht hat, so wird angenom-
men, dass dies sowohl für Erstregistrierte wie auch bei häufiger Registrier-
ten zutrifft. Dies setzt nicht gleiche Einstellungsraten bei den Erstregistrier-
ten und den häufiger Registrierten voraus, sondern bezieht sich nur auf die 
relative Änderung des Verhältnisses von Einstellungen zu Nicht-Einstel-
lungen. 

Um zu prüfen, ob die beiden Größen Periode und Legalbiographie tat-
sächlich nicht interagieren bzw. ob eine solche Interaktion zu vernachlässi-
gen ist, wurden die Daten der 1., 2., 3. usw. Registrierung jeweils einzeln 
analysiert. Neben dem hier für alle Analysen genutzten Modell, bei dem für 
jedes Jahr der Periode ein eigener Parameter bestimmt wird, wurde zusätz-
lich das oben beschriebene Modell mit dem stufenförmigen Verlauf für die 
Periode angepasst. Ein Vorteil des letzteren Modells ist, dass die Stärke der 
Zunahme der Einstellungsraten sich in einem einzigen Parameter ausdrückt 
und sich damit direkt aus der Anpassung des Modells ergibt. Folglich lässt 
sich die Zunahme exakter bestimmen als z.B. durch die Division der ein-
zelnen Werte von 1996 durch 1985, die stärker statistisch schwanken.  

Die Ergebnisse dieser Analyse sind in Abbildung 9 bis Abbildung 14, 
sowie in der Tabelle 5 dargestellt. Bei den Abbildungen wurde der Werte-
bereich der Y-Achse jeweils so gewählt, dass die dargestellten Werte mög-
lichst den ganzen Darstellungsbereich ausnutzen. Beim Vergleich der Gra-
phiken sind die damit unterschiedlichen Absolutwerte zu beachten.25 

                                           
25 Dies gilt für alle Darstellungen in diesem Bericht. 
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Abbildung 9: Abhängigkeit des Periodenverlaufs von der Legalbiographie,     
deutsche Männer, alle Delikte, alle Registrierungen 
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Abbildung 10: Abhängigkeit des Periodenverlaufs von der Legalbiogra-
phie, deutsche Männer, alle Delikte, 1. Registrierung 
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Abbildung 11: Abhängigkeit des Periodenverlaufs von der Legalbiogra-
phie, deutsche Männer, alle Delikte, 2. Registrierung 
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Abbildung 12: Abhängigkeit des Periodenverlaufs von der Legalbiogra-
phie, deutsche Männer, alle Delikte, 3. Registrierung 
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Abbildung 13: Abhängigkeit des Periodenverlaufs von der Legalbiogra-
phie, deutsche Männer, alle Delikte, 4. und 5. Registrierung 
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Abbildung 14: Abhängigkeit des Periodenverlaufs von der Legalbio-
graphie, deutsche Männer, alle Delikte, 6. und weitere  
Registrierungen26 

R
at

en
 >

5.
 R

eg
. (

19
90

) [
%

]

Alter

 Stufenfunktion  Einzelne Parameter

14 16 19 21

30

40

10

20

R
at

en
 >

5.
 R

eg
. 1

6j
äh

rig
e 

[%
]

Periode

Stufenfunktion  Einzelne Parameter

84 88 92 96

30

20

 

                                           
26 Für die 14-Jährigen gab es in dieser Kategorie nur 2 Erledigungen. Diese wurden den 

15-Jährigen zugeschlagen, für die ebenfalls nur 11 Erledigungen vorlagen. 
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Bei der Beurteilung der Ergebnisse sind zwei Punkte zu beachten:      
1. Stimmt die Form des Verlaufs, wie sie aus dem Fall aller Registrierungen 
gewonnen wurde, mit der Form des Verlaufs bei einer bestimmten Regist-
rierung überein? Falls dies bejaht werden kann, so ist weiter zu fragen, ob 
2. die Stärke des relativen Anstiegs unabhängig von der aktuellen Anzahl 
der Registrierungen ist. 

Der erste Punkt kann weitestgehend bejaht werden. Zwar ergibt sich für 
die 3. Registrierung ein etwas flacherer und für die 4.und 5. Registrierung 
ein etwas steilerer Verlauf, jedoch unterscheiden sich die Parameter der 
Stufenfunktion, welche die Form des Verlaufs bestimmen, in allen Fällen 
nicht stark und schon gar nicht in signifikanter Weise. Einzig bei der 6. und 
weiteren Registrierungen schwanken die bestimmten einzelnen Parameter 
so stark, dass der durch die Stufenfunktion angepasste Verlauf relativ be-
liebig erscheint. Da aber diese starken Schwankungen mit der geringen 
Statistik27 für die 6. und weitere Registrierungen begründet werden können, 
kann auch in diesem Fall die Stufenfunktion als Lösung akzeptiert werden. 

Die Einstellungsraten nehmen (bei den deutschen Männern) für alle Re-
gistrierungen über die Periode von 1985 bis 1995 deutlich zu (s. Tabelle 5). 
Möchte man die Stärke des Zuwachses erfassen, so steht man der gleichen 
Problematik gegenüber, welche auf den Seiten 11ff. bei der Modellwahl 
diskutiert wurde. Jedem Modell entspricht dabei eine andere Art, die Stärke 
des Zuwachses zu bestimmen. Dies soll hier dazu genutzt werden, noch-
mals einen Blick auf die verschiedenen Eigenschaften der Modelle zu wer-
fen.28 Einem additiven Modell entspricht dabei die Wahl von Prozentpunk-
ten als Maß, dem multiplikativen Modell der Zuwachs in Prozent und dem 
(verwendeten) logistischen Modell die Odds, die als Faktor auf das Ver-
hältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen einwirken.  

In Prozentpunkten ausgedrückt ist dieser Zuwachs (mit leicht steigender 
Tendenz) für die 1. bis 3. Registrierung mit ca. 22 Prozentpunkten nahezu 
gleich. Bei der 4.-5. und bei 6 und mehr Registrierungen geht dieser Zu-
wachs in Prozentpunkten aber auf etwa die Hälfte zurück.  
                                           
27 Auch in dem sehr großen Datensatz der Freiburger Kohortenstudie ist die Anzahl der 

Registrierungen, denen schon mindestens 5 andere vorausgingen, relativ klein. Sie 
machen ca. 5 % aller Registrierungen aus. 

28 Dies ist kein eigentlicher Modellvergleich, da die verschiedenen Werte aus den Er-
gebnissen des logistischen Modells berechnet wurden. Bei einem strengen Vergleich 
müssten die Ergebnisse mit dem jeweiligen Modell berechnet werden; trotzdem er-
möglicht er etwas Einblick in die unterschiedlichen Ansätze und der sich entsprechend 
unterscheidenden Darstellung. 
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Als prozentualer Zuwachs ausgedrückt steigen die Einstellungsraten mit 
der aktuellen Registrierungszahl von der ersten Registrierung bis zur dritten 
Registrierung deutlich an und gehen anschließend wieder etwa auf den 
Wert der 2. Registrierung zurück.  

Im Fall der Odds schwanken die Werte für die 1. bis 3. Registrierung um 
den Faktor 2,7 (fehlergewichtetes Mittel der ersten drei Werte) und gehen 
anschließend etwa auf den Faktor 1,8 zurück, wobei aber die beiden letzen 
Werte mit einem relativ großen Fehler behaftet sind. Insgesamt sind alle 
Odds innerhalb einer doppelten Fehlerspanne mit einem Wert von 2,6 ver-
träglich. 

Betrachtet man diese drei Darstellungen unter dem Gesichtspunkt, in-
wieweit die Zunahme der Einstellungen durch einen Wert ausgedrückt 
werden kann, so schneidet die Darstellung der Odds am besten ab, da hier 
die Variation der einzelnen Werte am geringsten ist.   

Tabelle 5: Stärke des Anstiegs der Einstellungsrate über die Periode differen-
ziert nach Registrierungen, 16-jährige deutsche Männer, alle Delikte 

Einstellung
srate 

Stärke des Anstiegs Stärke des Anstiegs bei 
gleichem Altersverlauf

1985 1995 in Prozent-
punkten

in % Odds In % Odds

alle Registrierungen 45% 68% 23 ±  2 51% ±   3% 2,6± 0,1  
1. Registrierung 57% 79% 22 ±  2 39% ±   1% 2,8± 0,1 39% ±  1% 2,9 ± 0,1
2. Registrierung 33% 54% 21 ±  6 63% ±   9% 2,4± 0,2 66% ±  8% 2,7 ± 0,1
3. Registrierung 18% 41% 23 ±34 121% ± 90% 3,2± 1,0 106% ±17% 3,2 ± 0,2

4.& 5. Registrierung 19% 30% 11 ±  4 55% ± 10% 1,8± 0,4 78% ±23% 2,3 ± 0,2
6. u. weitere Reg, 16% 26% 10 ±  6 63% ± 18% 1,8± 0,5 97% ±54% 2,5 ± 0,3

Betrachtet man die Altersabhängigkeit der Einstellungsraten, ist festzustel-
len, dass der Altersverlauf glatter wird, wenn auf Seiten der Periode die 
Stufenfunktion verwendet wird. Dies wurde schon im vorherigen Kapitel 
festgestellt und lässt sich mit den geringeren Variationsmöglichkeiten bei 
Verwendung der Stufenfunktion erklären. Durch die stärkeren Vorgaben 
für den Periodenverlauf können auf dieser Seite keine so großen (statisti-
schen) Schwankungen mehr auftreten. Dies wirkt sich aber nur dann positiv 
auf den Altersverlauf aus, wenn tatsächlich das richtige Modell verwendet 
wurde. Andernfalls würden sich gerade diese Schwankungen verstärken. 

Mit zunehmender Anzahl vorhergehender Registrierungen nimmt die 
Wahrscheinlichkeit einer Einstellung drastisch ab. Unter dem Gesichts-
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punkt eines Interaktionseffekts zwischen der Anzahl der Registrierungen 
und dem Alter ist dies aber nicht störend. Wesentlich in diesem Zusam-
menhang ist nicht, ob der absolute Wert geringer wird, sondern nur, ob sich 
die relative Form des Altersverlaufs über die Anzahl der Registrierungen 
ändert. Tatsächlich scheint dies der Fall zu sein. Während bei der 1. Regist-
rierung die Einstellungsrate über die ersten drei Altersjahre in etwa gleich 
bleibt und erst danach abfällt (vgl. dazu S. 29), wird die Verteilung mit 
zunehmender Anzahl von Registrierungen immer linksschiefer. Das Maxi-
mum liegt bei den 14-Jährigen, und die Einstellungsrate scheint mit dem 
Alter immer schneller abzufallen. Was hat dies inhaltlich zu bedeuten? 
Wieso wird gerade bei 14-Jährigen, obgleich diese innerhalb kürzester Zeit 
mehrmals registriert wurden, häufiger eingestellt als bei Älteren, bei denen 
sich diese Registrierungen über einen längeren Zeitraum verteilen können? 
Da die Anzahl der Erledigungen, die in diese Kategorie fallen, sehr gering 
ist (vgl. z.B. Tabelle 17 im Anhang), war es möglich, einen Überblick über 
die entsprechenden Sanktionskarrieren zu gewinnen. Es fiel auf, dass fast 
allen diesen Einstellungen formelle Sanktionen (u.a. relativ viele Jugend-
strafen auf Bewährung) vorausgingen und dass diese Erledigungen mindes-
tens ein Jahr nach dem Tatdatum (das hier zur Altersbestimmung genutzt 
wird) stattfanden. Es lagen ihnen ausschließlich leichte Delikte wie z.B. 
einfacher Diebstahl oder Sachbeschädigung zu Grunde. Offensichtlich 
wurden in Anbetracht des Aufwands, den die Einbeziehung vorheriger Er-
ledigungen darstellt, und angesichts des zeitlichen Abstands sowie der Ge-
ringfügigkeit der Delikte die Verfahren eingestellt. Mithin handelt es sich 
um Sonderfälle, die aufgrund ihrer (aus welchen Gründen auch immer) 
verzögerten Erledigung aus dem Rahmen fallen und deren Alters- und Re-
gistrierungszuordnung äußerst fragwürdig ist. Die auf diesen seltenen 
Erledigungen beruhende Veränderung der Altersverteilung für die 14- und 
15-Jährigen mit zunehmender Anzahl an Registrierungen ist Ausdruck 
dieser Sonderfälle und spiegelt damit nicht den 'eigentlichen' Zusam-
menhang der Einstellungsraten mit dem Alter wider. Lässt man diese 
Veränderung außer Acht, so kann die Form des Altersverlaufs über die 
Registrierungen als gleich angesehen werden.  

Aufgrund obiger Überlegungen empfiehlt es sich sogar, ein Modell mit 
nur einem von der Anzahl der Registrierungen unabhängigen Altersverlauf 
zu verwenden. In einem solchen Modell haben diese 'exotischen' Erledi-
gungen gerade aufgrund ihrer geringen Zahl kaum Einfluss. Gleichwohl hat 
dies Konsequenzen: Die Stärke des Anstiegs (s. Tabelle 5) fällt etwas an-
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ders aus, wenn man eine gemeinsame Altersfunktion bzw. ein für alle Re-
gistrierungsanzahlen gemeinsames Set von Altersparametern29 benutzt. Die 
Einstellungsraten steigen, gemessen als prozentuale Zunahme, mit der Pe-
riode bei der 3. Registrierung am stärksten an. Der Anstieg bei weiteren 
Registrierungen fällt nicht mehr so stark aus und entspricht etwa dem der 2. 
Registrierung.  

Gleichwohl sind die Odds, und damit die im Modell benutzten Parameter 
für diese Zunahme über die Periode, innerhalb ihrer Fehler für alle Regist-
rierungen fast gleich (s. Tabelle 5). Dies weist darauf hin, dass der Ver-
gleich von prozentualen Zunahmen – mit denen ja gerade Veränderungen 
unabhängig von ihrem Ausgangspunkt vergleichbar werden sollen – im 
Fall einer auch nach oben beschränkten Skala, wie es die Einstellungsraten 
mit ihrem Maximum von 100 % sind, nicht sinnvoll ist. So kann z.B. eine 
Ausgangsrate von 2/3 (66 %) maximal auf 1 (100 %) steigen, was einer 
relativen Zunahme von 50 % entspricht. Dagegen kann eine Ausgangsrate 
von 20 % um 400 % anwachsen. Betrachtet man dagegen die Odds, d.h. das 
Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten bzw. Nicht-Eintreten 
eines Ereignisses (hier die Einstellung), so werden durch eine Multiplikati-
on mit einem Faktor nie die Grenzen des erlaubten Wertebereichs für die-
ses Verhältnis überschritten, wie dies bei einer relativen Zunahme der Fall 
sein kann.30  

Allerdings ist das Denken in Odds nicht unbedingt alltäglich, und so soll 
ihre Wirkung am Beispiel der Veränderung der Einstellungsraten über die 
Periode exemplarisch aufgezeigt werden. Dabei wird angenommen, was 
innerhalb ihrer Fehler auch fast zutrifft, dass die Odds für diese Zunahme, 
unabhängig von der Anzahl der Registrierungen, einen Wert von 2,8 haben. 
Die Einstellungsrate für die 1. Registrierung liegt 1985 bei 57 %, was ei-
nem Verhältnis von 57/43 entspricht. (Auf 57 Einstellungen kommen 43 
formelle Sanktionierungen). Für 1995 beträgt das Verhältnis nun das 

                                           
29 Der Altersverlauf wird dabei hauptsächlich von der Registrierungskategorie be-

stimmt, in die die meisten Erledigungen fallen, d.h. die 1. Registrierung (s. Abbildung 
10), und entspricht dem in Abbildung 9 dargestellten Verlauf. 

30 Der Wertebereich des Verhältnisses zweier positiver Zahlen (>0) liegt zwischen 0 
(>0) und Unendlich. Wie man sich durch ein paar extreme Fälle demonstrieren kann, 
bleibt ein solches Verhältnis bei einer Multiplikation mit einer positiven Zahl, und sei 
sie noch so klein oder groß, in diesem Bereich. Anders ist dies im Fall einer relativen 
Zunahme. Wie oben gezeigt, würde ausgehend von einer Rate von 66 % eine relative 
Zuname um 400 % eine Rate von 330 % ergeben, was weit über den möglichen 100 % 
liegt. 
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2,8fache des Verhältnisses von 1985, mithin 57/43 * 2,8 ≈ 160/43, d.h. auf 
43 formelle Sanktionierungen kommen nunmehr 160 Einstellungen. Dies 
ergibt eine Einstellungsrate von 160 / (160 + 43) = 79 %. Im Fall der 3. 
Registrierung beträgt die Einstellungsrate (16-Jährige) 1985 21 %.31 Dem-
entsprechend beträgt das Verhältnis 21/79 ≈ ¼. Für 1995 ergibt sich ein 
Verhältnis von ¼ * 2,8 ≈ ¾. Damit kommen bei einer 3. Registrierung 16-
Jähriger auf 4 formelle Sanktionen 1985 eine Einstellung, 1995 aber 3 Ein-
stellungen. Dies entspricht 1995 einer Einstellungsrate von ca. 3/(3+4) = 
43 % und ist mithin ein relativer Zuwachs von ca. 100 %.  

Als weiterer Test für die im Alter-Perioden-Registrierungs-Modell ste-
ckende Annahme, dass die drei Variablen Alter, Periode und Anzahl der 
Registrierungen unabhängig voneinander wirken, wurde überprüft, ob die 
Veränderung der Einstellungsrate über die Periode tatsächlich unabhängig 
vom Alter ist. Dazu wurde das Alter-Perioden-Registrierungs-Modell be-
nutzt, bei dem die Abhängigkeit von der Periode durch eine Stufenfunktion 
beschrieben wird. Es wurden allerdings zwei zusätzliche Parameter einge-
führt, die es gestatteten, dass die 'Höhe' der Stufe für die 17-19-Jährigen 
und die 20- und 21-Jährigen unabhängig von der 'Höhe' der Stufe der 14-
16-Jährigen bestimmt werden kann. In Odds ausgedrückt ergab sich für die 
14-16-Jährigen eine 'Höhe' von 3,06 ± 0,15. Sowie zusätzliche Odds für die 
17-19-Jährigen von 0,86 ± 0,06 und für die 20- und 21-Jährigen von 0,68 ± 
0,21. D.h., dass für die 17-19-Jährigen das Verhältnis von Einstellungen zu 
Nicht-Einstellungen über die Periode nicht wie bei den 14-16-Jährigen um 
den Faktor 3,06 steigt, sondern nur um 3,06*0,86 = 2,63 und bei den 20 und 
21-Jährigen entsprechend um 3,06*0,68 = 2,08. Tendenziell ändert sich 
also die Einstellungspraxis der Justiz bei Jüngeren stärker als bei Älteren, 
allerdings ist diese Tendenz gerade nicht mehr signifikant.  

 
 
 

                                           
31 Berechnet aus den Werten der Tabelle 19. 
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6 Weiteres zur Abhängigkeit der Einstellungen  
von vorherigen Registrierungen und Alter 

In dieser Analyse wird die Abhängigkeit der Einstellungsrate von der le-
galbiografischen Vorgeschichte nur in einfachster Weise anhand der An-
zahl der Erledigungen (einschließlich der aktuellen Erledigung) berücksich-
tigt. Weitere mögliche Einflussgrößen, wie z.B. die Art der vorhergehenden 
Erledigung oder auch die seit der letzten Erledigung vergangene Zeit, wer-
den nicht erfasst. 

Wie Abbildung 7 (S. 22) zeigt, geht die Einstellungsrate mit der Anzahl 
der Registrierungen zurück. Die Stärke dieses Rückgangs nimmt dabei von 
Registrierung zu Registrierung ab. Nach der 6. Registrierung ist keine we-
sentliche Änderung mehr festzustellen. Aus diesem Grund und um nicht zu 
geringe Einzelzählraten zu erhalten, wurde bei den weiteren Auswertungen 
die 4. u. 5. Registrierung auf 4 kodiert sowie die 6. und weitere Registrier-
ungen auf 5.  

Tabelle 6: Gütewerte verschiedener Modelle, deutsche Männer (N=45.063) 

Für diese fünf Registrierungskategorien wurde das voll parametrisierte 
A-P-R-Modell (Alter, Perioden und Registrierungsanzahl) nochmals be-
rechnet. Die Gütewerte des Modells ändern sich bei diesem Übergang von 
9 auf 5 Registrierungskategorien (s.   

Tabelle 6) wie folgt: Während der Wert des reduzierten χ2 (χ2/df) 
schlechter wird, bleibt der AIC-Wert nahezu gleich und der BIC-Wert32 
verbessert sich. Aus rein statistischer Sicht ist somit keines der beiden Mo-

                                           
32 S. Fußnote 24. 

Modell χ2 df (Muster) χ2/df R' BIC AIC L
Voll parametrisiertes A-P-R Mo-
dell (9 Registrierungskategorien) 

275 216 (243) 1,27 0,119 55.315 55.080 -27513

Voll parametrisiertes A-P-R Mo-
dell (5 Registrierungskategorien) 

190 125 (148) 1,52 0,119 55.286 55.086 -27520

A-P Modell Registrierungen linear 367 128 (148) 2,87 0,116 55.418 55.244 -27602
P-R Modell Alter linear 

(5 Registrierungskategorien) 
225 131 (148) 1,72 0,118 55.256 55.108 -27537
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delle zu präferieren, zumal sich die Erklärungskraft der Modelle (R')33 
gleichfalls nicht unterscheidet. Das auf fünf Registrierungskategorien redu-
zierte Modell hat damit den Vorzug besserer Übersichtlichkeit und größerer 
Stabilität in den Fällen, in denen die Anzahl der Erledigungen geringer ist. 
Aus diesem Grund wurde im Folgenden die Grundauswertung mit diesem 
Modell durchgeführt. 

Wie die Einstellungsraten selbst (s. Abbildung 51 S.142), zeigen auch 
die Odds34 für die fünf Registrierungskategorien einen exponentiell abfal-
lenden Verlauf (s. Abbildung 15). Da die Odds gerade aber exponentielle 
Faktoren der Parameter sind (Odd = e bi * xi), liegt es im Sinne einer 
Vereinfachung nahe zu überprüfen, ob auf der Ebene der Parameter eine 
lineare Funktion der Anzahl der Registrierungen die einzeln berechneten 
Parameter (bi) ersetzen kann.35 Wie gleichfalls in Abbildung 15 zu sehen, 
nähert sich eine solche (auf der Ebene der Parameter lineare) Funktion der 
Registrierungskategorien den einzeln berechneten Parametern einiger-
maßen an. Die Gütewerte dieses Modells (A-P-Modell Registrierungen 
linear) sind allerdings schlechter als die Werte des voll parametrisierten A-
P-R-Modells (5 Registrierungskategorien), so dass dieses vereinfachte 
Modell keinen vollwertigen Ersatz darstellt. Allerdings charakterisiert der 
so berechnete Parameter der linearen Funktion die Abhängigkeit von der 
Registrierungskategorie gut in aller Kürze. Er wurde deshalb in die zusam-
menfassende Beschreibung der Abhängigkeiten der Einstellungsraten mit 
aufgenommen. 

Um ebenso für die Abhängigkeit vom Alter einen solchen zusammenfas-
senden deskriptiven Wert zu erhalten, wurden die einzelnen Altersparame-
ter gleichfalls durch eine (auf der Ebene der Parameter) mit dem Alter line-
are Funktion ersetzt. Wie in Abbildung 16 zu sehen ist, kann diese Funkti-
on die wesentliche Tendenz  des Altersverlaufs erfassen.  Damit erhält man 

                                           
33 S. dazu Kapitel 13.1. 
34 Die Odds geben die Änderung des Verhältnisses von Einstellungen zu Nicht-

Einstellungen an. Sie sind als relative Änderungen dieses Verhältnisses zu interpretie-
ren, und ihr Bezugspunkt ist in diesem Fall die erste Registrierung, die folglich auf 1 
festgelegt ist. Wie schon angemerkt, spielt dabei die Höhe der Einstellungsraten keine 
Rolle. 

35 D.h. die für die Registrierungskategorien jeweils einzeln bestimmten Parameter bi 
werden durch eine lineare Funktion bi = b' * (i-1), mit i = Anzahl der Erledigungen, 
ersetzt, die an Stelle der vier einzelnen Parameter (b2, b3, b4 und b5; b1 ist auf 0 fi-
xiert) nur noch einen Parameter (b') besitzt. Für die Odds erhält man damit die Expo-
nentialfunktion Oi = exp(b' * (i-1)). 
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einen einzigen deskriptiven Wert für die Stärke der Altersabhängigkeit, mit 
dessen Hilfe zumindest wesentliche Unterschiede bezüglich Geschlecht, 
Nationalität/Ethnie und Deliktskategorien erfasst werden können. 

Abbildung 15: Abhängigkeit des Verhältnisses von Einstellungen zu Nicht-
Einstellungen von der Anzahl der Registrierungen, deutsche 
Männer, alle Delikte  
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Abbildung 16: Abhängigkeit des Verhältnisses von Einstellungen  
zu Nicht-Einstellungen von dem Alter,  
deutsche Männer, alle Delikte  
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7 Ergebnisse 

Im Folgenden wird die Abhängigkeit der Einstellungsraten von der Legal-
biographie, dem Alter und der Periode im allgemeinen Fall ('alle' Delikte) 
und für einzelne Deliktstypen diskutiert. Die Einstellungsraten hängen stark 
von der 'Schwere' des begangenen Delikts ab, obgleich dies kein im Gesetz 
direkt verwendetes Kriterium für die Einstellungsentscheidung ist.36 Die §§ 
45, 47 JGG beziehen sich, abgesehen von § 45 Abs. 1 und § 47 Abs.1 Nr.1 
JGG, gleichermaßen auf Vergehen wie Verbrechen. Entscheidend ist viel-
mehr, ob die durchgeführten oder eingeleiteten erzieherischen Maßnahmen 
als ausreichend erachtet werden. Im Allgemeinen wird dies wohl bei 'leich-
teren' Delikten eher als gegeben betrachtet als bei 'schwereren'. Dies spie-
gelt sich auch in den von den einzelnen Bundesländern erlassenen 'Diversi-
ons-Richtlinien' zum § 45 JGG wider, die explizit den Gesichtspunkt der 
Tatschwere aufführen.37 

Die folgende Diskussion der Ergebnisse bezieht sich auf die Abbildun-
gen Seite 142ff. Einige zentrale Werte sind in der Tabelle 8 (S. 70) zusam-
mengefasst. 

 

7.1 Einstellungen deliktsunabhängig 

Bei den deutschen Männern (s. Abbildung 51 S. 142 und Abbildung 7 S. 
22) stieg in Baden-Württemberg die Einstellungsrate zwischen 1985 und 
1996 generell um ca. 38 % an, wobei der Hauptanstieg ca. zwischen 1987 
und 1991 lag. So betrug z.B. die Einstellungsrate der 16-Jährigen bei der 
ersten Registrierung 1985 56 % und 1996 77 %. Tendenziell (aber nicht 
signifikant) ist dieser Anstieg über die Periode bei den Jugendlichen etwas 
ausgeprägter als bei den Heranwachsenden (vgl. S. 38). 

Die Wahrscheinlichkeit einer Einstellung nimmt moderat mit dem Alter 
ab, wobei ein etwas stärkerer Rückgang beim Übergang vom Jugend- zum 
Heranwachsendenalter zu beobachten ist. Allerdings ist fraglich, ob dies 
darauf zurückzuführen ist, dass bei den Heranwachsenden die Rechtsfolge 
je nach Voraussetzung nicht nach dem JGG, sondern ggf. nach dem StGB 
zu bestimmen ist und sich damit auch die in dem Bundeszentralregister 

                                           
36 Vgl. Eisenberg 2002, §45, Rdn. 17. 
37 Vgl. dazu ausführlich Heinz 1999 III. 
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nicht erfassten Einstellungen nach §§ 153ff StPO häufen. Dieser Effekt 
verschwindet vollständig, wenn für den Periodenverlauf die Stufenfunktion 
verwendet wird (vgl. Abbildung 9ff. S. 32). Demnach dürfte eher eine zu-
fällige statistische Schwankung die Ursache sein.  

Die Altersabhängigkeit mag verschiedene Gründe haben. Einerseits 
nimmt wohl die Schwere der Delikte mit dem Alter zu. Für zwei wichtige 
Deliktsbereiche konnte dies nachgewiesen werden. So stellt Albrecht 
(2002) zusammenfassend dar, dass Gewaltdelikte bei Jugendlichen nicht so 
schwer ausfallen wie bei Erwachsenen. Gleiches gilt für den einfachen 
Diebstahl, bei dem der Anteil des Ladendiebstahls mit dem Alter zurück-
geht (vgl. das folgende Unterkapitel). Andererseits mögen aber auch Rich-
ter und Staatsanwälte bei Älteren eine verfestigtere Verhaltensweise ver-
muten als bei Jüngeren und dementsprechend härter reagieren. 

Die Einstellungswahrscheinlichkeit hängt stark von der Legalbiographie 
ab. Je größer deren Umfang ist, desto eher mag die Delinquenz als andau-
ernd erscheinen und desto heftiger reagiert die Justiz. So verringert sich die 
Einstellungsrate von Erledigung zu Erledigung um jeweils etwa ein Drittel. 
Allerdings gilt dies nur bis zur 4. oder 5. Erledigung. Danach ist die Ab-
nahme deutlich geringer bzw. bei höheren Erledigungen gar nicht mehr 
vorhanden. Hier ist anzumerken, dass der Anstieg der Einstellungsraten 
über die Periode bei wiederholten Registrierungen tendenziell (aber nicht 
signifikant) etwas stärker ausfiel als bei den Erstregistrierungen (s. Tabelle 
5 S. 35; mit der stärksten Steigerung bei der 3. Registrierung). 

Bei den deutschen Frauen ergeben sich im Vergleich mit den deutschen 
Männern relativ ähnliche Abhängigkeiten der Einstellungsrate von der Pe-
riode, dem Alter und der Anzahl der Registrierungen (s. Abbildung 65 
S.149). Allerdings ist die Einstellungsrate bei Frauen etwas höher. So wer-
den z.B. 1985 bei einer ersten Erledigung im Alter von 16 Jahren 64 % 
eingestellt (bei Männern 56 %). Dies kann zum Teil auf das unterschiedli-
che Deliktsspektrum zurückgeführt werden, das bei Frauen vor allem durch 
den einfachen Diebstahl geprägt ist, der zu den leichteren Delikten zählt 
und folglich höhere Einstellungsraten aufweist.38 Über die Periode steigen 
die Einstellungsraten auf 87 % im Jahr 1996 (16-Jährige). Vergleicht man 
diese Zunahme mit der bei den Männern, so ergeben sich sowohl in Pro-
zentpunkten (Männer und Frauen 23 Prozentpunkte) wie auch als prozentu-
aler Zuwachs ausgedrückt (Männer 38 % und Frauen 37 %) die gleichen 
                                           
38 Vgl. dazu die folgenden deliktsspezifischen Analysen und das Ergebnis der weiter-

führenden Analysen (S. 92). 
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Werte. Berücksichtigt man aber die unterschiedlichen Ausgangswerte 
(1985: Männer 56 % und Frauen 64 %), so ist für die Frauen eine leicht 
stärkere Zunahme der Einstellungsraten festzustellen. Dies drückt sich auch 
in den entsprechenden Odds39 aus, die eben solch unterschiedliche Basisra-
ten mit einbeziehen (Odds 1985 zu 1995: Männer 2,63; Frauen 3,76). Ur-
sächlich hierfür könnte zum Teil gleichfalls die Dominanz des einfachen 
Diebstahl bei den Frauen sein. Bei dem einfachen Diebstahl stiegen näm-
lich, wie im Folgenden noch beschrieben wird, die Einstellungsraten mit 
am stärksten an. 

Bezüglich des Alters nehmen die Einstellungsraten wie bei den Män-
nern, wenn auch nicht ganz so stark, moderat ab. Ebenfalls ist eine deutli-
che Abhängigkeit von der Legalbiographie festzustellen, die minimal stär-
ker als bei den Männern ausfällt. So reduziert sich das Verhältnis von Ein-
stellungen zu Nicht-Einstellungen von Registrierung zu Registrierung um 
etwa einen Faktor von 0,47 (Männer 0,52). In der weiteren Analyse der 
Daten (vgl. Kapitel 8) stellte sich heraus, dass dies auch durch die Domi-
nanz des einfachen Diebstahls bei den Frauen zu erklären ist. Bei solchen 
Delikten, die eine hohe Einstellungsrate aufweisen, ist der Einfluss der Le-
galbiographie40 auf die Einstellungsentscheidung größer als bei anderen 
Delikten.  

Bei den ausländischen Männern (s. Abbildung 82 S.158) sind die Ein-
stellungsraten generell etwas niedriger als bei den deutschen Männern (s. 
Tabelle 8 S. 70). Ansonsten sind fast die gleichen Abhängigkeiten wie bei 
den deutschen Männern zu sehen, insbesondere gilt dies für die Abhängig-
keit von der Periode wie auch mit kleinen Differenzen für die Abhängigkeit 
von der Anzahl der Registrierungen. Ein Unterschied zeigt sich allerdings 
bei der Abhängigkeit vom Alter. Während das Verhältnis von Einstellun-
gen zu Nichteinstellungen bei den deutschen Männern pro Altersjahr etwa 
um einen Faktor 0,85 zurückgeht (vgl. Tabelle 8 S. 70), nimmt es bei den 
Ausländern nur um einen Faktor 0,93 ab. Das heißt, die Einstellungsrate ist 
bei den Ausländern nicht so stark vom Alter abhängig wie bei den Deut-
schen.  

Anzumerken ist noch, dass sich bei der Änderung über die Periode, so-
bald man diese nach der Anzahl der Registrierungen weiter differenziert, 
ein weiterer Nationalitätsunterschied andeutet. Während sich bei den deut-
                                           
39 Zu Odds s. Fußnoten 11 und 34. 
40 Möglicherweise weil bei diesen relativ häufigen Delikten – gleiche Anzahl an Regist-

rierungen angenommen – öfter schon eine einschlägige Erledigung vorliegt. 
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schen Männern das Verhältnis von Einstellungen zu Nichteinstellungen 
tendenziell bei der 3. Registrierung am deutlichsten verbesserte (vgl. 
Tabelle 5 S.35), tritt bei den Ausländern Gegenteiliges ein. Dort reduziert 
sich die allgemeine Zunahme (Faktor 2,6) ab der 3. Registrierung (ein-
schließlich) um einen zusätzlichen Faktor von ca. 0,7, d.h. das Verhältnis 
nimmt nur noch um das ca. 1,8fache zu. 

Die Verhältnisse bei den ausländischen Frauen (s. Abbildung 95 S. 164) 
entsprechen in etwa denen bei deutschen Frauen, insbesondere sind die 
Einstellungsraten in etwa gleich. Allerdings unterscheiden sie sich wie bei 
den Männern deutlich in der Altersabhängigkeit der Einstellungsraten. 
Während bei den deutschen Frauen die Einstellungsraten mit dem Alter 
zurückgehen, sind sie bei den ausländischen Frauen vom Alter unabhän-
gig.41 Die Abhängigkeit von der Anzahl der Registrierungen ist bei den 
ausländischen Frauen eine Spur deutlicher als bei den deutschen Frauen. 
Die Veränderung über die Periode, die bei den deutschen Frauen stärker als 
bei den deutschen Männern ausfiel, ist im Vergleich zu den deutschen 
Frauen etwas geringer, aber immer noch größer als bei den Männer. Eine 
weitere Differenzierung der Veränderungen über die Periode nach einzel-
nen Registrierungskategorien ergibt diesbezüglich keine signifikanten Un-
terschiede. 

Bei den Aussiedlern ist zu beachten, dass die Anzahl der ihnen zuge-
schriebenen Erledigungen über einen Faktor 10 kleiner ist als bei den Deut-
schen (s. Tabelle 2 S. 7), die im übrigen die Gruppe der Aussiedler mit 
umfassen. Damit ist es schwierig, bei dem Vergleich zwischen systemati-
schen Differenzen und nur zufälligen statistischen Schwankungen zu unter-
scheiden. Auf den ersten Blick scheinen die Einstellungsraten der Männer 
(s. Abbildung 75 S.154) etwas höher zu sein als bei 'allen' deutschen Män-
nern (z.B. erstregistrierte 14-, 15- und 16-Jährige 1990: Aussiedler, alle > 
76 %, Deutsche, alle < 74 %). Auch scheint eine andere Altersabhängigkeit 
vorzuliegen. Während bei 'allen' Deutschen die Einstellungsraten von An-
fang an rückläufig sind, bleiben sie bei den Aussiedlern bis zu einem Alter 
von 16 Jahren konstant und fallen danach um so stärker ab, so dass über die 
ganze Altersspanne der Rückgang bei 'allen' Deutschen und den Aussied-
lern in etwa gleich ist. Insgesamt dürften diese Differenzen aber eher auf 
statistischen Schwankungen beruhen, als dass sie Auswirkungen ethnischer 
Unterschiede wären.  
                                           
41 Dies impliziert, dass bei den Heranwachsenden die Einstellungsraten bei ausländi-

schen Frauen etwas höher sind als bei deutschen Frauen. 
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Zwischen 'allen' deutschen Frauen und den Aussiedlerinnen sind keine 
Differenzen zu finden, die sich nicht durch die bei den Aussiedlerinnen 
großen statistischen Schwankungen erklären ließen. 

Abbildung 17: Vergleich des Anstiegs der Einstellungsraten über  
die Periode, 'alle Delikte'  
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Zusammenfassend ist in Abbildung 17 die Entwicklung der Einstellungsra-
ten in Abhängigkeit von der Periode für die verschiedenen Geschlechts- 
und Nationalitäts- bzw. ethnischen Gruppierungen dargestellt (Man beachte 
die unterschiedlichen Skalen). Obgleich die Form des Verlaufs über die 
Periode prinzipiell ähnlich ist – was u.a. darin zum Ausdruck kommt, dass 
in allen Fällen die Stufenfunktion gut angepasst werden konnte –, scheinen 
doch leichte Unterschiede vorhanden zu sein. So ist die Stufe bei den Aus-
ländern schärfer ausgebildet als bei den Deutschen. Diese Unterschiede in 
der Form sind aber, wie die Auflistung der Parameter und ihrer Fehler in 
Tabelle 7 zeigt, nicht signifikant.42 Damit unterscheiden sich die Gruppen 
bezüglich des zeitlichen Ablaufs der Veränderung der Einstellungsraten nur 
unwesentlich. Bei der 'Höhe' des Anstiegs ist aber zumindest eine ge-
schlechtsspezifische Differenz auffällig. So nimmt das Verhältnis von Ein-
stellungen zu Nicht-Einstellungen über die Periode bei den Frauen etwas 

                                           
42 Als Daumenregel kann gelten, dass sich zwei Werte signifikant (5 % Niveau) unter-

scheiden können, wenn ihre Differenz größer als das Doppelte des größeren der bei-
den Fehler ist. Erst dann lohnt sich eine Berechnung des Signifikanzwertes. Dies ist 
bei den beiden Formparametern der Stufenfunktion (Lage und 'Schnelle' des Anstiegs) 
mit Ausnahme des Lagewerts der deutschen Männer nicht der Fall.  
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stärker zu. Zwar ist dieser Unterschied jeweils innerhalb einer Nationali-
täts- bzw. etnischen Gruppe kaum aussagekräftig, da sie aber bei allen drei 
Gruppen auftritt, bleibt sie auffällig. 

Tabelle 7: Parameter der Stufenfunktion für die Periode, 'alle Delikte' 

Parameter der  Männer Frauen 
Stufenfunktion Deutsche Ausländer Aussiedler Deutsche Ausländer Aussiedler

Lage des Anstiegs 88,5 ± 0,3 89,4 ± 0,2 88,2 ± 0,7 89,2 ± 0,3 89,4 ± 0,2 89,2 ± 1,6
'Schnelle' des Anstiegs 0,8 ± 0,1 1,1 ± 0,2 1,3 ± 0,7 0,7 ± 0,2 2,4 ± 1,3 0,6 ± 0,4
'Höhe' des Anstiegs 1,05 ± 0,1 0,86 ± 0,1 1,1 ± 0,3 1,4 ± 0,2 1,1 ± 0,1 2,1 ± 0,9

 

 

7.2 Einstellungen bei einfachem Diebstahl 

Da der einfache Diebstahl zu den leichteren Delikten zählt, sollten die Ein-
stellungsraten in seinem Fall höher als bei 'allen' Delikten sein. Dies trifft 
bei den Männern auch zu. Ihre Einstellungsraten sind beim einfachen Dieb-
stahl durchschnittlich 6 Prozentpunkte höher als bei 'allen' Delikten und 
betragen damit 1985 ca. 62 % (erstregistrierte 16-Jährige, Ausnahme: aus-
ländische Männer mit 57 %). Bei den Frauen gehen die Einstellungsraten 
verglichen mit 'allen' Delikten eher leicht zurück. Dies zeigt, dass bei Frau-
en der einfache Diebstahl in einem nach 'Schwere' sortierten Deliktsspekt-
rum eine mittlere Position mit leichter Tendenz zu den 'schweren' Delikten 
einnimmt.  

Die bei 'allen' Delikten insbesondere zwischen Männern und Frauen ge-
fundenen Differenzen in den Einstellungsraten reduzieren sich damit beim 
einfachen Diebstahl, wie dies durch die Einschränkung des Deliktsspekt-
rums zu erwarten war, wenn sie auch nicht ganz verschwinden. Zumindest 
für den Anfang der hier betrachteten Periode von 1985 bis 1996 können die 
geschlechtsspezifischen Einstellungsraten bei den Deutschen als gleich 
angesehen werden, wenn auch die Einstellungsraten bei den Frauen gering-
fügig höher sind. Zum Ende dieser Periode hin sind allerdings die Einstel-
lungsraten der deutschen Frauen (90 %) eindeutig höher als die der Männer 
(84 %). Bei den Ausländern ist über die ganze Periode eine geschlechtsspe-
zifische Differenz zu beobachten, die, da deutsche und ausländische Frauen 
in etwa die gleichen Einstellungsraten aufweisen, auf insbesondere zu Be-
ginn der Periode geringere Einstellungsraten bei den ausländischen Män-
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nern zurückzuführen ist (vgl. die Angaben in Tabelle 8, S. 70 und weiter 
die einzelnen Abbildungen zum einfachen Diebstahl im Anhang S. 143ff.).  

Die Abhängigkeit der Einstellungsraten von der Legalbiographie ist 
beim einfachen Diebstahl bei allen Geschlechts- und ethnischen Gruppen 
stärker ausgeprägt als bei 'allen' Delikten. So gehen z.B. bei den deutschen 
Männern die Einstellungsraten beim einfachen Diebstahl von 76 % bei ei-
ner Erstregistrierung auf ca. 15 % bei 5 und mehr Registrierungen zurück 
(16-Jährige 1990, 'alle' Delikte: 70 % bzw. 20 %). 

Die Altersabhängigkeit verringert sich dagegen beim einfachen Dieb-
stahl im Vergleich zu 'allen' Delikten. So nimmt das Verhältnis von Einstel-
lungen zu Nicht-Einstellungen bei den Deutschen (Männern wie Frauen) 
von den 14-Jährigen bis zu den 21-Jährigen um einen Faktor 0,6 ab.43 Bei 
den Ausländern (ebenfalls Männern wie Frauen) ist, wie dies schon bei 
'allen' Delikten zu beobachten war, die Altersabhängigkeit geringer ausge-
prägt, es ergibt sich ein Faktor von ca. 0,87. 

Das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen nimmt über die 
Periode insgesamt etwas stärker zu, als dies bei 'allen' Delikten der Fall war 
(vgl. die Odds in Tabelle 8, S. 70). Insbesondere steigt das Verhältnis bei 
den Frauen etwas stärker an, so dass z.B. bei den Deutschen, ausgehend 
von ca. 62 % Einstellungen im Jahr 1985, die Männer 1995 eine Einstel-
lungsrate von 84 % erreichen, die Frauen aber 90 %. Gleichfalls nehmen 
bei den Männern die Einstellungsraten der Ausländer etwas stärker zu, so 
dass die Einstellungsraten 1995 nationalitätsspezifisch geringere Unter-
schiede aufweisen, als dies noch 1985 der Fall war. 

Differenziert man die Veränderung über die Periode weiter nach der An-
zahl der Registrierungen, so nehmen die Verhältnisse von Einstellung zu 
Nicht-Einstellung bis einschließlich der dritten Registrierung mit fast glei-
cher Stärke zu. Bei höheren Registrierungen geht der Zuwachs aber auf 
unter die Hälfte zurück, wenngleich dieser Effekt nur bei den Männern 
statistisch signifikant ausfällt. Dies bedeutet, dass (gemessen in Odds) die 
Einstellungsraten für die erste bis dritte Registrierung über die Periode et-
was stärker anstiegen als bei weiteren Registrierungen, mithin die Verände-

                                           
43 Über 'alle' Delikte ist dieser Rückgang mit einem Faktor von ca. 0,32 stärker ausge-

prägt. Um Verwirrungen vorzubeugen sei ausgeführt, dass dieser Faktor hier den ge-
samten Altersbereich (7 Jahre) betrifft, während der in Tabelle 8 angegebene Wert 
sich auf die Veränderung pro Altersjahr bezieht. Man erhält die hier angegebenen 
Werte, wenn man die Werte aus Tabelle 8 mit 7 potenziert (0,937=0,6). 
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rung der Bereitschaft zu Einstellungen bei einer kurzen Legalbiographie 
ausgeprägter war als bei einer langen. 

Abbildung 18: Vergleich des Anstiegs der Einstellungsraten über  
die Periode, einfacher Diebstahl 
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Die hier beobachteten Abhängigkeiten – insbesondere die Entwicklung 
über die Periode – werden meist im Sinne veränderter Sanktionierungskri-
terien seitens der Justiz interpretiert, wenn auch nicht ausgeschlossen wird, 
dass sich vielleicht einfach der Anteil der leichteren Delikte entsprechend 
verändert habe. Da die Freiburger Kohortenstudie neben den justiziellen 
Registrierungen, bei denen außer der Angabe der entsprechenden Norm44 
die Delikte nicht weiter spezifiziert sind, auch die polizeilichen Registrie-
rungen erfasst, in denen das Delikt meist differenzierter beschrieben ist, 
kann geprüft werden, ob solche Entwicklungen hin zu leichteren Delikten 
innerhalb einer Deliktskategorie vorhanden sind.  

Innerhalb des einfachen Diebstahls kann eine solche Entwicklung bei-
spielweise die Zunahme des Anteils des Ladendiebstahls sein, der als eine 
leichtere Form des einfachen Diebstahls angesehen werden kann. Dies 
zeigt sich auch in der Schadenssumme, die bei anderen einfachen Diebstäh-
len im Mittel etwa das 10fache der typischen Schadenssumme eines La-
dendiebstahls (40 EUR) beträgt. Aus diesem Grund wurde der Anteil des 
Ladendiebstahls am einfachen Diebstahl in Hinblick auf seine Alters- und 
Periodenabhängigkeit untersucht. 

                                           
44 Angegeben sind die Paragrafen und ggf. Absätze sowie Ziffern der entsprechenden 

Gesetze. 
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Erschwert wird dieser Vergleich zwischen polizeilichen und justiziellen 
Daten allerdings durch die Tatsache, dass in einer justiziellen Erledigung 
öfters mehrere Taten zusammengefasst werden, während die polizeilichen 
Registrierungen jede dieser Taten einzeln aufführen. Im konkreten Fall des 
einfachen Diebstahls kann es somit vorkommen, dass beispielsweise zwei 
Ladendiebstähle und ein weiterer einfacher Diebstahl zusammengefasst 
werden, die in der polizeilichen Statistik einzeln erfasst sind. Wird nun auf 
Basis der polizeilichen Statistik festgestellt, dass sich der Anteil der Laden-
diebstähle am einfachen Diebstahl erhöht hat, mithin der Anteil der leichte-
ren Delikte innerhalb der Deliktskategorie einfacher Diebstahl größer wur-
de, so muss dies nicht im gleichen Maß auf die justiziellen Erledigungen 
bei einfachem Diebstahl zutreffen. Gleichwohl ist in diesem Zusammen-
hang anzumerken, dass ca. 2/3 der polizeilich registrierten Jugendlichen in 
der Alterspanne 14–17 Jahre (einschließlich) nur eine einzige Registrierung 
aufweisen45 und sich folglich auch die Mehrheit der justiziellen Erledigun-
gen nur auf eine Tat beziehen kann. 

Abbildung 19: Entwicklung des Anteils des Ladendiebstahls am einfachen 
Diebstahl sowie der Einstellungsraten beim einfachen  
Diebstahl über die Periode (16-jährige deutsche Männer) 
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45 Vgl. Grundies et al. 2002 S.149. 
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Abbildung 19 zeigt die Entwicklung der Einstellungsraten beim einfachen 
Diebstahl über die Periode im Vergleich mit der Entwicklung des Anteils 
der Ladendiebstähle bei diesem Deliktstyp.46 Tatsächlich hat sich der An-
teil des Ladendiebstahls von ca. 44 % im Jahr 1985 auf knapp über 60 % in 
den Jahren 1993 – 95 erhöht, danach nimmt er wiederum leicht ab. Im We-
sentlichen verlaufen die beiden Kurven parallel. Damit dürfte die Zunahme 
leichterer Delikte innerhalb der Kategorie des einfachen Diebstahls einen 
großen Teil der Veränderung der Einstellungsraten über die Periode erklä-
ren. 

Abbildung 20: Veränderung des Anteils des Ladendiebstahls am einfachen 
Diebstahl sowie der Einstellungsraten beim einfachen  
Diebstahl über das Alter (deutsche Männer, 1990) 
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46 Der Anteil des Ladendiebstahls wurde mit der gleichen Methode bestimmt, die hier 

zu der Berechnung der Einstellungsraten angewendet wurde. Die einzelnen Werte der 
sechs Kohorten (zusätzlich zu den hier untersuchten Kohorten wurden bei den polizei-
lichen Registrierungen noch die Geburtsjahrgänge 1985 und 1988 berücksichtigt) 
wurden in ihre Perioden- und Alterskomponenten zerlegt. Um die erwähnte Problema-
tik mehrerer Taten zu entschärfen, wurden zuvor jeweils die Taten (eines Registrier-
ten) mit gleichem Tatdatum zusammengefasst und nur dann als Ladendiebstahl ge-
zählt, wenn kein anderer Diebstahl registriert worden war.  
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Gleichfalls dürfte die Abnahme der Einstellungsraten mit dem Alter in dem 
mit dem Alter zurückgehenden Anteil des Ladendiebstahls begründet sein. 
Wie Abbildung 20 zeigt, spiegelt sich auch der leichte Wiederanstieg des 
Anteils des Ladendiebstahls bei den 20- und 21-Jährigen in einer leichten 
Zunahme der Einstellungsraten in diesem Alter wider. Dagegen wird die 
geringe Erhöhung der Einstellungsraten bei den 15- und 16-Jährigen nicht 
vom Altersverlauf des Anteils des Ladendiebstahls reflektiert. Erklärt wer-
den könnte dieser leichte Anstieg der Einstellungsraten, wenn man an-
nimmt, dass Richter und Staatsanwälte bei einem 15-Jährigen eher geneigt 
sind, eine 'normale' passagere Jugenddelinquenz zu vermuten als bei einem 
14-Jährigen, dem man eher eine früh beginnende 'Karriere' unterstellen 
mag. Alternativ kann auch eine entsprechende Entwicklung der Schadens-
summe vermutet werden. 

Auch bei den deutschen Frauen können solche Parallelen zwischen der 
Einstellungsrate und dem Anteil des Ladendiebstahls festgestellt werden. 
So nimmt die Einstellungsrate von ca. 65 % (14-Jährige) auf ca. 55 % (über 
20-Jährige) ab, während sich im gleichen Altersbereich der Anteil des La-
dendiebstahls von ca. 90 % auf ca. 75 % reduziert. Ähnliches gilt für den 
Verlauf mit der Periode: Der Anteil des Ladendiebstahls nimmt von 1985 
(ca. 84 %) bis 1995 (ca. 91 %) zu und verläuft dabei – wenn auch bei prin-
zipiell größeren Anteilen – anlog zu den Anteilen des Ladendiebstahls bei 
den Männern. Die Einstellungsraten steigen in diesem Zeitraum bei den 16-
Jährigen Frauen von ca. 64 % auf ca. 90 % an. Auffällig ist allerdings, dass 
bei den Frauen der Anteil des Ladendiebstahls über der Einstellungsrate 
liegt, während er bei den Männern darunter liegt. Dies zeigt, dass diese 
Unterkategorie des einfachen Diebstahls nicht das einzige und auch kein 
eindeutiges Entscheidungskriterium für eine Einstellung ist.  

Gleichwohl mag der geschlechtsspezifisch differierende Anteil des La-
dendiebstahles erklären, warum auch bei einer Einschränkung auf den ein-
fachen Diebstahl noch gewisse geschlechtspezifische Unterschiede (s. o-
ben) in den Einstellungsraten zu finden sind. 

Auch die geringere Altersabhängigkeit der Einstellungsraten bei den 
Ausländern dürfte zum Teil auf der anderen Altersentwicklung des Anteils 
des Ladendiebstahls bei diesen begründet sein. So nimmt bei den ausländi-
schen Männern der Anteil des Ladendiebstahls am einfachen Diebstahl von 
ca. 56 % bei den 14-Jährigen auf ca. 75 % bei den 21-Jährigen zu. Bei den 
Frauen ist er mit ca. 90 % unabhängig vom Alter. 

Das Beispiel des einfachen Diebstahls zeigt somit, dass sowohl die Ent-
wicklung der Einstellungsraten über die Periode als auch der Altersverlauf 
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der Einstellungsraten zu einem Teil durch sich entsprechend ändernde An-
teile leichterer Delikte verursacht sein kann. 

 
 

7.3 Einstellungen bei schwerem Diebstahl 

Erwartungsgemäß sind die Einstellungsraten beim schweren Diebstahl, der 
zu den 'schweren' Delikten zählt, deutlich niedriger als im Durchschnitt 
('alle' Delikte). So wurden bei den deutschen Männern in der ersten Hälfte 
der 90er Jahre ca. 36 % dieser Fälle eingestellt (erstregistrierte 16-Jährige, 
'alle' Delikte ca. 75 %; vgl. a. die einzelnen Abbildungen zum schweren 
Diebstahl im Anhang, S. 143ff.). 

Es überrascht etwas, dass bei diesem Delikt, dessen Rückfallraten über 
dem Durchschnitt liegen,47 die Abhängigkeit von der Anzahl der Registrie-
rungen geringer ausfällt als bei 'allen' Delikten. Allerdings besagt eine hö-
here Anzahl an Vorregistrierungen noch lange nicht, dass diese einschlägig 
waren. Zudem reduzieren sich die Einstellungsraten von der Erstregistrie-
rung (36 %) zur 3. Registrierung (ca. 11 %) immer noch deutlich. Bei wei-
teren Registrierungen bleiben sie auf diesem Niveau von ca. 11 % (16-
Jährige 1990). Insofern ist der Unterschied zu 'allen' Delikten nur graduell.  

Andererseits gehen die Einstellungsraten mit dem Alter stärker zurück 
als bei 'allen' Delikten. Diese Veränderungen der Abhängigkeit von der 
Legalbiographie und dem Alter relativ zu 'allen' Delikten ist auch bei den 
deutschen Frauen sowie bei den ausländischen Männern und den Aussied-
lern (Männer) zu beobachten. Wie bei fast allen anderen Deliktstypen 
(Ausnahme BtM-Delikte) fällt die Altersabhängigkeit bei den Ausländern 
geringer aus als bei den Deutschen. 

Die Einstellungsraten selbst differieren bei den Männer nicht entlang der 
drei ethnischen Gruppierungen (vgl. Tabelle 9, S. 73). Insofern ist der 
schwere Diebstahl eine Ausnahme, da im Allgemeinen die Einstellungsra-
ten der ausländischen Männer immer etwas niedriger als die der deutschen 
Männer sind. 

Der geschlechtsspezifische Unterschied fällt bei den Deutschen noch 
stärker aus als bei 'allen' Delikten. Dies verwundert etwas, da die Ein-
schränkung auf einen Deliktstyp diese Differenz eher reduzieren sollte, wie 

                                           
47 Vgl. z.B. Bareinske (2003) Rückfallrate nach Erstregistrierung im Alter von 14 oder 

15 Jahren, deutsche Männer, 'alle' Delikte: 32 %; schwerer Diebstahl: 44%. 
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dies beim einfachen Diebstahl zu beobachten ist. Erklärt werden könnte 
dies vielleicht durch eine unterschiedliche Tatdurchführung. So könnte es 
sein, dass Frauen bei der Ausführung dieses Delikts, an der im Durch-
schnitt drei Personen beteiligt sind48, eher eine Nebenrolle einnehmen als 
Männer und mithin häufiger als bei Männern nur Beihilfe vorliegt, was 
wiederum eher zu einer Einstellung führen könnte.  

Abbildung 21: Vergleich des Anstiegs der Einstellungsraten über  
die Periode, schwerer Diebstahl 
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Über die Periode entwickeln sich die Einstellungsraten (s. Abbildung 21) 
bei den deutschen Männern analog sowohl zu denen bei 'allen' Delikten (s. 
Abbildung 17) als auch denen beim einfachen Diebstahl (s. Abbildung 18). 
Die Werte der drei anderen in Abbildung 21 ebenfalls dargestellten Grup-
pen schwanken so stark, dass die Interpretation des Verlaufs als ein stufen-
förmiger nicht mehr zwingend ist.49 Während bei den deutschen Frauen 
und bei den Aussiedlern (Männer) diese Schwankungen entsprechend der 

                                           
48 Vgl. Grundies, Höfer & Tetal (2002).  
49 Dies zeigte sich auch darin, dass das Ergebnis der Anpassung des stufenförmigen 

Verlaufs bei den ausländischen Männern sehr empfindlich auf die verwendeten Aus-
gangswerte reagierte und somit nicht stabil war. 
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geringen Anzahl von Erledigungen zu erwarten sind und somit die Anpas-
sung des stufenförmigen Verlaufs unter der Annahme einer Analogie zu 
den schon bekannten Abhängigkeiten von der Periode sinnvoll ist, trifft 
eine solche Argumentation bei den ausländischen Männern nicht zu. Die 
Anzahl der Erledigungen ist bei den ausländischen Männern so groß, dass 
solche statistische Schwankungen nicht auftreten sollten (vgl. z.B. einfa-
cher Diebstahl, ausländische Frauen mit annähernd gleicher Anzahl an Er-
ledigungen). Die Gruppe der Ausländer ist sehr inhomogen und ändert sich 
über die Periode auch deutlich (z.B. hinsichtlich des stark schwankenden 
Anteils der Asylbewerber), möglicherweise könnte dies gerade bei speziel-
len Delikten zu solchen Effekten führen. 

Insgesamt nimmt das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einste-
lungen (und damit die Einstellungsraten) über die Periode nicht ganz so 
stark zu, wie dies bei 'allen' Delikten oder gar bei dem einfachen Diebstahl 
der Fall war. 

Bei einer weiteren Differenzierung dieser Abhängigkeit von der Periode 
nach der Legalbiographie konnten keine signifikanten Unterschiede festge-
stellt werden. 

 
 

7.4 Einstellungen bei Betrug 

Betrugsdelikte, bei denen es sich in ca. 60 % der Fälle um Leistungser-
schleichung (§ 264a StGB) handelt, weisen im Rahmen der vorliegenden 
Deliktskategorien mit ca. 90 % (erstregistrierte 16-Jährige 1995) die höchs-
ten Einstellungsraten auf. Dabei sind zumindest 199550 keine Geschlechts- 
oder ethnische Unterschiede festzustellen.  

Die Abhängigkeit von der Legalbiographie entspricht in etwa der 'aller' 
Delikte und ist damit nicht ganz so stark ausgeprägt wie beim einfachen 
Diebstahl, dessen Einstellungsraten etwa 6 Prozentpunkte niedriger sind. 
Trotzdem kann an der Beobachtung festgehalten werden, dass die Abhän-
gigkeit von der Legalbiographie insbesondere bei Delikten stark ausgeprägt 
ist, die eine hohe Einstellungsrate aufweisen, wenn dies auch nicht ganz 
streng gilt. 

                                           
50 Im Jahr 1985 lag allerdings die Einstellungsrate für ausländische Männer deutlich 

unterhalb der der deutschen Männer.  
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Auf der anderen Seite sind die Einstellungsraten bei diesen Delikten, und 
der Betrug bestätigt dies, weniger vom Alter abhängig als bei anderen De-
likten. Bei deutschen Männern ist im Gegensatz zu den anderen untersuch-
ten Gruppen, bei denen die Einstellungsraten mit dem Alter kontinuierlich 
mehr oder weniger stark zurückgehen, von den 14-Jährigen (82 %) zu den 
16-Jährigen (86 %) erst ein leichter Anstieg zu verzeichnen, bevor die Ein-
stellungsraten auf ca. 75 % bei den 21-Jährigen zurückgehen (1990, s. 
Abbildung 54, S. 144).  

Die Veränderung über die Periode (vgl. Abbildung 22) stimmt gut mit 
der angepassten Stufenfunktion überein, wobei – so ähnlich schon bei 'al-
len' Delikten zu beobachten – sich die Einstellungsraten am stärksten in den 
Jahren 1988 bis 1991 ändern. Das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-
Einstellungen nimmt dabei zwar meist stärker zu als bei 'allen' Delikten, 
bleibt aber etwas hinter dem einfachen Diebstahl zurück. 

Abbildung 22: Vergleich des Anstiegs der Einstellungsraten über  
die Periode, Betrug 
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7.5 Einstellungen bei Gewaltdelikten und Raub 

Die Gewaltdelikte (§§ 223a, 224-229, 239a, 239b, 211-217, 316c, 177, 
178, 249-252, 255, 316a StGB a.F.) zählen mit zu den schwersten Delikten, 
was sich in den relativ niedrigen Einstellungsraten widerspiegelt. So wer-
den 1995 bei 16-Jährigen erstregistrierten deutschen Männern im Fall von 
Gewaltdelikten ca. 46 % nach §§ 45, 47 JGG eingestellt ('alle' Delikte 
77 %). Weiterhin sind relativ große geschlechtsspezifische und ethnische 
Differenzen festzustellen (deutsche Frauen 65 %, ausländische Männer 
37 %). Dies kann durchaus an einer im Detail unterschiedlichen ge-
schlechts- und nationalitätsspezifischen Zusammensetzung dieser relativ 
weit gefassten Kategorie liegen. So hat z.B. die gefährliche Körperverlet-
zung (§ 223a StGB a.F.) bei den Frauen einen Anteil von ca. 50 % der Fäl-
le, bei den Männern dagegen nur ca. 32 %. Gleichfalls hat die gefährliche 
Körperverletzung bei Ausländern (ca. 27 %) einen geringeren Anteil als bei 
Deutschen (ca. 36 % Männer). Dafür hat der schwere Raub (§ 250 StGB) 
bei Ausländern (27 %) einen höheren Anteil als bei Deutschen (ca. 22 % 
Männer).  

Die Abhängigkeit von der Legalbiographie ist weniger stark ausgeprägt 
als bei 'allen' Delikten. So reduzieren sich die Einstellungsraten von ca. 
37 % bei Erstregistrierten auf etwas unter 10 % bei mehr als 5 Registrie-
rungen (deutsche Männer 1990; vgl. Abbildung 55, S. 144). Sie ist bei allen 
hier untersuchten Gruppen (deutsche Männer und Frauen, ausländische 
Männer und Aussiedler (Männer)) gleich stark mit Ausnahme der deut-
schen Frauen, bei denen die Einstellungsraten bei der 2.–3. Registrierung 
sogar etwas höher liegen als bei der ersten, was aber wohl am ehesten auf 
die bei der geringen Anzahl an Registrierungen (insgesamt 127 Erledigun-
gen; s. Tabelle 2 S. 7) sehr großen Schwankungen zurückzuführen ist. 

Auf der anderen Seite reduziert sich die Einstellungsrate deutlicher mit 
dem Alter, als dies bei 'allen' Delikten der Fall war. Hier kann man eine 
allgemeine Tendenz vermuten: Je niedriger die Einstellungsrate bei einem 
Delikt, desto stärker ihr Rückgang mit dem Alter und desto geringer der 
Einfluss der Legalbiographie. Den möglichen Ursachen dieses Zusammen-
hangs wird in Kapitel 8 weiter nachgegangen. Die Abhängigkeit vom Alter 
ist bei den Ausländern, wie auch schon bei anderen Delikten festgestellt, 
geringer ausgeprägt. Gleichfalls unterscheidet sich die Altersabhängigkeit 
tendenziell zwischen deutschen Männern und Frauen, wobei der Wert der 
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Frauen im Vergleich mit anderen Deliktskategorien auch innerhalb dieser 
Gruppe aus der gerade formulierten allgemeinen Tendenz fällt.  

Abbildung 23: Vergleich des Anstiegs der Einstellungsraten über  
die Periode, Gewaltdelikte 
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Über die Periode nehmen die Einstellungsraten auch bei den Gewaltdelik-
ten in der bekannten stufenförmigen Weise zu, sieht man von den sich fast 
nicht verändernden Einstellungsraten bei den Aussiedlern ab, deren Fall-
zahl allerdings sehr gering ist. Während bei den deutschen und ausländi-
schen Männern die gleiche hinter der allgemeinen Zunahme ('alle' Delikte) 
zurückbleibende Veränderung zu beobachten ist, nehmen die Einstellungs-
raten bei den deutschen Frauen drastisch zu. Bei ihnen liegt sie über der 
allgemeinen Zunahme gleichauf mit der Zunahme bei dem einfachen Dieb-
stahl (und der Sachbeschädigung). Insgesamt scheinen die Einstellungsra-
ten bei den Gewaltdelikten etwas zeitverzögert, d.h. ca. 1-2 Jahre später als 
bei anderen Delikten anzusteigen. 

Noch niedriger sind die Einstellungsraten beim Raub51, der bis auf die 
bei ihm mit erfasste Erpressung (§ 253 StGB; ca. 8 % der Fälle) in der Ka-

                                           
51 Anzumerken ist beim Raub, dass die Residuen, die die Abweichung des Modells von 

den Daten wiedergeben, ein Muster aufweisen (bei den Ausländern stärker als bei den 
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tegorie Gewaltdelikte mit enthalten ist. Sie differieren deutlich mit der Na-
tionalität und betragen 1995 bei den erstregistrierten 16-jährigen Deutschen 
32 %, bei den Ausländern 21 %. Dabei haben sich diese Raten seit 1985 
schon deutlich angenähert, da die Zunahme der Einstellungsraten bei den 
Ausländern höher ausfiel (Odd-Wert 3,1) als bei den Deutschen (2,5). Eine 
weitere Differenzierung dieser Deliktskategorie nach den einzelnen Para-
graphen zeigt aber keine nationalitätsspezifischen Unterschiede und gibt 
damit keinen Hinweis auf eine Ursache dieser Differenzen. 

Abbildung 24: Vergleich des Anstiegs der Einstellungsraten über  
die Periode, Raub 
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Die Abhängigkeit der Einstellungsraten von der Legalbiographie ist in etwa 
gleich stark wie bei den Gewaltdelikten insgesamt und damit schwächer 
ausgeprägt als im Durchschnitt.  

Bei den Raubdelikten gehen die Einstellungsraten am stärksten von allen 
hier untersuchten Deliktskategorien mit dem Alter zurück. 

Die Einstellungsraten entwickeln sich über die Periode, soweit dies im 
Rahmen der Schwankungen der einzelnen Werte gesagt werden kann, wie 
der Durchschnitt ('alle' Delikte), wenn auch leicht verzögert, wie dies auch 
bei den Gewaltdelikten insgesamt festzustellen war. Bei den Ausländern 
steigen die Einstellungsraten etwas stärker an, so dass sich die Differenz 

                                                                                                                            
Deutschen vgl. Abbildung 56, S. 145 und Abbildung 87, S. 160). Dabei treten verein-
zelt (allerdings am häufigsten bei der Kohorte 1973) mittelgroße positive Residuen 
(d.h. die tatsächlichen Einstellungsraten sind für diese Kohorten-, Alter- und Regist-
rierungskombinationen größer als die aus dem Modell berechneten) auf, die auf der 
anderen Seite durch zwar relativ kleine, aber anscheinend ein Muster aufweisende ne-
gative Residuen kompensiert werden. Es konnte aber keine zugrunde liegende Syste-
matik gefunden werden.  
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der Einstellungsraten zwischen den Deutschen und den Ausländer etwas 
reduziert. 

 

7.6 Einstellungen bei BtM-Delikten 

Bei den BtM-Delikten ist generell anzumerken, dass die Einstellungen nach 
§ 31a BtMG hier nicht beachtet werden, da sie nicht an das Bundeszentral-
register gemeldet werden. Des Weiteren wurden die 14- und 15-Jährigen 
aufgrund der Altersstruktur bei diesem Delikt mit nur wenigen Erledigun-
gen erfasst. Dies hat zur Folge, dass auch auf die ersten Jahre der Periode 
(je nach Gruppe bis ca. 1987) nur wenige Erledigungen entfallen, da diese 
nur von den jüngeren Altersgruppen der Kohorte 1970 abgedeckt sind (vgl. 
Abbildung 1, S. 5). Besonders fallen in diesem Zusammenhang die Aus-
siedler auf, bei denen es vor 1990 fast keine BtM-Fälle gab.52 Aus diesem 
Grund konnte diese Gruppe nicht sinnvoll ausgewertet werden. 

Die Einstellungsrate bei BtM-Delikten liegt 1995 mit 72 % etwas unter 
dem Durchschnitt über 'alle' Delikte (78 % 16-jährige deutsche Männer). 
Sie ist für alle drei hier untersuchten Gruppen (deutsche Männer und Frau-
en sowie ausländische Männer) in etwa gleich. Überhaupt unterscheiden 
sich diese drei Gruppen nicht, sieht man von der bei den deutschen Frauen 
möglicherweise anderen Entwicklung über die Periode ab. 

Die Einstellungsraten reduzieren sich über die Anzahl der Registrierun-
gen bei diesem Delikt – verglichen mit anderen Delikten – zumindest bei 
den Männern am wenigsten (z.B. 16-jährige deutsche Männer 1990; s. 
Abbildung 57 S. 145; 1. Registrierung ca. 70 %, 2. Registrierung ca. 66 %, 
3. Registrierung 64 % und weitere Registrierungen knapp über 40 %). Die 
Altersabhängigkeit ist dagegen relativ stark ausgeprägt. 

Wie Abbildung 25 zeigt, lässt sich die Entwicklung über die Periode 
nicht sinnvoll mit einem stufenförmigen Verlauf anpassen. Dies mag daran 
liegen, dass die Werte bis ca. 1988, wie oben schon angesprochen, nicht 
gut bestimmbar sind, jedenfalls wurde – auch angesichts der relativ großen 
Schwankungen der Werte – nur eine (bezogen auf den Parameterraum) 
lineare Funktion angepasst. Die damit bestimmte Zunahme der Einstel-

                                           
52 Zu der anderen Altersverteilung bei den BtM-Delikten kommt bei den Aussiedlern 

noch hinzu, dass diese Gruppe erst nach den Ausreiseerleichterungen durch die Sys-
temveränderungen in Osteuropa deutlich an Größe gewinnt. Möglicherweise treten 
gerade bei dieser Gruppe noch weitere, sich auf die Häufigkeit des Auftretens von 
BtM-Delikten in der Periode auswirkende, Faktoren auf. 
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lungsraten liegt bei den Männern etwas unter dem Durchschnitt ('alle' De-
likte) und fällt bei den Frauen geringer aus. Allerdings ist, wie Abbildung 
25 ebenfalls zeigt, dieser Wert für die Frauen unsicher, wird er doch stark 
von dem niedrigen Wert der Periode 1985 beeinflusst. 

Abbildung 25: Vergleich des Anstiegs der Einstellungsraten über  
die Periode, BtM-Delikte 
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7.7 Einstellungen bei Sachbeschädigung 

Bei der Sachbeschädigung handelt es sich um ein Delikt, das überwiegend 
eingestellt wird (16-jährige deutsche und ausländische Männer 1995: 80 %, 
deutsche Frauen 93 %). Während 1985 noch vorhandene ethnische Unter-
schiede (16-jährige deutsche Männer 70 %, ausländische Männer 62 %) bis 
1995 verschwanden, hat sich eine geschlechtsspezifische Differenz aufge-
baut (s.a. Tabelle 9, S. 73). Wie bei dem schweren Diebstahl könnte dieser 
Unterschied auf eine spezifische Rollenverteilung der Geschlechter bei 
diesem Delikt, das meist in Gruppen begangen wird (durchschnittlich 3 
Täter, s. Fußnote 48), hinweisen.  
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Die Abhängigkeit von der Anzahl der Registrierungen ist geringer als 
beim Durchschnitt ('alle' Delikte) und insbesondere wesentlich geringer als 
bei Delikten, die vergleichbar hohe Einstellungsraten aufweisen, wie der 
Betrug und der einfache Diebstahl.  

Dagegen entspricht die Altersabhängigkeit zumindest bei den Männern 
den Delikten mit ähnlich hoher Einstellungsrate und ist damit geringer als 
beim Durchschnitt. Bei den Frauen ist sie im Gegensatz dazu aber stärker. 

Abbildung 26: Vergleich des Anstiegs der Einstellungsraten über  
die Periode, Sachbeschädigung 
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7.8 Zusammenfassung 

Die in Tabelle 8 (S. 70) angegebenen Werte beschreiben in komprimierter 
Form, wie die Einstellungsraten nach §§ 45, 47 JGG – differenziert nach 
Geschlecht, Nationalität und Deliktstypen – von der Legalbiographie, dem 
Alter und der Periode abhängen. Des Weiteren werden die Geschlechts- 
und Nationalitätsdifferenzen in Tabelle 9 (S. 73) am Beispiel der Erstregist-
rierten vereinfacht dargestellt. Bevor im Folgenden die Ergebnisse zusam-
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mengefasst werden, wird die Bedeutung der in Tabelle 8 aufgelisteten 
Kennwerte kurz beschrieben. 

Als Charakteristika für die Änderung der justiziellen Praxis über die Pe-
riode sind sowohl die Einstellungsraten der Jahre 1985 und 1995 für die 
mit 16 Jahren erstmals Registrierten sowie deren relative Änderung über 
diesen Zeitraum in % und als Odd-Wert angegeben. Diese Werte wurden 
aus der angepassten Stufenfunktion gewonnen, um die statistischen 
Schwankungen der Werte zu reduzieren. Zusätzlich wurden ebenfalls aus 
diesem Grund die Werte der 15- und 17-Jährigen mit insgesamt halbem 
Gewicht mit berücksichtigt (vgl. Fußnote 19).  

Die Abhängigkeit der Einstellungswahrscheinlichkeit von der Legalbio-
graphie wird durch das Ergebnis der Anpassung einer bezüglich des Para-
meterraums linearen Funktion über die Anzahl der Registrierungen charak-
terisiert (vgl. Kapitel 6). Angegeben ist der Wert des Terms e b mit b als der 
linearen Steigung über die Anzahl der Registrierungen. Dieser Odd-Wert 
gibt die Veränderung des Verhältnisses von Einstellungen zu Nicht-Einstel-
lungen von einer Registrierung zur nächsten an. So bedeutet z.B. der Werte 
von 0,42 (einfacher Diebstahl, deutsche Männer), dass sich das Verhältnis 
von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen von der Erstregistrierung (ca. 
76:24) zur 2. Registrierung um diesen Faktor reduziert: 76/24 * 0,42 ≈ 
32/24 ≈ 57/43.53 D.h. die Einstellungsrate geht von 76 % bei der Erstregist-
rierung auf 57 % bei der zweiten Registrierung zurück. Die Reduktion des 
Verhältnisses von der Erstregistrierung bis zu mehr als 5 Registrierungen 
erfolgt insgesamt viermal, so dass sich für mehr als 5 Registrierungen ein 
Verhältnis von 76/24 * 0,424 ≈ 76/24 * 0,03 ≈ 2,4/24 ≈ 9/91 oder eine Ein-
stellungsrate von 9 % ergibt. Ein Vergleich dieser Werte mit Abbildung 52 
(S. 143) zeigt, dass durch diese (im Parameterraum lineare) Funktion die 
dort abgebildeten Einstellungsraten nur angenähert erfasst werden. Den-
noch beschreibt der in der folgenden Tabelle 8 angegebe Odd-Wert in einer 
ersten Näherung die Abhängigkeit der Einstellungsraten (genauer des Ver-
hältnisses von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen) von der Legalbiogra-

                                           
53 Im letzten Schritt dieser Berechnung wurden Zähler und Nenner mit einem Faktor 

multipliziert, der so gewählt wurde, dass die Summe von Zähler und Nenner 100 er-
gibt. Damit steht im Zähler direkt die Einstellungsrate und im Nenner die Nicht-
Einstellungsrate. 
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phie recht gut. Je geringer dieser Wert ist, desto größer ist die Abhängigkeit 
von der Legalbiographie.54 

Für die Altersabhängigkeit wird in analoger Weise ein Odd-Wert ange-
geben, der ebenfalls auf einem linearen Verlauf der Altersabhängigkeit im 
Parameterraum basiert (vgl. Kapitel 6). Er gibt an, um welchen Wert sich 
das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen ändert, wenn das 
Alter um ein Jahr zunimmt. Fällt z.B. bei einfachem Diebstahl (deutsche 
Männer, 1990, s. Abbildung 52) die Erstregistrierung in ein Alter von 17 
Jahren, so kann die Einstellungsrate ausgehend von der Rate für 16-Jährige 
(76 %) wie folgt abgeschätzt werden: 76/24 * 0,93 ≈ 71/24 ≈ 75/25 oder 
75 %. Für 21-Jährige ergibt sich 76/24 * 0,935 ≈ 76/24 * 0,7 ≈ 49/24 ≈ 
67/33 oder 67 %. Analog, aber mit dem Kehrwert, berechnet sich die Ein-
stellungsrate für 14-Jährige 76/24 * (1/0,93)2 ≈ 76/24 * 1,16 ≈ 88/24 ≈ 
79/21 oder 79 %. Wie oben schon erwähnt, gibt diese Funktion mit dem 
Alter nur in erster Näherung die Werte wieder, die mit für jedes Alter sepa-
raten Parameter berechnet wurden (vgl. Abbildung 52). Gleichwohl charak-
terisiert dieser Wert recht gut die Haupttendenz des Altersverlaufs. 

Die Einstellungspraxis nach dem JGG wird schwerpunktmäßig am Bei-
spiel der deutschen Männer anhand folgender Punkte dargestellt: 
 Deliktsabhängigkeit 
 Abhängigkeit von der Legalbiographie und dem Alter, sowie deren Zu-

sammenhang 
 Die Veränderung über die Periode 
 Geschlechtsunterschiede 
 Nationalitätsunterschiede 

Die Einstellungsraten (erstregistrierte 16-jährige deutsche Männer, 1995) 
hängen stark vom Delikt ab. So überwiegen die formellen Sanktionen auf 
der einen Seite beim Raub (32 % Einstellungen) und dem schweren Dieb-
stahl (36 %), während auf der anderen Seite der einfache Diebstahl (84 %) 
und der Betrug55 (90 %) zu einem Großteil informell erledigt wurden. Eine 
gleichfalls hohe Einstellungsrate liegt bei der jugendtypischen Sachbeschä-
digung (79 %) vor. Im Mittelfeld liegen die Einstellungsraten bei BtM-

                                           
54 Dies gilt so nur, weil alle hier vorkommenden Werte kleiner oder ungefähr gleich 1 

sind, womit zum Ausdruck kommt das die Einstellungsraten mit der Anzahl der Re-
gistrierungen abnehmen bzw. maximal konstant beleiben. Wäre der Odd-Wert z.B. 2, 
so würde diese bedeuten, dass die Einstellungsraten mit der Anzahl der Registrierun-
gen zunehmen. Dann wäre gleichfalls von einer deutlichen Abhängigkeit zu sprechen.  

55 Bei den Fällen in dieser Kategorie handelt es sich in ca. 60 % um Schwarzfahren. 
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Delikten (72 %), während die Gewaltdelikte mit 46 % Einstellungen schon 
überwiegend formell abgeurteilt werden, wenn auch nicht so häufig wie bei 
den schon erwähnten schweren Eigentumsdelikten schwerer Diebstahl und 
Raub. 

So variieren die Einstellungsraten (erstregistrierte 16-jährige deutsche 
Männer, 1995) über die untersuchten Deliktsgruppen zwischen 30 % 
(Raub) und 90 % (Betrug, mehrheitlich Schwarzfahren). Damit beträgt die 
Änderung des Verhältnisses zwischen Einstellungen und Nicht-Einstel-
lungen zwischen den beiden extremen Deliktsgruppen (der Odd-Wert) ca. 
0,05.56 Die deliktsspezifische Varianz ist damit in etwa so groß wie die 
Unterschiede, die durch die Legalbiographie hervorgerufen werden können. 
So ändert sich das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen im 
Fall des einfachen Diebstahl, der allerdings diesbezüglich am auffälligsten 
ist, von der Erstregistrierung zu mehr als 5 Registrierungen um einen Fak-
tor (Odd-Wert) von ebenfalls 0,05. Gleichfalls kann das Alter, wenn auch 
nur bei dem Extremfall Raub, zu ähnlich großen Unterschieden im Ver-
hältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen führen.57 

Damit können die drei untersuchten Einflussgrößen Delikt, Legalbiogra-
phie und Alter als nahezu gleichgewichtig angesehen werden. Allerdings 
entfalten die beiden letzteren ihren Einfluss von Delikt zu Delikt in unter-
schiedlicher Weise und, etwas vereinfacht gesagt, nicht gleichzeitig. (Vgl. 
dazu auch die in Kapitel 9.1 aufgeführten Anteile der erklärten Varianz, 
nach denen insbesondere dem Alter geringere Bedeutung zukommt als bei 
dieser Betrachtung der maximalen Unterschiede.) 

Zwischen den drei Größen Delikt, Legalbiographie und Alter gibt es ei-
nen tendenziellen Zusammenhang in der Form, dass bei leichten Delikten 
bzw. Delikten mit hohen Einstellungsraten diese stärker von der Legalbio-
graphie abhängen, als dies bei schweren Delikten der Fall ist. Gleichzeitig 
scheint bei leichten Delikten die Abhängigkeit der Einstellungsraten vom 
Alter geringer auszufallen als bei schweren Delikten. Daraus resultiert in 
Folge auch ein Zusammenhang zwischen der Altersabhängigkeit und der 
Abhängigkeit von der Legalbiographie. Ist die Altersabhängigkeit relativ 
stark, so ist die Abhängigkeit von der Legalbiographie geringer ausgeprägt 

                                           
56 Verhältnis Einstellungen zu Nicht-Einstellungen bei Betrug 9:1 = 9, bei Raub 3:7 ≈ 

0,43. D.h. das Verhältnis von den Einstellungen zu den Nicht-Einstellungen macht 
beim Raub etwa das 0,05fache des Verhältnisses beim Betrug aus. 

57 Beim Raub beträgt das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen bei 21-
Jährigen das 0,07fache von dem entsprechenden Verhältnis bei den 14-Jährigen. 
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und umgekehrt. Diese drei Zusammenhänge – wobei der dritte als Folge 
der beiden ersten zu sehen ist – sind in den folgenden drei Abbildungen 
dargestellt. 

In Abbildung 27 sind die Einstellungsraten (Erstregistrierung) zusammen 
mit den Odds pro Registrierung, d.h. der Faktor, um den sich das Verhält-
nis zwischen Einstellung zu Nicht-Einstellung von der ersten zur zweiten 
oder von der zweiten zur dritten (usw.) Registrierung ändert, für verschie-
dene Deliktskategorien jeweils von deutschen Männern und Frauen sowie 
den ausländischen Männern aufgetragen.58 Zu welchen Delikten die einzel-
nen Datenpunkte gehören, ist nicht explizit aufgeführt, da hier der Zusam-
menhang zwischen der Einstellungsrate und ihrer Abhängigkeit von der 
Legalbiographie im Vordergrund steht. Obgleich die Datenpunkte stark 
streuen, nimmt doch der Einfluss der Legalbiographie innerhalb der jewei-
ligen Populationsgruppe tendenziell zu (d.h. die Odds werden kleiner), je 
größer die Einstellungsrate bei der Erstregistrierung ist. Um dies zu ver-
deutlichen, wurden für die drei Geschlechts- / Nationalitätsgruppen die 
linearen Trends mit eingezeichnet. 

Abbildung 27: Zusammenhang zwischen der (deliktsabhängigen) Höhe der 
Einstellungsraten (Erstregistrierung) und der Veränderung 
der Einstellungsraten mit der Legalbiographie (vgl. Tabelle 8) 
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58 Die einzelnen Werte können der Tabelle 8 entnommen werden.  
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Ein umgekehrt gerichteter Zusammenhang ist über die verschiedenen De-
liktskategorien zwischen der Höhe der Einstellungsrate bei der Erstregist-
rierung und der Abhängigkeit der Einstellungsrate vom Alter zu beobach-
ten. Abbildung 28 zeigt, dass die Änderung des Verhältnisses von Einstel-
lung zu Nicht-Einstellung über das Alter tendenziell um so geringer aus-
fällt, je höher die Einstellungsrate bei der Erstregistrierung eines bestimm-
ten Delikts ist. 

Abbildung 28: Zusammenhang zwischen den deliktsabhängigen Einstel-
lungsraten (Erstregistrierung) und der Veränderung der 
Einstellungsraten mit dem Alter (vgl. Tabelle 8) 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

20% 40% 60% 80% 100%

Einstellungsrate

O
dd

 p
ro

 A
lte

rs
ja

hr

Deutsche Männer

Deutsche Frauen

Ausländische Männer

Linear (Ausländische
Männer)
Linear (Deutsche
Männer)
Linear (Deutsche
Frauen)

 

Damit erhält man deliktsspezifisch unterschiedliche Abhängigkeiten der 
Einstellungsraten von den beiden Einflussgrößen Alter und Legalbiogra-
phie. Ist die Abhängigkeit von der Legalbiographie stark, so geht dies meist 
mit einer geringeren Abhängigkeit vom Alter einher. Umgekehrt gilt das 
gleiche. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 29 dargestellt. 

Wird die 'Schwere' eines Delikts so beurteilt, dass zu einem weit über-
wiegenden Teil eingestellt wird, so trifft dies in fast gleicher Weise auf alle 
Altersstufen zu. Einen empfindlichen Einfluss hin zu einer formellen Sank-
tionierung hat in diesem Zusammenhang einzig die Legalbiographie. Der 
einfache Diebstahl kann als typisches Beispiel dieser Konstellation gesehen 
werden. Die Einstellungsrate ist fast unabhängig vom Alter, reduziert sich 
aber deutlich bei wiederholten Registrierungen.  



68 ERGEBNISSE  

Wird dagegen ein Delikt als so 'schwer' erachtet, dass eine Einstellung 
eher selten ist, so mögen wohl nur besondere Umstände der Tat und insbe-
sondere die Jugend des Täters doch noch zu einer Einstellung führen. Die 
Legalbewährung, die ja durch die Anzahl der Registrierungen gegeben ist, 
fällt dabei nicht so stark ins Gewicht. Der schwere Diebstahl ist beispiel-
haft für diese Konstellation. Die anderen Delikte können als Mischformen 
dieser beiden Konstellationen gesehen werden, wenn auch Ausnahmen wie 
die Sachbeschädigung bei den deutschen Frauen nicht in diese Systematik 
passen. Bei letzteren hat die hohe Einstellungsrate (93 %), die einen deutli-
chen Einfluss der Legalbewährung erwarten ließe, nahezu keine Auswir-
kung (Odd 0,94), wohl aber, wenn auch moderat, das Alter (Odd 0,7). Al-
lerdings ist in diesem Fall die Anzahl der Fälle (168) recht gering, was die 
Bedeutung dieser Aussagen reduziert.  

Abbildung 29: Zusammenhang zwischen der Veränderung der Einstel-
lungsraten mit der Legalbiographie und dem Alter für  
verschiedene Deliktskategorien (vgl. Tabelle 8) 
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Über die Jahre von 1985 bis 1995 nimmt das Verhältnis von Einstellungen 
zu Nicht-Einstellungen durchschnittlich um einen Faktor (Odd) 2,6 zu, d.h. 
die mittlere Einstellungsrate ('alle' Delikte) steigt von 56 % auf 77 %. Die 
Veränderung der Einstellungsraten folgt dabei einem geglätteten stufen-
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förmigen Verlauf, wie er bei Einstellungsänderungen nicht untypisch ist.59 
Im Wesentlichen läuft dieser Prozess zwischen 1986 und 1991 ab, so dass 
man das 1. JGG-ÄndG (in Kraft getreten am 1.12.1990) keinesfalls als ur-
sächlich für diese Entwicklung ansehen kann, vielmehr dürfte sie umge-
kehrt eine Reaktion auf Veränderungen der Praxis sein.60  

Diese Veränderung des Einstellungsverhaltens der Justiz ist relativ un-
abhängig vom vorliegenden Delikt61, wenn sie auch bei Gewaltdelikten 
(Odd 1,8) einerseits – zumindest bei den Männern – weniger ausgeprägt 
und anderseits bei dem einfachen Diebstahl (Odd 3,2) besonders stark ist.62 
Der zeitliche Verlauf variiert durchaus in der Dauer, aber gerade diese ist 
nur mit einem relativ großen Fehler bestimmbar, so dass die Differenzen 
nicht statistisch signifikant sind. Es dürften also keine wesentlichen Unter-
schiede zwischen den einzelnen Deliktskategorien bestehen. Gleiches gilt 
im Prinzip für die zeitliche Lokalisierung des Prozesses. Allerhöchstens 
kann hier gesagt werden, dass die Veränderungen bei den Gewaltdelikten 
inklusive dem Raub mit einer Verzögerung von etwa einem Jahr erfolgen. 

                                           
59 Vgl. Kapitel 4. 
60 Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass beim einfachen Diebstahl die Ent-

wicklung der Einstellungsraten, die Periode und das Alter betreffend, parallel zu der 
Entwicklung des Anteils an Ladendiebstählen im Rahmen des einfachen Diebstahls 
verläuft (vgl. Kapitel 7.2), mithin die Veränderung über die Periode nicht oder nur 
teilweise auf eine Änderung der Entscheidungskriterien der Justiz zurückzuführen ist, 
sondern zumindest auch teilweise eine Reaktion auf zunehmend leichtere Deliktsaus-
führungen darstellt (vgl. auch Kapitel 9.2).  

61 Dies gilt dann, wenn man die Änderung in den sogenannten Odds – d.h. dem Faktor, 
um das sich das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen ändert – aus-
drückt, wie es für die vorliegende Problemstellung angemessen ist (vgl. Kapitel 3). 
Betrachtet man dagegen die Änderung in Prozentpunkten, so folgt daraus, dass sie bei 
Delikten mit kleinen und großen Einstellungsraten geringer ausfällt als bei Delikten 
mit mittleren Einstellungsraten. Noch stärker werden die Angaben in Prozent von den 
Ausgangswerten beeinflusst. Die prozentualen Änderungen sind um so größer, je klei-
ner die Einstellungsrate anfangs ist (vgl. Tabelle 8). 

62 Gleichfalls gering ist die Änderung des Einstellungsverhaltens bei den deutschen 
Männern im Fall von Sachbeschädigung. Hier lassen aber die Odds bei den deutschen 
Frauen (5) und ausländischen Männer (2,5) eine nur deliktbezogene Interpretation 
fragwürdig erscheinen. 
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Tabelle 8: Kennwerte zur Abhängigkeit der Einstellungsraten  
Geschlecht Deliktstyp Einstellungsraten (1. Registrierung) Rückgang mit  Rückgang mit 

Änderung /Nationalität  16-
Jährige 

1985

16-
Jährige 

1995
1985 – 
199563

Odd
s

der Anzahl der 
Registrierungen 

(Odds) 

dem Alter 
(Odds)

Deutsche  'alle Delikte' 56 % 77 % 38 ±  2 % 2,63 0,52 ± 0,01 0,85 ± 0,01
Männer einf. Diebstahl 62 % 84 % 36 ±  2 % 3,22 0,42 ± 0,01 0,93 ± 0,01

 schw. Diebstahl 20 % 36 % 76 ± 17 % 2,25 0,60 ± 0,02 0,78 ± 0,02
 Betrug 77 % 90 % 17 ±  2 % 2,71 0,52 ± 0,02 0,87 ± 0,03
 Gewaltdelikte 32 % 46 % 43 ± 11 % 1,80 0,61 ± 0,04 0,76 ± 0,03
 Raub 16 % 32 % 104 ±40% 2,53 0,63 ± 0,07 0,64 ± 0,05
 BtM-Delikte 51 % 72 % 42 %  2,48 0,70 ± 0,02 0,74 ± 0,02

Sachbeschädigung 70 % 79 % 13 ±  3 % 1,62 0,67 ± 0,03 0,86 ± 0,02
Aussiedler  'alle Delikte' 58 % 81 % 39 ±  6 % 3,09 0,46 ± 0,02 0,83 ± 0,02
(Männer) einf. Diebstahl 62 % 88 % 42 ±  5 % 4,49 0,31 ± 0,02 0,98 ± 0,04
 schw. Diebstahl 17 % 41 % 146 ±80% 3,45 0,42 ± 0,10 0,65 ± 0,07
 Gewaltdelikte 23 % 25 % 8 ± 99 % 1,08 0,60 ± 0,18 0,71 ± 0,11
Ausländische  'alle Delikte' 52 % 72 % 38 ±  2 % 2,63 0,48 ± 0,01 0,93 ± 0,01
Männer einf. Diebstahl 57 % 82 % 43 ±  3 % 3,44 0,39 ± 0,01 0,98 ± 0,02

schw. Diebstahl (25%) (32%) (31±12%) (1,5) 0,55 ± 0,04 0,85 ± 0,03
 Betrug 67 % 88 % 31 ±  5 % 3,53 0,45 ± 0,02 0,96 ± 0,03

Gewaltdelikte 25 % 37 % 48 ± 22 % 1,76 0,60 ± 0,05 0,86 ± 0,04
 Raub 7 % 21 % 168 ±40% 3,12 0,60 ± 0,08 0,74 ± 0,06

BtM-Delikte 48 % 70 % 46 % 2,54 0,70 ± 0,03 0,72 ± 0,03
Sachbeschädigung 62 % 80 % 30 ± 13 % 2,48 0,51 ± 0,06 0,97 ± 0,06

Deutsche  'alle Delikte' 64 % 87 % 37 ±  2 % 3,76 0,47 ± 0,01 0,87 ± 0,01
Frauen einf. Diebstahl 63 % 90 % 44 ±  2 % 5,29 0,37 ± 0,02 0,93 ± 0,02

 schw. Diebstahl 24 % 44 % 87 ±39 % 2,49 0,66 ± 0,16 0,73 ± 0,08
 Betrug 79 % 92 % 16 ±  3 % 3,12 0,48 ± 0,03 0,86 ± 0,04

 Gewaltdelikte 26 % 65 % 150±60 % 5,25 0,86 ± 0,34 0,57 ± 0,09
 BtM-Delikte 68 % 74 % 7 % 1,28 0,63 ± 0,08 0,64 ± 0,04

Sachbeschädigung 73 % 93 % 28 ±  3 % 5,10 0,94 ± 0,29 0,69 ± 0,09
Aussiedler  'alle Delikte' 53 % 88 % 66 ± 12 % 6,50 0,27 ± 0,04 0,88 ± 0,05
(Frauen) einf. Diebstahl 46 % 89 % 93 ± 15 % 7,18 0,21 ± 0,04 0,89 ± 0,06
Ausländische  'alle Delikte' 65 % 85 % 30 ±  2 % 3,05 0,41 ± 0,02 1,02 ± 0,02
Frauen einf. Diebstahl 63 % 87 % 37 ±  3 % 3,93 0,35 ± 0,03 1,07 ± 0,03

 Betrug 69 % 92 % 34 ±  6 % 5,41 0,37 ± 0,06 0,97 ± 0,08

                                           
63 Der Fehler dieser Änderung ist nicht symmetrisch um den Wert verteilt, sondern nach 

unten kleiner als nach oben. Hier ist der größere Wert, also der Fehler nach oben, an-
gegeben. 
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Die geschlechtsspezifischen Unterschiede der Einstellungsraten können 
einem Vergleich der Werte in Tabelle 8 entnommen werden. Direktere 
Angaben liefert aber Tabelle 9, in der die Faktoren (Odds) aufgelistet sind, 
um die sich die Verhältnisse von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen der 
angegebenen Geschlechts- und Nationalitätsgruppen von den deutschen 
Männern unterscheiden.64 Zwar sind diese Werte für die erstregistrierten 
16-Jährigen berechnet, da aber die Abhängigkeiten von der Anzahl der 
Registrierungen wie auch vom Alter deliktsspezifisch über die beiden 
Gruppen relativ ähnlich sind, können die Werte sowohl bezüglich des Al-
ters wie auch bezüglich der Legalbiographie verallgemeinert werden.  

1985 unterscheidet sich das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-
Einstellungen zwischen deutschen Männern und Frauen nicht wesentlich, 
da bei den meisten Deliktskategorien die 1 im Rahmen der Fehler65 liegt. 
Die Differenz in der Gesamtkategorie 'alle' Delikte ist somit zu Beginn der 
hier untersuchten Periode hauptsächlich auf die geschlechtsspezifischen 
Häufigkeiten der einzelnen Deliktstypen zurückzuführen.  

Aus den Veränderungen der Einstellungspraxis der Justiz über die 10 
Jahre bis 1995 resultiert aber ein deutlich höheres Verhältnis von Einstel-
lungen zu Nicht-Einstellungen bei den Frauen relativ zu den Männern. Dies 
trifft auf alle Deliktskategorien mit Ausnahme der BtM-Delikte zu. Da bei 
diesen Differenzen die Einflussgrößen Legalbewährung und Alter sowie im 
Rahmen der Kategorisierung auch das Delikt66 weitestgehend kontrolliert 
sind und insbesondere 1985 noch keine Differenzen festzustellen waren, 
kommt als Ursache wohl am ehesten die geänderte Einstellungspraxis in 

                                           
64 Zur Interpretation der Odds sei hier nochmals ein Beispiel angeführt. So beträgt der 

Odd-Wert zwischen deutschen Männern und Frauen für alle Delikte 1995 2,0. Damit 
ist das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen bei den Frauen um das 
Doppelte größer als bei den Männern, was bedeutet, dass bei Frauen häufiger einge-
stellt wird als bei Männern. 1995 betrug die Einstellungsrate bei den Männern 77 %, 
das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen somit 77/23 oder 3,35. Bei 
den Frauen ist es um den Faktor 2 größer, d.h. 6,7. Möchte man hieraus die Einstel-
lungsrate bei Frauen berechnen, so muss man dieses Verhältnis (6,7/1) so erweitern, 
dass die Summe aus Zähler und Nenner 100 ergibt, mithin um 100/(6,7+1) = 12,98. 
Umgeformt kann man das Verhältnis bei den Frauen als 6,7 * 12,98 / 1 * 12,98 oder 
87/13 ausdrücken. Die Einstellungsrate beträgt 87 %, wie auch aus Tabelle 8 entnom-
men werden kann. 

65 Fehler der Odds bei deutschen Frauen: einfacher Diebstahl 0,05; Betrug 0,1; BtM-
Delikte 0,2; ansonsten ≥ 0,3. 

66 In der Kategorie Gewaltdelikte existiert allerdings ein unterschiedliches Deliktsspekt-
rum. Vgl. Kapitel 7.5. 
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Frage. Möglicherweise gewinnen Einstellungskriterien wie Begehungsform 
oder die Legalprognose, bei denen geschlechtsspezifische Unterschiede zu 
erwarten sind, zunehmend an Gewicht (vgl. zu Geschlechtsunterschieden 
auch Kapitel 9.1). 

Ethnische Differenzen sind bei den Frauen im Rahmen der Fehler – sieht 
man von der unterschiedlichen Altersabhängigkeit ab – nicht festzustellen, 
wohl aber bei den Männern. Bei diesen sind die Verhältnisse von Einstel-
lungen zu Nicht-Einstellungen und damit auch die Einstellungsraten selbst 
tendenziell niedriger als bei den Deutschen. Gleichfalls ist die Altersab-
hängigkeit der Einstellungsraten bei den ausländischen Männern geringer 
als bei den deutschen Männern. Dies bezieht sich nur auf die Einstellungen 
nach den §§ 45, 47 JGG und sagt nichts über andere Einstellungsarten aus. 
Aufgrund der bei Ausländern im Vergleich zu den Deutschen größeren 
Diskrepanz zwischen den Angaben der polizeilichen Statistik und den 
justiziellen Aburteilungen wird i.A. angenommen, dass die Rate der Ein-
stellungen bei Ausländern höher ist als bei Deutschen (vgl. dazu zusam-
menfassend Dittmann & Wernitzing 2003). Diese Annahme kann hier be-
züglich der Einstellungen nach den §§ 45, 47 JGG nicht ganz bestätigt 
werden. Wenngleich sich das Ergebnis in Tabelle 9 nur auf erstregistrierte 
16-Jährige bezieht, trifft es doch trotz der zwischen Deutschen und Auslän-
dern leicht differierenden Altersabhängigkeit auf alle Registrierungen der 
Jugendlichen zu. Bei letzteren sind die Einstellungsraten der Ausländer 
etwas niedriger als bei den Deutschen. Bei den Heranwachsenden sind al-
lerdings die Einstellungsraten nach den §§ 45, 47 JGG bei den Ausländern 
mit ca. 58 % bei Erstregistrierungen (1990, 'alle Delikte') etwas höher als 
bei den Deutschen (ca. 54 %).67 

Die Untergruppe der Aussiedler unterscheidet sich nicht signifikant von 
allen deutschen Männern. Dies gilt auch für den Fall der Gewaltdelikte. 

                                           
67 Bei Heranwachsenden sind 37 % der Registrierungen Einstellungen nach §§ 45, 47 

JGG. Weitere 27 % entfallen auf formelle Sanktionen nach dem JGG, während es sich 
bei den restlichen 36 % um Sanktionierungen nach dem allgemeinen Strafrecht han-
delt. Die Einstellungen nach allgemeinem Strafrecht werden nicht registriert.  
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Tabelle 9:  Geschlechts- und ethnische Differenzen der Einstellungsraten 
bei verschiedenen Delikten für erstregistrierte 16-Jährige 
(Odds) bezogen auf deutsche Männer 

Deliktstyp Deutsche Frauen Ausländer ♀ Ausländer ♂  Aussiedler ♂
 1985 1995 ∅ 1985 1995 ∅ 1985 1995 ∅ 1985 1995 ∅

'alle Delikte' 1,4 2,0 1,7 1,5 1,7 1,6 0,9 0,8 0,8 1,1 1,3 1,2
einf. Diebstahl 1,0 1,7 1,4 1,0 1,3 1,2 0,8 0,9 0,8 1,0 1,4 1,2

schw. Diebstahl 1,3 1,4 1,3 1,3 0,8 1,1 0,8 1,2 1,0
Betrug 1,1 1,3 1,2 0,7 1,3 1,0 0,6 0,8 0,7   

Gewaltdelikte 0,7 2,2 1,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5
Raub    0,4 0,6 0,5   

BtM-Delikte 2,0 1,0 1,5 0,9 0,9 0,9   
Sachbeschädigung 1,2 3,5 2,3 0,7 1,1 0,9   
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8 Wer stellt ein? Staatsanwalt oder Richter? 

Bei der folgenden Betrachtung werden die Einstellungsraten nach den §§ 
45 und 47 JGG differenziert und damit zwischen Einstellungen durch den 
Staatsanwalt bzw. den Richter unterschieden. Zwar ist auch bei Einstellun-
gen nach § 45 Abs. 3 der Richter beteiligt – wie umgekehrt die Einstellun-
gen durch den Richter nach § 47 der Zustimmung des Staatsanwalts bedür-
fen – doch geht hier die Initiative vom Staatsanwalt aus. Zudem fehlen bei 
vielen Registrierungen im BZR die Differenzierung nach dem Absatz, so 
dass schon allein deshalb nur die Differenzierung nach den Paragraphen 
selbst möglich ist. 

Im Verlauf eines Verfahrens entscheidet zuerst der Staatsanwalt, ob er 
einstellt oder nicht. Erst danach gibt es bei noch nicht staatsanwaltschaft-
lich eingestellten Verfahren die Option einer richterlichen Einstellung. In 
dieser prozessorientierten Sicht, die hier Anwendung findet, ergibt sich die 
gesamte Einstellungsrate nicht einfach aus der Summe der beiden Einzelra-
ten. Da vom Richter nur noch Fälle eingestellt werden können, die zuvor 
nicht vom Staatsanwalt eingestellt wurden, ist die Bezugsgröße für die rich-
terlichen Einstellungen nicht mehr die Gesamtzahl der Erledigungen, son-
dern diese abzüglich der staatsanwaltschaftlichen Einstellungen.68 Für die 
Zerlegung aller Einstellungen in Einstellungen durch den Staatsanwalt bzw. 
Richter gilt folgender Zusammenhang:69 

                                           
68 Selbstverständlich können auch alle drei Raten unter Vernachlässigung des prozess-

orientierten Aspekts auf die Gesamtzahl der Erledigungen bezogen werden. Die An-
gaben im 'Anhang II:  Daten' sind in dieser vereinfachten Form erstellt. Bezogen auf 
alle Erledigungen stellen die Staatsanwälte über 40 % und die Richter weitere 20 % 
der Fälle ein. Bezieht man die Einstellungsrate der Richter aber nur auf die von der 
Staatsanwaltschaft noch nicht eingestellten Fälle, so steigt diese auf ca. 40 % an. 
Gleichfalls ergeben sich bei einer Normierung auf alle Erledigungen nicht mehr die 
entscheidungsrelevanten Zusammenhänge mit den Kovariaten Alter, Periode und An-
zahl der Registrierungen. So zeigt beispielsweise Abbildung 60, S. 147, bei der auf die 
Gesamtzahl der Erledigungen normiert wurde, bei den Einstellungsentscheidungen der 
Richter fast keine Abhängigkeit von der Legalbiographie (Anzahl der Registrierun-
gen). Im Gegensatz dazu demonstriert Abbildung 59, S. 146, dass dies nicht an prinzi-
piell anderen Entscheidungskriterien im Falle der Richter, sondern an dieser Normie-
rung liegt, die mehr Fälle berücksichtigt als zur Entscheidung vorliegen. 

69 Die in den Grafiken dargestellten Raten wurden aus den jeweils für jede Rate (Ge-
samt, StA und Richter) einzeln angepassten Modellen berechnet. In der Konsequenz 
kann es aufgrund statistischer Schwankungen zu Werten kommen, die diese Glei-
chung nicht ganz exakt erfüllen.  
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Rate Einst.Gesamt = Rate Einst.StA + (1 - Rate Einst.StA) * Rate Einst.Richter  

Beispielsweise stellt die Staatsanwaltschaft bei erstregistrierten 16-Jährigen 
deutschen Männern (1990) ca. 51 % der Fälle ein. Von den verbleibenden 
49 % der Fälle stellen die Richter wiederum ca. 40 % ein. Insgesamt ergibt 
sich damit eine Einstellungsrate von 0,51 + (1 – 0,51) * 0,4 = 0,51 + 0,19 = 
0,7 oder 70 %. 

Die Einstellungsraten sollen nun in ihrer Differenzierung zuerst am Bei-
spiel der deutschen Männer ('alle' Delikte, s. Abbildung 59, S. 146) disku-
tiert werden. Danach wird untersucht, inwieweit die dabei festgestellten 
Strukturen auch auf andere Geschlechts- und Nationalitäts-/ethnische 
Gruppierungen zutreffen bzw. inwieweit dabei zusätzliche Unterschiede zu 
Tage treten. Schließlich wird überprüft, ob diese Strukturen über verschie-
dene Deliktstypen verallgemeinert werden können. Zusammengefasste 
Informationen sind in den Tabelle 10ff, S. 81 aufgelistet. Im Anhang I be-
finden sich die entsprechenden grafischen Darstellungen. 

Die Einstellungsraten von Staatsanwälten und Richtern zeigen bezüglich 
der Abhängigkeit von der Legalbiographie das gleiche Muster. Mit zuneh-
mender Anzahl an Registrierungen sinkt der Anteil der Einstellungen (ex-
ponentiell). Im Detail ist diese Abhängigkeit bei den Richtern allerdings 
nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei den Staatsanwälten. Während bei 
letzteren die Einstellungsraten von ca. 51 % bei den Erstregistrierungen auf 
unter 10 % bei 7 und mehr Registrierungen abfällt (Odd ≈ 0,1), geht bei 
den Richtern diese Rate von ca. 40 % bei den Erstregistrierungen auf ca. 12 
% bei 6 und mehr Registrierungen zurück (Odd ≈ 0,2). Dieser Unterschied 
in der Stärke der Ausprägung der Abhängigkeit von der Legalbiographie 
mag darin begründet sein, dass der Staatsanwalt verallgemeinerte Entschei-
dungskriterien verwendet und nicht so stark auf die Besonderheiten des 
Einzelfalles eingeht wie der Richter. Die Anzahl der Registrierungen ist ein 
solches äußerliches (objektives) Kriterium, das keinesfalls die besonderen 
Gegebenheiten des Einzelfalls berücksichtigt.  

Bezüglich des Alters, dem zweiten hier verwendeten objektiven Kriteri-
um, ist das Abhängigkeitsmuster die Wahrscheinlichkeit der Einstellung 
betreffend für Richter und Staatsanwälte ebenfalls im Wesentlichen gleich. 
So fällt die Einstellungsrate der Staatsanwälte über das Alter von den 14-
Jährigen (ca. 57 %) bis zu den 21-Jährigen (ca. 38 %) relativ gleichmäßig 
(Odd ≈ 0,46). Bei den Richtern nimmt die Einstellungsrate über diesen 
Altersbereich von ca. 42 % auf ca. 23 % ab (Odd ≈ 0,41). Wenn auch die-
ser Rückgang in etwa gleich stark ausfällt (die Odds sind nahezu identisch), 



76 WER STELLT EIN? STAATSANWALT ODER RICHTER?  

so ist er doch bei den Richtern nicht gleichmäßig auf den ganzen Altersbe-
reich verteilt, sondern hauptsächlich auf die Altersspanne von 17 bis 19 
Jahren konzentriert. Es scheint fast so, als ob sich in den richterlichen Ein-
stellungsraten der von dem Gesetz fixierte Übergang vom Jugendlichen 
zum Heranwachsenden widerspiegeln würde. Möglicherweise werden bei 
Heranwachsenden Fälle, bei denen die Verhandlung bevorsteht, auch häu-
figer nach der StPO eingestellt. Dies würde sich auf die richterlichen Ein-
stellungsraten, bezogen auf die Erledigungen nach dem JGG, gleichfalls 
wie beschrieben auswirken. 

Über die Periode zeigen die Einstellungsraten durch den Staatsanwalt 
bzw. den Richter deutlich verschiedene Muster. Während die staatsanwalt-
schaftlichen Einstellungen durch den – von den Einstellungen insgesamt 
schon bekannten – stufenförmigen Verlauf charakterisiert werden können, 
steigt die Rate der Einstellungen durch den Richter zwar anfangs fast paral-
lel zu der der Staatsanwälte an, fällt aber dann ab ca. 1990 wieder leicht ab. 
Dieser leichte Rückgang beginnt gerade in dem Jahr, in dem die Einstel-
lungsrate der Staatsanwälte ihren stärksten Zuwachs verzeichnet, mithin in 
der Mitte des stufenförmigen Verlaufs. Möglicherweise stellen die Staats-
anwälte so viel ein, dass die Richter keinen zusätzlichen Einstellungsspiel-
raum mehr erkennen. Während die Einstellungsrate durch den Staatsanwalt 
nach 1992 weiter leicht ansteigt, fällt die Einstellungsrate der Richter leicht 
ab, so dass die Einstellungsrate insgesamt im Wesentlichen konstant bleibt. 

Für die anderen hier analysierten Geschlechts- bzw. ethnischen Gruppie-
rungen (s. die Abbildung 72, S.153, Abbildung 79, S.156, Abbildung 90, S. 
162 und Abbildung 98, S.166) sind im Wesentlichen sehr ähnliche Abhän-
gigkeiten festzustellen. Im Detail sind aber noch kleinere Unterschiede zu 
erkennen:  

So nehmen zwar bei allen Gruppen die Einstellungen durch die Staats-
anwälte in Abhängigkeit von der Legalbiographie stärker ab, als dies die 
Einstellungsraten der Richter tun, doch scheint es bei den Staatsanwälten 
ethnische Differenzierungen und bei den Richtern geschlechtsspezifische 
Differenzen zu geben. So nehmen die Einstellungsraten der Staatsanwälte 
entlang der Anzahl der Registrierungen bei den Deutschen um einen Odd-
Wert von 0,1 ab, während die Odd-Werte der Ausländer, wie auch der Aus-
siedler, ca. 0,06 betragen und damit auf eine etwas stärkere Abhängigkeit 
von der Legalbiographie bei den Immigranten hindeuten. Im Fall der Rich-
ter ergeben sich für die Einstellungsraten geschlechtsspezifische Odd-
Werte: (1. zu 3. und mehr Registrierungen) ausländische Männer (wie auch 
deutsche Männer) ≈ 0,2; deutsche und ausländische Frauen ≈ 0,4, mithin 
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wird die Einstellungsrate bei den Männern etwas stärker von der Legalbio-
graphie beeinflusst als bei den Frauen. Dieser Unterschied um einen Faktor 
2 ist signifikant. Gleichwohl wäre es vorschnell, diesen Unterschied ange-
sichts der Geschlechtsdifferenzen im delinquenten Verhalten auf ein ge-
schlechtsspezifisches Handeln der Richter zurückführen zu wollen. 

Die Abhängigkeit der Einstellungsraten vom Alter unterscheidet sich 
gleichfalls zwischen den untersuchten Geschlechts- bzw. ethnischen Grup-
pen im Detail. Fast gleichlaufend zu den deutschen Männern ist sie bei den 
deutschen Frauen (Odds 14- zu 21-Jährigen ≈ 0,4). Allerdings gehen die 
Einstellungsraten der Richter bei den deutschen Frauen gleichmäßig über 
den gesamten Altersbereich zurück und zeigen nicht eine zusätzliche Diffe-
renzierung nach Jugendlichen und Heranwachsenden, wie dies bei den 
deutschen Männern der Fall war. Diese Differenzierung taucht nur noch bei 
den Aussiedlern (Männer) auf, deren Raten bezüglich der Altersabhängig-
keit gut mit denen aller deutschen Männer übereinstimmen. Bei den aus-
ländischen Männern fällt auf, dass der Rückgang der Einstellungsraten mit 
dem Alter bei den Staatsanwälten geringer ausfällt als bei den deutschen 
Männern (Odds 14- zu 21-Jährigen ≈ 0,7). Dies gilt auch für die Einstel-
lungsraten der Richter (Odds 14- zu 21-Jährigen ≈ 0,5), die über die ganze 
Altersspanne gleichmäßig zurückgehen. Einen anderen Altersverlauf zei-
gen die Einstellungsraten der ausländischen Frauen. Bei ihnen waren schon 
die Gesamt-Einstellungsraten im Wesentlichen vom Alter unabhängig. 
Dies gilt auch für die nach Richter/Staatsanwalt differenzierten Raten, zu-
mindest bis zu einem Alter von ca. 19 Jahren. Danach nehmen die Einstel-
lungsraten der Staatsanwälte leicht zu, und die Einstellungsraten der Rich-
ter kompensieren dies durch einen entsprechenden Rückgang. 

Auch bezüglich der Abhängigkeit von der Periode ist für alle Ge-
schlechts- bzw. ethnischen Gruppierungen im Wesentlichen das gleiche 
Muster festzustellen, wenngleich auch geringfügige Differenzen bleiben. 
Die größten Unterschiede sind in dem Verlauf nach 1992 zu finden. Wäh-
rend, wie schon erwähnt, bei den deutschen Männern die Einstellungsraten 
der Staatsanwälte noch leicht zunehmen und die der Richter leicht abneh-
men, sind beide bei den deutschen Frauen nahezu konstant. Eine dritte ge-
ringfügige Variante ist bei den Ausländern (Frauen und Männer) wie auch 
bei den Aussiedlern (Männer) zu finden. So nehmen die Einstellungsraten 
der Richter wie bei den deutschen Männern leicht ab, die der Staatsanwälte 
zeigen aber gleichfalls leicht abnehmende Tendenz bzw. bleiben bestenfalls 
konstant. 
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Schlussfolgerungen sind aus dem Vergleich zwischen den Geschlechtern 
bzw. der Ethnie in der Gesamtkategorie 'alle' Delikte nur schwer zu ziehen, 
da insbesondere geschlechtsspezifisch die Häufigkeit der unterschiedlichen 
Deliktstypen stark variiert. Um diese Varianz zu verringern und damit die 
möglichen Ursachen für die bei 'allen' Delikten festgestellten Differenzen 
einzuschränken, werden im Folgenden die Verhältnisse bei einigen einzel-
nen Deliktstypen betrachtet. Dabei ist hier aber daran zu erinnern, dass der 
Deliktstyp nur das aktuelle Delikt charakterisiert. Damit bleiben Differen-
zen in der vorrangehenden Legalbiographie erhalten, was den Vergleich 
mit zunehmender Länge derselben weiterhin einschränkt. Wie stark diese 
Beschränkung ins Gewicht fällt, ist schwer abzuschätzen. Einerseits ist 
über die Anzahl der Registrierungen sicherlich die Hauptkomponente der 
Legalbiographie berücksichtigt, anderseits lässt gerade der dabei festzustel-
lende deutliche Effekt der Legalbiographie vermuten, dass sich neben der 
reinen Anzahl an Registrierungen auch die 'Schwere' der ihr zugrunde-
liegenden Delikte auswirkt. Aber auch wenn sich das Deliktsspektrum auf 
relativ leichte Delikte beschränkt, wie dies bei den Frauen im Vergleich zu 
den Männer tendenziell der Fall ist, könnte die Einschlägigkeit der Vorbe-
lastung zu verschärften Reaktionen führen. 

Unter den einzelnen Deliktstypen hat der einfache Diebstahl wegen sei-
ner großen Verbreitung insbesondere unter Jugendlichen besonderes Ge-
wicht. Gleichwohl dürfte es keine zu großen Unterschiede zu 'allen' Delik-
ten geben, da er diese Kategorie dominiert. Trotzdem sind bei dem einfa-
chen Diebstahl etwas höhere Einstellungsraten als bei 'allen' Delikten zu 
erwarten, da er zu den leichteren Delikten zählt. Tatsächlich ist dies der 
Fall. So stellt z.B. die Staatsanwaltschaft bei erstregistrierten 16-Jährigen 
deutschen Männern (1990) ca. 59 % der Fälle ein ('alle' Delikte 51 %). Von 
den verbleibenden 41 % der Fälle stellen die Richter wiederum ca. 40 % 
ein ('alle' Delikte ebenfalls 40 %). Insgesamt ergibt sich damit eine Einstel-
lungsrate von 0,59 + (1 – 0,59) * 0,4 = 0,75 oder 75 % ('alle' Delikte 70 %). 
Dass diese höhere Gesamt-Einstellungsrate beim einfachen Diebstahl vor 
allem auf eine höhere Einstellungsbereitschaft seitens der Staatsanwalt-
schaft zurückzuführen ist, verwundert kaum, handelt es sich doch um ein 
Standarddelikt, bei dem Handlungsroutinen besonders gut greifen.  

Auffällig ist bei diesem Delikt weiter, dass die Abhängigkeit von der 
Legalbiographie stärker ausgeprägt ist als bei 'allen' Delikten. So reduziert 
sich das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen durch den 
Staatsanwalt über die Registrierungen unabhängig von Geschlecht und 
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Ethnie um 0,05 (Odd-Wert) und ist damit auch bei den Deutschen ('alle' 
Delikte 0,1) fast doppelt so stark wie bei 'allen' Delikten. Auch bei den 
Richtern hängt die Entscheidung, soweit sie die Deutschen betrifft, stärker 
von der Legalbiographie ab als bei 'allen' Delikten (Odd-Wert 0,1; 'alle' 
Delikte 0,2-0,4). Bei den Ausländern ist eine geringere Abhängigkeit (Odd-
Wert 0,3-0,4) festzustellen, die bei 'allen' Delikten nur bei den Frauen zu 
verzeichnen war.  

Die Einstellungsraten sowohl der Staatsanwälte wie auch der Richter 
hängen dagegen weniger stark als bei 'allen' Delikten vom Alter ab. Die 
dort gefundenen Unterschiede über die Ethnie bleiben aber erhalten. Dies 
mag darauf hindeuten, dass über 'alle' Delikte die altersabhängigen Verän-
derungen des Deliktsspektrums mit in die Abhängigkeit der Einstellungsra-
ten vom Alter eingehen und diese verstärken.  

Die Entwicklung über die Periode entspricht auch beim einfachen Dieb-
stahl im Wesentlichen der bei 'allen' Delikten. 

Beim schweren Diebstahl sind die Einstellungsraten erwartungsgemäß 
deutlich niedriger als bei 'allen' Delikten. So stellt z.B. die Staatsanwalt-
schaft bei erstregistrierten 16-jährigen deutschen Männern (1990) ca. 12 % 
der Fälle ein ('alle' Delikte 51 %). Von den verbleibenden 88 % der Fälle 
stellen die Richter wiederum ca. 26 % ein ('alle' Delikte 40 %). Insgesamt 
ergibt sich damit eine Einstellungsrate von ca. 35 % ('alle' Delikte 70 %). 
Nimmt man an, dass die Erledigung der Fälle bei der Staatsanwaltschaft 
eher nach generellen Gesichtspunkten abläuft und die Gerichte stärker auf 
den jeweiligen Einzelfall eingehen, so verwundert bei einem Delikt, bei 
dem prinzipiell selten eingestellt wird, nicht, dass die Einstellungsrate der 
Richter höher ist als die der Staatsanwälte.  

Bei dieser stärkeren Gewichtung des konkreten Falls fällt die Legalbio-
graphie, zumindest soweit sie durch die Anzahl der Registrierungen be-
schrieben wird, sowohl bei den Staatsanwälten wie auch bei den Richtern 
nicht mehr ganz so stark ins Gewicht. Zumindest lässt sich dies aus dem 
Odd von 0,3 über die Registrierungen schließen. Anderseits nimmt die Al-
tersabhängigkeit deutlich zu (Odd ≈ 0,2). Bei ihr tauchen tendenziell auch 
ethnische Differenzen auf, die ansonsten beim schweren Diebstahl eher in 
den sich unterscheidenden Einstellungsraten (16-Jährige erstregistrierte 
Ausländer: 27 %; Deutsche 35 %) zu finden sind als in unterschiedlichen 
Abhängigkeiten von Alter und Legalbiographie. 

Die Entwicklung über die Periode entspricht beim schweren Diebstahl 
im Wesentlichen der bei 'allen' Delikten. Allerdings sind zwei Punkte fest-
zuhalten: Der Anstieg der Einstellungen durch den Staatsanwalt scheint 
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sich über einen längeren Zeitraum auszudehnen als dies bei 'allen' Delikten 
der Fall war. Ca. 1995 erreichen die Einstellungen durch den Staatsanwalt 
das Niveau der Einstellungen durch die Richter. Insoweit ist die obige Fest-
stellung über höhere Einstellungsraten bei den Richtern, die sich auf das 
Jahr 1990 bezieht, überholt. 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild, das vor dem Hintergrund 
einer eher generellen routinemäßigen Erledigung der Fälle durch die 
Staatsanwaltschaft und einer eher am Einzelfall orientierten Behandlung 
durch die Richter interpretiert werden kann: 

Je häufiger ein Delikt durch die Staatsanwaltschaft eingestellt wird, des-
to stärker wird von dieser nach der Legalbiographie differenziert.70  

Bezüglich der Einstellungen durch die Staatsanwaltschaft ist die Alters-
abhängigkeit bei Delikten, die eher eingestellt werden, weniger stark aus-
geprägt als bei Delikten, die eher selten eingestellt werden. Inwieweit dies 
mit der im Allgemeinen bei Jüngeren größeren Geständnisbereitschaft zu-
sammenhängen könnte, muss hier offen bleiben. Bei den leichteren Delik-
ten dürfte sie ebenfalls größer sein und deshalb eventuell auch zu einer 
geringeren Altersabhängigkeit führen. 

Insgesamt hängen die Einstellungsraten der Richter nicht so stark vom 
Deliktstyp ab wie die der Staatsanwälte, wobei allerdings die Rangfolge der 
Delikte bezüglich der Einstellungsrate gleich bleibt. Die richterlichen Ein-
stellungsraten betragen im Mittel 40 % und variieren deliktsabhängig zwi-
schen 17 % und 53 % (erstregistrierte 16-jährige deutsche Männer 1990; 
Staatsanwälte: Mittel 52 %, Minimum 12 %, Maximum 68 %). Dies mag 
z.T. daran liegen, dass durch die Staatsanwaltschaft die Routinefälle schon 
im voraus eingestellt wurden. Anderseits kann dies bei Delikten, die selten 
durch den Staatsanwalt eingestellt werden, dazu führen, dass die richterli-
che Einstellungsrate größer als die der Staatsanwaltschaft ist. Gleichfalls 
hängen die richterlichen Einstellungsraten etwas weniger stark von der 
Legalbiographie ab, wobei allerdings die deliktsspezifischen Unterschiede 
wie bei der Staatsanwaltschaft ausfallen. Die Altersabhängigkeit entspricht 
dem bei den Einstellungen durch den Staatsanwalt gefundenen Bild. 

Generell sind Einstellungen bei Frauen auch nach einer Einschränkung 
auf bestimmte Deliktskategorien etwas häufiger als bei Männern, wobei 
                                           
70 Die am häufigsten eingestellten Delikte sind mit dem einfachen Diebstahl und dem 

Betrug gleichzeitig solche, die relativ häufig sind. Zu vermuten ist deshalb, dass bei 
mehreren Registrierungen auch die einschlägige Vorregistrierung häufiger vorliegt als 
bei anderen Delikten. 
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sich aber die Abhängigkeiten von der Legalbiographie und dem Alter kaum 
unterscheiden. Möglicherweise liegen bestimmte Vorrausetzungen für die 
Einstellung (z.B. Geständigkeit) unterschiedlich häufig vor. 

Bei den Ausländern wird etwas seltener eingestellt, insbesondere bei 
Männern. Während die Abhängigkeit von der Legalbiographie keine Nati-
onalitätsspezifika aufweist, ist die Altersabhängigkeit bei den Ausländern 
geringer als bei den Deutschen. 

Die beiden zusätzlich untersuchten Deliktskategorien Gewaltdelikte und 
Betrug passen sich in die beschriebene Systematik ein. 

Tabelle 10:  Richterliche und staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten,  
16-jährige Erstregistrierte 199071 

 Deutsche Männer deutsche Frauen Ausländer (Männer) Ausländer (Frauen)
 StA Richter Total StARichter Total StARichter Total StA Richter Total

'alle' Delikte 52% 40% 72% 62% 48% 81% 47% 33% 66% 60% 37% 79%
Einf. Diebstahl 59% 42% 76% 63% 48% 81% 54% 37% 72% 58% 46% 79%

Schw. Diebstahl 12% 26% 35% 8% 20% 27%   
Betrug 68% 53% 84% 71% 59% 88% 70% 39% 82% 69% 53% 82%

Gewaltdelikte 24% 17% 37% 13% 16% 27%   

 

                                           
71 Die Werte wurden aus den Grafiken entnommen. Die Genauigkeit dieser Ablesung 

liegt bei ca. ± 1 % und ist damit meist kleiner als der Fehler dieser Werte. 
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Tabelle 11:  Abhängigkeiten der richterlichen und staatsanwaltschaftlichen 
Einstellungsraten von der Legalbiographie 

Odds über den 
ganzen Bereich

Deutsche
Männer

Deutsche
Frauen

ausländische 
Männer 

ausländische 
Frauen

(Odds linearer Fits)72 StA Richter StA Richter StA Richter StA Richter
'alle' Delikte 0,1 (0,5) 0,2 (0,65) 0,1 (0,44) 0,4 (0,7) 0,06 (0,4) 0,2 (0,67) 0,05 (0,4) 0,4 (0,7)

Einfacher Diebstahl 0,05 (0,4) 0,1 (0,6) 0,06 (0,4) 0,15 (0,6) 0,05 (0,3) 0,3 (0,63) 0,05 (0,3) 0,4 (0,7)
Schwerer Diebstahl 0,3 (0,6) 0,2 (0,6) 0,3 (0,5) 0,3 (0,6)  

Betrug 0,08 (0,5) 0,4 (0,75) 0,05 (0,5) 0,4 (0,7) 0,04 (0,4) 0,4 (0,8) 0,1 (0,4) 0,4 (0,8)
Gewaltdelikte 0,15 (0,6) 0,2 (0,6) 0,3 (0,6) 0,15 (0,6)  

Tabelle 12:  Abhängigkeiten der richterlichen und staatsanwaltschaftlichen 
Einstellungsraten von dem Alter 

Odds über den 
ganzen Bereich

deutsche Män-
ner

deutsche Frau-
en

ausländische 
Männer 

ausländische 
Frauen

(Odds des linearen Fits) StA Richter StA Richter StA Richter StA Richter
'alle' Delikte 0,42 (0,9) 0,43 (0,84) 0,4 (0,9) 0,5 (0,90) 0,7 (0,97) 0,5 (0,88) 1,1 (1,04) 1,0 (0,95) 

Einfacher Diebstahl 0,7 (0,96) 0,75 (0,9) 0,65 (0,95) 0,7 (0,94) 1 (1,02) 0,65 (0,9) 1,2 (1,07) 0,96 (1,0)

Schwerer Diebstahl 0,2 (0,8) 0,2 (0,8) 0,15 (0,9) 0,2 (0,9)  

Betrug 0,7 (0,9) 0,6 (0,8) ≈ 0,5 (0,9) 0,6 (0,9) ≈ 1 (1,0) 0,7 (0,9) ≈ 1 (1,0) ≈ 0,9 (1,0)

Gewaltdelikte 0,1 (0,7) 0,4 (0,8) 0,1 (0,8) 0,6 (0,9)  

                                           
72 Die Odds über den ganzen Bereich wurden unter Berücksichtigung des grafisch dar-

gestellten Verlaufs anhand der vom Programm ausgegebenen Oddwerte abgeschätzt. 
Sie geben die Veränderung des Verhältnisses über den ganzen Bereich an. D.h. im 
Fall der Registrierungen von der 1. Registrierung zu der Kategorie >5 Registrierungen 
und im Fall des Alters von den 14-Jährigen zu den 21-Jährigen. Die Odds des linearen 
Fits (auf Ebene der Parameter, vgl. Kapitel 6) geben die Veränderung für eine Einheit 
an, d.h. z.B. von der 1. zur 2. Registrierung bzw. z.B. von der 3. zur 4.-5. Registrie-
rung. Damit hängen die beiden Werte zusammen und für die Registrierungen gilt: 
Odds über den ganzen Deliktsbereich ≈ (Odds des linearen Fits) hoch 4 bzw. für das 
Alter: Odds über den ganzen Bereich ≈ (Odds des linearen Fits) hoch 7. Dies gilt al-
lerdings nur, wenn der auf der Parameterebene lineare Verlauf gut zu den Daten passt. 
Andernfalls werden die Odds des linearen Fits von den Datenpunkten am stärksten 
beeinflusst, die ein hohes (statistisches) Gewicht, d.h. die höchsten Anzahlen an Erle-
digungen, beinhalten. Im Fall der Registrierungen wird damit der Wert von dem Ver-
hältnis zwischen 1. und 2. Registrierung dominiert. Bei der Altersabhängigkeit kann 
hierzu keine allgemeingültige Angabe gemacht werden, da die maximale Anzahl an 
Erledigungen deliktsspezifisch schwankt.  
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9 Weiterführende Analysen 

9.1 Entscheidungsgrundlagen 

Ziel der bisherigen Darstellung war die Beschreibung der Abhängigkeit der 
Einstellungsraten von den Größen Alter, Periode, 'Legalbiographie' und 
Delikt (bei den verschiedenen Geschlechts- und Nationalitäs- bzw. ethni-
schen Gruppen). Es stellt sich die Frage, ob diese Darstellung keine Verzer-
rungen mehr beinhaltet, d.h. ob die einzelnen Variablen tatsächlich nur 
ihren eigenen Effekt zeigen und nicht mehr von anderen, nicht berücksich-
tigten Größen beeinflusst sind. Neben den Betrachtungen in Kapitel 3 wird 
darauf nochmals im nächsten Unterkapitel eingegangen. Hier soll unter-
sucht werden, wie stark die einzelnen Größen Alter, Periode, 'Legalbiogra-
phie' und Delikt die Wahl der Erledigungsart beeinflussen. Dabei wird auch 
die Wirkung weiterer Faktoren berücksichtigt.  

Nun ist es nicht ganz einfach, in einem multivariaten Modell den Ein-
fluss einer Variablen bzw. eines Variablenkomplexes73 absolut zu bestim-
men, da ihr Einfluss immer auch von den anderen im Modell enthaltenen 
Variablen abhängt. So ist z.B. zu erwarten, dass der Einfluss des Alters 
abnimmt, wenn zusätzlich die Anzahl der Registrierungen, die durch-
schnittlich mit dem Alter zunehmen, mit berücksichtigt werden.74 Dieses 
Beispiel legt nahe, dass der Einfluss einer Variablen dann am größten sein 
könnte, wenn alle anderen Variablen, die einen Teil dieses Einflusses über-
nehmen könnten, unberücksichtigt bleiben. Tatsächlich ist dies meist der 
Fall, und so geben Modelle, die nur mit einer Variablen berechnet wurden, 
oft den 'maximalen' Einfluss dieser Variablen wieder.75 Allerdings kann, 
wenn dies auch im Allgemeinen seltener ist, ein gegenteiliger Effekt eintre-
ten. So können z.B. zwei Variablen, die einen gegenläufigen Einfluss ha-

                                           
73 Der Einfluss der Alters wurde z.B. durch 7 sogenannte Dummy-Variablen (für jedes 

Altersjahr bis auf das Bezugsjahr jeweils eine) erfasst, da nicht von vornherein eine 
bestimmte Verlaufsform (z.B. eine lineare Abhängigkeit vom Alter) angenommen 
wurde. Wenn im Folgenden vom Alter gesprochen wird, so ist nicht die eine Variable 
Alter, sondern der zum Alter gehörige Komplex aus 7 Dummy-Variablen gemeint. 
Für andere Größen, wie z.B. die Registrierungen, gilt analoges. 

74 Vgl. die Diskussion und Ergebnisse hierzu in Kapitel 3. 
75 Dies schließt nicht aus, dass in einem Einvariablen-Modell diese Variable auch Ein-

flusskomponenten erfasst, die besser anderen Variablen zugeschrieben würden. 
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ben, so im Datensatz verteilt sein, dass sich ihre Wirkungen gegenseitig 
aufheben, solange nur eine von beiden betrachtet wird.76  

Um die Stärke des Einflusses der einzelnen Variablen bzw. Variablen-
komplexe zu erfassen, wurden sowohl Einvariablen-Modelle wie auch die 
entsprechenden 'fast vollständigen' Modelle, d.h. das 'Endmodell' ohne die 
jeweilige Variable, berechnet. Damit kann aus dem R' des Einvariablen-
Modells bzw. aus der Differenz (∆R') zwischen dem R' des 'fast vollständi-
gen' Modells und dem R' des 'Endmodells' ansatzweise bestimmt werden, 
wie stark der Einfluss einer Variablen ist. R' bzw. ∆R' können dabei in ers-
ter Näherung, wie das R2 der linearen Regression, als den durch das Modell 
(Variable) erklärten Varianzanteil interpretiert werden. Damit gibt R' die 
Stärke des Einflusses der 'puren' Einzelvariablen an und ∆R' die Stärke des 
Einflusses der Variablen, nachdem alle anderen Variablen berücksichtigt 
wurden. Man erhält mit R' und ∆R' zwei Werte, die eine Abschätzung des 
Einflusses der Variablen ermöglichen, auch wenn sowohl die Definition 
von R' wie auch die Komplexität der multivariaten Analyse dies nur nähe-
rungsweise erlauben. Die R'- bzw. ∆R'-Werte der Modelle sind in Tabelle 
13 aufgeführt.  

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die aufgeklärte Varianz 
nur bedingt etwas über die Stärke eines Effektes aussagt und eher als Maß 
für seine Relevanz in den entsprechenden Daten zu interpretieren ist. Die 
aufgeklärte Varianz einer Variablen hängt nämlich sowohl von der Stärke 
ihres Effekts wie auch von der Verteilung ihrer Ausprägungen im Daten-
satz ab.77 Da die Verteilungen der wichtigen Variablen in dieser Untersu-

                                           
76 Ein in dieser Hinsicht typisches Beispiel ist hier die Periode. Als einzelner Variablen 

kommt ihr nicht so viel Erklärungskraft zu wie im Zusammenspiel mit anderen. Wa-
rum dies insbesondere die Periode betrifft, wird ausführlich in Kapitel 3 diskutiert. In 
der Abbildung 3 kann man die Variation der Einstellungsraten mit der Periode als 
Einvariablen-Modell und gleichzeitig das Zusammenspiel mit dem Alter sehen, das in 
einem Einvariablen-Modell automatisch die Abhängigkeit der Einstellungsraten von 
der Periode mit beeinflusst. Der sich dort zeigende Zusammenhang zwischen Alter 
und Periode ist auf die besondere Struktur dieses Datensatzes zurückzuführen (Kohor-
tenstudie) und keinesfalls kausal. Wird das Alter mit in das Modell einbezogen, so 
wird dieses 'zufällige' Zusammenspiel zwischen Alter und Periode adäquat berück-
sichtigt. Abbildung 5 (S. 17) zeigt den Einfluss der Periode, wenn der Alterseffekt mit 
kontrolliert wird. 

77 Nimmt man z.B. eine Variable mit zwei Ausprägungen, die in ihrer einen Ausprägung 
die Entscheidung nicht beeinflusst, in ihrer anderen Ausprägung aber nahezu vollstän-
dig determiniert, so hat diese Variable zwar einen starken Effekt, ihr Anteil an der Va-
rianzaufklärung hängt aber zusätzlich davon ab, wie häufig ihre einzelnen Ausprägun-
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chung aber nicht allzu extrem sind, kann trotzdem die aufgeklärte Varianz 
im Sinne einer Einflussstärke interpretiert werden. Möglicherweise wird 
der Einfluss der Legalbiographie, die eine schiefe Verteilung besitzt, und 
der Einfluss der Periode etwas unterschätzt, da die Jahre ab 1990 und damit 
über die Hälfte der erfassten Daten keine Veränderung mehr zeigen (vgl. 
Fußnote 77). 

Neben den bisher berücksichtigten Größen Alter, Periode, Legalbiogra-
phie (Anzahl der Registrierungen) und Delikt78 wurden folgende Einfluss-
größen untersucht: 
 Gerichtsort: Um den Einfluss möglicher regionaler Unterschiede zu 

erfassen, wurde der Gerichtsort innerhalb Baden-Württembergs auf der 
Ebene der Landgerichtsbezirke und außerhalb Baden-Württembergs auf 
der Ebene der Bundesländer erfasst. 

 Weiteres Delikt: Anlass einer Erledigung können mehre Delikte sein. 
Während die Variable Delikt jeweils den Typ des 'schwersten' Delikts 
erfasst, gibt die Variable 'weiteres Delikt' in einer 0/1–Kodierung an, ob 
neben diesem Deliktstyp noch ein weiterer, weniger schwerer Deliktstyp 
vorlag, z.B., ob neben einem Diebstahl noch eine Sachbeschädigung 
verzeichnet wurde. Die Anzahl der zugrunde liegenden Delikte selbst 
wird damit nicht bzw. nur zum Teil erfasst. Liegen z.B. zwei Dieb-
stahlsdelikte vor, so bleibt dies in der Variablen 'weiteres Delikt' unbe-
rücksichtigt.79 

                                                                                                                            
gen sind. Ist in diesem Beispiel die die Entscheidung determinierende Ausprägung 
sehr selten vorhanden, so trägt sie im allgemeinen kaum zur Aufklärung der Varianz 
bei. 

78 Die bisher verwendeten 7 Deliktskategorien wurden wesentlich weiter ausdifferen-
ziert. Insgesamt wurden die 51 aus Abbildung 30 ablesbaren Kategorien verwendet, 
wobei allerdings einige Kategorien wiederum aus der Berechnung ausgeschlossen 
wurden, da bei ihnen sehr wenige, entweder komplett eingestellte oder komplett nicht 
eingestellte Erledigungen vorlagen (Mord, Totschlag, schwere Körperverletzung so-
wie § 21 StVG). Solche Fälle können in der logistischen Regression nicht berücksich-
tigt werden, da die ihnen zugeordneten Parameter unendlich große Werte (negative 
oder positive) annehmen müssten, was bei konkreten Berechnungen zu Schwierigkei-
ten führt. 

79 Die Anzahl der Delikte, die einer Entscheidung zu Grunde liegen, sind in den BZR-
Daten nicht valide erfasst und auch in einer etwas vageren Form nur mit sehr großem 
Aufwand zugänglich. Aus diesem Grund wurde diese (nur eingeschränkt vorliegende) 
Information bisher nicht aus den BZR-Daten extrahiert und steht folglich auch nicht 
zur Verfügung. Gleichwohl wird die Anzahl der Delikte aber – wenn auch bei weitem 
nicht optimal – ersatzweise durch die Variablen 'weiteres Delikt', Tateinheit und Tat-
mehrheit erfasst, die ja nur vorliegen, wenn mehr als ein Delikt verwirklicht wurde. Es 
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 Gleichfalls können Tateinheit (§ 52 StGB) und Tatmehrheit (§ 53 StGB) 
als Indikator für den Umfang der Tat(en) betrachtet werden. Diese bei-
den Variablen sind 0/1-kodiert und geben jeweils an, ob der entspre-
chende Paragraph in der Registrierung erwähnt wurde. 

 Auf eine mittäterschaftliche Begehungsweise kann aus der Erwähnung 
des § 25 Abs. 2 StGB geschlossen werden. 

 Wird der § 23 StGB verzeichnet, so blieb zumindest eines der ggf. meh-
reren Delikte im Versuchsstadium.  

 Indikator formelle Vorsanktion: Dieser Indikator gibt an, ob schon min-
destens eine formelle Vorsanktion vorliegt. 

 Deliktsschwere: Anstelle einer jeweils spezifischen Bewertung der ein-
zelnen Delikte wurde eine von Höfer (2003) bestimmte Deliktsschwere-
skala übernommen.  

 Weiter konnte aus der Erwähnung der entsprechenden Paragraphen auf 
das Vorliegen von Beihilfe (§ 27 StGB) oder auch auf verminderte 
Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) geschlossen werden.  

In die Formulierung des 'Endmodells' wurden allerdings die Variablen 'wei-
teres Delikt', Beihilfe und verminderte Schuldfähigkeit nicht aufgenom-
men, da sie die Varianzaufklärung des Endmodells nicht weiter verbessern 
konnten. Dies ist den ∆R'-Werten zu entnehmen, die man erhält, wenn die 
entsprechenden Variablen jeweils (einzeln) zusätzlich in das 'Endmodell' 
mit aufgenommen werden. Sie sind in der Tabelle 13 mit einem + gekenn-
zeichnet. Gleichfalls wurde die Deliktsschwere nicht im 'Endmodell' be-
rücksichtigt, da sie sozusagen der Variable Delikt entspricht und hier nur 
zum Vergleich herangezogen wird. 

Wie der Tabelle 13 zu entnehmen, ist bezüglich der Einstellungsrate das 
Delikt selbst die aussagekräftigste Variable. Es erklärt ca. 4 %, wenn zuvor 
schon alle anderen Variablen berücksichtigt wurden. Das Einvariablen-
Modell liegt mit 12 % deutlich über diesem Wert, d.h. im Einvariablen-
Modell übernimmt die Deliktsvariable auch Erklärungsanteile, die eher 
anderen Variablen zuzuschreiben wären80. Abbildung 30 zeigt die im 
                                                                                                                            

ist anzunehmen, dass auch die in den BZR-Daten nur eingeschränkt mögliche Erfas-
sung der Anzahl der Delikte die Varianzaufklärung des Modells noch verbessern wür-
de. Sicherlich wäre dies aber der Fall, wenn dazu valide Angaben vorlägen. 

80 Zum Teil hängt dies wohl mit den Variablen aus dem etwas weiter gefassten Delikts-
bereich wie Tateinheit und Tatmehrheit, Beihilfe, gemeinschaftliche Begehung und 
Versuch zusammen. Von all diesen Variablen kann angenommen werden, dass sie be-
sonders häufig in Verbindung mit bestimmten Delikten auftreten und damit, wenn 
auch sehr schwach, mit diesen korreliert sind. Somit dürfte das Delikt Teile dieser Va-
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'Endmodell' berechneten Deliktsparameter (dort, da aus dem Modell selbst 
stammend, als intern bezeichnet), wobei eine Einstellung um so wahr-
scheinlicher ist, je größer der entsprechende Parameter ist81.  

Tabelle 13: Kennwerte verschiedener Modelle, deutsche Männer 

Einvariablen-Modell Anzahl 
Para-
meter 

R' Reduzierte 'Endmodelle' Anzahl 
Para-
meter 

R' ∆R'

Const 1 'Endmodell' 103 0,362 
Periode 14 0,003 Ohne Periode 92 0,351 0,011

Alter 8 0,031 Ohne Alter 96 0,354 0,006
Anzahl Registrierungen 5 0,100 Ohne Anzahl Registrierungen 99 0,349 0,013

Landgerichtsbezirke 30 0,034 Ohne Landgerichtsbezirke 74 0,324 0,038
Weiteres Delikt 2 0,045 + weiteres Delikt 104 0,362 0

Delikt 47 0,118 Ohne Delikte 57 0,319 0,043
Deliktsschwere 2 0,097   

Indikator formelle 
Vorsanktion 

2 0,097 Ohne Indikator formelle 
Vorsanktion

102 0,357 0,005

Tatmehrheit 2 0,119 Ohne Tatmehrheit 102 0,320 0,042
Tateinheit 2 0,064 Ohne Tateinheit 102 0,350 0,012

Gemeinschaftlich 2 0,056 Ohne Gemeinschaftlich 102 0,347 0,015
Versuch 2 0,019 Ohne Versuch 102 0,359 0,003

Verminderte Schuldf. 2 0,009 + Verminderte Schulf. 104 0,362 0
Beihilfe 2 0,002 + Beihilfe 104 0,362 0

Ohne Deliktsbereich (Delikt, Tateinheit & -mehrheit, Versuch, gemeinschaftlich) 54 0,182 0,180
Ohne Anzahl Registrierungen und ohne Indikator formelle Vorsanktion 98 0,311 0,051

In der Abbildung 30 sind zusätzlich die Werte einer von Höfer (2003) be-
rechneten Deliktsschwere-Skala (dort, da aus anderen Berechnungen über-
nommen, als extern bezeichnet) eingetragen, deren Verwendung in einem 
Einvariablen-Modell gleichfalls 10 % der Varianz des Einstellungsverhal-
tens erklärt. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Deliktsschwere-Skala 
von Höfer unter Berücksichtigung des gesamten Sanktionsspektrums und 
                                                                                                                            

riablen übernehmen. Weiter mag dies damit zusammenhängen, dass das Delikt selbst 
eine gewisse Alterskomponente beinhaltet – das Deliktsspektrum verändert sich mit 
dem Alter – und somit im Einvariablen-Modell Teile der Altersvariablen wie auch 
möglicherweise indirekt Teile der mit dem Alter zusammenhängenden Variablen Re-
gistrierungen mit übernommen werden. 

81 Aus diesen Parametern (bi) können die entsprechenden Odds (ebi ) durch Potenzieren 
berechnet werden. 
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Abbildung 30: Einfluss des Delikts auf die Einstellungsraten (Deliktsparameter) 
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mit einer anderen Methode82 gewonnen wurde, stimmen die beiden Ergeb-
nisse gut überein. Systematische Abweichungen zeigen sich nur bei den 
Straßenverkehrsdelikten §§ 315c, 316, 323a StGB, die aufgrund des Täter-
alters selten nach dem JGG eingestellt werden, sondern nach § 153 StPO. 
Sie weisen damit hier eine geringe Einstellungsrate auf, werden aber i.A. 
nicht allzu schwer bestraft, wie der Schwereeinstufung von Höfer (extern) 
zu entnehmen ist. Dies zeigt, dass auch bei der Frage der Einstellung – zu-
mindest das Delikt betreffend – ähnliche Kriterien gelten wie allgemein bei 
der Festlegung der Sanktionsschwere.  

Gleiche Erklärungskraft wie das Delikt weist das Kriterium der Tat-
mehrheit auf – eine weitere Variable aus dem Deliktsbereich, die wohl am 
ehesten als ein Maß für den Umfang der Tat zu interpretieren ist. Die Fest-
stellung der Tatmehrheit erklärt, wie der Typ des Delikts, im Einvariablen-
Modell ca. 12 % und als reduziertes Modell ca. 4 %. Andere Variablen, die 
im weiteren Sinne das begangene Delikt charakterisieren, wie Tateinheit, 
gemeinschaftliche Begehung und Versuch, erklären nicht mehr so viel.83 
Insgesamt erklären diese Variablen aus dem Bereich des Delikts (Delikt, 
Tatmehrheit, Tateinheit, gemeinschaftliche Begehung und Versuch) 18 % 
der Varianz (s. in Tabelle 13 das Endmodell reduziert um alle Variablen 
des Deliktsbereiches). Dies ist einerseits mehr als man erhält, wenn man 
die Ergebnisse der jeweiligen reduzierten Endmodelle aufsummiert (ca. 12 
%) und anderseits deutlich weniger als die Summe der entsprechenden 
Einvariablen-Modelle (ca. 38 %). Verständlich wird dies, wenn man sich 
vor Augen führt, dass sich die einzelnen Variablen in ihrer Bedeutung ge-
wissermaßen überschneiden. Man stelle sich beispielsweise zwei Variablen 
vor, die einzeln jeweils 10 % erklären, sich aber in ihrer Bedeutung sozu-
sagen zu 50 % überschneiden. In einem reduzierten Endmodell käme nur 
der jeweils einzigartige Teil zum Tragen, mithin bei beiden Variablen 5 %. 
Insgesamt würden die beiden Variablen zusammen 15 % erklären, da zu 
ihren jeweils spezifischen Beiträgen (jeweils 5 %) auch noch der gemein-
same Bereich (nochmals 5 %) hinzuzurechnen wäre.84 

                                           
82 Eine lineare Regression in Verbindung mit einer optimalen Skalierung. 
83 In den jeweiligen reduzierten Endmodellen erreichen diese Variablen maximal eine 

Erklärungskraft von 1,5 %, als Einvariablen-Modelle erklären sie maximal 6,4 % der 
Varianz. 

84 Diese vereinfachende Betrachtung gilt nur, solange keine Variablen mit sogenannten 
Supressor-effekten (vgl. S. 91) vorhanden sind.  
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Nach dem Deliktsbereich ist die Legalbiographie, die durch die beiden 
Variablen Anzahl der Registrierungen und den Indikator formelle Vorsank-
tion erfasst wird, von größerer Bedeutung. In den Einvariablen-Modellen 
erklären die beiden Variablen jeweils ca. 10 %. Beide Variablen zeigen 
aber als reduzierte 'Endmodelle' nicht mehr diese Erklärungskraft. So 
kommt hier der Anzahl der Registrierungen gerade mal 1,3 % zu, während 
der Indikator formelle Vorsanktion sogar unter 1 % liegt. Zusammen errei-
chen sie eine Erklärungskraft von 5,1 % (s. Tabelle 13, wenn man das 
'Endmodell' gleichzeitig um beide Variablen reduziert). Dies ist nur zu ver-
stehen, wenn man einen Zusammenhang sowohl zwischen diesen beiden 
Variablen als auch dieser beiden Variablen mit weiteren Variablen an-
nimmt: So bedingen die beiden Variablen sich zum Großteil gegenseitig 
und sind damit nicht unabhängig voneinander. Eine formelle Vorsanktion 
kann es nur geben, wenn mehr als eine Registrierung vorliegt, und sie wird 
um so wahrscheinlicher, je mehr Registrierungen vorausgingen. Dieser 
enge Zusammenhang bestätigt sich, wenn man die niedrigen Ergebnisse der 
beiden, entsprechend um jeweils eine Variable reduzierten, Endmodelle 
betrachtet. Gleichwohl würde man ohne Interaktion mit anderen Variablen 
eine gemeinsame Erklärungskraft von mindesten 10 % erwarten. Da diese 
aber mit ca. 5 % deutlich geringer ausfällt, müssen Interaktionen mit weite-
ren Variablen vorliegen. Der Zusammenhang zwischen der Legalbiogra-
phie und dem Alter, als einer weiteren Variablen des Modells, wurde schon 
in Kapitel 3 ausführlicher diskutiert. Darüber hinaus ist auch ein Zusam-
menhang mit der Variablen Delikt zu vermuten. So ist z.B. bei einem 
schweren Diebstahl die Wahrscheinlichkeit einer Vorsanktion höher als bei 
anderen Delikten.85 

Damit beeinflusst die Legalbiographie (Anzahl Registrierungen und In-
dikator formelle Vorsanktion) nach dem Delikt die Einstellungsentschei-
dung am stärksten. Allerdings ist die Legalbiographie in dieser Analyse 
nicht vollständig erfasst. So kann vermutet werden, dass weitere zur Legal-
biographie gehörige Größen wie Einschlägigkeit oder die seit der letzten 
Registrierung vergangene Zeit ebenfalls zur Entscheidungsfindung beitra-
gen. Somit dürfte der Beitrag der Legalbiographie zur Entscheidungsfin-
dung insgesamt noch stärker ausfallen als die hier bestimmten 5 %. Trotz-
dem beeinflusst die Tat selbst, die durch die hier erfassten Variablen eben-

                                           
85 Vgl. z.B. Grundies et al. 2002, S. 30. 
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falls nur unvollständig charakterisiert ist, die Entscheidung sicher stärker 
als die Legalbiographie. 

Betrachtet man den Einfluss der weiteren Variablen im Einvariablen-
Modell so folgen auf die Komplexe Delikt und Legalbiographie die Variab-
len Landgerichtsbezirk (3,4 %) und Alter (3,1 %). Das Alter verliert aber 
bei der Betrachtung der reduzierten Endmodelle an Bedeutung, so dass als 
drittstärkste Einflussgröße die regionalen Unterschiede86 anzusehen sind. 
Diese gewinnen im reduzierten Endmodell gegenüber dem Einvariablen-
Modell sogar noch etwas an Bedeutung (3,8 %).87 Dieser in der Theorie der 
Regressionsmodelle als Suppression bezeichnete Effekt entsteht, wenn z.B. 
in einem Gerichtsbezirk, in dem die Einstellungswahrscheinlichkeit gerin-
ger ist, gleichzeitig tendenziell 'leichtere' Delikte erledigt werden als in 
anderen Gerichtsbezirken. Zusammen genommen kann dies dann zu einer 
ähnlichen Einstellungsrate wie in anderen Gerichtsbezirken führen. Erst 
wenn die 'Deliktsschwere' im Modell kontrolliert wird, zeigt sich die in 
diesen Gerichtsbezirken geringere Bereitschaft, Verfahren einzustellen. 

Selbst wenn das Alter, das neben der Legalbiographie die einzige Täter-
variable ist, im Einvariablen-Modell 3 % erklärt, so bleibt im reduzierten 
'Endmodell' weniger als 1 % übrig. Damit beeinflusste die Variable Perio-
de, die als Statthalter für gesellschaftliche Veränderungen zu sehen ist, ins-
besondere zwischen 1985 und 1992 die Einstellungsentscheidung stärker 
als das Alter des Täters. Bei der Periode ist der schon erwähnte Suppresso-
reffekt deutlich zu erkennen. So erklärt die Periode im Einvariablen-Modell 
ca. 0,3 %, gewinnt aber, wenn sie als letzte Variable in das Modell aufge-
nommen wird, deutlich an Bedeutung. Im reduzierten 'Endmodell' erklärt 
sie knapp über 1 %. 
                                           
86 Regionale Unterschiede entstehen, da die 'unbestimmten Rechtsbegriffe' der juristi-

schen Normen erhebliche Interpretationsspielräume aufweisen und so die Entstehung 
lokaler Anwendungsregeln fördern, welche zumindest auf lokaler Ebene eine gewisse 
Gleichförmigkeit der Rechtsanwendung gewährleisten können, welche das Selbstbild 
der Justiz verlangt (vgl. Langer 1994). Offen bleibt dabei, ob sich tatsächlich ein eher 
organisationsübergreifender Konsens von Staatsanwälten und Richtern entwickelt 
(vgl. Eisenstein et al. 1988) oder ob sich bei beiden Berufsgruppen relativ autonome 
Straftaxen ausbilden.  

87 Anzumerken ist, dass in dieses Modell die Variable Landgerichtsbezirk nur in Form 
einer Niveauverschiebung eingeht, d.h. dass für alle Landgerichtsbezirke der gleiche 
Verlauf mit der Periode angenommen wird. Berücksichtigt man, dass diese aber zu-
sätzlich variieren, wie in Kapitel 9.3 gezeigt wird, so würde diese Interaktion zwi-
schen Landgerichtsbezirk und Periode ungefähr weitere 0,4 % der Varianz aufklären, 
die anteilig diesen beiden Variablen anzurechnen wären. 
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Wenn man den Datensatz um die Registrierungen der deutschen Frauen 
erweitert, kann das Geschlecht als Tätervariable einbezogen werden. Das 
'Endmodell' erklärt, angewendet auf diesen erweiterten Datensatz, 35,8 
%88. Erweitert man das Modell um einen Parameter für das Geschlecht, so 
wird gerade mal 0,1 % mehr aufgeklärt, wobei dieser Geschlechtsunter-
schied signifikant (p<0,001) ist. Der Parameter für das Geschlecht beträgt 
0,24 ± 0,03. Dies ergibt einen Odd-Wert von 1,27 (e0,24), was bedeutet, dass 
das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen bei den Frauen 
um einen Faktor 1,27 höher ist als bei den Männern. Beträgt z.B. die Ein-
stellungsrate bei den Männern 50 %, so ergibt sich für die Frauen eine Ein-
stellungsrate von ca. 56 %. Bei einer Einstellungsrate von 90 % für die 
Männer ergibt sich entsprechend für die Frauen eine Einstellungsrate von 
ca. 92 %.  

Dieser Unterschied bezüglich des Geschlechts ist insofern von Bedeu-
tung, da Größen wie das Delikt und die Legalbiographie, auf die der größte 
Teil des Unterschieds zwischen den Geschlechtern zurückgeführt werden 
kann, in dem um das Geschlecht erweiterten 'Endmodell' schon kontrolliert 
sind. Praktisch bedeutet dies, dass Frauen von Staatsanwälten und Richtern, 
auch bei ansonsten gleichen Bedingungen, eher eine positive Legalprogno-
se gestellt wird als Männern. Eine Annahme, die durchaus empirische Bes-
tätigung findet,89 wenngleich man darüber diskutieren mag, inwieweit sie 
wiederum Resultat dieser unterschiedlichen Behandlung ist. 

Berechnet man das 'Endmodell' mit Geschlecht getrennt für die richterli-
chen und staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten, so klärt das Modell 
für die richterlichen Entscheidungen (21 %) weniger auf als das Modell für 
die Gesamt-Einstellungsraten (36 %), während das Modell für die staatsan-
waltschaftlichen Einstellungsraten eine leicht höhere Varianzaufklärung 
erreicht (38 %, s. Tabelle 14). Dies besagt, dass die richterliche Einstel-
lungsentscheidung nicht so stark wie die staatsanwaltschaftliche von den 
berücksichtigten Komplexen Delikt, Legalbiographie, regionale Unter-
schiede, Alter und Geschlecht sowie Periode abhängen. Vermutlich be-
                                           
88 Der Anteil an erklärter Varianz hängt nicht nur von dem gewählten Modell, sondern 

auch vom jeweiligen Datensatz ab. Im konkreten Fall reduziert sich die aufgeklärte 
Varianz, weil bei den Frauen die Registrierungen sowohl das Deliktsspektrum als 
auch die Legalbiographie betreffend nicht so breit aufgefächert ist wie bei den Män-
nern. Mithin können bei den Frauen aufgrund der geringeren Varianz in diesen Berei-
chen diese Variablenkomplexe auch nicht soviel Varianz bezüglich der Einstellungs-
entscheidung aufklären wie dies bei den Männern der Fall war. 

89 Vgl. z.B. Grundies et al. (2002) S. 143ff. 
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rücksichtigen die Richter dafür ggf. stärker den Einzelfall und die Persön-
lichkeit des Täters, d.h. Größen, die in dieser Untersuchung so nicht erfasst 
wurden. Nachgewiesenermaßen trifft dies sowohl für die Periode wie auch 
die Legalbiographie zu (vgl. dazu Kapitel 8). Wie schon festgestellt ist ins-
besondere die Periode von geringer Bedeutung, wie in Tabelle 14 aus den 
jeweiligen ∆ R'-Werten, die angeben, welche Bedeutung ( % aufgeklärte 
Varianz) den jeweils weggelassenen Variablen(komplexen) in dem 'End-
modell' zukommen, abgelesen werden kann. Die Periode erklärt bei den 
Richtern gerade noch 0,3 %, während sie bei den Staatsanwälten immerhin 
3 % der Varianz aufklärt. Dies ist nicht weiter verwunderlich, ändert sich 
doch die richterliche Einstellungsrate über die Periode wesentlich weniger 
als die staatsanwaltschaftliche Einstellungsrate (s. z.B. Abbildung 59 rechts 
unten). Der Legalbiographie kommt gleichfalls bei der richterlichen Ent-
scheidung (3,5 %) eine etwas geringere Bedeutung zu als bei der staatsan-
waltschaftlichen Entscheidung (4,3 %), allerdings ist diese Differenz klei-
ner als bei der Periode. Auffällig ist vor allem, dass der Deliktskomplex90 
die richterlichen Entscheidungen (8,1 %) wesentlich weniger beeinflusst als 
die staatsanwaltschaftlichen (20,7 %). Dies ist wohl ein Effekt der Vorse-
lektion durch die staatsanwaltschaftliche Einstellungsentscheidung, die den 
überwiegenden Teil der leichten Delikte schon im Vorfeld einstellt. Den 
Richtern bleibt nur die Entscheidung bei 'schweren' Fällen, die aber offen-
sichtlich durch die verwendeten Variablen des Deliktskomplexes nicht 
mehr so gut bezüglich ihrer 'Schwere' differenziert werden können. Anzu-
merken ist noch, dass dem Alter, wie schon festgestellt, bei der richterli-
chen Entscheidung eine leicht größere Bedeutung zukommt als bei den 
staatsanwaltschaftlichen Entscheidungen. Insgesamt ist es aber mit unter 
1 % von geringerer Bedeutung. 

Von Interesse für die noch folgende Diskussion zum Thema lokale Ge-
richtskultur ist, dass die letztere erfassende Variable Landgerichtsbezirk für 
die beiden Gruppen leicht unterschiedliche Bedeutung zu haben scheint. So 
wird durch sie bei den Richtern ca. 5,8 % der Gesamtvarianz erfasst, wäh-
rend es bei den Staatsanwälten ca. 4,3 % sind.91  

                                           
90 Deliktstyp, Tateinheit, Tatmehrheit, Versuch und gemeinschaftliche Begehung. 
91 Berechnet jeweils aus den beiden Differenzen der R'-Werte zwischen 'Endmodell' & 

Geschlecht mit/ohne Landgerichtsbezirke bzw. dem 'Endmodell' ohne Legalbiogra-
phie & Periode mit/ohne Landgerichtsbezirke. 
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Tabelle 14: Kennwerte der Modelle für richterliche und  
staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten (Deutsche) 

Anzahl StA  Richter 
Modell Parameter R' ∆ R' R' ∆ R'

'Endmodell' & Geschlecht 104 0,381  0,210 
'Endmodell' & Geschlecht o. Periode 90 0,351 0,030 0,207 0,003

'Endmodell' & Geschlecht o. Delikt 54 0,174 0,207 0,129 0,081
'Endmodell' & Geschl. o. LG-Bezirk 72 0,338 0,043 0,152 0,058

'Endmodell' & Geschl. o. Legalbiographie
(auch o. Indi. Formell)

96 0,338 0,043 0,175 0,035

'Endmodell' & Geschlecht o. Alter 94 0,376 0,005 0,202 0,008
'Endmodell' & Geschl. o. Periode o. Delikt 43 0,141 0,240 0,126 0,084

'Endmodell' & Geschl. o Legalbiographie 
& Periode

85 0,311 0,070 0,172 0,038

Zusammenfassung: Mit den in der Freiburger Kohortenstudie erfassten Da-
ten ist es möglich, den Einfluss verschiedener Größen auf die Entscheidung 
für oder gegen eine Einstellung von Verfahren nach §§ 45, 47 JGG zu 
bestimmen. Die vorhandenen Variablen stammen aus den Bereichen De-
likt, Legalbiographie, Gericht und allgemeiner (gesellschaftlicher) Ent-
wicklung (Periode), die damit mehr oder weniger vollständig erfasst wer-
den konnten. So dürfte der Bereich Delikt durch die Erfassung des 
schwersten Delikts zusammen mit den Angaben, ob ggf. Tatmehrheit, Tat-
einheit, ein Versuch und/oder eine gemeinschaftliche Begehung vorlagen, 
zu einem guten Teil abgedeckt sein, auch wenn zusätzliche Angaben, die 
den Deliktsbereich weiter ausdifferenzieren, nicht vorhanden sind. Bei-
spielsweise ist die Anzahl der verwirklichten Delikte nicht direkt erfasst, 
auch wenn die Angabe Tatmehrheit auf mehrere Delikte verweist, wie auch 
die Angabe von Tateinheit einen komplexeren Fall vermuten lässt. Gleich-
falls fehlen Angaben über den verursachten Schaden.92  

Die Person des Täters ist, zumindest wenn man ihr die Legalbiographie 
nicht direkt zuordnet, mit den Variablen Alter und Geschlecht nur unzurei-
                                           
92 Wie auch schon Blankenburg, Sessar & Steffen (1978) zeigten Heinz & Hügel (1986) 

bei einer Untersuchung von Akten aus dem Jahr 1980 (Geburtsjahrgänge 1961 – 
1966), dass die Einstellungsraten von Jugendstrafverfahren bei Eigentums- und Ver-
mögensdelikten deutlich von der Schadenshöhe abhängen. So gingen die Einstellungs-
raten nach §§ 45, 47 JGG von 88 % bei Bagatellschäden (unter 10 DM) über ca. 50 % 
bei einer Schadenssumme von 200 DM auf unter 5 % bei Schäden über 1000 DM zu-
rück. 
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chend charakterisiert.93 Die Legalbiographie selbst dürfte durch die Anzahl 
der vorangehenden Erledigungen und der zusätzlichen Angabe, ob eine 
davon formeller Art war, im Wesentlichen erfasst sein, wenn auch weitere 
Angaben z.B. über Einschlägigkeit oder eine weitere Ausdifferenzierung 
der vorhergegangenen Erledingungen nach ihrer Art ggf. zu leichten Ver-
besserungen führen könnten.  

Weiter von Bedeutung ist die entscheidende Instanz selbst. Sie ist hier 
durch den Landgerichtsbezirk, in den die Erledigung fiel, indirekt erfasst. 
Diese Größe fasst sowohl die unterschiedlichen lokalen Verhältnisse, wie 
etwa eine je nach Standort (Stadt/Land) unterschiedliche Zentralisierung 
der Behörden und anderer lokaler Gegebenheiten, als auch den Stil der den 
Bezirk prägenden Akteure zusammen. Durch die Landgerichtsbezirke wer-
den somit Rahmenbedingungen erfasst, die man als lokale Gerichtskultur 
bezeichnen kann. 

Die allgemeine Entwicklung zwischen 1985 und 1995 wird stellvertre-
tend durch die Variable Periode aufgezeigt. Die diese Entwicklung verur-
sachenden Größen konnten nicht direkt erfasst werden. 

Diese Einflussgrößen, deren Umfang und Grenzen gerade diskutiert 
wurden, erklären zusammen ca. 36 % der in den Daten enthaltenen Varianz. 
Dies ist für ein logistisches Modell ein recht guter Wert. Andreß et al. 
(1997, S. 288) schreiben dazu in ihrem Lehrbuch: "In empirischen Anwen-
dungen liegt die erreichte Reduktion (R') unter dem theoretisch erreichba-
ren Maximalwert von eins. Nach unseren Erfahrungen weist ein R'-Wert 
unter 5 % auf einen eher geringen Zusammenhang und ein Wert über 20 % 
auf einen starken Zusammenhang hin. Ein Wert über 40 % ist nur selten zu 
erreichen." Es ist daher zu vermuten, dass eine weitere Ausdifferenzierung 
der Variablen der oben angesprochenen Bereiche, abgesehen vielleicht von 
dem Persönlichkeitsbereich, das Modell zwar noch etwas verbessern wür-
de. Die gefundenen Zusammenhänge selbst dürften sich aber nicht mehr 
wesentlich ändern. 

Damit ist festzuhalten, dass die dem Delikt zuordenbaren Variablen (De-
liktstyp, Tateinheit, Tatmehrheit, Versuch und gemeinschaftliche Bege-
hung) die Entscheidung für oder gegen eine Einstellung am stärksten beein-
flusst (ca. 18 % Varianzaufklärung oder etwa die Hälfte der insgesamt auf-
geklärten Varianz). An zweiter Stelle ist die Legalbiographie zu nennen 
(ca. 5 % oder ca. 1/7 der insgesamt aufgeklärten Varianz). An dritter Stelle 
                                           
93 Die verminderte Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) wird so selten festgestellt, dass dieser 

Paragraph den Persönlichkeitsbereich nicht nennenswert ausdifferenziert. 
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folgt mit dem Landgerichtsbezirk eine Einflussgröße, die weder Tat- noch 
Tätermerkmale beinhaltet, sondern auf deutliche regionale Unterschiede in 
der Einstellungspraxis der Justiz verweist (ca. 4 % oder ca. 1/9 der insge-
samt aufgeklärten Varianz). Weiter signifikant sind das Alter (0,6 %) und 
das Geschlecht (ca. 0,1 %). Nicht zuletzt ist die Periode (ca. 1 %) zu er-
wähnen, die eine signifikante Änderung der Einstellungspraxis in den 10 
Jahren von 1985 bis 1995 aufzeigt. 

An einem Beispiel sollen die Einflüsse der drei wichtigsten Variablen 
Delikt, Legalbiographie und Landgerichtsbezirke untereinander verglichen 
werden: Eine zufällige Änderung des Landgerichtsbezirks94 entspricht je 
nach Richtung im Mittel einem Odd von 2,1 bzw. 0,48, d.h. das Verhältnis 
von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen ist mit einem Faktor 2,1 bzw. 
0,48 zu multiplizieren. Eine Einstellungsrate von z.B. 50 % ändert sich 
dementsprechend auf 78 % oder 32 %. Im Fall des Delikts erhält man eine 
solche Änderung der Einstellungsrate, wenn anstelle eines Raubs ein räube-
rischer Diebstahl verwirklicht wurde oder anstelle einer Beleidigung eine 
einfachen Körperverletzung (und umgekehrt). Oder anders formuliert: die 
Einstellungsrate für eine einfache Körperverletzung kann in einem Landge-
richtsbezirk genauso hoch sein wie die für eine Beleidigung in einem ande-
ren Landgerichtsbezirk. Im Fall der Legalbiographie ist dies der Unter-
schied zwischen einer Erstregistrierung und einer Zweitregistrierung, wo-
bei aber die erste keine formelle Sanktion nach sich zog. 

Wird der Entscheidungsprozess in die Anteile der Richter bzw. Staats-
anwälte zerlegt, so werden mit dem 'Endmodell' unterschiedlich große Va-
rianzanteile erfasst. Während das Modell für die Gesamt-Einstellungsraten 
ca. 36 % der Varianz erfasst, sind es bei den staatsanwaltschaftlichen Ein-
stellungsraten ca. 38 % und im Fall der richterlichen Einstellungsraten ca. 
21 %. 

 

                                           
94 Der Wechsel aus dem Bezirk minimaler Einstellungsraten in den Bezirk maximaler 

Einstellungsraten ergibt dagegen einen Odd-Wert von ca. 12 bzw. 1/12. Das entspricht 
beispielweise einer Änderung der Raten von 50 % auf 92 % oder von 20 % auf 80 %. 

 

9.2 Stabilität des Alter-, Perioden-, Registrierungs-Modells 

Betrachtet man die Abhängigkeit einer Größe (hier der Einstellungsrate) 
von einer anderen Variablen, so kann ihr Einfluss durch die (Nicht-) Be-
rücksichtigung weiterer Variablen, die mit ihr (teilweise) zusammenhän-
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gen, verfälscht werden. Diese Problematik wurde schon in Kapitel 3 anläss-
lich der Beschreibung des Alter-, Perioden- Registrierungs-Modells (im 
Folgenden A-P-R-Modell) ausführlich diskutiert. Hier soll nun überprüft 
werden, ob dieses Modell stabil bleibt, wenn weitere Variablen hinzuge-
nommen werden, d.h. es soll untersucht werden, ob der Einfluss der Vari-
ablen Periode, Alter und Registrierung unabhängig von weiteren Variablen 
ist. Der Vollständigkeit halber und vor allem, um zu zeigen, wie stark sol-
che Veränderungen sein können, wurden auch die einfacheren Modelle, die 
nur ein oder zwei Variablen umfassen, mit berücksichtigt. 

Abbildung 31 und Abbildung 32 zeigen die Abhängigkeit der Einstel-
lungsrate von der Periode bzw. die Änderung der Odd-Werte über die Peri-
ode. Aufgetragen ist die Änderung des Verhältnisses von Einstellungen zu 
Nicht-Einstellungen (Odds) relativ zu dem Jahr 1985. Je größer die Odds 
sind, desto mehr verschiebt sich dieses Verhältnis zu Gunsten der Einstel-
lungen. Dabei kommt es nicht darauf an, wie hoch die Einstellungsrate nun 
tatsächlich 1985 war – wie gesehen differiert sie ja je nach den konkreten 
Bedingungen, z.B. dem Alter, deutlich. Wesentlich ist hier, ob die Form der 
Abhängigkeit von der entsprechenden Variable (hier z.B. der Periode) un-
verändert bleibt, wenn weitere Variablen hinzugenommen oder weggelas-
sen werden.95 

In Abbildung 31 ist die Änderung des Verhältnisses von Einstellungen 
zu Nicht-Einstellungen über die Periode für das A-P-R-Modell sowie der 
drei zugehörigen vereinfachten Modelle dargestellt. Das einfachste Modell, 

                                           
95 Wie schon in Kapitel 3 beschrieben, wird bei einer logistischen Regression das Ver-

hältnis zwischen der Eintritts- und der Nicht-Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereig-
nisses als Produkt von mehreren Faktoren dargestellt. Interessiert nun der Einfluss ei-
ner bestimmten Variablen, so ist dies gleichbedeutend mit der Frage, wie sich der die-
ser Variablen zugeordnete Faktor über ihre Ausprägungen ändert. Im Allgemeinen 
wird dafür eine der Ausprägungen auf 1 fixiert (hier die Periode 1985) und die Werte 
für die anderen Ausprägungen relativ zu dieser fixierten Ausprägung berechnet. Dies 
ist immer möglich, da solche Verschiebungen um einen gemeinsamen Faktor durch 
eine entsprechende Änderung der im Modell ebenfalls enthaltenen allgemeinen Kon-
stante ausgeglichen werden können. Will man nun in einem konkreten Fall die Ände-
rung der Raten betrachten, so benötigt man noch diese Rate für eine der Ausprägun-
gen des Modells bzw. gleichbedeutend die allgemeine Konstante. Sei z.B. die Einstel-
lungsrate in einem gegebenen Fall im Jahr 1985 10 % (d.h. die allgemeine Konstante 
sei 10:90 oder 0,11), so verändert sich die Einstellungsrate, falls der Odd-Wert (der 
entsprechenden Periode) 3 beträgt auf 25 % (10/90 * 3 = 30/90, oder 30/(30+90) = ¼ 
oder 25 %). Beträgt die Ausgangsrate dagegen 50 %, so ergeben sich entsprechend 
75 % (50/50 * 3 = 150/50, oder 150/(50+150) = 75 %). 
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das alleine die Periode berücksichtigt, zeigt den schon aus Abbildung 3 (S. 
9) bekannten verzerrten flachen Periodenverlauf. Nimmt man das Alter 
hinzu, so erhält man schon den Verlauf, den auch das A-P-R-Modell hat. 
Dies zeigt nochmals, wie schon in Kapitel 3 vermutet, dass der Alterseffekt 
die Ursache der Verzerrung des Periodenverlaufs ist und die zusätzliche 
Berücksichtigung der Anzahl der Registrierungen keinen weiteren Einfluss 
auf den Periodenverlauf hat. Betrachtet man das Perioden-Registrierungen-
Modell, dessen Periodenverlauf zwischen dem einfachen Periodenmodell 
und den beiden anderen Modellen liegt, so erkennt man, dass die Variable 
Registrierungen einen Teil der Alterskomponente übernehmen kann, diese 
aber nicht vollständig ersetzt. Hierin drückt sich nur aus, dass zwar einer-
seits bei einem Teil der Delinquenten die Anzahl der Registrierungen mit 
dem Alter steigt, aber andererseits auch ein großer Anteil von Personen in 
höherem Alter zum ersten Mal registriert wird, mithin nur ein Teilzusam-
menhang zwischen Alter und Anzahl der Registrierungen besteht.96  

Abbildung 31: Periodenverläufe, verschiedene Grundmodelle,  
deutsche Männer 
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96 Die Korrelation zwischen Alter und Anzahl der Registrierungen beträgt z.B. 0,4 bei 

den deutschen Männern. 
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Abbildung 32: Periodenverläufe, erweiterte Modelle, deutsche Männer 
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Vergleicht man den Periodenverlauf des A-P-R-Modells mit den Verläufen 
der jeweils um eine Variable bzw. einen Variablenkomplex erweiterten 
Modelle bzw. mit dem 'Endmodell' (s. Abbildung 32), so sind keine we-
sentlichen Unterschiede im Verlauf mehr festzustellen. Tatsächlich unter-
scheiden sich die aus den verschiedenen Modellen gewonnenen Perioden-
parameter in keinem Fall in statistisch signifikanter Weise. Damit kann der 
aus dem A-P-R-Modell gewonnene Periodenverlauf als unverzerrte Dar-
stellung der Periode betrachtet werden. 

Diese Ergebnisse lassen auch auf die Ursache des Periodenverlaufs 
schließen. So erwähnt Heinz (1998) zwei Möglichkeiten: entweder eine 
Zunahme der Bagatellkriminalität oder eine geänderte Einschätzung der 
Fälle von Seiten der Justiz. Da der Periodenverlauf sich nicht ändert, wenn 
der Deliktstyp mit berücksichtigt wird, kann eine Verlagerung hin zu leich-
teren Deliktstypen als Ursache der über die Periode zunehmenden Einstel-
lungsraten ausgeschlossen werden. Mithin liegt es nahe, von einer verän-
derten Akzeptanz der Staatsanwaltschaft und der Gerichte bezüglich der 
Einstellungen auszugehen. Gleichwohl ist als Ursache eine Zunahme leich-
terer Delikte nicht ganz auszuschließen, insoweit sich diese jeweils inner-
halb der verwendeten Deliktskategorien vollzieht. Wie in Kapitel 7.2 be-
schrieben verändert sich beim einfachen Diebstahl der Anteil des Laden-
diebstahls über die betrachtete Periode in entsprechender Weise. Auch bei 
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anderen Deliktstypen sind solche Entwicklungen denkbar. Albrecht (2002) 
zeigt solche Tendenzen bei Gewaltdelikten in jüngster Zeit auf. 

Abbildung 33: Altersverläufe, verschiedene Grundmodelle 
deutsche Männer 
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Abbildung 34: Altersverläufe, erweiterte Modelle, deutsche Männer 
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Noch stärker als bei der Periode variiert die Altersabhängigkeit je nach 
Modell bei den vereinfachten Grundmodellen (s. Abbildung 33). Allerdings 
ist das für diesen Bericht verwendete A-P-R-Modell als stabil anzusehen, 
da sich der Altersverlauf nicht mehr wesentlich ändert, wenn noch weitere 
Variablen berücksichtigt werden (s. Abbildung 34). Die Altersparameter 
des A-P-R-Modells und der erweiterten Modelle unterscheiden sich nicht 
mehr in statistisch signifikanter Weise. Gleichwohl ist die Einstellungsrate 
bei den 15-Jährigen leicht höher als bei den 14-Jährigen, sobald die Variab-
len aus dem Deliktskomplex97 mit berücksichtigt werden.  

Abbildung 35: Abhängigkeit von der Anzahl der Registrierungen 
erweiterte Modelle, deutsche Männer 
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Unter dem Blickwinkel der Registrierung betrachtet (s. Abbildung 35) gibt 
es zwischen den vereinfachten Grundmodellen und dem A-P-R-Modell 
keine Unterschiede. Schon das einfachste Modell, das nur die Anzahl der 
Registrierungen berücksichtigt, zeigt die gleiche Abhängigkeit wie das A-
P-R-Modell. Auf eine grafische Darstellung wurde deshalb verzichtet. 
Auch die erweiterten Modelle zeigen keinen anderen Verlauf, solange der 
Indikator formelle Vorsanktion unberücksichtig bleibt. Sobald dieser Indi-
kator mit berücksichtigt wird, flacht der Verlauf ab. Dies wird verständlich, 

                                           
97 Deliktstyp, Tateinheit, Tatmehrheit, Versuch und gemeinsame Begehung. 
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wenn man bedenkt, dass im einen Fall der Verlauf über die Anzahl der Re-
gistrierungen mit einer entsprechenden Mischung zwischen formellen und 
informellen Vorregistrierungen gezeigt ist, während im anderen Fall (mit 
Indikator formelle Vorsanktion) ein Verlauf dargestellt ist, der eintritt, 
wenn keine formellen Vorregistrierungen vorliegen. 

 
 

9.3 Regionale Unterschiede 

Nach dem Delikt und der Legalbiographie hat der Gerichtsort den größten 
Einfluss auf die Art der Erledigung. Im Vergleich mit anderen Bundeslän-
dern hat Baden-Württemberg nach Bayern zusammen mit Hessen die 
zweitniedrigste Einstellungsrate (ca. 58 %, 1985).98 Innerhalb Baden-
Württembergs sind je nach Gerichtsort (Landgerichtsbezirke) Einstellungs-
raten von unter 20 % bis über 80 % festzustellen (1. Registrierung, 1985, 
14-Jährige, einfacher Diebstahl s. Abbildung 36). Diesen Diskrepanzen soll 
anhand der folgenden Fragen nachgegangen werden: 

Können die Unterschiede in den Einstellungsraten einer der beteiligten 
Gruppen (Staatsanwälte/Richter) zugeschrieben werden, oder bildet sich in 
den einzelnen Landgerichtsbezirken ein gemeinsamer Nenner bezüglich der 
Einstellungsfrage heraus? 

Wie ist die Entwicklung in den untersuchten 10 Jahren verlaufen? Haben 
sich die Diskrepanzen verstärkt oder wurden sie abgebaut? 

Bevor im einzelnen die Ergebnisse betrachtet werden, sei hier nochmals 
auf die in Kapitel 2 schon beschriebene Unsicherheit in den Daten verwie-
sen. So wird die Mitteilungspflicht an das Bundeszentralregister, insbeson-
dere die Einstellungen nach § 45 JGG betreffend, nicht in vollem Umfang 
wahrgenommen. Wie Heinz (1989) als Ergebnis aus einem Projekt zusam-
menfasst, wurden ca. 25 % der Entscheidungen nach § 45 JGG nicht im 
Erziehungsregister eingetragen. Dabei wurde festgestellt, dass diese Aus-
fälle nicht zufallsverteilt auftraten, sondern sich entsprechend den unter-
schiedlichen Gepflogenheiten in einzelnen Landgerichtsbezirken häuften. 

                                           
98 Wie in Kapitel 2 erwähnt, sind in dem vorliegenden Datensatz, wenn auch in geringe-

rer Anzahl, Erledigungen aus anderen Bundesländern enthalten. Es handelt sich dabei 
um Personen, die in Baden-Württemberg polizeilich registriert wurden, danach oder 
davor aber – ggf. wegen anderer Delikte – in einem anderen Bundesland justiziell er-
fasst wurden. Abbildung 101 (S. 168) zeigt die Modellparameter des Gerichtsorts 
auch für die anderen Bundesländer. 
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Folglich könnten insbesondere die hier bestimmten staatsanwaltschaftli-
chen Einstellungsraten in einigen Landgerichtsbezirken zu niedrig ausfal-
len.  

Erschwerend kommt noch die teilweise Konkurrenz mit Einstellungen 
nach §§ 153, 153a StPO hinzu. Herbort (1988) berichtet, dass 'gerade kri-
minalpolitisch besonders engagierte Staatsanwälte/-innen ... bemüht sind, 
möglichst viele Verfahrenseinstellungen nach §§ 153, 153a StPO statt nach 
§ 45 JGG vorzunehmen', die nicht im BZR registriert werden. In zwei Un-
tersuchungen99 wurde festgestellt, dass auf 100 Einstellungen nach § 45 
JGG etwa 16 Einstellungen nach §§ 153, 153a StPO kommen. Ein Anteil, 
der, wenn er sich nicht gleichmäßig verteilt, durchaus zu Verzerrungen des 
Ergebnisses führen kann. 

Die Zusammensetzung der Einstellungsraten, differenziert nach § 45 
JGG (Staatsanwaltschaft) und § 47 JGG (Richter), ist in Abbildung 36 dar-
gestellt. Über der Gesamt-Einstellungsrate der verschiedenen Landge-
richtsbezirke (x-Achse) sind die jeweiligen richterlichen und staatsanwalt-
schaftlichen Einstellungsraten aufgetragen, aus denen sich die Gesamtrate 
ergibt.100 Es zeigen sich sehr große Unterschiede in den einzelnen Landge-
richtsbezirken. Zwar sind meist die staatsanwaltschaftlichen Einstellungsra-
ten höher als die richterlichen, doch auch das Gegenteil kann der Fall sein. 
So setzt sich beispielsweise die höchste Gesamt-Einstellungsrate aus der 
gleichfalls höchsten staatsanwaltschaftlichen Einstellungsrate (ca. 88 %) 
und einer eher im unteren Bereich liegenden richterlichen Einstellungsrate 
(ca. 15 %) – die allerdings nach einer so hohen staatsanwaltschaftlichen 
Rate anders zu beurteilen ist als bei einer eher niedrigen – zusammen. Aber 
schon die nahezu gleich große zweithöchste Gesamt-Einstellungsrate 
kommt anders zustande. Sie resultiert aus einer eher im Mittelfeld liegen-
den staatsanwaltschaftlichen Einstellungsrate (knapp über 50 %) und der 
höchsten vorkommenden richterlichen Einstellungsrate (ca. 75 %). Ähnli-
che Variationen sind in den anderen Landgerichtsbezirken zu beobachten. 

                                           
99 Heinz, Beck & Spieß (1992) stellten fest, dass in Baden-Württemberg 1990/91 auf 

100 Einstellungen nach § 45 JGG 9,2 Einstellungen nach § 153 StPO und 6,2 Einstel-
lungen nach § 153a StPO kommen. Nahezu identischen Zahlen ermittelte Ludwig-
Mayerhofer (1990) bei einer Untersuchung in Nordrhein-Westfalen die Jahre 1987/88 
betreffend. 

100 Die Gesamtrate ergibt sich nicht direkt aus der Addition der beiden Raten, da sie 
entsprechend der prozessorientierten Sicht berechnet wurden (vgl. Kapitel 8; Rate 
Einst.Gesamt = Rate Einst.StA + (1 - Rate Einst.StA) * Rate Einst.Richter). 
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So liegen in immerhin 5 der 17 Landgerichtsbezirke die richterlichen Ein-
stellungsraten über den staatsanwaltschaftlichen. Die verfahrensökonomi-
sche Vorstellung, dass ein Staatsanwalt, die richterliche Einstellung 
antizipierend, die Verfahren dieser Erwartung entsprechend einstellt bzw. 
nicht einstellt, kann damit nicht oder zumindest nicht durchgängig bestätigt 
werden. 

Abbildung 36: Einstellungsraten der Staatsanwälte/Richter gegen die ge-
samte Einstellungsrate differenziert nach Landgerichtsbezir-
ken (1985, einfacher Diebstahl, 1.Registrierung, 14-Jährige) 
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Trotz dieser großen Unterschiede ist tendenziell ein gewisses Einverneh-
men zwischen Richtern und Staatsanwälten festzustellen, weisen doch 
meist Landgerichtsbezirke mit hohen staatsanwaltschaftlichen Einstellungs-
raten auch hohe richterliche Einstellungsraten auf. Selbst die drei relativ 
niedrigen richterlichen Einstellungsraten in der oberen Hälfte der Gesamt-
raten sind aufgrund der vorhergehenden relativ hohen staatsanwaltschaftli-
chen Einstellungsraten anders zu beurteilen als ähnlich niedrige im unteren 
Bereich der Gesamt-Einstellungsraten. 

In den folgenden drei Abbildungen sind die Veränderungen der gesam-
ten, der staatsanwaltschaftlichen und der richterlichen Einstellungsraten 
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über die Periode – differenziert nach den 17 Landgerichtsbezirken – darge-
stellt.101  

Abbildung 37: Verlauf der Gesamt-Einstellungsraten über die Perioden 
von 1985 bis 1995, differenziert nach Landgerichtsbezirken 
(14-jährige deutsche Männer, 1. Registrierung, einfacher 
Diebstahl) 

20
40

60
80

10
0

20
40

60
80

10
0

20
40

60
80

10
0

20
40

60
80

10
0

85 90 95 85 90 95 85 90 95

85 90 95 85 90 95

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17

Stufenfunktion Einzelwerte

Ei
ns

te
llu

ng
sr

at
en

 [%
]

Jahr

Landgerichtsbezirke in Baden-Württemberg
 

Anzumerken ist hierzu, dass für die Bestimmung dieser Veränderung über 
die Periode jeweils die vollen Modelle in Abhängigkeit von Alter, Delikt, 
weiteres Delikt, Anzahl der Registrierungen und Indikator formelle Vor-
sanktion gerechnet wurden. Im Fall der Stufenfunktion konnten die Aus-

                                           
101 Die Landgerichtsbezirke sind über die Abbildungen konsistent, aber ansonsten will-

kürlich nummeriert. 
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gangswerte und die Höhe der Stufe je nach Landgerichtsbezirk variieren. 
Die Lage und die 'Schnelligkeit' des Anstiegs (vgl. Kapitel 4) wurden aber 
für alle Landgerichtsbezirke unterschiedslos bestimmt. Die Ergebnisse sind 
so normiert, dass sie sich jeweils auf die erste Registrierung von 14-
Jährigen wegen eines einfachen Diebstahls beziehen. 

Abbildung 38: Verlauf der Einstellungsraten (Richter) über die Perioden 
von 1985 bis 1995, differenziert nach Landgerichtsbezirken 
(14-jährige deutsche Männer, 1. Registrierung, einfacher 
Diebstahl) 
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In Abbildung 37 sind die Verläufe der Gesamt-Einstellungsraten über die 
Periode differenziert nach den Landgerichtsbezirken dargestellt. In allen 
Landgerichtsbezirken steigen die Gesamt-Einstellungsraten über diesen 
Zeitraum (1985–1995) an, und zwar tendenziell um so stärker, je niedriger 



 WEITERFÜHRENDE ANALYSEN 107 

sie anfangs waren (vgl. auch Abbildung 41). Die Einzelwerte zeigen relativ 
stetige Verläufe, können aber von Jahr zu Jahr auch kleineren Schwankun-
gen unterliegen (z.B. Landgerichtsbezirke 11 und 14). Dies kann teilweise 
auf eine geringere Anzahl an Erledigungen in diesen Bezirken zurückge-
führt werden. Überdies könnten auch Personalwechsel zu diesen Schwan-
kungen beitragen. 

Abbildung 39: Verlauf der Einstellungsraten (StA) über die Perioden von 
1985 bis 1995, differenziert nach Landgerichtsbezirken  
(14-jährige deutsche Männer, 1. Registrierung,  
einfacher Diebstahl) 
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Die Verläufe der richterlichen Einstellungsraten sind in Abbildung 38 dar-
gestellt. Obwohl in der Mehrheit der Landgerichtsbezirke auch die richter-
lichen Einstellungsraten zunehmen, gehen sie doch in 3 Landgerichtsbezir-
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ken (4, 7, 12) deutlich zurück und bleiben in 2 weiteren Landgerichtsbezir-
ken (1, 14) allenfalls gleich. In 4 dieser 5 Landgerichtsbezirke sind die Ge-
samt-Einstellungsraten aber relativ hoch, so dass die niedrigen richterlichen 
Raten wohl auf einer verfahrensökonomischen Verlagerung der Einstellun-
gen zu den Staatsanwaltschaften beruhen dürften. 

Abbildung 40: Verlauf der Gesamt-Einstellungsraten über die Perioden 
von 1985 bis 1995, differenziert nach Landgerichtsbezirken 
und 1. bzw. 3. Registrierung (14-jährige deutsche Männer, 
einfacher Diebstahl) 
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Bei den staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten sind fast durchgängig 
große Steigerungen zu beobachten (s. Abbildung 39). Nur in einem Land-
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gerichtsbezirk (9) bleibt die Rate mit etwa 75 % in etwa konstant. In diesem 
Landgerichtsbezirk ist aber auf Seiten der richterlichen Einstellungsrate die 
höchste Steigerung zu beobachten. 

Die beschriebenen Veränderungen über die Periode wurden jeweils mit 
dem 'Endmodell' (s. Kapitel 9.1) berechnet. Dabei wird implizit angenom-
men, dass diese Veränderungen u.a. unabhängig von der Legalbiographie 
sind, was zumindest ohne eine weitere Differenzierung nach Landgerichts-
bezirken zutrifft (vgl. Kapitel 5). Wie in Abbildung 37 zu sehen war, diffe-
riert die Veränderung über die Periode aber deutlich nach den verschiede-
nen Landgerichtsbezirken (vgl. auch Abbildung 41). Hier soll zusätzlich 
geprüft werden, ob die Legalbiographie in den einzelnen Landgerichtsbe-
zirken unterschiedlich bewertet wird. 

Abbildung 40 zeigt nochmals den mit dem 'Endmodell' (durchgezogene 
Linie; vgl. auch Abbildung 37) bestimmten Verlauf der Gesamt-Einstell-
ungsraten, die auf die 1. Registrierung (einfacher Diebstahl, deutsche Män-
ner) normiert sind. Ihr Verlauf kann als repräsentativ für die Erstregistrie-
rungen angesehen werden, obgleich in ihre Bestimmung alle Registrierun-
gen eingehen, da über 50 % der Registrierungen Erstregistrierungen sind 
(weitere 20 % 2. Registrierungen) und somit der Verlauf durch das rein 
zahlenmäßige Gewicht derselben geprägt ist. Gestrichelt eingezeichnet ist 
der Verlauf der Einstellungsraten bei der 3. Registrierung. Er wurde gleich-
falls mit dem 'Endmodell', aber nur anhand der jeweils 3. Registrierung 
bestimmt und ist ebenfalls auf den einfachen Diebstahl (deutsche Männer) 
normiert.  

Erwartungsgemäß liegen die Einstellungsraten bei der 3. Registrierung 
durchwegs unter denen bei einer Erstregistrierung. Im Mittel verlaufen die 
Kurven für die Einstellungsraten bei der 3. Registrierung über die unter-
suchte Periode parallel zu den Einstellungsraten bei der 1. Registrierung. In 
einigen Landgerichtsbezirken steigen die Einstellungsraten der 3. Registrie-
rung etwas stärker als die der 1. Registrierung. Meist sind dies Landge-
richtsbezirke, die eine relativ hohe Einstellungsrate bei Erstregistrierten 
aufweisen, und der geringere Anstieg bei den Erstregistrierungen kann als 
ein (Sättigungs-) Effekt der 100 %-Marke interpretiert werden. Optisch 
auffällig ist der Landgerichtsbezirk 14, bei dem beide Raten 1985 sehr tief 
liegen und nur die Einstellungsraten der Erstregistrierungen über die Perio-
de deutlich ansteigen, während die Einstellungsraten bei der 3. Registrie-
rung nahezu konstant bleibt, ja vielleicht sogar etwas abfallen. Statistisch 
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signifikant sind diese Auffälligkeiten aber nicht.102 Bei einer Darstellung in 
Odds, die dieser Problemstellung angemessener ist,103 sind die die Verände-
rung über die Periode beschreibenden Odds für die 1.104 und 3. Registrie-
rung innerhalb ihrer Fehler in allen Landgerichtsbezirken mit Ausnahme 
des Landgerichtsbezirks 14 gleich.  

Insgesamt vermittelt die Abbildung 40 den Eindruck relativ paralleler 
Verläufe der Einstellungsraten bei der 1. bzw. 3. Registrierung, so dass – 
abgesehen von prinzipiell niedrigeren Einstellungsraten bei der 3. Regist-
rierung relativ zur 1. – die Veränderung der Einstellungsraten über die Pe-
riode nicht noch zusätzlich von der Legalbiographie abhängt. 

Zusammenfassend zeigt nochmals Abbildung 41 die Stärke der Ver-
änderungen über die 10 Jahre zwischen 1985 und 1995 in Abhängigkeit 
von der Ausgangsrate (1985). Aufgetragen sind die Odds, d.h. die Verände-
rung des Verhältnisses von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen, jeweils 
über der entsprechenden Ausgangsrate von 1985. 

Die Gesamt-Einstellungsrate betreffend ist in allen Landgerichtsbezirken 
ein Anstieg der Einstellungsraten festzustellen (alle Odd-Werte sind größer 
als 1; Min: 1,4; Max: 9,1). Dabei zeigt sich eine starke Abhängigkeit der 
Zunahme der Einstellungsraten von den jeweiligen Ausgangsraten (Korre-
lation ≈ -0,8). Je kleiner diese waren, desto stärker war der Anstieg. Wäh-
rend 1985 die Einstellungsraten zwischen 17 und 87 % differierten (Spanne 
60 %; Odd-Wert: 31), lagen sie 1995 zwischen 59 und 93 % (Spanne 34 %, 
Odd-Wert: 9). Damit sind die Einstellungsraten 1995 einheitlicher als noch 
1985.105 

                                           
102 Es handelt sich um einen Landgerichtsbezirk mit relativ geringen Fallzahlen. Aus 

diesem Grund ist weder der Unterschied der Einstellungsraten zwischen 1. und 3. Re-
gistrierung in den ersten Jahren statistisch signifikant noch der Rückgang der Einstel-
lungsraten der 3. Registrierung über die Periode, wohl aber die deutliche Differenz 
zwischen Erstregistrierung und 3. Registrierung gegen Ende der untersuchten Periode.  

103 Vgl. dazu S. 14f. 
104 Die Odds für die 1. Registrierung wurden mit einem Modell bestimmt in das alle 

Registrierungen eingingen. Dies kann zur Bestimmung dieser Odds gut verwendet 
werden, da es gerade die anteilmäßig sehr häufigen Erstregistrierungen sind, die den 
Periodenverlauf dieses Modells bestimmen (vgl. auch Kapitel 5). 

105 In diesem Zusammenhang kann angemerkt werden, dass die Varianz der Einstel-
lungsraten, betrachtet man nur die 3. Registrierung, über die beobachteten 10 Jahre 
gleich bleibt und nicht abnimmt. Dies ist aber kein statistisch signifikantes Ergebnis 
und kann allenfalls als Tendenz gewertet werden. 
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Abbildung 41: Änderung der Einstellungsraten über die Periode von 1985 
bis 1995 in Abhängigkeit von der Einstellungsrate 1985 dif-
ferenziert nach Landgerichtsbezirken 
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Auch die Veränderungen der staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten 
hängen stark von der Ausgangsrate ab (Korrelation ≈ -0,8). Die Einstel-
lungsraten nehmen – abgesehen von einem Landgerichtsbezirk, in dem sie 
gleich bleiben – in allen Landgerichtsbezirken zu (Min-Odd: 1; Max-Odd: 
14). Die Werte der einzelnen Landgerichtsbezirke variieren stärker als bei 
den Gesamt-Einstellungsraten. Während 1985 die staatsanwaltschaftlichen 
Einstellungsraten zwischen 15 und 87 % differierten (Spanne 62 %; Odd-
Wert: 38), lagen sie 1995 zwischen 61 und 90 % (Spanne 29 %, Odd-Wert: 
6). Damit vereinheitlichen sich die staatsanwaltschaftlichen Einstellungsra-
ten in dieser 10-jährigen Periode stärker als die Gesamt-Einstellungsraten. 

Die Veränderungen der richterlichen Einstellungsraten haben scheinbar 
eine etwas geringere Variation (Min-Odd: 0,3; Max-Odd: 7 (24,4)). Dies 
trifft aber deshalb nicht zu, da man als Variation der Odds den Faktor zwi-
schen kleinstem und größtem Wert zu berücksichtigen hat und es im Fall 
der Richter mehrere Odd-Werte gibt, die deutlich unter 1 liegen. Der Fak-
tor, um den die Veränderungen der Einstellungsraten bei den Richtern vari-
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ieren, ist also 7/0,3 ≈ 23.106 Damit variieren die Veränderungen der Einstel-
lungsraten bei den Richtern stärker als bei den Staatsanwälten (14). Die 
Variation der Änderungen der Gesamt-Einstellungsraten ist dagegen gerin-
ger als bei den Staatsanwälten oder Richtern, was darauf schließen lässt, 
dass sich die Veränderungen der staatsanwaltschaftlichen und der richterli-
chen Einstellungsraten teilweise kompensieren.  

Wie schon bei den Veränderungen der Gesamt- und staatsanwaltschaftli-
chen Einstellungsraten hängt auch bei den Richtern die Stärke der Verände-
rung von der anfänglichen Einstellungsrate (1985) ab, wenn auch die Kor-
relation (≈ -0,5) etwas niedriger ausfällt. Während 1985 die richterlichen 
Einstellungsraten zwischen 7 und 76 % differierten (Spanne 69 %; Odd-
Wert: 45), lagen sie 1995 zwischen 4 und 78 % (Spanne 74 %, Odd-Wert: 
93). Damit nimmt die Variation bei den richterlichen Einstellungsraten im 
Gegensatz zu den Gesamt- und staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten 
leicht zu. 

Aus der prozessorientierten Sicht ist anzunehmen, dass die richterlichen 
Einstellungsraten abnehmen, je höher die staatsanwaltschaftlichen Einstel-
lungsraten sind, da die Richter nur Fälle einstellen können, die nicht schon 
zuvor durch die Staatsanwaltschaft eingestellt wurden. Dies gilt auch, 
wenn, wie hier, die Einstellungsrate der Richter nicht bezogen auf die ge-
samte Anzahl der Erledigungen berechnet wird, sondern bezogen auf die 
nach den staatsanwaltschaftlichen Einstellungen verbleibenden Fälle. Al-
lerdings wird der Effekt dadurch etwas reduziert. Voraussetzung für diese 
Annahme ist, dass die Kriterien, nach denen eingestellt wird, bei Richtern 
und Staatsanwälten sich zumindest überschneiden. Dies ist nach den in 
Kapitel 8 dargestellten Ergebnissen anzunehmen, wenn auch einzelne As-
pekte wie Delikt, Legalbewährung und Persönlichkeitsmerkmale von den 
Staatsanwälten und Richtern unterschiedlich bewertet werden dürften. 

Abbildung 42 zeigt den Zusammenhang zwischen richterlichen und vo-
rausgehenden staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten in den einzelnen 
Landgerichtsbezirken. Ein einfacher linearer Zusammenhang zwischen den 
beiden Einstellungsraten ist nicht zu erkennen. Allenfalls kann tendenziell 
der als Trendlinie eingezeichnete umgekehrt U-förmige Verlauf angenom-

                                           
106 Der Einzelwert von 24,4 wurde als Extremwert nicht berücksichtigt, da er weit au-

ßerhalb der anderen Werte liegt.  
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men werden, der aber von einer großen zusätzlichen Varianz überlagert 
wird.107  

Abbildung 42: Abhängigkeit der richterlichen Einstellungsrate von der 
vorangehenden staatsanwaltschaftlichen Einstellungsrate in 
den Landgerichtsbezirken 
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Nimmt die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit zur Einstellung sehr restrik-
tiv wahr, so scheint das auch auf die richterliche Entscheidung durchzu-
schlagen, mithin könnte von einem restriktiven Klima in einem Landge-
richtsbezirk gesprochen werden. Nimmt die Bereitschaft einzustellen zu, so 
tendenziell sowohl bei der Staatsanwaltschaft wie bei den Richtern. Die aus 
den obigen Überlegungen postulierte Abnahme der richterlichen Einstel-
lungsraten bei zunehmenden staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten 
scheint erst einzusetzen, wenn die Staatsanwaltschaft über 50 % der Fälle 
einstellt. Dieser Trend kann als Indiz für die Existenz lokaler Gerichtskul-
turen im Sinne eines Konsenses von Staatsanwaltschaft und Gericht inner-
halb lokaler Organisationseinheiten gewertet werden. Wie oben angemerkt, 
erklärt diese beschriebene Tendenz etwa 21 % der in den Daten enthaltenen 
Varianz. Mithin bleibt viel Spielraum für Abweichungen von dieser Ten-
denz. 

                                           
107 Eine Regression mit einem quadratischen Term, die die Trendlinie ergibt, erfasst 

gerade 21 % der in den Daten enthaltenen Varianz (R2). 
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9.3.1 Strukturelle Beeinflussung der Entscheidungsfindung 

Im Folgenden wird versucht, die Differenzen der Landgerichtsbezirke auf 
strukturelle Unterschiede zurückzuführen. In den 17 Landgerichtsbezirken 
und den ihnen zugeordneten Staatsanwaltschaften sind durchschnittlich 27 
Staatsanwälte (Min.: 8, Max.: 120), 33 Richter an Landgerichten (Min.: 8, 
Max.: 140) und 44 Richter an den Amtsgerichten (Min.: 12, Max.: 169) 
tätig.108 Von diesen sind nach Angaben der Geschäftsleitungen ausschließ-
lich oder teilweise mit Jugendstrafsachen befasst: Im Durchschnitt 6 
Staatsanwälte (Min.: 1, Max.: 15), 5 Richter an Landgerichten (Min.: 1, 
Max.: 9) und 10 Richter an den Amtsgerichten (Min.: 6, Max.: 28). Dies ist 
eine Anzahl, bei der man annehmen könnte, dass sich die beteiligten Perso-
nen aufgrund ihrer gemeinsamen Tätigkeit so gut kennen, dass sich – ins-
besondere falls noch konkrete lokale institutionelle Besonderheiten dazu-
kommen – so etwas wie ein gemeinsamer 'Stil' herausbildet. Anderseits ist 
die Anzahl der Beteiligten, insbesondere in den kleineren Bezirken, so ge-
ring, dass sich individuelle Auffassungen nicht ausmitteln müssen. Mithin 
können lokale Differenzen zumindest teilweise auch auf individuellen Dif-
ferenzen basieren, ohne dass eine wie auch immer geartete Konsensbildung 
in den lokalen Räumen vorangegangen ist.  

Betrachtet man die Anzahl der Richter bzw. Staatsanwälte in den einzel-
nen Landgerichtsbezirken genauer, so fällt auf, dass in den größeren, eher 
städtischen Landgerichtsbezirken gegenüber den kleineren, eher ländlichen 
Landgerichtsbezirken die Anzahl der an Jugendstrafsachen beteiligten 
Richter und Staatsanwälte nicht proportional zur Gesamtanzahl der be-
schäftigten Richter und Staatsanwälte zunimmt, obgleich die Anzahl der 
Erledigungen109 nach JGG pro Stellen (insgesamt) nicht all zu sehr über die 
Landgerichtsbezirke schwankt (∅ 44; Min: 36; Max: 54). Dies impliziert, 
dass der Spezialisierungsgrad bezüglich Jugendstrafsachen tendenziell mit 
der Größe der Landgerichtsbezirke wächst und zumindest näherungsweise 
aus dem Verhältnis der Anzahl der mit Jugendstrafsachen Befassten zu der 
Zahl der Stellen insgesamt bestimmt werden kann (Spezialisierung = 1 – 

                                           
108 Entnommen aus "Handbuch der Justiz 2002", es wurden Personen gezählt, nicht 

Stellen.  
109 Als Maß für die Anzahl an Erledigungen wurden die in den Daten vorliegenden Fälle 

benutzt. Da sie selektiv, nur die vier vorliegenden Geburtskohorten betreffend, über 
die Jahre 1984-1996 gewonnen wurden und mit den Stellen von 2002 verglichen wer-
den, ist dies nur ein angenähertes Maß.  
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StellenJugendstrafsachen / Stellen). Gleichfalls konnte aus dem Verhältnis der 
Anzahl der Erledigungen nach JGG zu der Anzahl der mit Jugendstrafsa-
chen Befassten ein angenähertes Maß für die Arbeitsbelastung der einzel-
nen Staatsanwälte und Richter in Jugendsachen formuliert werden. Es ist 
gleichfalls eher ein Maß für die Spezialisierung auf Jugendsachen als für 
die allgemeine Arbeitsbelastung, da andere, nicht Jugendstrafsachen betref-
fende Erledigungen nicht mit berücksichtigt sind. Tatsächlich ist die Korre-
lation zwischen den beiden Maßen mit 0,8 sehr hoch, so dass angenommen 
werden kann, dass sie das Gleiche messen. 

Abbildung 43: Abhängigkeit der Einstellungsraten von der Spezialisierung 
auf Jugendstrafsachen 
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Die Abhängigkeit der Einstellungsraten von der Spezialisierung auf Ju-
gendstrafsachen ist in Abbildung 43 dargestellt. Bei den staatsanwaltschaft-
lichen Einstellungsraten zeigt sich eine signifikante Abhängigkeit von der 
Spezialisierung, die ca. 40 % der Varianz erklärt (Korrelation 0,6). Wird 
zusätzlich die Variable Arbeitsbelastung mit berücksichtigt, verbessert sich 
das Modell nicht mehr signifikant. Eine Berechnung allein mit der Arbeits-
belastung ergibt 32 % erklärte Varianz. Dies impliziert, dass beide Größen 
tendenziell das Gleiche messen, die Spezialisierung aber das bessere Maß 
ist. 
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Die richterlichen Einstellungsraten hängen hingegen nicht von der Spe-
zialisierung ab. Ein entsprechendes Modell ist nicht signifikant und erklärt 
nur 4,6 % der Varianz (Korrelation 0,2).  

Für die Gesamt-Einstellungsraten ergibt sich, entsprechend der Beiträge 
der richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten, ein gemit-
telter Wert von 25 % Varianzaufklärung. 

Mithin ist nur bei den Staatsanwälten, dort aber eine starke Abhängigkeit 
der Einstellungsraten von dem Spezialisierungsgrad auf Jugendstrafsachen 
festzustellen. 

 
 

9.3.2 Lokale Einbindung versus individuelle Entscheidung 

Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist eine juristische Maxime. Anderer-
seits ist vom Gesetzgeber nicht erfasst, wie die die Strafzumessung beein-
flussenden Größen gegeneinander abzuwägen sind und in eine Entschei-
dung eingehen sollen. Dies ist sogar bewusst offen gelassen (Spielraumthe-
orie). So ist es nicht weiter verwunderlich, dass insbesondere junge Richter 
sich in ihrer Entscheidungsfindung, die vom Gesetz her relativ offen ist, an 
ihren Kollegen orientieren (vgl. Albrecht 1983). Dies schränkt innerhalb 
lokaler Räume die möglichen Unterschiede deutlich ein. Andererseits ist 
der Richter in seiner Urteilsfindung frei, und es können aus diesem Grund 
auch sehr individuelle Stile entstehen. 

Da in den vorliegenden Daten der Gerichtsort bis auf die Ebene der 
Amtsgerichte differenziert angegeben ist, ist es möglich, die einzelnen rich-
terlichen Entscheidungen fast am einzelnen Richter festzumachen, da in-
nerhalb eines Amtsgerichts im Mittel nur 1,5 Richter mit Jugendsachen 
befasst sind. Damit ist es möglich, die Varianzen in den Einstellungsraten 
auf quasi-individueller Ebene zu erfassen. Von Bedeutung ist dabei vor 
allem, wie stark solche quasi-individuellen Präferenzen wiederum regional 
eingebettet sind. Hier soll nun herausgefunden werden, welchen Anteil an 
der Entscheidung eines Einzelrichters die lokale Gerichtskultur hat und ob 
die zusätzliche Berücksichtigung der Person des Richters weitere Varianz 
aufklärt. 

Bei dieser Auswertung wurden Erledigungen, die den jeweiligen Land-
gerichten zuzuordnen waren, nicht berücksichtigt, da diese Erledigungen 
aufgrund ihrer besonderen 'Schwere' sich stark von den Erledigungen an 
den Amtsgerichten unterscheiden. Sie weichen dementsprechend auch be-



 WEITERFÜHRENDE ANALYSEN 117 

züglich ihrer Einstellungsraten gegenüber den Amtsgerichten stark ab und 
sind nicht sinnvoll mit diesen vergleichbar.110   

Bei den richterlichen Einstellungsraten wird durch das 'Endmodell' mit 
den Variablen Delikt und 'weiteres Delikt', Anzahl der Registrierungen und 
Indikator formelle Vorsanktion, Landgerichtsbezirk, Alter, Periode und 
Geschlecht bei den Deutschen insgesamt 21 % der Varianz aufgeklärt. Er-
setzt man die 17 Landgerichtsbezirke durch die insgesamt 108 Amtsgerich-
te, an denen sich im Mittel 1,5 Richter u.a. mit Jugendsachen befassen,111 
so verbessert sich die Varianzaufklärung auf 27 %. Wird der Gerichtsort 
weder über die Landgerichtsbezirke noch durch die Amtsgerichte berück-
sichtigt, so klären die anderen Variablen 15 % der Varianz auf. 

Die gegenüber dem Modell mit den Landgerichtsbezirken deutlich er-
höhte Varianzaufklärung (+ 6 %) zeigt die Bedeutung der Unterschiede auf 
diesem Niveau 'einzelner' Richter. Dass es solche individuellen Unter-
schiede gibt, ist angesichts des Spielraums, den die Gesetze bei der Straf-
festlegung lassen, nicht weiter verwunderlich. Hier interessiert aber vor 
allem, inwieweit die einzelnen Richter in ihr Umfeld eingebunden sind 
bzw. ob über die individuellen Unterschiede hinaus regionale Gemeinsam-
keiten vorhanden sind. 

Abbildung 44 zeigt in sogenannten Boxplots,112 wie die Parameter auf 
quasi-individuellem Niveau in den einzelnen Landgerichtsbezirken streuen. 
Gemessen an der Größe der Boxen variieren die Einzelwerte in den jewei-
ligen Landgerichtsbezirken unterschiedlich stark. So sind die größeren Bo-
xen, d.h. von Landgerichtsbezirken mit größerer interner Varianz, fast 
dreimal so lang wie die kleinsten Boxen, d.h. von Landgerichtsbezirken mit 

                                           
110 Zudem gibt es einige Landgerichte, in denen überhaupt keine Einstellungen vorla-

gen. Solche Muster werden aber von dem Programm automatisch aussortiert, da die 
ihnen zugehörigen Parameter nicht bestimmbar sind (± ∞). 

111 Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass es in 18 der 108 Amtsgerichte nur 
einen Einzelrichter gibt. In weiteren 50 Amtsgerichten werden die Jugendsachen nur 
von einem einzigen Richter erledigt. 

112 Boxplots werden gerne benutzt um die Streuung von Einzelwerten übersichtlich 
darzustellen. Innerhalb der Box liegen die mittleren 50 % der Einzelwerte, d.h. alle 
Werte des zweiten und dritten Quartils. Der Querstrich innerhalb der Box kennzeich-
net den Median, d.h. jeweils 50 % der Einzelwerte liegen über bzw. unter diesem 
Wert. Das obere bzw. untere Viertel der Einzelwerte wird durch die auslaufenden Feh-
lerstriche (whiskers) erfasst, allerdings nur dann, wenn die Werte nicht zu weit außer-
halb liegen (nicht weiter als die 1,5fache Länge der Box). Andernfalls werden sie als 
Ausreißer einzeln dargestellt.  
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geringerer Varianz. Die Lage der einzelnen Boxen113 variiert über einen y-
Bereich von der Größe der größeren Boxen.114 Insgesamt entsteht der Ein-
druck, dass die Einzelwerte nicht beliebig über die Landgerichtsbezirke 
variieren, sondern dass sie sich in den einzelnen Landgerichtsbezirken um 
Werte gruppieren, die von Landgerichtsbezirk zu Landgerichtsbezirk diffe-
rieren. Dies weist auf eine Einbindung in das lokale Umfeld hin. 

                                           
113 Die absolute Lage der einzelnen Boxen, die zwar ein Maß für die Höhe der richterli-

chen Einstellungsraten ist, ist hier nicht von Interesse. Zum einen, weil den richterli-
chen Einstellungsraten, ohne die Kenntnis der vorangehenden staatsanwaltschaftlichen 
Einstellungsraten, allein nicht zu viel Bedeutung zukommt, zum anderen aber vor al-
lem, weil es hier darum geht, welche Anteile der Gesamtvarianz innerhalb der Land-
gerichtsbezirke erfasst werden und welche Varianzanteile zwischen ihnen zu liegen 
kommen. Zwar können die staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten – nimmt man 
sie innerhalb einer Staatsanwaltschaft und damit innerhalb eines Landgerichtsbezirks 
als konstant an – ggf. Teile der Varianz der richterlichen Entscheidung zwischen den 
Landgerichtsbezirken verursachen. Der Zusammenhang zwischen richterlichen und 
staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten ist allerdings nicht allzu groß (vgl. S. 
112ff.).  

114 Im Mittel beträgt die Standardabweichung der Mittelwerte – und dies ist ein anderes 
Maß, um die Varianz der Einzelwerte zu erfassen – in den Landgerichtsbezirken 0,9 ± 
0,3 (Minimum 0,33 [3 Amtsgerichte]; Maximum 1,48 [8 Amtsgerichte]). Die unter-
schiedlichen Lagen der einzelnen Boxen kann man über die Standardabweichung des 
Mittels über die Mittelwerte der einzelnen Landgerichtsbezirke berechnen. Sie ist mit 
0,9 gleich groß wie die mittlere Standardabweichung innerhalb der einzelnen Landge-
richtsbezirke. Dies weist darauf hin, dass zwischen den Gruppen (Landgerichtsbezir-
ke) zumindest ein nicht vernachlässigbarer Anteil der Gesamtvarianz erfasst wird und 
somit die Konsensbildung in regionalen Bereichen nicht bloß ein theoretisches Kon-
strukt ist. 
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Abbildung 44: Variation der Amtsgerichte in den verschiedenen Land-
gerichtsbezirken Baden-Württembergs bezüglich der  
Einstellungsrate 
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Tatsächlich werden in einer linearen Regression mit den einzelnen Amtsge-
richtsparametern als abhängiger Variablen und den Parametern der Landge-
richtsbezirke als unabhängiger Variable 42 % der Varianz erfasst.115 Damit 
reicht die Wirkung der lokalen Einbindung an die der verbleibenden indi-
viduellen Präferenzen heran. 

 

                                           
115 Die verwendeten Parameter stammen aus dem 'Endmodell' mit den Amtsgerichten 

bzw. mit den Landgerichtsbezirken. 

 

9.4 Weitere Entwicklung der Einstellungsraten bis 2002 

In der Freiburger Kohortenstudie stehen durch die Aufnahme der Geburts-
kohorte 1985 in die Datensammlung auch Daten für die Periode nach 1996 
zur Verfügung. Die z.Z. aktuellsten Daten geben den Stand des Bundes-
zentralregisters vom Frühjahr 2003 wieder. Dies bedeutet, dass schon viele 
Registrierungen mit einem Tatdatum aus dem Jahr 2002 vorliegen, aber 
aufgrund der Aufklärungs-,Verfahrens- und Registrierungsdauern zu die-
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sem Zeitpunkt nur etwa 80 % des zu erwartenden Gesamtumfangs ausma-
chen. Es liegt nahe, dass die durch diese zeitlichen Verzögerungen verur-
sachte Selektion zu einer Überschätzung der Einstellungen führt, da diese 
wohl schneller erledigt werden. Damit dürften die sich für das Jahr 2002 
ergebenden Einstellungsraten überschätzt sein. 

Darüber hinaus liegen für die Periode von 1997 bis 2002 jeweils nur die 
Daten von einer Geburtskohorte vor (s. Abbildung 45). Dies kann bei der 
Analyse der Daten, bei der ja, wie beschrieben (s. Kapitel 3), versucht wird, 
die Effekte der Periode und des Alters (wie auch der Anzahl der Registrie-
rungen und weiterer Variablen) zu separieren, dazu führen, dass dies nicht 
vollständig gelingt. Ändert sich nämlich insbesondere die Abhängigkeit 
vom Alter gerade in dieser Periode (1997 – 2002), so würden solche Ver-
änderungen sich in dem berechneten Periodenverlauf niederschlagen, da für 
die einzelnen Jahre keine Daten von anderen Altersgruppen verfügbar sind. 
Damit schlagen auch ggf. vorliegende rein statistische Schwankungen voll 
auf die Periodenparameter durch.  

Abbildung 45: Überdeckung der Periode bis 2002 durch die Daten der 
Freiburger Kohortenstudie 
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Um trotzdem ein möglichst valides und stabiles Ergebnis zu erhalten, wur-
de der erweiterte Datensatz ebenfalls mit dem vollen 'Endmodell', d.h. un-
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ter Berücksichtigung der Variablen Periode, Alter, Anzahl der Registrie-
rungen, Indikator formelle Vorsanktion, Deliktstyp, Tateinheit, Tatmehr-
heit, gemeinschaftliche Begehung, Versuch und Landgerichtsbezirk, analy-
siert. Damit sollten sich ggf. vorhandene Änderungen bezüglich der Auf-
trittshäufigkeit einzelner Fallkonstellationen in dieser Periode nicht mehr 
auf die Periodenparameter auswirken. Würde beispielsweise der Anteil des 
einfachen Diebstahls an den erledigten Delikten in dieser Periode stark 
zunehmen, so sollte dies, obgleich damit die absolute Häufigkeit der Ein-
stellungen ansteigen dürfte, nicht zu einer Änderung der unter Kontrolle 
des Delikts berechneten Einstellungsrate führen. 

Abbildung 46: Vergleich der Altersabhängigkeit des Verhältnisses von  
Einstellungen zu Nicht-Einstellungen über verschiedene  
Perioden, deutsche Männer 
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In den folgenden Abbildungen werden die Ergebnisse des 'Endmodells' für 
die Periode 1985 – 1996 mit denen der Periode 1985 – 2002 verglichen. 
Bezüglich der Abhängigkeit von dem Alter (s. Abbildung 46) und von der 
Anzahl der Registrierungen (s. Abbildung 47) sind keine statistisch signifi-
kanten Unterschiede festzustellen. 



122 WEITERE ENTWICKLUNG DER EINSTELLUNGSRATEN BIS 2002  

Abbildung 47: Vergleich der Abhängigkeit des Verhältnisses von Einstel-
lungen zu Nicht-Einstellungen von der Anzahl der Registrie-
rungen über verschiedene Perioden, deutsche Männer 
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Die Entwicklung über die Periode (s. Abbildung 48) zeigt innerhalb des 
gemeinsamen Bereichs keine Unterschiede. Nach 1996 steigt das Verhält-
nis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen in den folgenden 2 Jahren 
erst nochmals an, um dann aber gleich wieder auf bzw. leicht unter das 
Niveau von 1996 zu fallen. Inwieweit die höheren Werte der Jahre 1998 
und 1999 durch eine Überarbeitung der Diversionsrichtlinien in Baden-
Württemberg116 beeinflusst wurden, sei dahingestellt. Anhaltend war die 
Wirkung wohl nicht. Dass der Wert für 2002 wiederum erhöht ist, dürfte an 
der Unvollständigkeit der Daten für dieses Jahr liegen. Gleichwohl sind 
diese Schwankungen nach dem Jahr 1996 statistisch nicht signifikant, d.h. 
ein konstanter Verlauf in diesen Jahren ist aus statistischer Sicht die bessere 
Beschreibung. Fasst man die Jahre 1997 – 2001 zusammen, so ergibt sich 
für diese Jahre ein Odd-Wert von 3,0. Damit bleibt das Verhältnis von Ein-
stellungen zu Nicht-Einstellungen und damit auch die Einstellungsrate 
selbst seit etwa 1993 nahezu unverändert. Einen konstanten Verlauf über 

                                           
116 'Gemeinsame Richtlinien des Justizministeriums, des Innenministeriums und des 

Sozialministeriums zur Förderung der Diversion bei jugendlichen und heranwachsen-
den Beschuldigten (Diversions-Richtlinien)' vom 4.12.1997 (4210-II/91 JuM; 3-
0522.0/5 IM; 42-6901-0552-1 SM) (Die Justiz 1998, S. 20) 
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diese Jahre zeigen auch die Auswertungen der Staatsanwaltschaftsstatisti-
ken im Konstanzer Inventar für Sanktionsforschung (KIS). 

Abbildung 48: Weitere Entwicklung der Einstellungsraten bis 2002,  
deutsche Männer 
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9.5 Auflagen, Weisungen und Ermahnungen bei Einstellungen 

Wie das vorhergehende Kapitel nochmals zeigte, stieg der Anteil der Ver-
fahrenseinstellungen nach §§ 45, 47 JGG insbesondere bis Anfang der 90er 
Jahre stark an. Dies zeigt auch Tabelle 15, in der u.a. die Anzahl der Erle-
digungen und Einstellungen jeweils für die Jugendlichen117 der untersuch-
ten fünf Geburtskohorten aufgelistet sind. So steigt der Anteil der Einstel-
lungen an den Erledigungen von 50% bei der Kohorte 1970, die für die 
Periode von 1984-88 steht, über die Kohorten 1973 und 1975 bis auf 70% 
bei der Kohorte 1978 (1992-96) deutlich an. Während sich der prozentuale 
Anteil hin zur Kohorte 1985 (1999-2003) kaum noch erhöht, steigt die ab-
solute Anzahl von Einstellungen (wie auch Erledigungen) auch hier noch-
mals an.  

                                           
117 Bei dieser Auswertung wurde nicht weiter nach Geschlecht oder Nationalität unter-

schieden. 
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Tabelle 15:  Auflagen, Weisungen und Ermahnungen bei Einstellungen 
nach §§ 45, 47 JGG  bei Jugendlichen 

Kohorte 1970 1973 1975 1978 1985
Anzahl Erledigungen 13318 11305 12982 15783 19520

Einstellungen 6635 6486 8417 11048 14204
Einstellungen ohne Auflagen1 3023 3816 6171 9139 12511
Einstellungen mit einer Aufl. 1 2215 1562 1432 1306 1366
Einstellungen mit zwei Aufl. 1 1378 1090 798 581 316
Einstellungen mit drei Aufl. 1 19 18 15 22 11
Einstellungen mit vier Aufl. 1 1  
Einstellungen mit Auflagen1 3612 2670 2246 1909 1693

Richterliche Weisungen 1589 1198 505 128 196
Wiedergutmachungspflicht 55 58 63 74 82

Entschuldigungspflicht 9 8 13 18 33
Geldauflage 378 341 248 235 106

Arbeitsleistungen 142 730 1022 1040
Ermahnung 2984 2032 1504 1049 573

Verwarnung 13 10 11 5 
Summe Aufl., Weisungen  etc. 5028 3789 3074 2531 2030
Anteil Einst. an Erledigungen. 50% 57% 65% 70% 73%

Anteil Einst. m. Aufl. an Einst. 54% 41% 27% 17% 12%
Anteil richterliche Weisungen* 44% 45% 22% 7% 12%

Anteil Wiedergutmachungspfl.* 2% 2% 3% 4% 5%
Anteil Entschuldigungspfl.* 0,2% 0,3% 1% 1% 2%

Anteil Geldauflagen* 10% 13% 11% 12% 6%
Anteil Arbeitsleistungen* 0% 5% 33% 54% 61%

Anteil Ermahnungen* 83% 76% 67% 55% 34%
1  unter Auflagen sind hier auch Weisungen und Ermahnungen subsumiert 
* Anteile jeweils an allen Auflagen 

Wie gleichfalls aus Tabelle 15 zu entnehmen ist, nimmt die Anzahl der 
Einstellungen mit Auflagen bzw. Weisungen oder Ermahnungen – trotz des 
erwähnten Anstiegs der Anzahl der Einstellungen selbst – kontinuierlich 
ab. Eine differenziertere Analyse dieser Auflagen bzw. Weisungen oder 
Ermahnungen zeigt, dass vor allem kontinuierlich weniger richterliche 
Weisungen bzw. Ermahnungen ergehen. Auch die Anzahl der Geldaufla-
gen nimmt etwas ab (Ihr relativer Anteil an den Auflagen selbst bleibt al-
lerdings konstant). Die Anzahl der Auflagen bezüglich Wiedergutmachung 
bzw. Entschuldigung sind insgesamt relativ niedrig. Sie nehmen aber abso-
lut wie auch anteilsmäßig über die Zeit leicht zu. Deutlicher nehmen aber 
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die Arbeitsleistungen über die Jahre zu. Bei diesem Anstieg ist allerdings 
der Zeitpunkt der Einführung der Arbeitsleistungen (Ende 1990; 1. JGG-
ÄndG) zu berücksichtigen. So konnten bei den Jugendlichen der Kohorte 
1970 keine Arbeitsleistungen verhängt werden, da diese zum Zeitpunkt der 
Einführung der Arbeitsleistungen schon über 20 Jahre alt waren. Auch bei 
der Kohorte 1973 waren nur noch einige 17jährige betroffen, während bei 
der Kohorte 1975 die Arbeitsleistung ab einem Alter von 15 Jahren ver-
hängt werden konnte. Bei den beiden Kohorten 1978 und 1985 ist dann der 
ganze Altersbereich betroffen. Möglicherweise werden somit Arbeitsleis-
tungen seit ihrer Einführung Ende 1990 über die Jahre in gleich bleibendem 
Ausmaß verhängt.  

Nicht zuletzt werden einige wenige Verwarnungen nach § 14 JGG ver-
zeichnet, die, wenn sie sich auch inhaltlich kaum von einer Ermahnung im 
Sinn der §§ 45 Abs. 3 und 47 Abs. 1 Nr. 3 JGG unterscheiden, wegen ihres 
formellen Charakters eigentlich nicht im Rahmen einer Einstellung ausge-
sprochen werden sollten.118  

Hinzuweisen ist bezüglich der Auflagen, Weisungen und Ermahnungen 
allerdings nochmals auf die nicht vollständige Gültigkeit und Präzision der 
Daten (vgl. Kapitel 2). Wenn davon ausgegangen werden muss, dass nicht 
alle Einstellungen an das BZR gemeldet werden, so ist wohl in ähnlichem 
Umfang die Vollständigkeit der Angaben, d.h. die Erwähnung der Aufla-
gen und Weisungen, in Frage zu stellen. 

Vorbehaltlich dieser Einschränkungen ist zusammenfassend festzuhal-
ten, dass mit der beobachteten Zunahme der Einstellungen über die Jahre 
keine entsprechende Zunahme an Auflagen, Weisungen und Ermahnungen 
einhergeht, sondern letztere über diese Jahre sowohl absolut wie auch an-
teilsmäßig seltener wurden. 

 
 

                                           
118 Vgl. Eisenberg (2002) S. 197. 
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10 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Ziel dieser Arbeit war es, die Determinanten der Einstellungsentscheidung 
nach den §§ 45, 47 JGG zu bestimmen und ihre Veränderung über die Pe-
riode von 1985 bis 1996 zu beschreiben. Das umfangreiche Datenmaterial 
der Freiburger Kohortenstudie, das auf den justiziellen Registrierungen von 
5 Geburtskohorten aus Baden-Württemberg basiert, erlaubte es, den Ein-
fluss verschiedener in den Daten des Bundeszentralregisters erfassten Grö-
ßen, wie Tatcharakteristika (Deliktstyp, Tateinheit, Tatmehrheit, Bege-
hungsform etc.), Legalbiographie, Alter, Geschlecht und Nationalität, auf 
die Einstellungsentscheidung hin über eine Periode von mehr als 10 Jahren 
zu untersuchen. Dabei wurde auch analysiert, inwieweit sich diese Größen 
in Bezug auf die Einstellungsentscheidung ggf. wechselseitig beeinflussen. 

Wenn auch in dieser Zusammenfassung die Ergebnisse ohne weiterge-
henden Rekurs auf das verwendete Modell und andere methodische Fragen 
dargestellt werden, so ist doch nochmals zu erinnern, wann hier Verände-
rungen von Raten als gleich angesehen werden. 

Im Rahmen des verwendeten Modells, einer logistischen Regression, 
wird die Veränderung des Verhältnisses von Einstellungen zu Nicht-
Einstellungen untersucht. Betrachtet man statt diesem Verhältnis die Ein-
stellungsraten selbst, so wirkt sich eine Veränderung, die von dem Modell 
als gleich angesehen wird, je nach Ausgangsrate unterschiedlich stark aus. 
Liegen die Ausgangsraten im mittleren Bereich (um 50 %), so ist die Ver-
änderung in Prozentpunkten größer als bei Ausgangsraten, die näher an den 
möglichen Minimal- (0 %) und Maximalwerten (100 %) liegen. So bewirkt 
die gleiche Veränderung (gemessen in Odds, den Einheiten des logistischen 
Modells) z.B. eine Änderung der Einstellungsrate von 50 auf ca. 55 % oder 
von 90 auf ca. 91,5 % bzw. von 10 auf ca. 11,5 %, jeweils in Abhängigkeit 
von der entsprechenden Ausgangsrate. 

In der Nähe der oberen Grenze wird ein solcher Zusammenhang häufig 
als Sättigungseffekt beschrieben. So mag beispielsweise ein zusätzlicher 
Arbeitsaufwand das Resultat weniger ändern, wenn dieses bereits nahezu 
optimal war. Aber auch am Beginn einer Arbeit kann ein solcher Effekt 
auftreten, wenn umfangreiche Vorarbeiten, z.B. in Form einer Aus- oder 
Weiterbildung, notwendig sind.  

Auch und gerade bei Entscheidungsprozessen, die ja den hier untersuch-
ten Einstellungsraten zugrunde liegen, sind solche Zusammenhänge zu 



 WESENTLICHE EINFLUSSGRÖSSEN UND DEREN AUSWIRKUNGEN 127 

beobachten. Die Veränderung einer Einflussgröße wird sich bei einem Fall, 
der auf der Kippe steht (Einstellungsrate 50%) stärker auswirken als bei 
einem Fall, der aufgrund anderer Umstände schon eindeutiger (in welche 
Richtung auch immer) bestimmt ist.  

 
 

10.1 Wesentliche Einflussgrößen und deren Auswirkungen 

Mit den in der Freiburger Kohortenstudie erfassten Daten ist es möglich, 
den Einfluss verschiedenster Größen auf die Entscheidung für oder gegen 
eine Einstellung von Verfahren nach §§ 45, 47 JGG zu bestimmen. Die 
vorhandenen Variablen stammen aus den Bereichen Delikt, Legalbiogra-
phie, Gericht und allgemeiner (gesellschaftlicher) Entwicklung. Diese Be-
reiche sind damit mehr oder weniger vollständig erfasst. So dürfte der Be-
reich Delikt durch die Erfassung des schwersten Delikts zusammen mit den 
Angaben, ob ggf. Tatmehrheit, Tateinheit, ein Versuch und/oder eine ge-
meinschaftliche Begehung vorlagen, zu einem guten Teil abgedeckt sein, 
auch wenn zusätzliche Angaben, die den Deliktsbereich weiter ausdifferen-
zieren, nicht vorhanden sind. Beispielsweise ist die Anzahl der verwirklich-
ten Delikte nicht direkt erfasst, auch wenn die Angabe Tatmehrheit tenden-
ziell auf mehrere Delikte verweist, wie auch die Angabe von Tateinheit 
zumeist einen komplexeren Fall vermuten lässt. Gleichfalls fehlen Angaben 
über den verursachten Schaden bzw. das Opfer.  

Die Person des Täters ist, zumindest wenn man ihr die Legalbiographie 
nicht direkt zuordnet, mit den Variablen Alter und Geschlecht sowie der 
Nationalität bzw. Ethnie nur unzureichend charakterisiert. Die Legalbio-
graphie selbst dürfte durch die Anzahl der vorangehenden Entscheidungen 
und der zusätzlichen Angabe, ob eine davon formeller Art war, im Wesent-
lichen erfasst sein, wenn auch weitere Angaben, z.B. über Einschlägigkeit, 
oder eine weitere Ausdifferenzierung der vorhergegangenen Erledigungen 
nach ihrer Art ggf. zu leichten Verbesserungen führen könnten.  

Weiterhin von Bedeutung ist die entscheidende Instanz selbst. Sie ist hier 
durch den Landgerichtsbezirk, in den die Erledigung fiel, indirekt erfasst. 
Diese Größe fasst sowohl die unterschiedlichen regionalen Verhältnisse, 
wie etwa eine je nach Standort (Stadt/Land) unterschiedliche Zentralisie-
rung der Behörden und anderer regionaler Gegebenheiten, als auch den Stil 
der den Bezirk prägenden Akteure zusammen. Nicht zuletzt scheinen es 
diese regionalen Organisationseinheiten zu sein, in denen eine Konsensbil-
dung bezüglich der Sanktionierungsstrategien abläuft. 
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Die allgemeine Entwicklung zwischen 1985 und 1995 wird stellvertre-
tend durch die Variable Periode aufgezeigt. Die diese Entwicklung verur-
sachenden Größen konnten nicht direkt erfasst werden. 

Diese Einflussgrößen, deren Umfang und Grenzen gerade diskutiert 
wurden, erklären zusammen ca. 36 % der in den Daten enthaltenen Varianz. 
Dies ist für ein logistisches Modell ein recht guter Wert. Es ist daher zu 
vermuten, dass eine weitere Ausdifferenzierung der Variablen der oben 
angesprochenen Bereiche, abgesehen vielleicht von dem Persönlichkeitsbe-
reich, das Modell zwar noch etwas verbessern würde. Die gefundenen Zu-
sammenhänge selbst dürften sich aber nicht mehr wesentlich ändern. 

Damit ist festzuhalten, dass die dem Delikt zuordenbaren Variablen (De-
liktstyp, Tateinheit, Tatmehrheit, Versuch und gemeinschaftliche Bege-
hung) die Entscheidung für oder gegen eine Einstellung am stärksten beein-
flussen (ca. 18 % Varianzaufklärung oder etwa die Hälfte der insgesamt 
aufgeklärten Varianz). An zweiter Stelle ist die Legalbiographie zu nennen 
(ca. 5 % oder ca. 1/7 der insgesamt aufgeklärten Varianz). An dritter Stelle 
folgt mit dem Landgerichtsbezirk eine Einflussgröße, die weder Tat- noch 
Tätermerkmale beinhaltet, sondern auf deutliche regionale Unterschiede in 
der Einstellungspraxis der Justiz verweist (ca. 4 % oder ca. 1/9 der insge-
samt aufgeklärten Varianz).119 Weiter signifikant, wenn auch mit geringer 
Varianzaufklärung, sind das Alter (0,6 %) und das Geschlecht (ca. 0,1 %). 
Ethnische Differenzen sind gleichfalls sehr gering oder nicht vorhanden (s. 
Kapitel 10.4). Nicht zuletzt ist die Periode (ca. 1 %) zu erwähnen, die eine 
signifikante Änderung der Einstellungspraxis in den 10 Jahren von 1985 
bis 1995 aufzeigt.  

An einem Beispiel sollen die Einflüsse der drei wichtigsten Variablen 
Deliktstyp, Legalbiographie und Landgerichtsbezirke untereinander vergli-
chen werden: Eine zufällige Änderung des Landgerichtsbezirks entspricht 
je nach Richtung im Mittel einer Änderung der Einstellungsrate von bei-
spielsweise 50 % auf 78 % bzw. 32 %. Eine entsprechende Änderung der 
Einstellungsrate ist auch zu beobachten, wenn anstelle eines Raubes ein 
räuberischer Diebstahl verwirklicht wurde oder anstelle einer Beleidigung 
eine einfache Körperverletzung, vice versa. Im Fall der Legalbiographie 
entspricht eine solche Änderung der Einstellungsrate dem Unterschied zwi-

                                           
119 In ihrer Untersuchung zur Praxis der Einstellungsentscheidung stellten Heinz & 

Storz (1992) fest, dass die Unterschiede zwischen den Bundesländern bedeutender 
waren als der Einfluss des Delikts oder der Legalbiographie. Hier zeigt sich nun, dass 
auch die regionalen Unterschiede innerhalb eines Bundeslands groß sind. 
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schen einer Erstregistrierung und einer Zweitregistrierung, wobei aber die 
erste keine formelle Sanktion nach sich zog.  

Auch das Alter des Täters und die Periode sind trotz ihrer geringeren Va-
rianzaufklärung nicht zu vernachlässigen, sind sie doch deutlich sichtbar 
(vgl. Abbildung 49f.). So verändert sich die Einstellungsrate (bei erstregist-
rierten deutschen Männern) über die gesamte Altersspanne von den 14-
Jährigen (74 %) zu den 21-Jährigen (50 %) gleichwohl nur in etwa so stark 
wie von einer zur nächsten Registrierung. In ähnlicher Größenordnung liegt 
auch die Änderung der Einstellungsrate über die Periode (1985: 55 %; 
1996: 74 %; erstregistrierte 16-jährige deutsche Männer). 

Die erwähnten Einflussgrößen interagieren in erster Näherung nicht un-
tereinander. So nehmen beispielsweise die Einstellungsraten über die An-
zahl der Registrierungen unabhängig von dem Delikt, dem Alter oder der 
Periode etc. in etwa gleich stark ab, wobei sich allerdings die Ausgangsra-
ten, d.h. die Raten bei der ersten Registrierung, deutlich bezüglich dieser 
Größen unterscheiden.  

Die Abbildung 49 zeigt die Abhängigkeit der Einstellungsraten von der 
Legalbiographie und dem Alter am Beispiel der deutschen Männer ('alle' 
Delikte). Mit der Anzahl der Registrierungen nehmen die Einstellungsraten 
ab, wobei sie ab etwa der 6. Registrierung im Folgenden konstant bleiben. 
Insgesamt reduziert sich die Einstellungsrate von ca. 72 % (1990) bei der 
Erstregistrierung auf knapp über 20 % bei der 6. und weiteren Registrierun-
gen. Fast man die 4. und 5. Registrierung sowie die 6. und die weiteren 
Registrierungen zusammen, so nehmen die Einstellungsraten bzw. genauer 
das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-Einstellungen von Registrierung 
zu Registrierung jeweils um etwa den gleichen Faktor (ca. um die Hälfte) 
ab.  

Obgleich die theoretische Grundlage für die Berücksichtigung der Le-
galbiographie bei der Sanktionierung und damit auch bezüglich einer Ein-
stellungsentscheidung nicht unumstritten ist,120 wurde ihre faktische Wir-
kung bezüglich der Sanktionsschwere empirisch nachgewiesen. So stellte 
Höfer (2002) generell einen starken Einfluss fest, der allerdings im Gel-
tungsbereich des JGGs noch ausgeprägter als im Erwachsenenstrafrecht ist. 
Dass sie gleichfalls sehr stark die Einstellungswahrscheinlichkeit beein-
flusst, war in diesem Zusammenhang zu erwarten. Neben der Anzahl der 
Registrierungen ist auch ihre Art von Bedeutung. War eine von ihnen for-

                                           
120 Eine ausführliche Darstellung findet sich bei Höfer (2002). 



130 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE  

mell, so wird es wahrscheinlicher, dass auch die nachfolgenden formell 
ausfallen.  

Über das Alter nehmen die Einstellungsraten bei der 1. Registrierung 
('alle' Delikte) relativ gleichmäßig von ca. 74 % bei den 14-Jährigen auf ca. 
50 % bei den 21-Jährigen ab. Da, wie erwähnt, die einzelnen Größen in 
erster Näherung voneinander unabhängig sind, ist eine analoge Altersab-
hängigkeit auch bei der 2. und weiteren Registrierung zu beobachten, wo-
bei die Einstellungsraten jeweils entsprechend niedriger sind.  

Abbildung 49: Einstellungsraten deutscher Männer, alle Delikte (ohne 
AuslG, AsylVfG u. StVG) in Abhängigkeit von der  
Legalbiographie und dem Alter 
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Bei der Interpretation des Alterseffekts mag die Annahme, dass mit zu-
nehmendem Alter Handlungsweisen verfestigter sein könnten und somit 
eine schärfere Reaktion erfordern, eine Rolle spielen. Wahrscheinlicher ist 
allerdings, dass einfach mit zunehmendem Alter die Taten (auch innerhalb 
einer Deliktsgruppe) schwerer werden. Dies konnte durch eine Auswertung 
der polizeilichen Registrierungen im Falle des einfachen Diebstahls gezeigt 
werden. So nimmt der Anteil des Ladendiebstahls – ein Deliktstyp, der fast 
routinemäßig eingestellt wird – am einfachen Diebstahl mit dem Alter ab. 
Auch bei Gewaltdelikten sind solche altersabhängigen Entwicklungen vor-
stellbar. 

Wie schon erwähnt, beeinflusst das verübte Delikt die Einstellungswahr-
scheinlichkeit am stärksten. So überwiegen die formellen Sanktionen auf 
der einen Seite beim Raub (32 % Einstellungen, erstregistrierte 16-jährige 
deutsche Männer, 1995) und dem schweren Diebstahl (36 %), während auf 
der anderen Seite der einfache Diebstahl (84 %) und der Betrug121 (90 %) 
                                           
121 Bei den Fällen in dieser Kategorie handelt es sich in ca. 60 % um Schwarzfahren. 
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zu einem Großteil informell erledigt werden. Eine gleichfalls hohe Einstel-
lungsrate liegt bei der jugendtypischen Sachbeschädigung (79 %) vor. Im 
Mittelfeld liegen die Einstellungsraten bei BtM-Delikten (72 %), während 
die Gewaltdelikte mit 46 % Einstellungen schon überwiegend formell ab-
geurteilt werden, wenn auch nicht so häufig wie bei den schon erwähnten 
schweren Eigentumsdelikten schwerer Diebstahl und dem Raub, der eine 
Subkategorie der zahlenmäßig von Körperverletzung dominierten Gewalt-
delikte ist. 

Tabelle 16: Typische Einstellungsraten  

  Männer Frauen  
  1. Registrierung 1. Reg 2. Reg 1. Registrierung 1. Reg 2. Reg

Nationalität / 16-Jährige 20-J. 16-J. 16-Jährige 20-J. 16-J.
Deliktstyp 1985 1995 1995 1995 1985 1995 1995 1995

Deutsche    
'alle Delikte' 55 % 76 % 56 % 60 % 62 % 87 % 70 % 79 %

einf. Diebstahl 60 % 82 % 60 % 77 % 62 % 90 % 71 % 88 %
schw. Diebstahl 22 % 37 % 22 % 16 % 14 % 37 % 28 % 26 %

 Betrug 78 % 88 % 74 % 81 % 79 % 92 % 83 % 87 %
Gewaltdelikte 32 % 49 % 37 % 25 % 24 % 70 % 74 % 11 %

 Raub 16 % 28 % 16 % 8 %   
BtM-Delikte 58 % 77 % 65 % 48 % 49 % 74 % 60 % 34 %

Sachbeschädigung 68 % 80 % 73 % 67 % 64 % 91 % 93 % 57 %
Aussiedler    

'alle Delikte' 55 % 78 % 54 % 60 % 61 % 88 % 66 % 81 %
einf. Diebstahl 61 % 85 % 58 % 82 % 52 % 91 % 67 % 86 %

schw. Diebstahl 20 % 49 % 22 %* 14 %   
Gewaltdelikte 38 % 24 % 19 %* 9 %   

Ausländer    
'alle Delikte' 50 % 71 % 48 % 66 % 65 % 82 % 60 % 83 %

einf. Diebstahl 54 % 81 % 58 % 82 % 66 % 87 % 64 % 90 %
schw. Diebstahl 18 % 27 % 16 % 17 %   

 Betrug 69 % 88 % 74 % 86 % 78 % 93 % 84 % 89 %
Gewaltdelikte 32 % 28 % 19 % 18 %   

 Raub 11 % 17 % 11 % 10 %   
BtM-Delikte 35 % 69 % 60 % 38 %   

Sachbeschädigung 64 % 73 % 52 % 73 %   

Vergleicht man den Einfluss der Delikte mit der von Höfer (2002) im 
Rahmen seiner Untersuchung zur Sanktionierung berechneten Delikts-
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schwere, so stimmen die Ergebnisse recht gut überein. Daraus lässt sich 
schließen, dass auch für die Verfahrenseinstellung bezüglich des Deliktes 
ähnliche Kriterien gelten wie im Allgemeinen bei der Festlegung der Sank-
tionsschwere. 

In Tabelle 16 sind beispielhaft einige Einstellungsraten für verschiedene 
Deliktstypen, Ausprägungen der Legalbiographie (1. + 2. Registrierung), 
Altersstufen, Nationalität/Ethnie, Geschlecht sowie zwei Zeitpunkte (1985, 
1995) aufgelistet, die das bisher Gesagte und im Folgenden noch in weite-
ren Aspekten Beschriebene konkretisieren. Es fehlen ein paar Kombinatio-
nen, bei denen die Fallzahlen eine sinnvolle Bestimmung nicht mehr zulie-
ßen.  

 
 

10.2 Interaktionen zwischen den Einflussgrößen 

Wie schon festgestellt, beeinflussen sich die verschieden Größen wie De-
likt, Legalbiographie etc. bezüglich der Einstellungsrate kaum gegenseitig. 
Aus diesem Grund wurden auch in dem Gesamtmodell, mit dessen Hilfe 
die am Anfang des vorigen Abschnitts beschriebene Stärke des Einflusses 
der einzelnen Variablen auf die Entscheidung bezüglich der Verfahrensein-
stellung bestimmt wurde, keine Interaktionseffekte zwischen diesen Grö-
ßen berücksichtigt.  

Gleichwohl zeigten die für einzelne Deliktsgruppen separat durchgeführ-
ten Auswertungen doch im Detail gewisse Unterschiede, die vor allem die 
Abhängigkeit der Einstellungsraten vom Alter und der Legalbiographie 
betreffen. Dies ist insbesondere deshalb erwähnenswert, weil zwischen den 
deliktsspezifisch differierenden Einflüssen dieser beiden Größen ein Zu-
sammenhang erkennbar ist. So entfalten das Alter und die Legalbiographie 
ihren Einfluss von Delikt zu Delikt in leicht unterschiedlicher Weise und, 
etwas vereinfacht gesagt, nicht gleichzeitig.  

Bei leichten Delikten, d.h. Delikten mit hohen Einstellungsraten, hängen 
diese Einstellungsraten stärker von der Legalbiographie ab, als dies bei 
schweren Delikten der Fall ist. Gleichzeitig scheint bei leichten Delikten 
die Abhängigkeit der Einstellungsraten vom Alter geringer auszufallen als 
bei schweren Delikten. Daraus resultiert in Folge auch ein Zusammenhang 
zwischen der Altersabhängigkeit und der Abhängigkeit von der Legalbio-
graphie. Ist die Altersabhängigkeit relativ stark, so ist die Abhängigkeit von 
der Legalbiographie geringer ausgeprägt und umgekehrt. 
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Dies mag daran liegen, dass bei der eher routinemäßigen Einstellung bei 
leichten Delikten die Legalbiographie zu den primären Standardkriterien 
der Einstellungsentscheidung gehört, während es sich bei der Einstellung 
der schwereren Delikte eher um Einzelfallentscheidungen handelt, bei der 
die Ausführung der Tat und die Persönlichkeit des Täters und damit ggf. 
auch sein Alter eine größere Rolle spielen. Vorstellbare Ursache könnte 
hier eine mit zunehmendem Alter geringer werdende Geständnisbereit-
schaft sein. 

 
 

10.3 Die Veränderung der Einstellungsraten zwischen 1985 und 1996 

In Abbildung 50 sind die Entwicklungen der Einstellungsraten über die 
Periode 1985 – 1996, differenziert nach Deliktstypen, dargestellt. Insge-
samt gesehen entwickeln sich die Einstellungsraten bei allen Deliktstypen 
gleich. Sie nehmen zuerst bis ca. 1992 sukzessive zu und bleiben danach in 
etwa konstant. Eine direkte Auswirkung der Reform des JGGs im Jahr 
1990 ist somit nicht feststellbar, vielmehr scheint die Praxis diese Reform 
eher vorweggenommen zu haben. 

Abbildung 50: Entwicklung der Einstellungsraten über die Periode  
(1985 – 1996) differenziert nach Delikten, 16-jährige  
deutsche Männer, 1. Registrierung 
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Gleichwohl sind leichte Unterschiede zwischen den einzelnen Delikten 
festzustellen: So ist die Veränderung der Einstellungsraten beim einfachen 
Diebstahl einerseits ausgeprägter und bei der Sachbeschädigung sowie den 
Gewaltdelikten andererseits geringer als im Mittel. Auch im zeitlichen Ver-
lauf sind tendenziell Unterschiede zu erkennen, wenngleich diese statistisch 
nicht signifikant sind: So scheint die Entwicklung bei den Gewaltdelikten 
und insbesondere bei dem Raub erst verzögert stattzufinden. Ein Ausnahme 
sind diesbezüglich die BtM-Delikte, deren Einstellungsraten über die ge-
samte Periode gleichmäßig ansteigen und nicht den ansonsten typischen 
stufenförmigen Verlauf zeigen.  

Die Veränderungen der Einstellungsraten über die Periode sind in erster 
Linie unabhängig von anderen Einflussgrößen und damit auch unabhängig 
von der Legalbiographie. Dies bedeutet, dass auch die Einstellungsraten bei 
beispielsweise der 3. Registrierung über die Periode im gleichen Maße an-
stiegen wie bei der ersten Registrierung, ja tendenziell sogar minimal stär-
ker (vgl. Kapitel 5). 

Als Ursache des Periodenverlaufs der Einstellungsraten erwähnt Heinz 
(1998) zwei Möglichkeiten: Entweder eine Zunahme der Bagatellkriminali-
tät oder eine geänderte Einschätzung der Fälle von Seiten der Justiz. Da der 
Periodenverlauf sich nicht ändert, wenn der Deliktstyp mit berücksichtigt 
wird bzw. bei allen Deliktstypen im Wesentlichen gleich ist, kann eine Ver-
lagerung hin zu leichteren Deliktstypen als Ursache der über die Periode 
zunehmenden Einstellungsraten ausgeschlossen werden. Mithin liegt es 
nahe, von einer veränderten Akzeptanz der Staatsanwaltschaft und der Ge-
richte bezüglich der Einstellungen auszugehen. Gleichwohl ist als Ursache 
eine Zunahme leichter Delikte nicht auszuschließen, insoweit sich diese 
jeweils innerhalb der verwendeten Deliktskategorien vollzieht. Im Falle des 
einfachen Diebstahls konnte anhand polizeilicher Registrierungen eine pa-
rallel zu den Einstellungsraten verlaufende Zunahme des Anteils des La-
dendiebstahls über die Periode beobachtet werden.  

Die Auswertung der Daten der Geburtskohorte 1985 ergab, soweit dies 
auf dieser Datengrundlage bestimmbar ist, dass sich die Einstellungsraten 
nach 1996 bis 2001 nicht mehr geändert haben. 
Mit der beobachteten Zunahme der Einstellungen über die Jahre geht aller-
dings keine entsprechende Zunahme an Auflagen, Weisungen und Ermah-
nungen einher, sondern letztere wurden über diese Jahre sowohl absolut, 
wie auch anteilmäßig seltener. 
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10.4 Nationalitäts- und geschlechtsspezifische Unterschiede 

Bei den Einstellungsraten der Deutschen ist, wie in Kapitel 10.1 erwähnt, 
insgesamt ein Geschlechtsunterschied festzustellen, der zwar mit einer Va-
rianzaufklärung von gerade 0,1 % gering ist, aber gleichwohl statistisch 
hoch signifikant ausfiel. Dieser Unterschied hat sich über die untersuchte 
Periode (1985 – 1996) verstärkt, ja vielleicht sogar erst aufgebaut (vgl. 
Ende Kapitel 7.8). Ursache dieser Differenz mag trotz der methodischen 
Kontrolle des Delikts eine im Mittel geringere Deliktsschwere innerhalb 
der einzelnen Deliktstypen bzw. eine ggf. im Durchschnitt andere Bege-
hungsform bei den Frauen sein (Auch dürfte ihnen meist eine bessere Le-
galprognose gestellt werden). Sucht man nach einer Erklärung dieser Un-
terschiede, so ist zuerst der einfache Diebstahl und eventuell noch der Be-
trug genauer zu analysieren, da das Deliktsspektrum der Frauen von diesen 
beiden Delikten dominiert wird (vgl. Tabelle 2). 

So ist beim einfachen Diebstahl der Anteil des Ladendiebstahls mit ca. 
92 % (1995) bei den Frauen wesentlich höher als bei den Männern (1995 
ca. 62 %). Da diese Unterschiede aber auch schon 1985,122 wenn auch auf 
einem niedrigeren Niveau vorhanden waren, so reichen sie als Erklärung 
der sich wohl erst in dieser Zeit aufbauenden Differenz bei den Einstel-
lungsraten nicht aus. Hinzu kommen muss eine andere Bewertung dieser 
Kriterien bei der Einstellungsentscheidung.  

Ethnische Differenzen sind bei den Frauen – sieht man von der unter-
schiedlichen Altersabhängigkeit ab – nicht festzustellen, wohl aber bei den 
Männern. Bei diesen sind die Verhältnisse von Einstellungen zu Nicht-
Einstellungen und damit auch die Einstellungsraten selbst tendenziell nied-
riger als bei den Deutschen. Gleichfalls ist die Altersabhängigkeit der Ein-
stellungsraten bei den ausländischen Männern geringer als bei den deut-
schen Männern. Dies bezieht sich nur auf die Einstellungen nach den §§ 
45, 47 JGG und sagt nichts über andere Einstellungsarten aus. Aufgrund 
der bei Ausländern im Vergleich zu den Deutschen größeren Diskrepanz 
zwischen den Angaben der polizeilichen Statistik und den justiziellen Ab-
urteilungen wird i.A. angenommen, dass die Rate der Einstellungen bei 
Ausländern höher ist als bei Deutschen (vgl. dazu zusammenfassend Ditt-
mann & Wernitzing 2003). Diese Annahme kann hier bezüglich der Ein-
                                           
122 Anteil Ladendiebstahl am einfachen Diebstahl 1985: Frauen ca. 84 %; Männer ca. 

43 % 
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stellungen nach den §§ 45, 47 JGG nicht ganz bestätigt werden. Wenn-
gleich sich das Ergebnis nur auf erstregistrierte 16-Jährige bezieht, trifft es 
doch trotz der zwischen Deutschen und Ausländern leicht differierenden 
Altersabhängigkeit auf alle Registrierungen der Jugendlichen zu. Bei letzte-
ren sind die Einstellungsraten der Ausländer etwas niedriger als bei den 
Deutschen. Bei den Heranwachsenden sind allerdings die Einstellungsraten 
nach den §§ 45, 47 JGG bei den Ausländern mit ca. 58 % bei Erstregistrie-
rungen (1990, 'alle Delikte') etwas höher als bei den Deutschen (ca. 
54 %).123 

Die Untergruppe der Aussiedler unterscheidet sich bezüglich ihrer 
Einstellungsraten nicht signifikant von der aller deutschen Männer. Dies 
gilt auch für den Fall der Gewaltdelikte. 

 

                                           
123 Bei Heranwachsenden sind 37 % der Registrierungen Einstellungen nach §§ 45, 47 

JGG. Weitere 27 % entfallen auf formelle Sanktionen nach dem JGG, während es sich 
bei den restlichen 36 % um Sanktionierungen nach dem allgemeinen Strafrecht han-
delt. Die Einstellungen nach allgemeinem Strafrecht werden nicht registriert.  

 

10.5 Wer stellt ein: Staatsanwalt oder Richter? 

Wird die Einstellungsrate in die Anteile der Richter (§ 47 JGG) bzw. 
Staatsanwälte (§ 45 JGG) zerlegt, so werden mit dem Modell, das auf den 
Variablen aus dem Deliktsbereich (Deliktstyp, Tateinheit, Tatmehrheit, 
Versuch und gemeinschaftliche Begehung), der Legalbiographie, dem 
Landgerichtsbezirk, dem Alter und dem Geschlecht sowie der Periode ba-
siert, unterschiedlich große Varianzanteile erfasst. Während das Modell für 
die Gesamt-Einstellungsraten ca. 36 % der Varianz erfasst, sind es bei den 
staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten ca. 38 % und im Fall der richter-
lichen Einstellungsraten ca. 21 %. Dies spricht dafür, dass bei der Staats-
anwaltschaft die Fälle eher routinemäßig nach einigen generellen (und in 
dem Modell erfassten) Kriterien wie Delikt und Legalbiographie erledigt 
werden, während die Richter zusätzliche Kriterien berücksichtigen, die sich 
wohl stärker an dem konkreten Einzelfall bzw. der Person des Täters orien-
tieren und durch das Modell nicht erfasst werden. 

Im einzelnen wurden folgende Abhängigkeiten beobachtet: 
Je häufiger ein Delikt durch die Staatsanwaltschaft eingestellt wird, des-

to stärker wird von dieser nach der Legalbiographie differenziert.  
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Bezüglich der Einstellungen durch die Staatsanwaltschaft ist die Alters-
abhängigkeit bei Delikten, die häufiger eingestellt werden, weniger stark 
ausgeprägt als bei Delikten, die eher selten eingestellt werden. Inwieweit 
dies mit der im Allgemeinen bei Jüngeren größeren Geständnisbereitschaft 
zusammenhängen könnte, muss hier offen bleiben. Bei den leichteren De-
likten dürfte sie ebenfalls größer sein und deshalb eventuell auch zu einer 
geringeren Altersabhängigkeit führen. 

Insgesamt hängen die Einstellungsraten der Richter nicht so stark vom 
Deliktstyp ab wie die der Staatsanwälte, wobei allerdings die Rangfolge der 
Delikte bezüglich der Einstellungsrate gleich bleibt. Die richterlichen Ein-
stellungsraten betragen im Mittel 40 % und variieren deliktsabhängig zwi-
schen 17 % und 53 % (erstregistrierte 16-jährige deutsche Männer 1990; 
Staatsanwälte: Mittel 52 %, Minimum 12 %, Maximum 68 %). Dies mag 
z.T. daran liegen, dass durch die Staatsanwaltschaft die Routinefälle schon 
im voraus eingestellt wurden. Andererseits kann dies bei Delikten, die sel-
ten durch den Staatsanwalt eingestellt werden, dazu führen, dass die rich-
terliche Einstellungsrate größer als die der Staatsanwaltschaft ist. Gleich-
falls hängen die richterlichen Einstellungsraten etwas weniger stark von der 
Legalbiographie ab, wobei allerdings die deliktsspezifischen Unterschiede 
wie bei der Staatsanwaltschaft ausfallen. Die Altersabhängigkeit entspricht 
dem bei den Einstellungen durch den Staatsanwalt gefundenen Bild. 

Generell sind sowohl staatsanwaltschaftliche wie auch richterliche Ein-
stellungen bei Frauen auch nach einer Einschränkung auf bestimmte De-
liktskategorien etwas häufiger als bei Männern, wobei sich aber die Ab-
hängigkeiten von der Legalbiographie und dem Alter kaum unterscheiden. 
Möglicherweise liegen bestimmte Vorraussetzungen für die Einstellung 
(z.B. Geständigkeit) unterschiedlich häufig vor. 

Bei den Ausländern stellen sowohl Staatsanwälte wie auch Richter etwas 
seltener als bei Deutschen ein, insbesondere bei Männern. Während die 
Abhängigkeit von der Legalbiographie keine Nationalitätsspezifika auf-
weist, ist die Altersabhängigkeit bei den Ausländern geringer als bei den 
Deutschen. 

 
 

10.6 Regionale Unterschiede 

Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist eine juristische Maxime. Gleich-
wohl ist vom Gesetzgeber nicht erfasst, wie die die Strafzumessung beein-
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flussenden Größen gegeneinander abzuwägen sind und in eine Entschei-
dung eingehen sollen. Dies ist sogar bewusst offen gelassen (Spielraumthe-
orie). Dies gilt auch für die Einstellungen nach dem JGG, wobei anzumer-
ken ist, dass diese sowohl für Vergehen wie auch Verbrechen vorgesehen 
sind, mithin die 'Schwere' der Tat keinen direkten Einfluss haben sollte. 
Der tatsächliche Einfluss des Deliktstyps mag auf einer entsprechend diffe-
rierenden Einschätzung der erzieherischen Notwendigkeiten basieren. In 
diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass inzwischen alle Bun-
desländer, Bayern ausgenommen, ihr Weisungsrecht gegenüber der Staats-
anwaltschaft gebrauchen und Diversionsrichtlinien erlassen haben. Diese 
verfolgen in der Regel zwei Ziele: eine weitergehende Ausschöpfung der 
Anwendungsmöglichkeiten und eine gleichmäßigere Handhabung der Di-
version (vgl. dazu ausführlich Heinz 1999 III). In Baden-Württemberg e-
xistieren solche Richtlinien seit Ende der 80er Jahre.  

Angesichts dieser vom Gesetz her relativ offenen Situation sind unter-
schiedliche Entscheidungen im Einzelfall zu erwarten. Dies bedeutet 
gleichfalls, dass selbst durch ein Modell, das alle Größen berücksichtigt, 
die die Entscheidung systematisch beeinflussen, keine allzugroße Aufklä-
rung der Varianz zu erwarten ist, da ja ein Großteil dieser Varianz an den 
Einzelfall gekoppelt ist. Insofern weist die für ein logistisches Modell rela-
tiv hohe Varianzaufklärung von ca. 36 % auf einen Grad an Gleichförmig-
keit hin, der Mechanismen der Konsensbildung über die Entscheidungskri-
terien bei Einstellungen voraussetzt.  

Dass in dem Modell durch die Landgerichtsbezirke ca. 4 % der Varianz 
aufgeklärt werden und sich damit die einzelnen Landgerichtsbezirke bezüg-
lich ihrer Einstellungsraten signifikant unterscheiden, ist auch als Hinweis 
zu sehen, in welchem regionalen Rahmen, der zugleich ein organisatori-
scher ist, die erwähnte Konsensbildung primär abläuft. In diesem Zusam-
menhang ist herauszuheben, dass die Entwicklung über die Periode, sowohl 
die Richter als auch die Staatsanwälte betreffend, trotz der personellen 
Fluktuationen schon in den einzelnen Landgerichtsbezirken relativ gleich-
mäßig verläuft (s. die jährlichen Einzelwerte in Abbildung 38 und 
Abbildung 39, S. 106f.), obgleich zwischen den Landgerichtsbezirken deut-
liche Differenzen bestehen. Dies ist nicht weiter verwunderlich, gaben doch 
in einer Befragung (Albrecht 1983) etwa 90 % der Strafrichter an, dass es 
in den Gerichtsbezirken (Straf-) Taxen gibt, die nahezu alle an Amtsgerich-
ten verhandelte Deliktsbereiche beträfen. 



 REGIONALE UNTERSCHIEDE 139 

Bei den richterlichen Einstellungsraten konnten die Auswirkungen dieses 
regionalen Kontextes direkt festgestellt werden: Differenziert man die rich-
terlichen Einstellungsraten auf dem Niveau von Amtsgerichten, so erhält 
man quasi-individuelle Einstellungsraten (dies ist möglich, da es in 68 von 
108 Amtsgerichten nur jeweils einen Richter gibt, der sich mit Jugendstraf-
sachen befasst). Die Varianz dieser quasi-individuellen Einstellungsraten 
konnte zu mehr als einem Drittel (42 %) auf den regionalen Kontext in 
Form der Landgerichtsbezirke zurückgeführt werden. 

Weiterhin fragt sich, ob innerhalb dieses lokalen Kontextes auch eine 
Übereinstimmung zwischen richterlichem und staatsanwaltschaftlichem 
Einstellungsverhalten nachweisbar ist. Ein einfacher (linearer) Zusammen-
hang ist nicht zu finden, wohl aber, zumindest tendenziell (R2 = 0,21), ein 
umgekehrt u-förmiger Verlauf. Das bedeutet, dass in Landgerichtsbezirken 
mit niedrigen staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten meist die richterli-
chen Einstellungsraten gleichfalls eher niedrig sind. In Landgerichtsbezir-
ken mit mittleren staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten sind die höchs-
ten richterlichen Einstellungsraten zu finden, während Landgerichtsbezirke 
mit hohen staatsanwaltschaftlichen Einstellungsraten meist wiederum rela-
tiv niedrige richterliche Einstellungsraten aufweisen. 

Im Vergleich mit anderen Bundesländern hatte Baden-Württemberg nach 
Bayern zusammen mit Hessen die zweitniedrigste Einstellungsrate (ca. 
58 %, 1985). Innerhalb Baden-Württembergs sind je nach Gerichtsort 
(Landgerichtsbezirke) Einstellungsraten von unter 20 % bis über 80 % fest-
zustellen (1. Registrierung, 1985, 14-Jährige, einfacher Diebstahl; s. 
Abbildung 36 S. 104).  

Über die Periode (1985–1995) nahmen die Einstellungsraten in allen 
Landgerichtsbezirken zu, und zwar, wenn auch nur tendenziell, um so stär-
ker, je niedriger sie anfangs waren. Damit nehmen die Unterschiede zwi-
schen den Landgerichtsbezirken in diesem Zeitraum tendenziell etwas ab.  

Weiter wurde untersucht, ob die in den einzelnen Landgerichtsbezirken 
unterschiedlichen Einstellungsraten von besonderen Merkmalen dieser Be-
zirke abhängen. Ein direkter Einfluss der Größe der Bezirke (Anzahl der 
Stellen) konnte nicht festgestellt werden. Die staatsanwaltschaftlichen Ein-
stellungsraten hängen allerdings mit einer Größe zusammen, die am ehes-
ten als Maß für die Spezialisierung auf Jugendstrafsachen zu bezeichnen ist 
(Spezialisierung = 1 – Stellen u.a. mit Jugendstrafsachen befasst/StellenGesamt). Diese 
Größe korreliert stark (0,6) mit den Einstellungsraten.  
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10.7 Resümee 

Die Einstellungsentscheidungen nach §§ 45, 47 JGG werden in erster Linie 
durch Charakteristika der Tat (Deliktstyp, Umfang und Begehungsform) 
und der Legalbiographie wie auch, wenngleich deutlich geringer, vom Al-
ter des Täters beeinflusst. Der gleichfalls signifikante Einfluss anderer Tä-
tervariablen, wie Geschlecht und Nationalität, ist dagegen von geringer 
Bedeutung.  

Über die untersuchte Periode (1985 – 1996) nahmen die Einstellungsra-
ten deutlich zu. Die Tatsache, dass diese Veränderung der Einstellungsraten 
nahezu deliktsunabhängig ist, lässt vermuten, dass sich die Einstellungskri-
terien der Justiz generell geändert haben. Andererseits konnte gerade für 
das häufigste Delikt, den einfachen Diebstahl, gezeigt werden, dass eine 
seiner leichteren Formen, der Ladendiebstahl, in dieser Periode gleichfalls 
anteilmäßig deutlich zugenommen hat. Dies wiederum lässt vermuten, dass 
eine Zunahme an Bagatellkriminalität die Steigerung der Einstellungsraten 
verursacht haben könnte. Trotz des erhöhten Anteils an Einstellungen 
nimmt über den betrachteten Zeitraum die Anzahl der Einstellungen, die 
mit Auflagen oder Weisungen verbunden sind, ab. 

Aus der nach den beiden einzelnen Paragraphen differenzierten Betrach-
tung der Einstellungsraten ergab sich der Eindruck, dass bei der Staatsan-
waltschaft die Fälle eher routinemäßig nach einigen generellen Kriterien 
wie Delikt und Legalbiographie erledigt werden, während die Richter zu-
sätzliche Kriterien berücksichtigen, die sich wohl stärker an dem konkreten 
Einzelfall bzw. der Person des Täters orientieren. 

Innerhalb Baden-Württembergs konnten deutliche regionale Unterschie-
de bezüglich der Einstellungsraten auf der Ebene der Landgerichtsbezirke 
nachgewiesen werden, die in ihrer Stärke in etwa dem Einfluss der Legal-
biographie auf die Einstellungsentscheidung entsprechen.  

Eine Analyse der richterlichen Einstellungsraten auf quasi-individuellem 
Niveau lässt vermuten, dass gerade die Landgerichtsbezirke den Rahmen 
bilden, in dem ein wichtiger Teil der Konsensbildung über angebrachte 
justizielle Reaktionen auf die Vergehen Jugendlicher stattfindet. Auf Seiten 
der Staatsanwaltschaft scheint der organisatorisch bedingte Spezialisie-
rungsgrad der betroffenen Staatsanwälte auf Jugendstrafsachen die Einstel-
lungsraten positiv zu beeinflussen. 

Wenngleich damit die Ergebnisse im Wesentlichen den Vermutungen 
und, soweit dort untersucht, auch anderen Studien (vgl. insbesondere die 
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auch auf Bundeszentralregister (BZR) -Daten basierende Studie von Storz 
(Heinz & Storz 1992)) entsprechen, so konnte hier eine sehr differenzierte 
Analyse der Einstellungspraxis der Justiz in Baden-Württemberg vorgelegt 
werden, die diese Vermutungen auf eine solide empirische Basis stellt bzw. 
die schon vorhandenen Studien bestätigt, ergänzt und erweitert. Dank des 
Kohorten-Designs der Freiburger Kohortenstudie, die z.Z. fünf Geburts-
jahrgänge umfasst, konnten die Abhängigkeiten vom Alter und der Periode 
präziser bestimmt werden, als dies mit 'einfachen' Längs- oder Querschnitt-
studien möglich ist. Insbesondere konnten die Veränderungen der Einstel-
lungspraxis in der untersuchten Periode von 1985 bis 1995 exakt erfasst 
werden.  
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11 Anhang I:  Grafische Darstellungen 

Prinzipielle Erläuterungen zu den Graphiken finden sich am Ende des Ka-
pitels 3. Ansonsten sei auf die Darstellung der Ergebnisse (Kapitel 0 und 8) 
verwiesen. 

 
 

Abbildung 51: Einstellungsraten Deutsche Männer, alle Delikte (ohne 
AuslG, AsylVfG u. StVG) 
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Abbildung 52: Deutsche Männer, einfacher Diebstahl 
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Abbildung 53: Deutsche Männer, schwerer Diebstahl 
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Abbildung 54: Deutsche Männer, Betrug 
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Abbildung 55: Deutsche Männer, Gewaltdelikte 
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Abbildung 56: Deutsche Männer, Raub 
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Abbildung 57: Deutsche Männer, BtM-Delikte 
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Abbildung 58: Deutsche Männer, Sachbeschädigung 
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Abbildung 59: Richterliche vs Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Deutsche Männer, alle Delikte (o. AuslG, AsylVfG u. StVG)  
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Abbildung 60: Richterliche vs Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Deutsche Männer, alle Delikte (o. AuslG, AsylVfG u. StVG), 
bezogen jeweils auf die Gesamtzahl der Erledigungen 
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Abbildung 61: Richterliche vs Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 

Deutsche Männer, einfacher Diebstahl 
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Abbildung 62: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Deutsche Männer, schwerer Diebstahl 
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Abbildung 63: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Deutsche Männer, Betrug 
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Abbildung 64: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Deutsche Männer, Gewaltdelikte 
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Abbildung 65: Deutsche Frauen, alle Delikte (ohne AuslG, AsylVfG  
u. StVG) 
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Abbildung 66: Deutsche Frauen, einfacher Diebstahl 
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Abbildung 67: Deutsche Frauen, schwerer Diebstahl 
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Abbildung 68: Deutsche Frauen, Betrug  
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Abbildung 69: Deutsche Frauen, Gewaltdelikte124 
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124 Wegen der geringen Anzahl Erledigungen wurden einige Kategorien zusammenge-

fasst. 
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Abbildung 70: Deutsche Frauen, BtM-Delikte 
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Abbildung 71: Deutsche Frauen, Sachbeschädigung 
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Abbildung 72: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Deutsche Frauen, alle Delikte (o. AuslG, AsylVfG u. StVG) 
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Abbildung 73: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 

Deutsche Frauen, einfacher Diebstahl 
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Abbildung 74: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Deutsche Frauen, Betrug 
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Abbildung 75: Aussiedler (Männer), alle Delikte (ohne AuslG, AsylVfG 
 u. StVG) 
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Abbildung 76: Aussiedler (Männer), einfacher Diebstahl 
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Abbildung 77: Aussiedler (Männer), schwerer Diebstahl 
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Abbildung 78: Aussiedler (Männer), Gewaltdelikte 
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Abbildung 79: Richterliche vs Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Aussiedler (Männer), alle Delikte (o. AuslG, AsylVfG  
u. StVG) 
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Abbildung 80: Aussiedler (Frauen), 'alle Delikte' 
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Abbildung 81: Aussiedler (Frauen), einfacher Diebstahl 
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Abbildung 82: Ausländische Männer, alle Delikte (ohne AuslG, AsylVfG  
u. StVG) 
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Abbildung 83: Ausländische Männer, einfacher Diebstahl 
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Abbildung 84: Ausländische Männer, schwerer Diebstahl 
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Abbildung 85: Ausländische Männer, Betrug 
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Abbildung 86: Ausländische Männer, Gewaltdelikte 
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Abbildung 87: Ausländische Männer, Raub 
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Abbildung 88: Ausländische Männer, BtM-Delikte 
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Abbildung 89: Ausländische Männer, Sachbeschädigung 
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Abbildung 90: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Ausländische Männer, alle Delikte (o. AuslG, AsylVfG  
u. StVG) 
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Abbildung 91: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 

Ausländische Männer, einfacher Diebstahl 
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Abbildung 92: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Ausländische Männer, schwerer Diebstahl 
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Abbildung 93: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Ausländische Männer, Betrug 
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Abbildung 94: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Ausländische Männer, Gewaltdelikte 
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Abbildung 95: Ausländische Frauen, alle Delikte (ohne AuslG, AsylVfG  
u. StVG) 
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Abbildung 96: Ausländische Frauen, einfacher Diebstahl 
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Abbildung 97: Ausländische Frauen, Betrug 
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Abbildung 98: Richterliche vs Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 
Ausländische Frauen, alle Delikte (o. AuslG, AsylVfG  
u.. StVG) 
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Abbildung 99: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungsraten, 

Ausländische Frauen, einfacher Diebstahl 
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Abbildung 100: Richterliche und Staatsanwaltschaftliche Einstellungs-
raten, Ausländische Frauen, Betrug 
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Abbildung 101: Einfuß des Gerichtsorts* auf die Einstellungsrate 
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Parameter Gerichtsort

Thüringen
Brandenburg

Sachsen
MV

Sachsen-Anhalt
Rheinland-Pfalz

NRW
Niedersachsen
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Hamburg
Bremen

Berlin
Bayern

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 
* Bei den Gerichtsorten 1 bis 17 handelt es sich um die Landgerichts-

bezirke in Baden-Württemberg. 
 



  169 

12 Anhang II:  Daten 

In der folgenden Tabelle 17 sind beispielhaft für die deutschen Männer 
('alle' Delikte) die Anzahl der Entscheidungen aufgelistet, die in die Analy-
sen eingegangen sind.  
Auf die Dokumentation dieser Daten für andere geschlechtsspezifische und 
ethnische bzw. nationalspezifische Gruppen differenziert nach Delikt wur-
de aus Platzgründen verzichtet. Bei Bedarf können sie beim Autor angefor-
dert werden. 

Tabelle 17: Einstellungen nach JGG deutsche Männer, alle Delikte 

Kohorte 1970 Alter: 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ

1. Registrierung Erledigungen 728 1439 1374 1179 869 631 426 221 6867

Einstellungen StA 37 % 35 % 38 % 31 % 31 % 36 % 40 % 46 % 35 %

Einstellungen Richter 16 % 23 % 22 % 24 % 24 % 15 % 12 % 13 % 21 %

Einstellungen Gesamt 53 % 58 % 59 % 55 % 55 % 51 % 53 % 59 % 56 %

2. Registrierung Erledigungen 82 329 452 565 499 416 327 148 2818

Einstellungen StA 18 % 17 % 17 % 18 % 18 % 18 % 18 % 21 % 18 %

Einstellungen Richter 18 % 18 % 18 % 20 % 15 % 14 % 13 % 11 % 16 %

Einstellungen Gesamt 37 % 34 % 35 % 38 % 33 % 32 % 31 % 32 % 34 %

3. Registrierung Erledigungen 15 105 210 264 313 280 222 119 1528

Einstellungen StA 20 % 10 % 10 % 9 % 15 % 11 % 19 % 13 % 13 %

Einstellungen Richter 20 % 10 % 12 % 11 % 12 % 14 % 8 % 8 % 11 %

Einstellungen Gesamt 40 % 20 % 21 % 20 % 26 % 24 % 27 % 22 % 24 %

4. und 5.  Erledigungen 5 38 109 187 281 314 295 143 1372

Registrierung Einstellungen StA 0 % 16 % 6 % 10 % 11 % 7 % 9 % 14 % 9 %

Einstellungen Richter 0 % 16 % 13 % 4 % 7 % 8 % 8 % 6 % 8 %

Einstellungen Gesamt 0 % 32 % 19 % 14 % 18 % 15 % 18 % 20 % 17 %

6. und weitere  Erledigungen 1 2 17 60 103 138 212 124 657

Reg. Einstellungen StA 100 % 0 % 6 % 5 % 4 % 4 % 6 % 9 % 6 %

Einstellungen Richter 0 % 0 % 18 % 7 % 6 % 7 % 5 % 8 % 6 %

Einstellungen Gesamt 100 % 0 % 24 % 12 % 10 % 10 % 10 % 17 % 12 %

Alle Reg. Erledigungen 831 1913 2162 2255 2065 1779 1482 755 13242

Einstellungen StA 35 % 30 % 29 % 22 % 21 % 20 % 21 % 24 % 25 %

Einstellungen Richter 16 % 22 % 19 % 19 % 17 % 13 % 10 % 10 % 17 %

Einstellungen Gesamt 51 % 51 % 48 % 42 % 38 % 33 % 31 % 34 % 41 %
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Kohorte 1973 Alter: 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ

1. Registrierung Erledigungen 530 1153 1176 973 760 630 352 130 5704

Einstellungen StA 36 % 40 % 43 % 49 % 52 % 47 % 55 % 46 % 45 %

Einstellungen Richter 23 % 27 % 25 % 20 % 13 % 13 % 11 % 14 % 20 %

Einstellungen Gesamt 60 % 67 % 68 % 69 % 64 % 60 % 66 % 60 % 65 %

2. Registrierung Erledigungen 45 194 362 423 423 393 293 105 2238

Einstellungen StA 24 % 18 % 23 % 28 % 32 % 27 % 31 % 30 % 27 %

Einstellungen Richter 16 % 24 % 17 % 19 % 17 % 9 % 10 % 8 % 15 %

Einstellungen Gesamt 40 % 42 % 41 % 47 % 50 % 36 % 41 % 37 % 43 %

3. Registrierung Erledigungen 11 52 131 205 264 222 218 81 1184

Einstellungen StA 18 % 6 % 11 % 17 % 20 % 18 % 19 % 23 % 17 %

Einstellungen Richter 27 % 21 % 10 % 14 % 11 % 9 % 5 % 9 % 10 %

Einstellungen Gesamt 45 % 27 % 21 % 31 % 31 % 27 % 23 % 32 % 28 %

4. und 5.  Erledigungen 1 17 80 142 221 288 273 103 1125

RegistrierungEinstellungen StA 0 % 12 % 14 % 8 % 15 % 13 % 12 % 14 % 13 %

Einstellungen Richter 0 % 0 % 15 % 9 % 10 % 7 % 7 % 2 % 8 %

Einstellungen Gesamt 0 % 12 % 29 % 17 % 26 % 20 % 20 % 16 % 21 %

6. und weitere  Erledigungen 0 1 14 27 84 118 152 114 510

Reg. Einstellungen StA 0 % 7 % 15 % 12 % 8 % 4 % 8 % 8 %

Einstellungen Richter 0 % 0 % 4 % 4 % 3 % 5 % 4 % 4 %

Einstellungen Gesamt 0 % 7 % 19 % 15 % 11 % 9 % 12 % 12 %

Alle Reg. Erledigungen 587 1417 1763 1770 1752 1651 1288 533 10761

Einstellungen StA 35 % 35 % 35 % 36 % 36 % 30 % 28 % 25 % 33 %

Einstellungen Richter 23 % 26 % 22 % 18 % 13 % 10 % 8 % 8 % 16 %

Einstellungen Gesamt 58 % 61 % 56 % 54 % 49 % 39 % 37 % 32 % 49 %

Kohorte 1975 Alter: 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ

1. Registrierung Erledigungen 533 1175 1141 1105 768 597 488 142 5949

Einstellungen StA 48 % 53 % 62 % 58 % 57 % 49 % 46 % 42 % 55 %

Einstellungen Richter 21 % 19 % 16 % 14 % 12 % 12 % 9 % 11 % 15 %

Einstellungen Gesamt 69 % 72 % 79 % 72 % 69 % 61 % 56 % 54 % 70 %

2. Registrierung Erledigungen 52 236 393 456 436 386 323 130 2412

Einstellungen StA 38 % 28 % 31 % 30 % 30 % 29 % 28 % 33 % 30 %

Einstellungen Richter 17 % 21 % 22 % 18 % 15 % 11 % 9 % 5 % 15 %

Einstellungen Gesamt 56 % 50 % 53 % 48 % 45 % 40 % 36 % 38 % 45 %

3. Registrierung Erledigungen 7 61 163 219 237 257 215 83 1242

Einstellungen StA 14 % 15 % 23 % 16 % 24 % 21 % 18 % 17 % 20 %

Einstellungen Richter 14 % 21 % 15 % 15 % 13 % 9 % 10 % 7 % 12 %

Einstellungen Gesamt 29 % 36 % 38 % 31 % 36 % 30 % 28 % 24 % 32 %
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4. und 5.  Erledigungen 2 30 88 183 232 263 245 128 1171

Reg. Einstellungen StA 0 % 20 % 8 % 13 % 13 % 14 % 9 % 5 % 11 %

Einstellungen Richter 50 % 13 % 18 % 14 % 9 % 6 % 7 % 12 % 10 %

Einstellungen Gesamt 50 % 33 % 26 % 26 % 23 % 21 % 16 % 17 % 21 %

6. und weitere  Erledigungen 0 3 21 38 89 134 186 126 597

Reg. Einstellungen StA 33 % 19 % 21 % 7 % 10 % 9 % 6 % 9 %

Einstellungen Richter 0 % 14 % 13 % 9 % 6 % 5 % 10 % 8 %

Einstellungen Gesamt 33 % 33 % 34 % 16 % 16 % 14 % 16 % 17 %

Alle Reg. Erledigungen 594 1505 1806 2001 1762 1637 1457 609 11371

Einstellungen StA 46 % 47 % 49 % 42 % 38 % 31 % 27 % 22 % 39 %

Einstellungen Richter 21 % 20 % 17 % 15 % 12 % 10 % 8 % 9 % 14 %

Einstellungen Gesamt 68 % 66 % 66 % 57 % 50 % 41 % 35 % 31 % 53 %

Kohorte 1978 Alter: 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ

1. Registrierung Erledigungen 688 1347 1359 1187 740 320 5641

Einstellungen StA 65 % 68 % 65 % 59 % 52 % 65 % 63 %

Einstellungen Richter 15 % 14 % 13 % 12 % 12 % 8 % 13 %

Einstellungen Gesamt 80 % 81 % 78 % 71 % 64 % 73 % 75 %

2. Registrierung Erledigungen 73 252 467 597 514 210 2113

Einstellungen StA 37 % 36 % 37 % 38 % 33 % 40 % 37 %

Einstellungen Richter 27 % 19 % 16 % 16 % 13 % 10 % 15 %

Einstellungen Gesamt 64 % 55 % 53 % 54 % 47 % 50 % 52 %

3. Registrierung Erledigungen 10 73 162 301 292 120 958

Einstellungen StA 60 % 26 % 28 % 24 % 22 % 30 % 25 %

Einstellungen Richter 0 % 19 % 15 % 18 % 11 % 6 % 14 %

Einstellungen Gesamt 60 % 45 % 43 % 42 % 34 % 36 % 39 %

4. und 5.  Erledigungen 5 33 94 208 271 151 762

Reg. Einstellungen StA 60 % 24 % 14 % 14 % 16 % 20 % 17 %

Einstellungen Richter 20 % 15 % 14 % 11 % 10 % 7 % 10 %

Einstellungen Gesamt 80 % 39 % 28 % 25 % 25 % 26 % 27 %

6. und weitere  Erledigungen 1 5 13 42 95 59 215

Reg. Einstellungen StA 100 % 20 % 0 % 10 % 9 % 12 % 10 %

Einstellungen Richter 0 % 0 % 15 % 7 % 11 % 3 % 8 %

Einstellungen Gesamt 100 % 20 % 15 % 17 % 20 % 15 % 18 %

Alle Reg. Erledigungen 777 1710 2095 2335 1912 860 9689

Einstellungen StA 62 % 60 % 53 % 44 % 35 % 42 % 48 %

Einstellungen Richter 16 % 15 % 14 % 14 % 12 % 8 % 13 %

Einstellungen Gesamt 78 % 75 % 67 % 58 % 47 % 50 % 62 %
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13 Anhang III:  Modellparameter 

In diesem Kapitel sind die verschiedenen Gütewerte der Modellanpassung 
und Maße für die Erklärungskraft der Modelle sowie die Modellparameter 
selbst dokumentiert. Die Gütewerte χ2 und p sind im Exkurs auf Seite 17 
beschrieben.  

Die 'receiver operating characteristic' (ROC) ist ein Wert, der die Vor-
hersagekraft eines Modells charakterisiert. Er variiert zwischen dem Mini-
malwert 0,5, bei dem das Modell keine Vorhersagekraft hat, und dem Ma-
ximum 1, bei dem eine perfekte Vorhersage vorliegt. Weitere Angaben zu 
diesem Wert folgen im nächsten Unterkapitel.  

Weiter ist in den folgenden Tabellen ein pseudo-R2-Wert (nach McFad-
den) angegeben. Dieser Wert stellt einen bedingten Ersatz für den aus der 
linearen Regression bekannten Determinationskoeffizienten R2 dar, der die 
Erklärungskraft des Modells misst. Wie dieser kann pseudo-R2 nur Werte 
zwischen 0 und 1 annehmen, und ein Modell sagt den Eintritt bzw. Nicht-
Eintritt eines Ereignisses (hier die Einstellung) um so besser vorher, je nä-
her dieser Wert bei 1 liegt. In empirischen Anwendungen liegen die er-
reichten Werte deutlich unter dem theoretischen Maximum von 1. Andreß 
et al. (1997) geben an, dass ein Wert unter 0,05 einem eher geringen Zu-
sammenhang entspricht, ein Wert über 0,2 allerdings schon auf einen star-
ken Zusammenhang hinweist. Werte über 0,4 werden nur äußerst selten 
erreicht. Weitere Angaben zu pseudo-R2 folgen gleichfalls im nächsten 
Unterkapitel. 

Gütewerte und Erklärungskraft eines Modells sind zwei unterschiedliche 
Aspekte. Während der Gütewert angibt, inwieweit die Einstellungsraten für 
alle verwendeten Variablenmuster von dem Modell gut wiedergegeben 
werden, bezieht sich die Erklärungskraft auf die Vorhersagbarkeit einer 
Entscheidung. Hängt nun z.B. die Art der Entscheidung fast nicht von einer 
Variablen ab, so können zwar die Einstellungsraten durch das Modell rich-
tig wiedergegeben werden, die Vorhersage wird aber dadurch nicht verbes-
sert. Beispielhaft kann dies an den Modellen für einfachen Diebstahl und 
Sachbeschädigung nachvollzogen werden. 

Die Graphiken in Anhang I stellen die Abhängigkeit von einer der drei 
Variablen Legalbiographie, Alter bzw. Periode dar. Die jeweiligen beiden 
anderen Variablen wurden auf die 1. Registrierung 16-Jähriger im Jahr 
1990 fixiert. Mit Hilfe der im Folgenden dokumentierten Modellparameter 
können die Einstellungsraten auch für andere Nebenbedingungen als den in 
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den Graphiken verwendeten berechnet werden. Z.B. könnte mit ihrer Hilfe 
die Altersabhängigkeit der Einstellungsraten für die 3. Registrierung im 
Jahr 1995 berechnet und dargestellt werden. Dabei wäre wie folgt vorzuge-
hen: 

Das A-P-R-Modell wurde mit Hilfe einer logistischen Regression be-
rechnet. Die zu Grunde liegende Formel für λ (Einstellungsrate) lautet: 

(1)   λ = exb / (1+exb),  wobei xb sich additiv aus der Konstante und den 
entsprechenden Alters-, Perioden- und Registrierungsparametern zusam-
mensetzt. Die Konstante selbst wurde für das Alter 14, die Periode 85 so-
wie die 1. Registrierung berechnet.  

Somit berechnet sich z.B. die Einstellungsrate für die erste Registrierung 
14-Jähriger im Jahr 1985 nur aus der Konstanten λ14,85,1 = eKonstante / (1 + 
eKonstante), im Fall der deutschen Männer, für alle Delikte ist dies (e0,3 = 
1,35) 1,35/2,35 = 0,57 oder 57 %. Im Fall der Einstellungsrate für die 4.-5. 
Registrierung 20-Jähriger im Jahr 1985 bestimmt sich xb20,85,4 zu Konstante 
+ Alter(20) + Registrierung(4) = 0,3 – 0,88 – 1,89 = -2,47 und damit λ20,85,4 
zu e -2,47 / (1 + e –2,47) = 0,085 / 1,085 = 0,078 oder 7,8 %.  

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Darstellung der Odds hinzu-
weisen, die ja schon mehrfach erwähnt wurde (s. z.B. Fußnote 10). Die 
Odds definieren sich als das Verhältnis von Einstellungen zu Nicht-
Einstellungen, d.h. Odd = λ/(1 – λ). Aus Gleichung (1) ergibt sich umge-
formt (s. Fußnote 10): 

(2)   Odd = λ/(1 – λ) = e Konstante  
* e Alter  

* e Periode  
* e Registrierung 

Damit können die Odds als Produkt der exponentierten Modellparameter 
dargestellt werden. 

 

13.1 Vorhersagekraft der Modelle (ROC und pseudo-R2) 

Mit Hilfe des logistischen Modells lässt sich für jedes Ereignis anhand der 
zugehörigen Variablen (z.B. erstregistrierte 16-Jährige 1990) die Wahr-
scheinlichkeit (p) einer Einstellung bestimmen (z.B. bei deutschen Män-
nern, einfacher Diebstahl, voriges Variablenmuster p ≈ 0,74). Berücksich-
tigt man alle Ereignisse und zählt solche, deren vorhergesagte Wahrschein-
lichkeit über einem bestimmten Schwellenwert125 liegt, zu den positiv vor-

                                           
125 Im Normalfall würde man diesen Schwellenwert auf 0,5 oder 50 % setzen, da ab 

diesem Wert ein positives Ergebnis (eine Einstellung) wahrscheinlicher als ein negati-
ves Ergebnis (Nicht-Einstellung) ist. Allerdings kann es auch Gründe geben, andere 
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hergesagten sowie die restlichen zu den negativ vorhergesagten, so kann 
man diese Vorhersagen mit dem tatsächlichen Ergebnis vergleichen (s. 
Tabelle 18). Aus den verschieden möglichen Angaben, die dieser Tabelle 
(jeweils in Abhängigkeit vom Schwellenwert) entnommen werden können, 
gehen in den ROC-Wert nur der Anteil der (richtig) positiv vorhergesagten 
an den tatsächlich eingestellten Verfahren (Sensitivity Pr( +| T)), sowie 
umgekehrt der Anteil der (richtig) negativ vorhergesagten an den tatsäch-
lich nicht eingestellten Verfahren (Specificity Pr( -| ~T)) ein. Beide Größen 
hängen sowohl von der Vorhersagekraft des Modells (sie liegen um so nä-
her bei 100 %, je besser das Modell ist) wie auch von dem gewählten 
Schwellenwert ab. 

Die Abbildung 102 (rechts) zeigt diese Abhängigkeit der beiden Größen 
vom Schwellenwert (s.a. Tabelle 18). So wird bei einem niedrigen Schwel-
lenwert fast allen Ereignissen ein positives Ergebnis vorhergesagt, und dies 
sollte, wenn das Modell auch nur einen Teil der entscheidungsrelevanten 
Variablen richtig erfasst hat, verstärkt auch für die Ereignisse zutreffen, die 
tatsächlich so entschieden wurden. Somit ist die sogenannte Sensitivität bei 
einem niedrigen Schwellenwert hoch (bei einem Schwellenwert von 0 im-
mer 100 %) und nimmt mit zunehmendem Schwellenwert ab. Spätestens 
bei einem Schwellenwert von 1 wird kein Ereignis mehr positiv vorherge-
sagt und somit auch keines, auf das dies tatsächlich zutrifft. Folglich ist für 
den Schwellenwert 1 die Sensitivität immer 0.  

                                                                                                                            
Schwellenwerte zu wählen, wenn man z.B. Ereignisse mit besonders sicherem Ergeb-
nis selektieren will. In diesem Fall könnte man z.B. eine Schwelle von 0,9 oder 90 % 
wählen, um Ereignisse mit positivem Ergebnis auszuwählen (oder mit einer Schwelle 
von 0,1 die mit negativem Ergebnis).  
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Tabelle 18:  Vorhergesagte und tatsächliche Einstellungen bzw. Nicht-
Einstellungen für verschiedene Schwellen. Einfacher  
Diebstahl, deutsche Männer 

Tatsächlich:     Ja Nein Gesamt  
Vorhersage (Schwelle 50 %) + 9432 3760 13192 Sensitivity  Pr( +| T) 88,4 %

- 1236 2684 3920 Specificity Pr( -|~T) 41,6 %
Gesamt 10668 6444 17112  

Vorhersage (Schwelle 10 %) + 10659 6364 17023 Sensitivity  Pr( +| T) 99,9 %
- 9 80 89 Specificity Pr( -|~T) 1,2 %

Vorhersage (Schwelle 30 %) + 10333 5114 15447 Sensitivity  Pr( +| T) 96,9 %
- 335 1330 1665 Specificity Pr( -|~T) 20,6 %

Vorhersage (Schwelle 70 %) + 6451 1727 8178 Sensitivity  Pr( +| T) 60,5 %
- 4217 4717 8934 Specificity Pr( -|~T) 73,2 %

Vorhersage (Schwelle 80 %) + 3157 569 3726 Sensitivity  Pr( +| T) 29,6 %
- 7511 5875 13386 Specificity Pr( -|~T) 91,2 %

Da, wie gerade erwähnt, bei einem niedrigen Schwellenwert fast alle Er-
eignisse positiv vorhergesagt werden und somit fast keine negativ, ist die 
Spezifität, d.h. der Anteil der negativ vorhergesagten Ereignisse an allen 
tatsächlich negativen Ereignissen, gleichfalls niedrig. Nähert sich der 
Schwellenwert der 1, so werden fast alle Ereignisse negativ vorhergesagt 
und damit auch die tatsächlich negativen. Die Spezifität erreicht damit bei 
einer Schwelle von 1 immer den Wert 1. 

Damit ein Modell nun eine gute Vorhersage liefert, reicht es nicht aus, 
dass beispielsweise die Sensitivität alleine immer möglichst hoch ist – die-
ses Kriterium für sich genommen ließe sich immer durch einen entspre-
chend niedrig gewählten Schwellenwert erreichen –, sondern dass gleich-
zeitig die Spezifität möglichst groß ist. Dieses gemeinsame Kriterium wird 
in der sogenannten ROC-Kurve sichtbar, die man erhält, wenn für die ver-
schiedenen in den Daten vorkommenden Schwellenwerte (Wahrscheinlich-
keiten) die Sensitivität gegen 1 minus die Spezifität aufträgt. Diese ROC-
Kurve beginnt bei (0|0), was einem Schwellenwert von 1 entspricht, und 
endet bei (1|1), was einem Schwellenwert von 0 entspricht. Hat das Modell 
keine Vorhersagekraft, so verläuft die Kurve entlang der 45° Linie. Je grö-
ßer die Vorhersagekraft, desto stärker ist die Kurve nach oben ausgebeult. 
Die Fläche unter der Kurve ist ein Maß für die Vorhersagekraft des Mo-
dells. Sie beträgt 0,5 falls das Modell keine Vorhersagekraft hat. Ein per-
fektes Modell erreicht eine Fläche von 1. 
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Abbildung 102: Sensitivität, Spezifität und ROC-Kurve am Beispiel des 
einfachen Diebstahls, deutsche Männer 
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Im Fall einer linearen Regression ist der Determinationskoeffizient R2 das 
Maß, das die Erklärungskraft des Modells erfasst. Dieser kann aber nicht in 
der gleichen Form bei einer logistischen Regression berechnet werden.126 
In der Literatur finden sich einige alternative Maßzahlen, die jeweils be-
stimmte Vorteile haben. Allerdings gibt es keine Übereinstimmung, welche 
optimal wäre, und keine unterstützt exakt die einfache Interpretation als 
erklärte Varianz, die bei R2 möglich ist. Hier wird ein Maß von McFadden 
benutzt, das auf den Werten der bei der Bestimmung des Modells zu opti-
mierenden Log-Likelihoodfunktion basiert. Dabei ist LK der optimale Wert 
für das Modell, das nur aus der Regressionskonstanten besteht und LV der 
Wert für das volle Modell. Das als pseudo R2 oder auch als relative Devi-
anzreduktion bezeichnete Maß berechnet sich dann wie folgt:    pseudo R2 
= 1 – LV / LK  

Damit pseudo R2 den Maximalwert von 1 erreichen könnte, müsste LV 
null sein, was aber nur dann der Fall wäre, wenn alle Ereignisse mit einer 
hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden könnten.  

 

                                           
126 Vgl. Andreß et al. (1997) S.287. 



 ANHANG III:  MODELLPARAMETER 177 

Tabelle 19: A-P-R-Modell, deutsche Männer, 'alle Delikte' 

χ2 = 190 df = 125 p = 0,0002 ROC = 0,73 pseudo R2 = 0,12 Konstante = 0,30 ± 0,06

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,04 ± 0,06 -0,15 ± 0,06 -0,26 ± 0,05 -0,63 ± 0,06 -0,72 ± 0,06 -0,88 ± 0,06 -0,98 ± 0,08

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,20 ± 0,08 0,17 ± 0,07 0,51 ± 0,06 0,52 ± 0,07 0,73 ± 0,06 1,03 ± 0,07 0,88 ± 0,06
 93 94 95 96  
 1,10 ± 0,06 0,99 ± 0,07 0,92 ± 0,07 1,10 ± 0,07  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,91 ± 0,03 -1,45 ± 0,04 -1,89 ± 0,04 -2,27 ± 0,07  

Tabelle 20: A-P-R-Modell, deutsche Männer, einfacher Diebstahl 

χ2 = 212 df = 119 p = 0,0 ROC = 0,74 pseudo R2 = 0,13 Konstante = 0,35 ± 0,07

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 0,10 ± 0,08 -0,02 ± 0,10 -0,10 ± 0,08 -0,23 ± 0,10 -0,36 ± 0,09 -0,28 ± 0,11 -0,31 ± 0,15

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,21 ± 0,12 0,31 ± 0,10 0,42 ± 0,09 0,58 ± 0,10 0,79 ± 0,08 1,12 ± 0,11 1,24 ± 0,09
 93 94 95 96  
 1,31 ± 0,09 1,41 ± 0,12 1,03 ± 0,11 1,22 ± 0,12  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -1,11 ± 0,04 -1,86 ± 0,07 -2,40 ± 0,08 -2,97 ± 0,16  

Tabelle 21: A-P-R-Modell, deutsche Männer, schwerer Diebstahl 

χ2 = 157 df = 119 p = 0,01 ROC = 0,72 pseudo R2 = 0,10 Konstante = -0,88 ± 0,17

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,16 ± 0,17 -0,28 ± 0,21 -0,57 ± 0,18 -0,93 ± 0,21 -1,17 ± 0,21 -1,61 ± 0,25 -1,29 ± 0,31

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 -0,3 ± 0,3 0,0 ± 0,2 0,4 ± 0,2 0,4 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,7 ± 0,2 0,6 ± 0,2
 93 94 95 96  
 0,7 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,7 ± 0,2 0,7 ± 0,2  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,76 ± 0,09 -1,32 ± 0,14 -1,61 ± 0,16 -1,33 ± 0,21  

Tabelle 22: A-P-R-Modell, deutsche Männer, Betrug 

χ2 = 116 df = 105 p = 0,22 ROC = 0,75 pseudo R2 = 0,14 Konstante = 1,0 ± 0,5

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 0,1 ± 0,4 0,3 ± 0,4 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,4 -0,3 ± 0,4 -0,5 ± 0,4 -0,3 ± 0,4

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,2 ± 0,5 -0,3 ± 0,5 -0,1 ± 0,4 -0,0 ± 0,5 0,7 ± 0,4 0,6 ± 0,4 0,6 ± 0,4
 93 94 95 96  
 1,2 ± 0,4 0,8 ± 0,4 0,9 ± 0,4 0,7 ± 0,4  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -1,0 ± 0,1 -1,7 ± 0,1 -2,1 ± 0,1 -2,2 ± 0,2  
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Tabelle 23: A-P-R-Modell, deutsche Männer, Gewaltdelikte 

χ2 = 89 df = 107 p = 0,90 ROC = 0,74 pseudo R2 = 0,11 Konstante = -0,4 ± 0,4

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,0 ± 0,4 -0,6 ± 0,4 -0,7 ± 0,3 -1,3 ± 0,4 -1,3 ± 0,4 -1,6 ± 0,4 -1,7 ± 0,4

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,4 ± 0,5 0,1 ± 0,4 0,1 ± 0,4 0,2 ± 0,5 0,3 ± 0,4 0,9 ± 0,4 0,6 ± 0,4
 93 94 95 96  
 0,5 ± 0,4 1,0 ± 0,5 0,7 ± 0,4 0,9 ± 0,4  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,5 ± 0,2 -1,0 ± 0,2 -1,5 ± 0,2 -2,0 ± 0,4  

Tabelle 24: A-P-R-Modell, deutsche Männer, Raub 

χ2 = 137 df = 106 p = 0,02 ROC = 0,81 pseudo R2 = 0,18 Konstante = -0,9 ± 0,6

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,5 ± 0,7 -1,2 ± 0,7 -1,0 ± 0,6 -2,0 ± 0,7 -3,0 ± 0,7 -2,2 ± 0,8 -2,7 ± 1,0

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,9 ± 1,0 -1,9 ± 1,2 0,4 ± 0,7 1,3 ± 0,8 -1,1 ± 0,9 0,8 ± 0,8 0,8 ± 0,7
 93 94 95 96  
 1,4 ± 0,6 0,7 ± 0,9 0,7 ± 0,7 1,6 ± 0,7  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,7 ± 0,3 -0,7 ± 0,4 -1,3 ± 0,4 -2,7 ± 1,0  

Tabelle 25: A-P-R-Modell, deutsche Männer, BtM-Delikte 

χ2 = 94 df = 101 p = 0,67 ROC = 0,69 pseudo R2 = 0,09 Konstante = 0,5 ± 1,0

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,1 ± 0,7 0,1 ± 0,7 -0,5 ± 0,7 -1,1 ± 0,7 -0,8 ± 0,6 -1,6 ± 0,7 -1,7 ± 0,7

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 -0,3 ± 0,9 0,0 ± 0,8 0,7 ± 0,8 0,1 ± 0,8 0,6 ± 0,8 0,8 ± 0,8 0,4 ± 0,8
 93 94 95 96  
 1,0 ± 0,8 0,3 ± 0,8 0,9 ± 0,8 1,2 ± 0,8  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,60 ± 0,09 -0,71 ± 0,11 -1,18 ± 0,12 -1,25 ± 0,18  

Tabelle 26: A-P-R-Modell, deutsche Männer, Sachbeschädigung 

χ2 = 110 df = 112 p = 0,53 ROC = 0,66 pseudo R2 = 0,06 Konstante = 0,8 ± 0,2

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 0,1 ± 0,2 -0,4 ± 0,3 0,0 ± 0,2 -0,7 ± 0,3 -0,4 ± 0,2 -0,7 ± 0,3 -1,6 ± 0,4

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,6 ± 0,3 -0,0 ± 0,3 0,4 ± 0,2 0,7 ± 0,3 0,5 ± 0,2 1,1 ± 0,3 0,4 ± 0,3
 93 94 95 96  
 0,6 ± 0,2 0,8 ± 0,3 0,7 ± 0,3 0,8 ± 0,3  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,4 ± 0,1 -1,2 ± 0,1 -1,2 ± 0,2 -1,0 ± 0,3  
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Tabelle 27: A-P-R-Modell, ausländische Männer, 'alle Delikte' 

χ2 = 166 df = 119 p = 0,003 ROC = 0,72 pseudo R2 = 0,12 Konstante = 0,17 ± 0,09

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,08 ± 0,08 -0,26 ± 0,09 -0,31 ± 0,08 -0,46 ± 0,09 -0,52 ± 0,08 -0,38 ± 0,09 -0,54 ± 0,11

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,25 ± 0,14 0,33 ± 0,11 0,25 ± 0,10 0,54 ± 0,10 0,62 ± 0,09 0,96 ± 0,10 0,98 ± 0,09
 93 94 95 96  
 1,07 ± 0,09 0,97 ± 0,11 0,90 ± 0,10 1,03 ± 0,11  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,96 ± 0,04 -1,54 ± 0,05 -2,19 ± 0,06 -2,52 ± 0,11  

Tabelle 28: A-P-R-Modell, ausländische Männer, einfacher Diebstahl 

χ2 = 167 df = 115 p = 0,001 ROC = 0,74 pseudo R2 = 0,14 Konstante = 0,28 ± 0,12

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,01 ± 0,12 -0,24 ± 0,13 -0,36 ± 0,11 -0,20 ± 0,13 -0,33 ± 0,13 -0,01 ± 0,15 -0,22 ± 0,19

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,35 ± 0,20 0,50 ± 0,15 0,20 ± 0,14 0,63 ± 0,15 0,79 ± 0,12 1,16 ± 0,15 1,54 ± 0,14
 93 94 95 96  
 1,37 ± 0,13 1,39 ± 0,16 1,38 ± 0,16 1,49 ± 0,17  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -1,14 ± 0,06 -2,03 ± 0,09 -2,72 ± 0,12 -2,91 ± 0,22  

Tabelle 29: A-P-R-Modell, ausländische Männer, schwerer Diebstahl 

χ2 = 100 df = 111 p = 0,77 ROC = 0,72 pseudo R2 = 0,09 Konstante = -1,5 ± 0,3

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 0,3 ± 0,3 -0,4 ± 0,3 -0,4 ± 0,3 -0,5 ± 0,3 -0,6 ± 0,3 -0,8 ± 0,4 -1,2 ± 0,5

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,7 ± 0,5 0,8 ± 0,4 0,3 ± 0,3 0,6 ± 0,4 0,5 ± 0,3 1,1 ± 0,4 1,2 ± 0,3
 93 94 95 96  
 0,4 ± 0,3 1,2 ± 0,4 0,7 ± 0,4 0,4 ± 0,5  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,7 ± 0,1 -1,4 ± 0,2 -1,7 ± 0,3 -2,0 ± 0,4  

Tabelle 30: A-P-R-Modell, ausländische Männer, Betrug 

χ2 = 113 df = 100 p = 0,18 ROC = 0,75 pseudo R2 = 0,14 Konstante = 1,2 ± 0,5

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,4 ± 0,5 -0,4 ± 0,5 -0,3 ± 0,4 -0,6 ± 0,5 -0,5 ± 0,4 -0,5 ± 0,5 -0,5 ± 0,5

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 -0,1 ± 0,7 0,1 ± 0,5 -0,1 ± 0,5 0,3 ± 0,5 0,6 ± 0,5 1,0 ± 0,5 0,5 ± 0,5
 93 94 95 96  
 1,2 ± 0,5 1,0 ± 0,5 1,1 ± 0,5 1,3 ± 0,5  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,9 ± 0,1 -1,6 ± 0,2 -2,5 ± 0,2 -2,9 ± 0,3  
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Tabelle 31: A-P-R-Modell, ausländische Männer, Gewaltdelikte 

χ2 = 98 df = 106 p = 0,71 ROC = 0,71 pseudo R2 = 0,09 Konstante = -0,4 ± 0,6

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,5 ± 0,6 -0,4 ± 0,5 -0,3 ± 0,5 -0,9 ± 0,5 -1,1 ± 0,5 -0,9 ± 0,5 -1,2 ± 0,7

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,2 ± 0,7 -1,2 ± 0,7 -0,7 ± 0,6 -0,2 ± 0,6 -0,3 ± 0,5 0,2 ± 0,6 -0,5 ± 0,6
 93 94 95 96  
 0,7 ± 0,5 0,1 ± 0,6 -0,3 ± 0,6 0,0 ± 0,6  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,5 ± 0,2 -0,9 ± 0,2 -1,5 ± 0,3 -2,6 ± 0,7  

Tabelle 32: A-P-R-Modell, ausländische Männer, Raub 

χ2 = 95 df = 98 p = 0,58 ROC = 0,76 pseudo R2 = 0,12 Konstante = -1,2 ± 0,6

Alter 16 18 20
 -0,9 ± 0,5 -1,8 ± 0,5 -1,5 ± 0,5

Die Alterskategorien wurden wegen der geringen Anzahl 
der Fälle bei den 14-15-Jährigen zusammengefasst

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 -0,1 ± 1,3 -0,7 ± 0,9 0,3 ± 0,9 -0,1 ± 0,7 0,7 ± 0,8 -0,3 ± 0,8
 93 94 95 96
 0,8 ± 0,7 1,0 ± 0,8 0,2 ± 0,8 0,7 ± 0,9

Im Jahr 1987 existieren insgesamt nur 5 
formelle Erledigungen. Sie wurden ignoriert

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,5 ± 0,3 -0,9 ± 0,4 -1,6 ± 0,5 -2,1 ± 1,0  

Tabelle 33: A-P-R-Modell, ausländische Männer, BtM-Delikte 

χ2 = 97 df = 95 p = 0,44 ROC = 0,70 pseudo R2 = 0,09 Konstante = 0,3 ± 1,0

Alter 16 18 20
 -0,9 ± 0,5 -1,6 ± 0,5 -2,2 ± 0,5

Die Alterskategorien wurden wegen der geringen Anzahl 
der Fälle bei den 14-15-Jährigen zusammengefasst

Periode 86 87 88 89 90 91 92
  0,8 ± 1,1 0,4 ± 1,0 1,1 ± 1,0 1,2 ± 1,0 1,2 ± 1,0 0,7 ± 0,9
 93 94 95 96
 1,2 ± 0,9 1,4 ± 0,9 1,2 ± 0,9 1,8 ± 0,9

Die Jahre 1985 und 1986 wurden wegen der 
geringen Anzahl der Fäll zusammengefasst

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -0,4 ± 0,2 -0,8 ± 0,2 -1,2 ± 0,2 -1,2 ± 0,3  

Tabelle 34: A-P-R-Modell, ausländische Männer, Sachbeschädigung 

χ2 = 54 df = 63 p = 0,77 ROC = 0,69 pseudo R2 = 0,08 Konstante = 0,2 ± 0,5

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 0,7 ± 0,5 0,2 ± 0,5 0,5 ± 0,4 -0,1 ± 0,5 -0,2 ± 0,5 0,7 ± 0,6 0,4 ± 0,7

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 -0,1 ± 0,7 0,1 ± 0,6 0,7 ± 0,6 0,9 ± 0,6 0,1 ± 0,5 1,2 ± 0,6 1,2 ± 0,5
 93 94 95 96  
 1,0 ± 0,5 0,9 ± 0,6 0,0 ± 0,6 0,7 ± 0,6  

Registrierungen 2. >2.
 -0,9 ± 0,2 -1,3 ± 0,2

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden die 
Registrierungskategorien zusammengefasst
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Tabelle 35: A-P-R-Modell, Aussiedler (Männer), 'alle Delikte' 

χ2 = 121 df = 107 p = 0,18 ROC = 0,75 pseudo R2 = 0,15 Konstante = 0,07 ± 0,3

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 0,03 ± 0,2 0,06 ± 0,2 -0,17 ± 0,2 -0,63 ± 0,2 -0,56 ± 0,2 -0,94 ± 0,2 -0,92 ± 0,3

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,47 ± 0,4 0,29 ± 0,4 0,67 ± 0,3 1,03 ± 0,3 1,06 ± 0,3 1,38 ± 0,3 1,25 ± 0,3
 93 94 95 96  
 1,49 ± 0,3 1,21 ± 0,3 1,09 ± 0,3 1,32 ± 0,3  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -1,07 ± 0,08 -1,62 ± 0,12 -2,29 ± 0,15 -2,56 ± 0,3  

Tabelle 36: A-P-R-Modell, Aussiedler (Männer), einfacher Diebstahl 

χ2 = 112 df = 88 p = 0,04 ROC = 0,76 pseudo R2 = 0,18 Konstante = -0,04 ± 0,36

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 0,5 ± 0,3 0,5 ± 0,3 0,3 ± 0,3 0,4 ± 0,3 0,2 ± 0,3 0,1 ± 0,4 0,7 ± 0,5

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,1 ± 0,6 0,4 ± 0,5 0,8 ± 0,5 0,9 ± 0,5 1,1 ± 0,4 1,2 ± 0,5 1,6 ± 0,4
 93 94 95 96  
 1,6 ± 0,4 1,7 ± 0,4 1,2 ± 0,4 1,1 ± 0,4  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -1,4 ± 0,1 -2,1 ± 0,2 -3,5 ± 0,3 -4,8 ± 1,0  

Tabelle 37: A-P-R-Modell, Aussiedler (Männer), schwerer Diebstahl 

χ2 = 78 df = 55 p = 0,02 ROC = 0,79 pseudo R2 = 0,18 Konstante = 0,2 ± 1,1

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -1,9 ± 1,1 -0,8 ± 1,4 -2,8 ± 1,0 -3,0 ± 1,2 -3,2 ± 1,2 -3,6 ± 1,1 -2,8 ± 1,4

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 -0,0 ± 1,6 -1,1 ± 1,3 0,2 ± 1,3 0,6 ± 1,5 2,3 ± 1,1 0,6 ± 1,4 1,3 ± 1,1
 93 94 95 96  
 1,3 ± 1,1 -0,3 ± 1,4 2,1 ± 1,1 1,4 ± 1,2  

Registrierungen 2.-3. >3.
 -1,2 ± 0,3 -1,3 ± 0,5

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden die 
Registrierungskategorien zusammengefasst

Tabelle 38: A-P-R-Modell, Aussiedler (Männer), Gewaltdelikte 

χ2 = 44 df = 38 p = 0,25 ROC = 0,71 pseudo R2 = 0,11 Konstante = 0,4 ± 1,5

Alter 16 18 20
 -0,9 ± 0,9 -1,5 ± 0,9 -2,1 ± 1,0

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden die 
Alterskategorien zusammengefasst

Periode 86 87 88 89 90 91 92
  0,0 ± 2,0 -0,1 ± 1,7 0,7 ± 1,6 -1,0 ± 1,7 -0,2 ± 1,4
 93 94 95 96
 -0,4 ± 1,5 -0,4 ± 1,4 -1,2 ± 1,4 0,2 ± 1,4

Für 1989 lagen nur 4, nicht eingestellte 
Erledigungen vor. Sie wurden ignoriert.

Registrierungen 2.-3. >3.
 -0,3 ± 0,5 -1,1 ± 0,6

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden die 
Registrierungskategorien zusammengefasst
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Tabelle 39: A-P-R-Modell, deutsche Frauen, 'alle Delikte' 

χ2 = 124 df = 109 p = 0,16 ROC = 0,70 pseudo R2 = 0,10 Konstante = 0,61 ± 0,10

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,01 ± 0,11 -0,18 ± 0,13 -0,38 ± 0,11 -0,49 ± 0,12 -0,47 ± 0,12 -0,79 ± 0,13 -1,10 ± 0,16

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,26 ± 0,16 0,38 ± 0,13 0,46 ± 0,11 0,57 ± 0,13 1,06 ± 0,11 1,26 ± 0,14 1,20 ± 0,13
 93 94 95 96  
 1,48 ± 0,11 1,48 ± 0,15 1,61 ± 0,14 1,30 ± 0,14  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -1,06 ± 0,06 -1,69 ± 0,09 -1,98 ± 0,12 -2,02 ± 0,21  

Tabelle 40: A-P-R-Modell, deutsche Frauen, einfacher Diebstahl 

χ2 = 110 df = 106 p = 0,38 ROC = 0,72 pseudo R2 = 0,11 Konstante = 0,61 ± 0,12

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,02 ± 0,13 -0,28 ± 0,16 -0,16 ± 0,13 -0,46 ± 0,15 -0,30 ± 0,16 -0,36 ± 0,18 -0,59 ± 0,25

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,30 ± 0,19 0,26 ± 0,15 0,37 ± 0,13 0,57 ± 0,17 1,03 ± 0,13 1,33 ± 0,17 1,27 ± 0,16
 93 94 95 96  
 1,69 ± 0,14 1,97 ± 0,19 1,83 ± 0,19 1,59 ± 0,19  

Registrierungen 2. 3. 4-5. >5.  
 -1,34 ± 0,08 -2,17 ± 0,14 -2,30 ± 0,20 -3,08 ± 0,43  

Tabelle 41: A-P-R-Modell, deutsche Frauen, schwerer Diebstahl 

χ2 = 61 df = 49 p = 0,11 ROC = 0,75 pseudo R2 = 0,15 Konstante = -0,2 ± 0,5

Alter 16 18 20
 -2,1 ± 0,6 -1,7 ± 0,6 -2,6 ± 0,8

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden
 die Alterskategorien zusammengefasst

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 2,0 ± 1,0 0,0 ± 0,9 0,6 ± 0,8 1,0 ± 0,8 -0,7 ± 1,0 2,6 ± 0,9 1,5 ± 0,8
 93 94 95 96  
 1,0 ± 0,8 1,8 ± 0,8 2,6 ± 0,9 0,1 ± 1,1  

Registrierungen 2-3. >3.
 -,4 ± 0,3 -0,9 ± 0,6

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden
die Registrierungskategorien zusammengefasst

Tabelle 42: A-P-R-Modell, deutsche Frauen, Betrug 

χ2 = 107 df = 85 p = 0,05 ROC = 0,74 pseudo R2 = 0,12 Konstante = 2,0 ± 0,8

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,1 ± 0,7 -0,7 ± 0,7 -1,3 ± 0,6 -1,1 ± 0,6 -1,3 ± 0,6 -1,2 ± 0,6 -1,4 ± 0,7

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,2 ± 0,8 -0,1 ± 0,7 0,4 ± 0,7 0,5 ± 0,7 0,6 ± 0,7 1,1 ± 0,7 0,9 ± 0,7
 93 94 95 96  
 1,1 ± 0,7 1,0 ± 0,7 1,3 ± 0,7 1,1 ± 0,7  

Registrierungen 2. 3. >3.
 -0,9 ± 0,2 -1,5 ± 0,2 -2,1 ± 0,2

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden
 die Registrierungskategorien zusammengefasst
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Tabelle 43: A-P-R-Modell, deutsche Frauen, Gewaltdelikte 

χ2 = 45 df = 35 p = 0,12 ROC = 0,79 pseudo R2 = 0,20 Konstante = -0,5 ± 0,7

Alter 16 18 20
 -0,8 ± 0,8 -1,9 ± 0,8 -3,7 ± 1,3

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden
die Alterskategorien zusammengefasst

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,6 ± 1,3 -1,3 ± 1,3 0,3 ± 1,0 -0,2 ± 1,2 0,9 ± 1,2 1,1 ± 1,2 0,2 ± 1,2
 93 94 95 96
 1,5 ± 1,0 2,2 ± 1,2 2,1 ± 1,3

Die 3 Fälle 1996 waren alle Einstellungen 
und wurden deshalb ausgeschlossen

Registrierungen 2-3. >3.
 0,2 ± 0,5 -1,3 ± 1,2

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden
die Registrierungskategorien zusammengefasst

Tabelle 44: A-P-R-Modell, deutsche Frauen, BtM-Delikte 

χ2 = 57 df = 57 p = 0,50 ROC = 0,72 pseudo R2 = 0,11 Konstante = 0,8 ± 0,6

Alter 16 18 20
 -1,3 ± 0,8 -1,9 ± 0,8 -3,0 ± 0,8

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden
die Alterskategorien zusammengefasst

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 1,9 ± 1,5 0,7 ± 1,1 1,8 ± 1,1 1,5 ± 1,1 1,5 ± 1,0 1,3 ± 1,0 1,3 ± 1,0
 93 94 95 96  
 1,4 ± 1,0 1,1 ± 1,0 1,7 ± 1,0 1,6 ± 1,0  

Registrierungen 2. >2.
 -0,6 ± 0,2 -0,8 ± 0,2

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden
die Registrierungskategorien zusammengefasst

Tabelle 45: A-P-R-Modell, deutsche Frauen, Sachbeschädigung 

χ2 = 42 df = 34 p = 0,16 ROC = 0,73 pseudo R2 = 0,12 Konstante = 0,5 ± 0,5

Alter 16 18 20
 -0,2 ± 0,7 -1,2 ± 0,7 -2,3 ± 0,9

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden
die Alterskategorien zusammengefasst

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 1,1 ± 1,4 0,6 ± 1,0 0,8 ± 0,9 2,4 ± 0,9 2,5 ± 1,1 1,4 ± 1,0 2,1 ± 0,9
 93 94 95 96
 2,1 ± 0,9 2,2 ± 1,4 1,8 ± 1,1

Die 5 Fälle 1994 waren alle Einstellungen 
und wurden deshalb ausgeschlossen

Registrierungen 2. >2.
 0,2 ± 0,6 -0,2 ± 0,7

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden
die Registrierungskategorien zusammengefasst

Tabelle 46 A-P-R-Modell, Aussiedler (Frauen), alle Delikte 

χ2 = 51 df = 51 p = 0,48 ROC = 0,73 pseudo R2 = 0,14 Konstante = 1,42 ± 0,9

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,80 ± 0,6 -0,72 ± 0,6 -0,58 ± 0,6 -0,51 ± 0,6 -1,04 ± 0,6 -1,41 ± 0,6 -1,02 ± 0,8

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 -1,02 ± 1,1 0,04 ± 1,0 0,39 ± 0,9 -0,15 ± 0,9 1,23 ± 0,8 0,55 ± 0,9 0,64 ± 0,9
 93 94 95 96  
 1,59 ± 0,8 1,77 ± 0,9 1,20 ± 0,9 0,94 ± 0,9  

Registrierungen 2. >2.
 -1,34 ± 0,22 -2,62 ± 0,37

Die insgesamt 10 Fälle mit 4-5 oder >5. Registrierungen wurden
mit den Fällen der 3. Registrierung zusammengefasst.
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Tabelle 47: A-P-R-Modell, Aussiedler (Frauen), einfacher Diebstahl 

χ2 = 54 df = 43 p = 0,12 ROC = 0,74 pseudo R2 = 0,15 Konstante = 1,4 ± 1,0

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -1,1 ± 0,8 -1,3 ± 0,7 -0,9 ± 0,7 -0,6 ± 0,7 -1,5 ± 0,7 -1,6 ± 0,8 -1,7 ± 1,0

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 -0,6 ± 1,2 0,9 ± 1,2 0,4 ± 1,0 0,3 ± 1,0 1,6 ± 0,9 1,2 ± 1,0 1,1 ± 1,0
 93 94 95 96  
 2,0 ± 0,9 2,4 ± 1,0 2,2 ± 1,0 1,4 ± 1,0  

Registrierungen 2. >2.
 -1,6 ± 0,3 -2,9 ± 0,5

Die 3 Erledigungen, denen schon jeweils 3 oder 4 Registrierungen
vorausgingen wurden der Kategorie 3. Registrierung zugeschlagen 

Tabelle 48: A-P-R-Modell, ausländische Frauen, 'alle Delikte' 

χ2 = 98 df = 88 p = 0,23 ROC = 0,70 pseudo R2 = 0,10 Konstante = 0,68 ± 0,22

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,15 ± 0,2 -0,07 ± 0,2 0,17 ± 0,2 -0,06 ± 0,2 0,05 ± 0,2 0,11 ± 0,2 -0,07 ± 0,3

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 -0,09 ± 0,3 -0,15 ± 0,3 0,01 ± 0,2 0,24 ± 0,3 0,80 ± 0,2 0,92 ± 0,3 0,79 ± 0,2
 93 94 95 96  
 1,17 ± 0,2 1,36 ± 0,3 0,77 ± 0,3 0,64 ± 0,3  

Registrierungen 2. 3. >3.
 -1,11 ± 0,10 -1,77 ± 0,17 -2,40 ± 0,21

Die insgesamt 20 Fälle mit >5. Registrierungen wurden mit 
den Fällen der 4.-5. Registrierung zusammengefasst

Tabelle 49: A-P-R-Modell, ausländische Frauen, einfacher Diebstahl 

χ2 = 92 df = 84 p = 0,26 ROC = 0,72 pseudo R2 = 0,11 Konstante = 0,65 ± 0,25

Alter 15 16 17 18 19 20 21
 -0,1 ± 0,2 -0,1 ± 0,2 0,3 ± 0,2 -0,0 ± 0,3 0,1 ± 0,2 0,4 ± 0,3 0,2 ± 0,4

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 0,0 ± 0,4 -0,3 ± 0,3 -0,1 ± 0,3 0,3 ± 0,3 0,8 ± 0,2 1,0 ± 0,3 0,8 ± 0,3
 93 94 95 96  
 1,1 ± 0,2 1,7 ± 0,3 1,1 ± 0,3 1,0 ± 0,3  

Registrierungen 2. 3. > 3.
 -1,3 ± 0,1 -2,2 ± 0,3 -2,7 ± 0,3

Die 14 Erledigungen mit 5 oder mehr Vorregistrierungen 
wurden der Kategorie mit 4.-5. Registrierung zugeschlagen

Tabelle 50: A-P-R-Modell, ausländische Frauen, Betrug 

χ2 = 60 df = 58 p = 0,41 ROC = 0,73 pseudo R2 = 0,12 Konstante = 1,3 ± 0,7

Alter 16 18 20
 0,4 ± 0,5 -0,1 ± 0,5 -0,1 ± 0,5

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden
die Alterskategorien zusammengefasst

Periode 86 87 88 89 90 91 92
 -1,7 ± 1,2 -0,3 ± 1,0 0,5 ± 1,0 0,2 ± 0,9 0,7 ± 0,9 0,9 ± 1,0 0,9 ± 0,9
 93 94 95 96  
 1,4 ± 0,9 0,9 ± 0,9 1,0 ± 1,0 0,5 ± 0,9  

Registrierungen 2. >2.
 -0,9 ± 0,3 -2,0 ± 0,7

Wegen der geringen Anzahlen an Erledigungen wurden
die Registrierungskategorien zusammengefasst  
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